
Zeitschrift: Verhandlungen des Grossen Rathes der Republik Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1841)

Rubrik: Ordentliche Wintersitzung : erste Hälfte, 1841

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


St ° ZI

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
- Ordentliche Wintersttzung. Erste Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Zweite Sitzung.

Dienstag den 23. Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet Herr Wütbrich, von Trub, als neu
eintretendes Mitglied des Großen Rathes, den Eid.

Tagesordnung.
Vortrag des diplomatischen Departements mit

Ueberweisung des Regierungsrathö und der SechSzehner über
streitige Wahlverhandlungen.

l. Streitige Wahlverhandlungen von Courtelary.
Die dortige Wahlversammlung schritt am 18. Oktober letzthin

zu der Prüfung der Urversammlungsprotokolle, sprach
die Förmlichkeit derselben aus, und ging sodann zu der
Wahloperation über. Nachdem die Stimmzettel ausgetheilt und
bereits wieder eingesammelt worden, bemerkte ein Mitglied,
das Urversammlungsprotokoll von Tramlingen sei unförmlich,
weil keiner der darin angegebenen Wahlmá'nner mit absoluter
Mehrheit der Anwesenden erwählt worden sei. Nach stattgehabter

nochmaliger Diskussion über die bereits entschiedene Frage
der Förmlichkeit der Urversammlungsprotokolle wurde dasjenige
von Tramlingen nun wirklich als formwidrig erklärt, und hierauf
wurden die zweiundzwanzig Wahlmänner von Tramlingen von der
Theilnahme an den Wahlverhandlungen ausgeschlossen. Diese
gaben nun eine Protestation zu Protokoll und richteten gleichzeitig

an den Großen Rath eine Beschwerde, worin sie das
Versahren des Wahlkollegiums von Courtelary als ungegründet und
ungesetzlich darzustellen suchen und die Kassation der
Wahlverhandlungen verlangen, hauptsächlich, weil keine gesetzliche
Vorschrift bestimme, daß die absolute Mehrheit nach den
ausgetheilten Stimmzetteln berechnet werden müsse, und nicht nach
den eingelangten bestimmt werden dürfe. In gleichem Sinne
spricht sich Herr Notar Belrichard in einer an das diplomatische
Departement gerichteten Vorstellung aus. Das diplomatische
Departement hat nun nach Prüfung sämmtlicher Akten gefunden,
der Ausschluß der Wahlmänner von Tramlingen von den
Verhandlungen des Wahlkollegiums sei unbegründet gewesen, vorerst
in formeller Hinsicht, weil die Wahlversammlung, nachdem sie

einmal die Förmlichkeit des Urversammlungsprotokolls von Tramlingen

ausdrücklich anerkannt hatte, nicht unmittelbar darauf
einen entgegengesetzten Entscheid fassen konnte, — und sodann
auch in materieller Beziehung, weil, wie der Große Rath es

bei den Reklamationen gegen die Wahlen von Freibergen im
Jahr 1839 selbst anerkannt hat, keine bindende Vorschrift darüber
vorhanden sei, ob die absolute Mehrheit in den Urversammlun-
gen nach den ausgetheilten oder aber nach den eingelangten
Stimmzetteln berechnet werden solle, so daß in dieser Beziehung
wirklich in verschiedenen UrVersammlungen ein verschiedenes
Verfahren stattfinde. Der Antrag sowohl des diplomatischen
Departements, als des Kollegiums von Regierungsrath und
Sechszehnern geht demnach dahin, daß die Operationen des
Waklkollegiums von Courtelary vom 18. Oktober kassirt, und
die Wahlversammlung sofort einberufen werde, um mit
Einschluß der Waklmänner von Tramlingen das Wahlgeschäft neuerdings

vorzunehmen.

Tscharner, alt-Schultheiß, empfiehlt als Berichterstatter
den Anteag zur Genehmigung.

May, gew. Staatsschreiber. Ich bin so frei, die Ver-
süinm uüg aufmerksam zu machen, wie unbestimmt das deutsch«
Wahlreglement, wie bestimmt hingegen die französische Ueber
sctzung desselben in Betreff der Art und Weise, wie die absolute
Mehrheit berechnet werden soll, lautet. Im deutschen
Wahlreglement heißt eS: „Diejenigen, welche mehr als die Hälfte
der Stimmen Aller, also die absolute Mehrheit erhalten, sind
zu Wahlmünnern ernannt." Wer ist nun unter „Aller" ge
meint? Diejenigen, denen Stimmzettel ausgetheilt worden
oder aber Diejenigen, welche ihre Stimmzettel abgegeben haben
Merkwürdig ist daher die französische Uebersetzung : oito^on«,
<zui out obtoim plus <1c? I» inoltiv dos «ullraKe« M par con«st-
grient la majorité? ad«olue^ «ont nomm«?« ülvoteur«. " Da heißt
es also deutlich, die Mehrheit der Stimmenden. Ich wollte
bloß auf diesen Unterschied aufmerksam machen, was übrigens
durchaus die Ansicht von Regierungsrath und Sechszehnern
bestärkt.

Kl aye, Oberstlieutenant. Es wäre vielleicht zweckmäßig,
wenn der Herr Landammann von dem Herrn Negierungsstatt-
halter von Courtelary, welcher in der Wahlversammlung den
Vorsitz führte, Aufschlüsse verlangen würde.

Rollier, Regierungsstatthalter. In der Frage, welche
gegenwärtig behandelt wird, befinde ich mich in einer doppelten
Stellung: auf der einen «reite bin ich, als von dem Wahlkollegium

von Courtelary, dessen Verhandlungen angefochten werden,
erwählt, direkt und persönlich inter-ssirt, und kann weder an
der eingeleiteten Diskussion noch an der Abstimmung Theil
nehmen; aus der andern Seite habe ich den Vorsitz in der
Wahlversammlung geführt, deßwegen halte ich es für eine

Pflicht, dem Großen Rathe einige Aufschlüsse einzig über die
Thatsache^ zu geben, welche die Mehrheit im Schooße dieser
Versammlung veranlaßt haben, die Wahlmänner von Tramlingen

auszuschließen. — Ich werde daher auf einige Einzelnheiten

in dieser Beziehung eingehen, wenn kein Mitglied dieser
Versammlung eine Einwendung dagegen macht. Nachdem das



Bureau gebildet war, schritt das Wahlkollegium zur Prüfung
ter Protokolle der UrVersammlungen. Da keine Reklamation
gegen diese Operationen erhoben wurde, so sprach daS Wahl-
kcllegium ihre Regelmäßigkeit aus, und nach der Austheilung
der Stimmzettel, und während tiesstben wieder eingesammelt
wurden, machte mir ein Mitglied der Versammlung die

Bemerkung, daß daS Protokoll von Tramlmgen nicht in der
Ordnung sein dürfte. Bei vorgenommener Prüfung fand ich,
daß in der That die .Zahl der in der Versammlung anwesenden
Personen aus 198 angegeben war, während die in der ersten

WM kerauSgekommenen sechs Wahlmänner mit lit) bis höchstens

93 Stimmen erwählt worden waren. In Gegenwart
eines solchen materiellen Irrthums entschied die Wahlversammlung,

daß es am Orte sei, über diese Angelegenheit in Berathung

zu treten, in Folge welcher und unter Theilnahme der
Walllmänner von Tramlingen, die zum Stimmen zugelassen

wurden, dieselbe aussprach, daß diese keinen Theil an den

Wahloperationen nehmen sollten, weil die absolute Mehrheit
MI Stimmen sei, denn nirgends ist in dem Protokoll von
Tramlingen gesagt, daß 90 oder 93 Stimmen die absolute
Mehrheit der Stimmenden oder der eingekommenen Stimmzettel

sei, und nur die Protestation der sortgeschickten
Wahlmänner thut Erwähnung davon, daß diese.Zahl die Mehrheit
bilde, welche auf die Zahl der wieder eingekommenen 158
Stimmzettel berechnet war. Diese Protestation rechtfertigte
den von der Wahlversammlung von Courtelary gefaßten Beschluß
dergestalt, daß das Büreau des Kollegiums, aus das Verlangen

des diplomatischen Departements aufgefordert, seinen Gegenbericht

einzugeben, die angerufenen Thatsachen als richtig
anerkannt hat, aus welchen augenscheinlich hervorgeht, daß der
Verbalprozeß keineswegs darthut, welches die Zahl der wieder
eingekommenen Stimmzettel war. Die Wahlversammlung hat
gefunden, daß die Mehrheit von 90 Stimmen auf keiner Grundlage

beruhe, und daß dieselbe wittkührlich festgesetzt worden sei.
Eine entgegengesetzte Meinung zulassen, ließe sich großen Folgen
aussetzen; denn nichts würde Kindern, daß nicht Wahlen mit
einer noch geringern Stimmenzadl vorgenommen würden. Was
übrigens die Entscheidung der Wahlversammlung motivirt hat,
ist dasjenige, was im Jahr 1835 vorgegangen und in der
Versammlung in Erinnerung gebracht wurde. Damals protestirten
34 Bürger von der UrVersammlung von Renan vor der
Wahlversammlung gegen die Regelmäßigkeit der Verhandlungen der
Urversammlung, deren Verbalprozeß keinen Charakter von
Unregelmäßigkeit an sich trug. Die Wahlversammlung ließ diese
Wahlmänner nicht zur Theilnahme an ihren Operationen zu;
sie protestirten, und der Große Rath, welcher einen Verbalprozeß

als einen authentischen Akt betrachtete, auf welchen man
nicht zurückkommen könne, hob durch sein Dekret vom lü.
November 1835 die Wahlverhandlungcn von Courtelary auf,
welche aufs neue vorgenommen, und die Wahlmänner von
Renan dabei zur Theilnahme zugelassen werden mußten, deren
Verbalprvzeß in Ordnung war; waS gewiß nicht der Fall bei
dem von Tramlingen in dem vorliegenden Falle ist.

May, gew. StaatSschreiber. Ich sehe mich im Falle, eine
Ordnungsmotion zu machen. Wir vernehmen aus dem Munde
des Herrn Präopinanten, daß er von der Wahlversammlung
von Courtelary gewählt, also persönlich bei dieser Frage betheiligt

ist, und daher von Anfang an hätte abtreten sollen.

Nollier, Regierungsstatthalter. Ich wiederhole eS, eS

liegt nicht in meiner Absicht, weder an der Diskussion noch an
der Abstimmung Theil zu nehmen.

(Herr Regierungsstatthaltcr Rollier entfernt sich hierauf
aus dem Saale).

Funk. Der Einwurf, welcher gegen das Urversammlungs-
protokoll von Tramlingen in der Wahlversammlung von
Courtelary geltend gemacht worden, stützte sich darauf, daß in diesem
Protokolle nicht angemerkt fei, wie viele Stimmzettel ausgetheilt,
lind wie viele eingesammelt worden. Ich berufe mich aber auf
alle UrversammlungSprotokolle des ganzen Kantons und behaupte,
daß nicht in einem einzigen bemerkt ist, wie viele Stimmzettel
ausgetheilt, und wie viele eingesammelt worden. Also war von
daher kein Grund vorhanden, un: das Protokoll von Tramlingen

zu verwerfen. Betrachtet man aber die Frage näher, ob die
Zahl der ausgetheilten, oder ob diejenige der eingesammelten
Stimmzettel als Grundlage der Bestimmung des absoluten MehrS
gelte, so soll offenbar die Zahl Derer gelten, welche stimmen,
nicht aber Derer, welche nicht stimmen. Mithin hat die
französische Uebersetzung Sinn und Geist des Reglements sehr wohl
begriffen, und also ist kein Zweifel, daß die Zahl der wirklich
Stimmenden zur Grundlage dienen soll. Mir thut es leid,
daß die Wahlversammlung von Courtelary die Wahlmänner von
Tramlingen ausgeschlossen hat. Näch meinen persönlichen
Gefühlen könnte ich zur Genehmigung der Wahloperationen
stimmen, denn die gewählten Personen sind ganz nach meinem
Sinne; allein nach dem Buchstaben des Gesetzes muß die
Wahlverhandlung kassirr werden. Nicht nur war der gegen daS

UrversammlungSprotokoll von Tramlingen erhobene Einwurf
überhaupt ungegründet, sondern die Wahlversammlung hatte
über ein UrversammlungSprotokoll nach dem andern abgestimmt
und eines nach dem andern genehmigt, unter diesen auch das
Protokoll von Tramlingen. Mithin hatte die Wahlversammlung
die Form dieses letztern anerkannt. Daraufhin hatte man die

Stimmzettel ausgetheilt, und zwar namentlich auch den Wabl-
männern von Tramlingen; sodann wurden ihre Stimmzettel
wiederum eingesammelt. Also ist das Srimmrecht der Wahl-
männer von Tramlingen auf die rechtsförmlichste Weise
anerkannt worden, und mithin liegt kein Grund vor, um daS
nachherige Verfahren der Wahlversammlung irgendwie in Schutz
zu nehmen. Ich stimme daher mit voller Ueberzeugung zur
Kassation.

Tscharner, alt-Schultheiß. Es hat sich keine dein
Antrage widersprechende Meinung geäußert, und Herr Regierungsstatthalter

Rollier hat bloß zu zeige» gesucht, daß daS Verfahren
der Wahlversammlung durchaus bcma ticl« war. Daß daS Wahlgesetz

überhaupt unvollständig ist, unterligt keinem Zweifel und
das diplomatische Departement ist gegenwärtig mit einer Revision

desselben beschäftigt.

Die Kassation der Wahlversammlung von Courtelary wird
hierauf durch's Handmehr ausgesprochen.

II. Streitige Wahlverhandlungen von Freibergen.
An der Urversammlung von Saignelegier vom 10. Oktober

wurden Zweifel erhoben über die Stimmberechtigung einerseits
von zwei zu Cerneuvesil, Gemeinde Muriaux, wohnhaften,
andrerseits von vier nicht auf dem evtimmregister befindlichen
Bürger. Nach §. 9 deS Wahlreglements erfolgte hierüber eine
förmliche Abstimmung, und die Versammlung entschied, einerseits

die beiden erster» zu der Verhandlung zuzulassen, weil
Cerneuvesil mit Muriaux sowohl zum Gemeinde - als zum
Urversammlungsbezirke von Saignelegier gehöre, wenn auch
dessen Bewohner der Nähe wegen nach Breuleux zur Kirche
gehen, und andrerseits die vier andern auszuschließen, weil sie
erst lange nach Erledigung der Frage über die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Stimmregister mitten im Wahlgefchäfte selbst
an der Urversammlung erschienen waren. Gegen diesen
Entscheid gaben nun 43 Mitglieder der Urversammlung von
Saignelegier eine Protestation zu Protokoll. Zugleich
verlangten sie schriftlich von der Wahlversammlung, daß die
Verhandlungen jener Urversammlung für ungültig erklärt, und die
Wahlmänner von Saignelegier zurückgewiesen werden möchten.
Am 18. Oktober wurde dieses Verfahren zur Kenntniß der
Wahlversammlung gebracht und von 19 Wahlmännern unterstützt.

Die große Mehrheit dagegen entschied, es sei darüber
zur Tagesordnung zu schreiten. Nun aber erhoben die l9 Wahl-
männer, denen sich noch einer angeschlossen, ihre Einsprache
gegen die Gültigkeit der UrversammlungSoperationen von
Saignelegier in einer an den Regierungsrath gerichteten Vorstellung.
Gestützt nun darauf, daß die Urversammlung von Saignelegier
über die sechs vor sie gelangten Stimmberechtigungsfälle nach
§. 9 des Wahlreglements für dieses Mal endlich und definitiv
entschieden, und daß, abgesehen hievon, sie auch in materieller
Beziehung richtig verfügt habe, indem das Stimmregister,
sobald dem §. 9 des Wahlreglements ein Genüge geschehen, als
geschlossen betrachtet werden müsse, und weil der Umstand, daß



die Bewohner von Cerneuvesil der Nähe wegen die Kirche von
Breuleux besuchen, dieselben dem Gemeindsverbande mit Murmur
und mithin dem UrversammlungSbezirke von Saignelegier nicht
entziehe, tragen sowohl das diplomatische Departement als
Regierungsrath und Sechszehner auf Abweisung der Reklamationen

und auf Gültigsprechung der Verbandlungen deö
Wahlkollegiums von Freibergen vom 18. Oktober an.

Neuhaus, Schultheiß, bemerkt als Berichterstatter lediglich,

daß das diplomatische Departement, so wie RegierungSrath
und Sechszehner in ihrem Antrage einmiithig gewesen seien.

Garnier macht die Bemerkung, daß Cerneuvesil, obscbon
es einen Theil der Gemeinde Müriaux ausmacht, dennoch nicht
zur Pfarrei Saignelegier gekört, denn es ist ausschließlich der
Pfarrei Breuleux zugetheilt, und folglich gehört es wesentlich
der UrVersammlung Breuleux an. Der Redner führt andere
analoge Beispiele an und schließt daraus, daß weil man nicht
annehmen könne, daß diese Weiler zwei UrVersammlungen
angehören können, man nothwendig bestimmen müsse, wohin sie

pfarrgehörig sind.

Der Antrag deS diplomatischen Departements wird durch's
Handmehr genehmigt.

III. Streitige Wahlverhandlung von Oberhasle.
Gegen die Förmlichkeit der Wahlverbandlungen des

Amtsbezirks Oberhasle wurde Einsprache erhoben:
1) von fünf Wahlmännern, weil der Weisung des

Regierungsrathes zuwider die Wahlversammlung beschlossen habe, die
durch periodischen Austritt im Großen Rathe auf 31. Dezember
in Erledigung kommende Stelle vor der Ergänzungswahl an
die außerordentlicher Weise erledigte Eroßrathsstelle wieder zu
besetzen;

2) von vier andern Personen, weil an der Urversamm-
lung von Meiringcn Nichtstimmbcrechtigte Theil genommen;

3) von Seite des alt-Amtsrichters Elarthard, weil die

Herren Vrügger, Vater, und Sohn, während der momentanen
Abwesenheit zweier Sekretärs an deren Stelle im Bureau der
Urversammlung in Meiringen funktionirt haben sollen.

Nach Prüfung sämmtlicher Akten hat das diplomatische
Departement gefunden:

1) die Beschwerde der fünf Wahlmänner, betreffend die

Reihenfolge der Wahlen, enthalte keinen Kassationsgrund, da
das Verfahren der Wahlversammlung keinen Verstoß gegen das
Wahlgesetz konsiituire, und die betreffende Weisung des regie-
rungsräthlichen Kreisschreibens vom 13. September auf einem
Versehen beruhe;

2) die Beschwerde der vier andern Personen sei

unbegründet, weil Reklamationen gegen die Stimmberechtigung im
Schooße der Urversammlung selbst angebracht werden müssen,
und diese darüber definitiv zu entscheiden habe. Diesex endliche
Entscheid der Urversammlung sei durch Genehmigung des

Stimmregisters erfolgt;
3) die Beschwerde des Herrn alt-Amtsrichters Elatthard

sei erst nach der gesetzlich bestimmten Frist eingelangt, mithin
schon aus diesem formellen Grunde nicht zu berücksichtigen;

4) dagegen sei die Wahl des Herrn Schilt zum
Ersatzmanne deS ausgetretenen Herrn Willi ungültig, weil er zur
Stunde noch Mitglied des Großen Rathes, mithin nicht wählbar

gewesen sei, zu Folge deS vom Großen Rathe unter'm
8. Dezember 1840 bezüglich auf die Wahlverhandlungen von
Schwarzendurg gefaßten Beschlusses.

Neu h aus, Schultheiß, fügt dem Vortrage bei, daß auch
hier beide vorberarhende Behörden einmüthig gewesen seien,
und daß der unter Nr 3 bezeichnete Oppositionsgrund hier
auch deßhalb nicht in Betracht kommen könne, weil wohl in
allen UrVersammlungen man etwa in den Fall komme, dem
Bureau behülflich zu sein.

Dem Antrage des diplomatischen Departements wird durch's
Handmebr beigepflichtet.

Dekretsentwurf des Regierungsrathes über das
Rechnungswesen, betreffend die WirthschaftSpatente.

Tscharner, RegierungSrath. Es hat sich das Bedürfniß
gezeigt, einige Regulative zum Bezüge der Wirthschaftsgebühr
eintreten zu lassen, wodurch das daherige Rechnungswesen viel
geschwinder abgethan werden könne. Die Perzeption dieser
Gebühren war bisher großen Weitläufigkeiten unterworfen, was
in manchen Beziehungen nachtheilig war. Es wird daher
angelragen, daß alle WirthschaftSpatente auf einen fixen Termin
gestellt werden sollen, was auch zum Zwecke hat, daß die
Regierungsstatthalter bessere Aufsicht führen können, damit nicht etwa
ohne Patent gemiethet werde, was bis fetzt hin und wieder
geschehen konnte. Ich trage darauf an, in den Dekrctsentwurf
einzutreten und denselben artikclweise zu behandeln.

Das Eintreten und die artikelweise Behandlung wird hierauf
durch's Handmehr beschlossen.

1. Die WirthschaftSpatente sollen auf ein Jahr, und
zwar jeweilen vom 1. Januar bis zum 3l. Dezember ertheilt,
und die Gebühren für daS ganze Jahr vorausbezahlt werden."

Stettler wünscht einen Zusatz, dahin gehend, daß die

Begehren um WirthschaftSpatente jeweilen nur im Dezember
bei'm Departement des Innern einlangen können, indem letztere
Behörde dann systematischer bei Behandlung derselben zu Werke
gehen könne.

Hügli wünscht ebenfalls einen Zusatz über die Zeit, bis
wann die Aspiranten ihre Begehren dem Regierungsstatthalter
einreichen sollen, damit derselbe Zeit habe, die nöthigen Erkundigungen

einzuziehen und Bericht zu erstatten.

Durch's Handmehr wird der §. 1 unverändert angenommen

und ebenso werden die beiden vorgeschlagenen Zusätze

durch's Handmehr erheblich erklärt.

„§. 2. Die Patente werden auf den Bericht der
Regierungsstatthalter von dem Departement des Inner» nach der

Klassifikation der Wirthschaften ausgefertigt."

Stettler schlägt vor, beizufügen: wenn die Bittsteller
die im Gesetze vorgeschriebenen Requisite erfüllen.

Durch's Handmehr wird der §. 2 unverändert angenommen,

zugleich aber der Antrag des Herrn Stettler erheblich
erklärt.

,.H. 3. Von den gegenwärtigen, in der Zwischenzeit vom
1. Januar bis 31. Dezember auslaufenden Wirthschaftspatenten
soll bei ihrer Erneuerung bis zum folgenden 31. Dezember bloß
das pro rata, der betreffenden Gebühr bezogen werden."

Schneeberger wünscht einen Zusatz, dahin gehend, daß

auf die gegenwärtigen Patentinhaber, welche nach Ablauf ihrer
fetzigen Patente nicht mehr Wirthen wollen, das gegenwärtige
Dekret keinen Bezug habe.

Tscharner, RegierungSrath, erwiedert, daß das Dekret
keinen andern Sinn haben solle, sondern daß in diesem Para
graphen nur von solchen Patenten die Rede sei, welche im

Laufe des nächsten Jahres zu Ende gehen und alsdann wieder

erneuert werden sollen.

Durch's Handmehr wird der Paragraph unverändert
angenommen und der Zusatz des Herrn Schneeberger erheblich

erklärt.

„§. 4. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses

Dekretes beauftragt, dasselbe tritt unmittelbar nach seiner

Bekanntmachung in Kraft und soll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden."

Durch'S Handmehr genehmigt.

3!



Eingang:

„Der Große Rath der Republik Bern,
Zn der Absicht, das Rechnungswesen in Bezug auf die

nach dem Gesetze vom 7. Mai 1836 zu ertheilenden
Wirthschaftspatente zu ordnen und zu vereinfachen, auf angehörten
Vortrag des Regierungsrathes, beschließt u. f. w. "

Durch'S Handmehr genehmigt.

Auf daherige Vorträge der Justiz sekti on werden folgende
Ehehindernißdispensationen ertheilt:

1) Der Anna Barbara Brechbühl, geb. Bärtschi, von Lau-
perswyl, mit 8Z gegen l l Stimmen.

2) Der Magdalena Egger, geb. Allenbach, von Adelboden,
mit 79.gegen 12 Stimmen.

Entgegen dem Vortrage der Zustizsektion wird das
Ehehindernißdispensationsgesuch des G. E Krähenbühl, von
Dießbach, abgewiesen, indem sich bei der Ballotirung für Willfahr

bloß 53, für Abschlag dagegen 45 Stimmen ergaben,
während das Gesetz für Willfahr zwei Drittheile der Stimmen
erfordert.

Ein fernerer Vortrag der Zustizsektion, betreffend das

Trauerzeitnachlaßgesuch der Wittwe Anna von Bergen, aus
der Goldern, wird, da seit der Abfassung des Vertrages das

Trauerjahr verflossen ist, durch's Handmehr als erledigt erklärt.

Auf daherige Vorträge der Polizeisektion werden
folgende Naturalisationen ertheilt:

1) Dem heimathlosen F. F. Gollmar, Schneider zu Büren,
welchem das Bürgerrecht zu Meiringen zugesichert ist, mit
85 gegen 6 Stimmen.
Durch's Handmehr wird zugleich beschlossen, dem Gollmar

den Naturalisationsakt unentgeldlich zu ertheilen.

2) Dem Herrn Zoh. Gabriel Hunziker, auS Aarau,
Handelsmann in Bern, welchem das Bürgerrecht der Stadt
Bern zugesichert ist, mit 84 gegen 20 Stimmen.

Vortrag des diplomatischen Departements mit
Ueberweisung des NegierungsrathS und der Sechszehner über
Unverträglichkeit vonFriedens rich ter stellen mit Gerichts-
präsidentenjkellen.

Der Vortrag lautet:

Am 4. Heumonat letzthin sind einer regierungsräthlichen
Anordnung zufolge sämmtliche Urversammlungen des Kantons
zusammengetreten, um über die Frage abzustimmen, ob sie die

Ausstellung eines Friedensrichters für ihren Bezirk erkennen
wollten oder nicht. Unter denjenigen, welche sie bejahten,
waren auch die UrVersammlungen von Thun, Wyl und Lauffen,
welche unmittelbar darauf den in ihrer Mitte residirenden
Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks zu ihrem Friedensrichter
erwählten.

Der Gesetzgeber hat nun zwar die Unverträglichkeit dieser
beiden Stellen nicht mit ausdrücklichen Worten ausgesprochen,
allein dieselbe scheint sich aus mehreren Bestimmungen sowohl
des Friedensrichtergesetzes selbst, als des gleichzeitig erlassenen

Dekrets über die Vereinfachung des Verfahrens in Bagatellsachen

für die Gerichtspräsidenten hinlänglich zu ergeben.

Wir machen nur auf folgende aufmerksam:
1) Schreibt der §. 7 jenes Gesetzes vor, daß in Fällen,

wo der Friedensrichter und sein Suppléant verhindert werden,
ihr Amt auszuüben, der Gerichtspräsident die Stelle des

Friedensrichters vertrete.
2) Nach §. 20 desselben Gesetzes ist dem Gerichtspräsidenten

die Aufsicht über die Kontrolle des Friedensrichters
übertragen, indem er solche sich zu jeder Zeit vorlegen lassen

kann, und wenigstens einmal des Jahres durchgehen soll, um
sich zu überzeugen, ob sie vorschriftmäßig geführt sei, waö er

jedesmal darin anzumerken hat. Auch soll der Gerichtspräsident
über mangelhafte Amtsführung des Friedensrichters an

die obere Behörde Bericht erstatten, und der Letztere den» Erster»
am Schlüsse eines jeden Jahres einen Auszug über alle von
ihm behandelten Geschäfte eingeben.

3) Das letztere Gesetz ist für diejenigen Fälle erlassen,
welche durch dasjenige über die Friedensrichter und dessen
Vollziehung dem Gerichtspräsidenten nicht entzogen werden,

um das daherige Verfahren lmit den in diesem
vorgeschriebenen in Uebereinstimmung zu bringen. (Siehe Eingang
und Art. 3).

4) Nach dem Art. 7 des letzteren Gesetzes — mit dem
Dekret vom 30. Dezember 1831 übereinstimmend, — darf der
Gerichtspräsident für sich keine Sporteln beziehen. Diese
Vorschrift würde umgangen, oder ihr Zweck wäre geradezu vereitelt,
wenn der Gerichtspräsident zum Friedensrichter gewählt werden
könnte, indem alsdann das daherige Gesetz auch für ihn gelten
müßte.

Endlich muß bemerkt werden, daß im §. 5 des Friedens-
richtergesetzes noch viele Stellen nicht ausdrücklich als
unverträglich mit derjenigen eines Friedensrichters erklärt
worden, welche es doch ihrer Natur nach oder infolge des
Grundsatzes der Gewaltentrennung sind, wie namentlich
diejenigen desPräsidenten und der Mitglieder des Regierungsrathes.

Das Gesagte scheint Uns hiereichend, einen Entscheid dahin
zu motiviren, daß die Cumulation der AmtsgerichtSprästdenten-
stelle mit der Friedensrichterstelle unzuläßig sei. Wir schließen
sonach unmaßgeblich mit dem Antrage, es möchte der Große
Rath die Unvereinbarkeit dieser beiden Stellen in einer Person
aussprechen.

Bis zu dem daherigen Entscheid des Großen Rathes ist
die Wirksamkeit der erwähnten drei Wahlen vom Regierungsrath

suspendirt worden.

Bern, den 16. Wintermonat 1841.

(Folgen die Unterschriften).

Zeerleder sucht nachzuweisen, daß diese Unverträglichkeit
nicht stattfinde, indem z. B. wo keine Friedensrichter seien, die
Gerichtspräsidenten nach dem Gesetze über die Friedensrichter
selbst es seien, und zudem noch eine größere Kompetenz hätten;
es sei die Wahl eines Gerichtspräsidenten ein um so größerer
Zutrauensbewies. Er trägt daher darauf an, in den Vortrag
von Regierungsrath und SechSzehner nicht einzutreten.

Bach unterstützt dagegen den Vortrag, indem schon durch
die vom Gerichtspräsidenten zu führende Kontrolle über die
Friedensrichter die Unverträglichkeit beider Stellen
hervorleuchte, da der Gerichtspräsident sich nicht wohl selber kontrol-
liren könne.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, unterstützt ebenfalls den
Vortrag von Regierungsrath und Sechszehner.

Kasthofer, Regierungsrath, warnt davor, stets Wahlen
des Volkes zu kassiren, dieß sei inkonstitutionell; er sehe in der
Verbindung beider Stellen keine Znkonvenienz.

Neuhaus, Schultheiß, weist nach, daß der Große Rath
öfter in den Fall kommen könne, Wahlen, weil sie inkonstitutionell

seien, zu kassiren, wozu die heutigen Verhandlungen des
Großen Rathes ein genügendes Beispiel geben. Der
Gerichtspräsident, als über dem Friedensrichter stehend, könne diese
Stelle eben so wenig bekleiden, als z. B. ein Oberstlieutenant
noch zum Hauptmann desselben Korps ernannt werden könne.

Koch sah von Anfang an dieses Gesetz als übereilt und
oberflächlich an; jetzt finde er es sonderbar, wenn ein
Gerichtspräsident, wo kein Friedensrichter gewählt werde, dieses nach
dem Gesetze sei, hingegen wenn er noch dazu erwählt werde,
es nicht sein könne; natürlich würde in diesem Falle die
Kontrolle wegsallen. Er hätte lieber noch einen Artikel in's Gesetz
aufgenommen über die Unverträglichkeit beider Stellen, als nun
nach den Wahlen diese kassiren.

Schmalz, Gerichtspräsident. Er selber sei im Falle,
zum Friedensrichter gewählt worden zu sein; man habe damals
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die in Rede stehende Frage reiflich erwogen, und man habe

gefunden, daß, statt eine Znkonvenienz zu zeigen, dieß gerade
im Geist des Gesetzes liege.

Weber, Regierungsrath, unterstützt den Vortrag von
Regierungsrath und Sechszehnern als wohlerwogen geprüft.

Herr Landammann, um seine Meinung befragt, hätte
lieber Alles im alten Geleise gelassen, als ein Friedensrichtergesetz

aufzustellen; er finde den vorliegenden Vortrag
unbegreiflich, schätze dagegen die Gemeinde glücklich, welche den

Gerichtspräsidenten zum Friedensrichter habe.

Abstimmung.
Für den Vortrag des Regierungsraths und

Sechszehner 70 Stimmen.
Dagegen 37 „

Vortrag des diplomatischen Departements mit
Ueberweisung von Regierungsrath und Sechszehn über Streichung
des Herrn Stockm ar aus der Zahl der Mitglieder des G roßen
Rathes.

Der Vortrag macht auf den Umstand aufmerksam, daß

Herr Stockmar sich seiner Zeit auf die erlassene Ediktalladung
nicht gestellt habe, daß seit dem nahe an 20 Monaten verflossen,
und Herr Stockmar noch immer landesflüchtig sei, mithin sein

Domizil nicht mehr im Kanton Bern habe. Da nun, um in
den Großen Rath gewählt werden zu können, man nach §. 35,
Art. l und §. 31, Art. 2 der Verfassung im Gebiete der
Republik Bern wohnhaft sein muß, und da nach §. 7 des

Großrathsreglements ein Mitglied seine Stelle im Großen Rathe

5 -
durch den Verlust eines in der Staatsverfassung erforderten
Bedinges zur Wählbarkeit in den Großen Rath verliert, so

geht der Antrag dahin, es möchte Herr T. Stockmar aus der
Zahl der Mitglieder des Großen Rathes gestrichen, und das
Wahlkollegium von Pruntrut sofort mit der Ersetzung desselben
beauftragt werden.

Kast h oser, Regierungsrath, wünscht, es möchte eine
dießfällige Schlußnahme verschoben werden, bis ein obergerichtliches

Urtheil gegen Herrn Stockmar vorliege.

Mit Mehrheit gegen 1 Stimme wird der Antrag deS
diplomatischen Departements genehmigt.

Herr Landammann ^«igt an, daß Herr Klaye seinen am
21. Zum verlesenen Anzug, betreffend die Fortsetzung der
Straße von St. Joseph nach Ballstall von Seite Solothurns,
zurückgezogen habe.

Schließlich macht der Herr Landammann die Anzeige,
daß der Gesandtschaftsbericht über die Verhandlungen der ordentlichen

Tagsatzung von 1841 eingereicht sei und von nun an zur
Einsicht auf dem Kanzleitische liege.

(Schluß der Sitzung um 2 Uhr.)
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N" Z2.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Erste Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 24. Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird eine Vorstellung des Burgerrathes und
Gemeinderathes von Delsberg, so wie einer großen Zahl von
Privaten aus verschiedenen Gemeinden des Jura, angezeigt,
welche sich auf die Exploitation des Eisenerzes bezieht.

Tagesordnung.
Vortrag des Finanzdepartements, nebst Projektdekret,

betreffend die Vereinigung der Zoll- und Kaufhausbeamtenstellen

zu Nydau.
Der Dekretsentwurf geht dabin, daß die beiden Stellen

des Zoll-, Ohmgeld- und Kaufhausbeamten und des
Kaufhauswaagmeisters zu Nydau vereinigt, die Zollstätte außer die Stadt
Nydau verlegt, und dem neu zu erwählenden Beamten eine
Besoldung von Fr. 1200 nebst freier Wohnung, und Fr. 200
für die Anstellung eines Gehülfen zugesichert werden möchten.

Ohne Diskussion wird das Eintreten sofort beschlossen,
und der Dekretsentwurf selbst durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag deS Finanzdepartements über die Vorstellungen

der Gemeinden des ehemaligen Amtes Bipp und der
Kirchgemeinde Wangen, bezüglich auf die Ehrschatzabgabe.

Der Vortrag lautet:

Tit.
Zn einer vom 15. Zum dieses Jahrs an den Großen

Rath gerichteten Vorstellung tragen die Gemeinden des
ehemaligen Amtes Bipp und der Kirchgemeinde
Wangen darauf an:

1) Es sollen die rückständigen Ehrschätze in dortseitigem
Bezirke in Abgang dekretirt werden.

2) Die Ehrschatzabgabe solle, so lange sie noch bezogen

werde, nur von den Grundstücken entrichtet werden.

Sie gründen diese Anträge aus folgende Behauptungen:
1) Der Grund der Abgabe sei durch die Abolition des Lehens-

Systems dahin gefallen, mithin könne auch die Abgabe
selbst nicht länger fortbestehen.

2) Verschiedene seit der Revolution von Anno 1708 erschienene

Gesetze haben die aus dem Feudalsystem zurückgebliebenen

Rechtsverhältnisse auf eine Weise modifizirt, daß die Ehr-
schgtzforderung nicht mehr zu rechtfertigen sei.

3) Die Ehrschätze seien ihrer Natur nach mit den Boden¬
zinsen verbunden; wo diese durch Loskaus oder auf andere
Weise wegfallen, müßten auch jene zurückbleiben.

4) Aus keinen Fall dann hasten die Ehrschätze auf den Ge-
bäulichkeiten; nur Grund und Boden könne Gegenstand
dieser Eefälle sein.

5) Das Gesetz von Anno 1804 habe zwar die früher aufge¬
hobenen Ehrschätze neuerdings wieder eingeführt, allem
vermittelst dessen haben dieselben die privarrechtliche Natur
nicht erhalten, die man ihnen in ältern Zeiten zugeschrieben.

Sie müßten von da hinweg als eine gesetzliche
Abgabe betrachtet werden und zwar alö eine verfassungswidrige,

weil das Gesetz selbst nicht mit der Verfassung 'im
Einklänge sei.

Tit.
Die Ekrschätze sind unstreitig im Feudalsystem gegründet,

und in ihnen besteht die symbolische Anerkennung des Ober-
eigenthumSrechts des Lehnherrn.

Daß das Feudalsystem bei uns rechtlich aufgehoben sei, ist
irrig; dieß beweisen die Tit. XXII, XXIII, XXIV, Theil I.
der Gerichtssatzung und die Satzung 394 unseres neuen
Civilgesetzbuches.

Allerdings richtig aber ist, daß die Entwicklung eines aus
philosophische Grundlagen gebauten Rechtssystcms, verbunden
mit politischen Ereignissen, jene nachhaltig, diese stoßweise
wirkend, den Lehens-Verhältnissen eine von der ursprünglichen
ganz verschiedene Gestalt gegeben hat.

So wie ursprünglich der Lehenherr der eigentliche
Eigenthümer der Lehengüter, der Bebauer derselben aber, nachdem
er einmal von der Leibeigenschaft befreit, nur zur Benutzung
berechtigt war, so lange er die ihm auferlegten Verbindlichkeiten
getreu erfüllte, und die Bedingungen nicht eintraten, welche
das bestehende Verhältniß auflösten, so ist gegenwärtig der
Bauer im unwiderruflichen Besitze des Hofes, und die Vor-
behälte des Lehenherren haben lediger Dinge ein priviligirtes
Pfandrecht auf demselben.

Diese äußerst wichtige Veränderung hat keineswegs aus
einmal, sondern allmälig und zwar mit Ausnahme der
politischen Erschütterungen in langsamen, kaum bemerkbaren
Fortschritten stattgefunden.

Das Feudalsystem verdankt seinen Ursprung und Fortbestand

der unbedingten Herrschaft der Mächtigen über ihre
Untergebenen; sein ganzes Wesen besteht in diesem Verbältnisse;
so weit es staatsrechtlicher Natur ist, wäre es längst schon als
mit den Begriffen der Zeit im Widerspruche dahin gestürzt,
allein mit dem Lehenssystem hatten auch die Eigenthumsver-
hällnisse eine eigene Gestalt angenommen. Sollten auch diese



einer Reform unterworfen werden? Das Vermögen des Staats
bestand ausschließlich in Erundeigenthum, das er in der Eigenschaft

eines Lehenherrn besaß, und in Grundzinsen und Zehnten,
die er als Obereigenthümer von Grund und Boden zu fordern und

zu beziehen hatte. Die Zeit änderte zwar die Bestandtheile des

Staatsvermögens, zum Theil der Substanz nach; allein die

Natur derselben, so weit ihr Ursprung dieselbe bestimmt, blieb
die gleiche. Die Ungerechtigkeit, die in ihrer Entstehung lag,
konnten die Zeit und die veränderten Formen nicht austilgen.
Aber auch das Vermögen der Unterthanen änderte nicht seine

Natur, als sie emanzipirt wurden; die Grundgüter der Staatsbürger,

die in lehenpflichtigen Bezirken liegen, sind an ihre
Vorsahren gelangt, durch freiwillige Handlungen der Herren,
die sich ihrer v!» ksoti bemächtigt hatten. War der Besitzstand
der letztern ein ungerechtes, so war auch die Uebertragung
desselben an die Erster» eine unbefugte.

Der in beiliegendem Befinden des Herrn Fürsprechs Blösch
entwickelten Ansicht beistimmend, findet das Finanzdepartement
in Betreff der Ehrschatzpflicht: es sei die Abrichtung des

Ehrschatzes allerdings eine symbolische Anerkennung der Rechte des

Lehenherrn oder Obereigenthümers auf das lehenpflichtige Gut.
Es glaubt nicht minder, diese Rechte haben im Laufe der Zeit
zum Nachtheil des Lehenherrn und zum Vortheil der
Lehengutsbesitzer bedeutend Natur geändert, es glaubt auch, die

allmälig vollständige Bereinigung der Feodalverhältnisse,
nach dem Grundsätze, der im §. 22 der Staatsverfassung wieder

aufgenommen ist, wie er bereits in frühern Gesetzen,
namentlich in denjenigen vom 2. Juli 1803 und 18. Mai 1804
ausgesprochen worden war, sei wünschenswertk; allein weit
entfernt ist es dagegen von der Meinung, daß die noch nicht
aufgehobenen Leistungen lehenrechtlicher Natur unentgeldlich
dahmfallen wüßten, weil das System nicht mehr bestehe, dem
sie entsprungen.

Der Ehrschatz ist zwar allerdings, wie oben bemerkt worden,

eine symbolische Anerkennung der Rechte des Lehenherrn;
allein eS ist zugleich, so wie der Dodenzins, Grundzins selbst,
eine materielle Gegenleistung für empfangene Nutzungsrechte.

Der Prozentehrschatz ist sogar eine vom Bodenzinse
durchaus unabhängige, für sich selbst bestehende Abgabe, was
nicht nur gesetzlich anerkennt ist, indem die Prozentehrschätze
besonders losgekauft werden müssen, sondern auch daraus klar
erhellet, daß viele Grundstücke prozentehrschätzig sind, welche

gar keinen Vodenzins entrichten.
DaS Begehren dev ehrschatzpflichtigen Güterbefitzer des

ehemaligen AmtS Bipp und der Kirchgemeinde Wangen, daß

zu ihren Gunsten eine Ausnahme von dem Gesetz, diese Leistung
betreffend, gemacht werde, erscheint dem Finanzdepartement in
Hinsicht auf die Motive, mit denen sie dasselbe unterstützen,
ganz unbegründet.

Was denn die Berechnung des Ehrschatzes anbetrifft, so

gehören die Gebäude zu den Gütern oder zu dem Hofe, und
der Werth dieser Gebäude rührt zum größten Theil von dem

Bauholz her, das aus den Lehenwäldern zur Aufführung
derselben geliefert worden ist.

Die Ehrschätze, welche im Verhältniß des Werths des

Lehengutes abgerichtet werden, sind demnach ohne Zweifel
ohne Abzug der Gebäulichkeiten von der ganzen Kaufsumme zu
berechnen.

Nicht unbeachtet ist endlich zu lassen, daß, während die

Gegenden von Wangen und Aarwangen seit Jahren und nicht
immer ohne Glück sich theils faktisch der Ehrschatzpflicht zu
entziehen, theils derselben auf dem Wege der Vorstellung oder
deS Prozesses ganz loszukommen suchen, hingegen andere Lan-
destheile dieselbe aus das gewissenhafteste und ohne alle Schwierigkeit

erfüllen. Welchen Eindruck es nun auf diese letztern machen
müßte, wenn der in Frage liegenden Vorstellung des Amtes
Wangen entsprochen würde, das braucht wohl nicht bemerkt zu
werden.

Schließlich wird noch bemerkt:

Daß die Vorstellung des Amtes Wangen in ihrrn beiden
Schlüssen dem jüngsten Urtheile des Obergerichtes über einen
Ehrschatzfall aus dieser Gegend widerspricht. Johannes Arn,

zu Wangenried, gegen den als Ehrschatzschuldner auf Befehl
des Finanzdepartements ein Rechtsstreit angehoben ward, dessen

Entscheid für alle übrigen Ehrschatzrenitenten aus dem Amte
Wangen maßgebend sein sollte, baute seine Vertheidigung im
Wesentlichen ebenfalls auf die zwei Behauptungen, die
Ehrschatzpflicht sei überhaupt nicht mehr rechtsbeständig, und hafte
bloß auf Grund und Boden, im Gegensatze von den Gebäulichkeiten.

Beide Einwürfe wurden aber vom Gerichte verworfen,
und Arn, unter Kostenssolge, zur Bezahlung des Ehrschatzes
vom ganzen Kaufpreise verfällt.

Das Finanzdepartement trägt aus allen diesen Gründen
daraus an, daß die Vorstellung des ehemaligen Amtes Bipp
und der Kirchgemeinde Wangen vom 15. Juni 1841
abgewiesen werde.

Bern, den 13. September 1841.

(Folgen die Unterschriften.)

von Ien ner, Regierungsrath. Ich trete hier auf als
Berichterstatter des Finanzdepartements über einen Gegenstand,

der nicht zum ersten Male hier erscheint. Es scheint
mir daher, dieser Gegenstand solle keine gar lange Berathung
veranlassen, indem Sie denselben schon mehrere Male gründlich
behandelt kaben, und zwar in ziemlich schwierigen Zeiten; und
immer haben Sie gefunden, daß die Ehrschatzabgabe eine eigentliche

Pflicht und Schuldigkeit sei. Wenn ich diese Ansicht hier
heute wiederum vertheidige, so mag dieselbe Manchem vielleicht
nicht sehr liberal erscheinen, und ich werde damit Manchem
nicht sehr angenehm sein; allein, Tit. liberal ist, was im
Rechte gegründet ist, und illiberal ist die Ungerechtigkeit. Sie
Tit. sind da, um zu dem Vermögen des Staates Sorge zu
tragen und dasselbe gehörig zu verwalten, und wenn der
Referent des Finanzdepartements hier auftritt, um aufmerksam
zu machen, wo die Gerechtigkeit und wo die Ungerechtigkeit
liegt, so soll Ihnen wenigstens das angenehm sein. (Der Herr
Berichterstatter durchgeht nun den schriftlichen Vortrag und
macht besonders auf die Verschiedenheit der zweierlei Arten von
Ehrfchatz aufmerksam, welche Verschiedenheit von Seite der
Beschwerdführer nicht genug berücksichtigt worden sein dürfte.
Der Vodenzinsehrschatz falle allerdings dahin, sobald man den
Bodenzins losgekauft habe, der Prozentehrschatz aber sei durchaus

verschiedener Natur, und wenn es auch Güter gebe, auf
welchen beide Arten von Ehrschatz gleichzeitig hasten, so hebe
dieß die Verschiedenheit der beiden Arten von Ehrschatz nicht
auf, so daß, wenn von dem Eigenthümer eineS solchen Gutes
der Bodenzins losgekauft werde, dadurch nur der Bodenzins-
ehrschatz wegfalle. Das ergebe sich namentlich auch daraus,
daß sehr oft das Loskaufskapital für den Bodenzins weit geringer
sei, als dasjenige für den Prozentehrschatz). — Was man hier
von Ihnen begehrt, Tit., ist ein Geschenk, das Sie aus dem
Staatsvermögen Einzelnen machen sollen. Mit welchem Rechte
wollen Sie das thun? Sie sind nicht berufen, das Eigenthum
deS Staates fortzugeben, um einzelne Schuldner zu bereichern,
und wie sollte es dann mit denjenigen Privaten u. s. w. gehalten

sein, welche, wie der Staat, ehrschatzberechtigt sind Wollen
Sie dann diesen ihr Recht wegnehmen, um es den Schuldnern
zu schenken? Das wäre ein manifestes Unrecht. Das
Finanzdepartement wäre gewiß sehr erfreut gewesen, wenn es
niemals mit Zehnten, Bodenzinsen und Ehrschätzen zu thun gehabt
und statt dessen eine Grundsteuer vorgefunden hätte, wie sie

im Leberberge besteht; aber diese Grundsteuer haben wir nicht,
und Sie, Tit., werden sie hier nicht einführen. So lange aber
nicht andere Hülfsquellen da sind, ist es Ihre Pflicht, zu
denjenigen Hülfsquellen Sorge zu tragen, welche vorhanden sind.
Daher werden Sie den Behörden Dank wissen, wenn man Sie
aufmerksam macht, daß Sie nicht einen Pfad betreten, welchen
betreten zu haben, Sie nachher gereuen würde.

Obrecht. Von dieser Vorstellung habe ich keine Kenntniß

gehabt, und man hat mir wahrscheinlich darum nichts
davon gesagt, weil ich abgewehrt haben würde. Aber ich kann
doch nichts anders als jetzt ein paar Worte über diesen Gegenstand

zu sagen. Im Jahr 1414 kauften die Regierungen von
Bern und Solothurn die zwei Aemter Bipp und Bechburg vom
Grafen Otto von Thierstein um 5000 Gulden. Dieser Kauf



ist ganz natürlich nicht gegangen um Grund und Boden ohne
Ausnahme, denn sonst wäre es unglaublich, daß das nur 5000
Gulden gekostet haben sollte; sondern das wurde gekauft, um
es zu regieren. Im 2ahr 1405 wurden diese Aemter getheilt,
und Bern erhielt von Solothurn 500 Gulden Nachgeld, weil
das Amt Bipp viel kleiner ist, als dasjenige von Bechburg;
somit kostete das Amt Bipp die Regierung von Bern noch
2000 Gulden. Im Zahr 1508 hat sich sodann das Amt Bipp
von der Leibeigenschaft losgekauft um 3000 Gulden, und also
kostet das Amt Bipp den Kanton Bern 1000 Gulden weniger
als nichts. Also kann man nicht sagen, man wolle da mit
dem nassen Finger durchwischen. Das Amt Bipp zahlt jetzt für
genossenen Schutz und Schirm dem Staate jährlich 10,908 Fr.
an Zehnten und Bodenzinsen. Wenn jedes Amt im Verhältniß
an die Staatskosten so viel beitrüge, so würde das eine große
Summe ausmachen, denn daö Amt Bipp hält blos 13,000 2u-
chart und 4800 Seelen. Was jetzt den Ehrschatz betrifft, so

sagt das Urtheil des Obergerichts, wo kein Bodenzins, da sei

auch kein Ehrschatz,, und jetzt sollen Die, welche Zehnten und
Bodenzinse losgekauft haben im Glauben, dann auch vom
Ehrschatz frei zu sein, wiederum ehrschätzig werden, und zwar
sogar von den Gebäuden u. s. w., selbst wenn diese erst seither
aufgeführt worden sind? (Der Redner führt hier sich selbst als
Beispiel an) 2st das billig? 2ch will nicht länger aufhalten

und wünsche nur, daß wir bei den beiden letzten
obergerichtlichen Urtheilen geschützt werden, wonach, was zehnt- und
bodenzinsfrei ist, keinen Ehrschatz bezahlen muß.

Stettler. Sie werden wohl erwarten, Tit., daß 2hr
Lehenskommissär auch etwas dazu sage. Es geht mir, wie dem

Herrn Präsidenten des Finanzdepartements; auch ich kenne in
diesen Dingen keine andere Liberalität als Handhabung der
Gesetze, Handhabung dessen, waS auf Titel und Urbarien
gegründet ist. Vor einigen Jahren habe ich aus Auftrag des

Regierungsraths einen Vortrag gemacht, denjenigen nämlich
über die Reform des Finanzwesens u. s. w., worin ich auf
Abschaffung aller Ehrschätze antrug in der Voraussetzung, daß

überhaupt andere Hülfsquellen eröffnet werden, namentlich eine

allgemeine Grundsteuer, denn ohne Geld kann eine Regierung
nicht bestehen. Da nun dieses bisher nicht geschehen ist, da

keine allgemeine Finanzreform stattgefunden hat, so kann ich

zu nichts Anderem stimmen, als daß die bis jetzt noch bestehenden

Gesetze und urbarisirten Titel respektirt werden. Das ist
meine ganze Liberalität in dieser Beziehung. Man hat die

Ehrschätze dargestellt als von dem alten Feudalsystem herrührend.

Was von diesem Systeme illiberal und mit den jetzigen
Einrichtungen unverträglich war, ist abgeschafft worden, Anderes

aber ist mit den jetzigen Einrichtungen noch gar wohl
verträglich und muß beibehalten werden, bis einmal eine
allgemeine Finanzreform andere HülfSquellen an dessen Platz setzt.

Es wallen über den Ehrschatz viele irrige Begriffe. Nehmen
wir z. B. an, Herr Obrecht habe eine Walke und ein Gut
dazu; die Walke nebst dem Gute erleide ihm aber, und er sage

zu einem Nachbar: 2ch will Dir die Walke für Dich und
Deine Nachkommenschaft als Erblehen geben, und Du bezahlst
mir dafür so und so viel alle 2ahre; aber ich gebe sie nur
Dir, keinem Andern; wenn Du sie also einem Andern verkaufen

willst, so muß mir dieser Andere noch etwas geben als
Lehengeduhr, damit ich in den Verkauf einwillige, und diese

Lehengebühr soll bestehen in einem gewissen Prozent der
Schatzungssumme. Das, Tit., ist nun der Ehrschatz, der Handän-
derungsehrschatz. 2st nun das etwas Gräßliches, mit unsern
Einrichtungen un Widerspruche Stehendes? Nun sagt man, die

Häuser gehören nicht dahin. Aber wenn Herr Obrecht sein

Haus und seine Walke mit dem Gute hingiebt, so frage ich:
Gehört das zum Lehengute oder nicht, und soll also das Haus
und die Walke nicht auch in die Schätzung kommen, wenn das
Ganze Hand ändert? W^n aber der spätere Lehenmann zu
der Walke u. s. w. z. V. noch einen Speicher baut, so bezahlt
er dafür keinen Ehrschatz, weil er ihn nicht von Herrn Obrecht
bekommen hat. Wenn nun der Ehrschatz von der Schatzungssumme

bezahlt wird, so ist das der sogenannte Prozentehrschatz.

Es giebt aber einen andern Ehrschatz, wo bei der
Handänderung der neue Lehenmann einen ganzen oder halben

Bodenzins mehr bezahlt als Lehengebühr. Das ist dann der
Bodenzinsehrschatz. Dieser hört mit dem Loskaufe des
Bodenzinses laut Gesetz auf, und wird nicht besonders losgekauft.
Das weiß man gar wohl. Dagegen muß der Prozentehrschatz
besonders losgekauft werden, und zwar selbst nach dem Gesetze
von 1834. ES giebt auch Lehengüter ohne Bodenzinse, die aber
dennoch ehrschätzig sind, namentlich im Oberlande die Berge
und Mannlehen. Diese hatten in frühern Zeiten wahrscheinlich
einen sehr kleinen Werth, so daß die Herrschaftsherren keinen
Bodenzins, sondern für den Fall der Handänderung bloß einen
Ehrschatz verlangten. So wird das auch im Gesetze von 1834
anerkannt. Herr Obrecht hat gesagt, Bern habe die Herrschaft
Bipp für nichts bekommen. Es ist bekannt, Tit., daß vor einigen

2ahrhunderten das Geld einen viel größern Werth hatte
als jetzt. So z. B. war zur Zeit des hiesigen Kirchenbaues
der Taglohn eines Arbeiters nicht einmal 1 Btz. ; also war
damals 1 Btz. so viel werth als jetzt 10 oder 15. Andrerseits
hatten die Güter einen viel geringern Werth als jetzt, weil das
Land nur wenig angebaut wurde. Von diesem Gesichtspunkte
aus betrachtet erscheint die Kaufsumme für die Herrschaft Bipp
doch nicht so klein. Prozentehrschätze giebt es nur in dem
Bezirk Wangen, Aarwangen, Burgdorf, Signau und Trachsel-
wald. Während nun im Amtsdezirk Wangen seit 10 bis 15
2ahren immerfort Schwierigkeiten wegen dieser Ehrschätz?
gemacht werden, werden sie in dem andern Bezirk, namentlich
im Emmenthal, ohne die geringste Schwierigkeit entrichtet oder
losgekauft. Wollte man jetzt im Augenblicke, wo die Regierung
im Amte Wangen einen solchen Prozeß vor Obergericht
gewonnen hat, diesem Amte den Ehrschatz schenken, während das
ehrliche Emmenthal ihn immerfort bezahlen muß; so hieße das
die Unehrlichkeit pflanzen und die ehrlichen Leute bestrafen.
Entweder erkläre man alle Ehrschätze überhaupt als aufgehoben,
oder aber man sodere sie, bis neue Hülfsquellen da sind, von
allen Ehrschatzpflichtigen ohne Unterschied. 2ch schließe durchaus
zum Antrage des Finanzdepartements.

Roth zu Wangen. Von der vorliegenden Bittschrift war
mir auch nichts bekannt, und ich wollte lieber, sie wäre nicht
da. 2eder rechtliche Mann im Amte Wangen ist willig und
bereit, den Ehrschatz vom bodenzinspflichtigen Lande zu bezahlen
wie früher; allein die abgetretene Regierung hat vom
bodenzinsfreien Lande keinen Ehrschatz gefordert, das kann ich
beweisen. (Der Redner führt Beispiele hiefür an.) Auch haben
wir vor nicht sehr langem einen Prozeß gewonnen, in dem das
Obergericht erkannte, daß vom bodenzinsfreien Lande kein
Ehrschatz gefodert werden könne. 2eder rechtliche Mann bei uns
verlangt nur das. 2ch trage daher darauf an, diese Sache an den
Regierungsrath zur Untersuchung zurückzuweisen.

Neukom. 2ch erlaube mir bloß die Frage, ob der
mediationsmäßige Große Rath die von der helvetischen Regierung

aufgehobenen Ehrschätze wiederum einführen konnte, indem
es mir scheint, daß, da der Ehrschatz nicht eine allgemeine
Abgabe gewesen ist, derselbe hätte aufgehoben bleiben sollen.

Efeller schließt auf Abweisung der Bittschrift, indem
das Gesuch ganz billige LoSkauföbedingungen aufstelle, namentlich
auch in Betreff der Gebäude, so daß es 2edermann freistehe,
zu verhüten, daß ein neu erbautes Gebäude nicht ehrschatz-
pflichtig werde. Andrerseits seien bereits viele Ehrschätze
losgekauft worden; und tagtäglich kommen neue Begehren um
Loskauf derselben von Leuten, die ehrlich genug seien, ilnî
Schuld anzuerkennen. Alle diese könnten sich mit Recht beklagen,

wenn jetzt den Bittstellern entsprochen würde.

Müh le mann, Regierungsstatthalter. Diese Sache inle-
ressirt mich persönlich durchaus nicht, indem ich zu einer
Gegend gehöre, welche Getreideehrschätze hat, und nicht
Prozentehrschätze. Allein seit 8 2ahren habe ich gesehen, wie im
Amte Wangen die Sache von beiden Seiten betrieben wird;
auf der einen Seite wollen die Pflichtigen zu wenig geben,
während auf der andern Seite zu viel gefodert wird. Diese
übertriebenen Federungen der einen Seite haben schon zu.ver¬
schiedenen Malen eine Ausregung im Amte Wangen
hervorgerufen, von welcher ich wünsche, daß sie nicht wiederkehre;
für jetzt erlaube ich mir aber bloß ein Paar Worte über die



vorliegende Vorstellung, mit deren Schlüssen ich übrigens nicht

ganz einverstanden bin. Man hat gesagt, und es liegt ein

Gutachten darüber bei den Akten, die Gebäude auf den Pflichtigen

Liegenschaften seien aus einem Waldrechte erbaut worden,
und gehören also zum Gute, und sollen daher den Edrschatz

bezahlen. Das ist in Bezug auf Wangen und V'pp Irrthum,
denn es läßt sich beweisen, daß zu solchen neuen Gebäuden aus
den Wäldern nichts gegeben wird. So eben hat Herr Stettlec
gesagt, daß von den neuen Gebäuden, welche nicht der Lehen-

Herr zum Lehen gegeben, kein Ehrschatz bezahlt werde. 2a
wohl Tit., im Amte Wangen wird er bezogen von allen
Gebäulichkeiten, welche auf levenpflichtigen Grundstücken stehen.

Wiederum unrichtig ist, daß bisher nn Amte Wangen von den

bodenzinsfreien Gütern nie Edrschatz bezahlt worden sei. Die
abgetretene Regierung hat allerdings keinen gefordert, aber

jetzt ist man auf dem Punkte, es zu thun, und zwar entgegen
einem odergerichtlichen Urtheile, worin der allgemein geltende
Grundsatz aufgestellt ist, wenn die Pflicht aufgehoben sei, so

seien auch die Folgen aufgehoben. Diesen Grundsatz will das

Finanzdepartement nicht anerkennen, und erst vor einigen Tagen
habe ich ein Schreiben des Finanzdepartements bekommen,
welches das Gegentheil befiehlt. Dieses Schreiben habe ich bis

jetzt noch gar nicht veröffentlicht, eben wegen der Ausregung, welche

wiederum entstehen wird, sobald man es kennt. Ich fodere nicht,
daß man den Pflichtigen eine Schuld erlasse, sondern ich will nur,
waS Recht und Gerechtigkeit fodern; ich fodere bloß, daß dieser
Landestheil gehalten werde, wie jeder andere. In zwei verschiedenen

Fällen hat das Obergericht erkannt, da, wo Vodenzins sei,
solle der Ehrschatz bleiben; wo aber kein Bodenzins sei, solle

auch kein Ehrschatz gefordert werden. Um nun in dieser Sache
gerecht »nd billig zu sein, ist der kürzeste Ausweg der, daß

der Große Rath seiner Zeit erkläre, diese beiden höchstinstanz-
lichen civilrichterlichen Urtheile sollen in Zukunft Regel machen.
Wird das anerkannt, so werden alle Diejenigen, welche nichts
wollen, als was recht und billig ist, sich damit befriedigen.
Daher trage ich darauf an, die Sache an den Regierungsrath
zurückzuschicken, damit er sie gründlich untersuche, und nach

reiflicher Erwägung der Verhältnisse dem Großen Rath geeignete

Anträge vorlege.

Schneeberge r. Herr Stettler hat ziemlich deutlich
nachgewiesen, daß nur da von den Gebäuden ein Ehrschatz
gefedert werden solle, wo die Gebäude mit den Gütern hingegeben

wurden; hingegen der Antrag des Finanzdepartements
geht dahin, von allen Gebäulichkeiten den Edrschatz zu beziehen,
weil das Holz zu allen diesen Gebäulichkeiten aus den
Lehenwäldern genommen sei. Das ist ein lächerlicher Grund, eine
Unwahrheit geradezu. Wer im Amte Aarwanqen ein Haus
baut, muß das Holz dazu kaufen u. s. w. Der Redner schließt
sich dem Antrag des Herrn Präopinanten an.

Amman n unterstützt obigen Antrag ebenfalls. Ich habe
auch ein kleines Eütlein und habe darauf gebaut, und ich habe
alleS Holz dazu kaufen müssen. Jetzt sollte also von diesem
Hause im Falle der Hausänderung Ehrschatz bezahlt werden?
wenn das auf Grundsätzen der Gerechtigkeit beruht, so weiß
ich nicht, wo diese steht.

May, gew. Staatsschreiber. Die Aeußerung, daß
obergerichtliche Urtheile ausgefällt worden, und daß das
Finanzdepartement diesen Urtheilen widersprechende Forderungen mache,
ist eine sehr auffallende Behauptung, und ich zweifle nicht daran,
daß der Herr Präsident des Finanzdepartements diesem zu
begegnen wissen werde. Der nämliche Herr Präopinant wünscht,
daß der Große Rath ein Dekret erlasse, dahingehend, daß die
zwei höchstinstanzlichen Sentenzen, wovon er gesprochen, in
dieser Angelegenheit für ein und allemall Regel machen sollen.
Das wäre etwas durchaus Neues, wenigstens bei uns, und
ich wenigstens traue den Gerichten so viel Consequenz zu, daß
dieselben in wiederkehrenden gleichen Fällen auch wiederum
gleich urtheilen werden. Ein anderer Herr Präopinant ist
weiter gegangen und hat gefragt, ob die Mediationsregierung
kompetent gewesen sei, diese Lehengefälle wiederum einzuführen,

und man hätte sie dann allgemein einführen sollen. Allerdings

hatte die helvetische Regierung Zehnten und Bodenzinse

und Ehrschätze auf einmal aufgehoben; als man aber nachher

zur Besinnung kam, hat die Mediationsregierung diese

Lehengerechtigkeiten, jedoch mit Modifikationen, wiederum eingeführt,
natürlich aber nur da, wo sie früher existirt hatten. Es geschah

also nichts weiter, als daß die frühern Verhältnisse in den

verschiedenen Landesgegenden wiederum hergestellt wurden.
Wenn früher in den Bezirken von Bipp und Wangen ehr-
schaypflichtige Güter, waren, und man dort die Ehrschätze
wiederum einführte, so wollte das nicht sagen, man solle sie auch
im Amte Konolfingen oder Fraudrunnen einführen, wo früher
keine gewesen. Man erbebt sich besonders dagegen, auch die

Gebäude in die Ehrschatzpflichc einzuschließen; aber es kömmt
darauf an, Tit., was der Titel sagt, auf welchem die Ehr-
schatzpflicht beruht. Es wundert mich nicht, daß diese Sachen
immer wieder kommen. Wenn man den Hahn nicht ganz
rupfen kann, so hofft man doch immer, wenigstens etwa eine

Feder zu bekommen. Darum pressirt man sich auch nicht mit
dem Loskaufe. Wenn ze etwas sicher schien, so waren es die

Bodenzinse; sobald man aber diese angegriffen und Abzüge zu
Gunsten der Pflichtigen gemacht hat, so ist es sich nicht zu
verwundern, daß immer neue Begehrlichkeiten auftreten. Ich
wünsche, daß nicht immer mehr Schwanken und Mangel an
Zutrauen in Bezug auf bestehende Gesetze entstehe. Wenn
also Petitionen kommen gegen etwas, was durch Gesetze

entschieden ist; so bin ich der Meinung, dieselben abzuweisen.
Das giebt Zutrauen in die Regierung und in den Bestand der

Dinge. Wenn man aber neuerdings Untersuchungen über diese

Verhältnisse anordnet und dadurch die Sache selbst in Zweifei
läßt, so kann das nur daS Ansehen der obersten Behörde
schwächen. Daher trage ich darauf an, einfach den Schluß
des Vortrages anzunehmen. Will man durch Anzüge oder auf
andere Art eine neue Untersuchung provoziren, so steht der
Weg dazu immer offen.

Neukom bringt berichtigungsweise an, daß es ihm
nicht in den Sinn gekommen sei, zu sagen, die Mediationsregierung

hätte entweder gar keine Ehrschätze oder dann dieselben

allgemein einführen sollen, sondern er habe nur gefragt, ob

damals dergleichen Lasten blos Einzelnen auferlegt werden
konnten.

Koch, Obergerichtspräsident. Es läßt sich gegen die Ehr-
schätze so wenig etwas einwenden, als gegen andere gehörig
verschriebene Schulden. Allein aus den gefallenen Opinionen
verschiedener Mitglieder muß ich schließen, daß man da zwei
Sachen distinguiren sollte. Ich bin überzeugt, daß diese

Versammlung das Recht schützen will, daß sie aber, wenn sich

Mißbräuche eingeschlichen hätten, die Betreffenden auch gegen
diese schützen will. Wenn man jetzt entweder dem Begehren
der Petenten, oder aber dem Antrage des Finanzdepartements
unbedingt beistimmt, so laufen wir Gefahr, nicht den gehörigen
Mittelweg zn treffen, sondern vorhandene Rechte auf der einen
oder andern Seite zu verletzen. Die Bittschrift proteftirt
unbedingt gegen das Recht der Ehrschätze. Daher stimme ich
nicht dazu und glaube, die Versammlung solle die Bittschrift
abweisen. Hingegen sind heute sehr wichtige Bemerkungen
gemacht worden über Mißbräuche, die sich eingeschlichen haben
sollen. Jetzt ist es auch nicht in der Stellung und im Interesse

der Republik, daß die oberste Behörde auf diese geführten

Klagen keine Rücksicht nehme. Richtig ist, daß höchstin-
stanzliche Entscheide, wenn sie konsequent find, in gleichen Fällen
auch gleich ausfallen müssen, so daß man also sagen kann, es

sei Verlorne Zeit, über die gleiche Sache wiederum zu proze-
dire». Allein ein höchst instanzliches Urtheil ist nur verbindlich
für die betreffenden zwei Parteien, auf welche eS sich bezieht,
und wenn hundert andere Parteien in gleichen Verhältnissen
wären, so würde jenes Urtheil rechtlich für sie unverbindlich
sein. Daher kann man allerdings fragen, ob der Regierungs-
rath in gleichem Falle wiederum vor den Richter treten soll,
oder ob man ihn nicht lieber anweisen will, den in jenem
Urtheile aufgestellten Grundsatz in alle» gleichen Fällen zu
befolgen. Prozesse sind eine der größten Plagen für das Land;
kann man also durch eine einzige Maaßregel eine Menge Prozesse

vermeiden, so ist es offenbar wichilg, daß man eS thue.
Daher billige ich den Wunsch, daß vom Großen Rath aus als



System angenommen werde, was die oberste Gerichtöbehörde
in zwei entgegengesetzten Fällen ausgesprochen. Daher schließe
ich dahin, daß auf heutigen Tag beschlossen werde, einerseits
in die Bittschrift selbst nicht einzutreten, weil, was sie

fordert, der allgemeinen Gerechtigkeit nicht gemäß ist, andrerseits
aber, da verschiedene Beschwerden über eingerissene Mißbräuche
hier angebracht worden, die sämmtlichen Akten dem RegierungS-
rath zurückzusenden, mit dem Auftrage, diese Mißbräuche, wenn
deren wirklich statt finden, entweder von sich aus zu beseitigen,
oder aber zu deren Beseitigung die nöthigen Anträge an den

Großen Rath zu stellen. Wenn das mit dem nämlichen Beschlusse
ausgesprochen wird, so sehen einerseits die Pflichtigen, daß man
ihnen nicht zu nahe treten will, und das Land sieht, daß man
verbriefte und authentische Rechte des Staates auch nicht
verletzen will.

Vühler, zu Heimenhausen, pflichtet diesem Antrage bei
und wünscht ebenfalls, daß der Große Rath den vom Obergerichte

in zwei Urtheilen aufgestellten Grundsatz als Norm
anerkenne, weil, wenn für jeden einzelnen Fall prozedirt werde,
der Staat die Kosten bezahlen müsse, während das Obergericht
natürlich immer gleich urtheilen werde. Die Beschuldigung
gegen das Amt Wangen wegen der vielen Prozesse in der
Ehrschatzangelegenheit, weist der Redner als ungegründet ab.

Blumenstein glaubt ebenfalls, der vom Herrn Oberge-
richtäpräsidenten Koch beantragte Weg werde den Verhältnissen
am beßten entsprechen.

von Jenner, Regierungsrath. Es ist ganz natürlich, daß
man im Allgemeinen nicht gerne zahlt und gerne seiner Schuldigkeit

enthoben wäre; aber das ändert die Natur der Sache
durchaus nicht und könnte mich nicht im Allergeringsten
bestimmen, nur einen halben Zoll abzuweichen von dem Schlüsse,
den ich im EingangSrapporte gezogen. Wie viel das Amt
Bipp gekostet habe, weiß ich Nicht; aber ich habe Mühe, zu
glauben, daß, wenn der betreffende Herr Präopinant, welcher
dieses zur Sprache gebracht, ein Gut um einen sehr billigen
Preis gekauft hat, er jetzt meint, er habe eS zu wohlfeil
gekauft, und die Nachfolger des Verkäufers können jetzt Anspruch
darauf machen; er wird vielmehr wahrscheinlich denken, habe

er das Gut theuer oder wohlfeil gekauft, so sei es jetzt das
seinige. Der nämliche Herr Präopinant hat ferner gesagt, die
Regierung von Bern habe das Amt Bipp blos aus Lust zum
Regieren gekauft. Mir wenigstens kömmt die Lust zum Regieren

gar klein vor, ich sehe vielmehr im Regieren große
Beschwerde, Mübe, Verantwortlichkeit, Schwierigkeit, und ich

zweifle, daß es unsern Voreltern so sehr darum zu thun war.
Wenn unsere Voreltern kauften, so geschah es um der Nutzungen
willen; war eS ihnen aber um das Regieren zu thun, so suchten
sie auf andere Manier zu erwerben, und damals wußten sie

noch, daß in einer ledernen Scheide etwas steckt. Allein, Tit.,
gehen Sie doch ein wenig über das Meer; dort werden Sie
große Provinzen finden, wo man mit weniger als einem Thaler
eine ganze Zuchart gekauft hat und noch kauft. Sie müssen

also nicht immer denken, die damaligen Zeiten seien die gleichen
gewesen wie zetzt, und da muß man sich dann nicht halb so sehr
über die frühern Preise verwundern. Ich höre hier auch gar
oft auf die letzten Ereignisse des vorigen und auf die ersten
Ereignisse dieses Jahrhunderts Gewicht legen, und da findet
man es gar nicht übel, daß eine Regierung, welche nach einer
furchtbaren Umwälzung, die von außen her gemacht worden
ist, auftrat, mir Einem Federstriche und unterstützt durch fremdes

Schwert die heiligsten Privatrechte über den Haufen gestürzt
hat. Das tadelt man nicht. Daß aber die folgende
Regierung das als Unrecht erklärt und das Recht wieder
hergestellt hat, das tadelt man. Das kann wahrhaftig nicht
Ihr Ernst ftm, vielmehr bin ich überzeugt, daß hier in dieser
Versammlung jener erste Akt getadelt, der zweite aber
gebilligt werden wird. Man hat insonderheit gefragt, ob die

früher entstandenen Gebäude unter die Ehrschatzvflicht fallen
oder nicht. Herr Stettler hat darauf geantwortet, aber
vielleicht ein wenig zu allgemein. Wenn okne Erlaubniß des

Eigenthümers etwas mit dem Pachtgegenstande verbunden wird,
so gehört daS dem Eigenthümer, und eS ist des Pächters

Schuld, wenn er dann ein Mehreres dafür bezahlen muß. So
lautet der Vertrag, und so lange jemand die Liegenschaften
behalten will, soll er auch die vertragsmäßigen Verpflichtungen
tragen; will er das nicht, so gebe er die Liegenschaft zurück.
Das wird keiner wollen. Viel ist von zwei obergerichtlichen
Urtheilen gesprochen worden. Das eine dieser Urtheile geht
dahin, Bodenzinse und Prozentehrschätze seien zwei verschiedene
Sachen und müssen besonders losgekauft werden, und die
Gebäude gehören ebenfalls in die Schätzung; im andern Falle
war der Bodenzins abgekauft, der Ehrschay aber nicht. Das
Finanzdepartement glaubte, der Bodenzins könne losgekauft
werden, ohne daß der Ehrschatz nothwendig dadurch auch
losgekauft sei, weshalb bei der Preisbestimmung für den Bodenzins
der Ehrschatzpreis nicht in Berechnung gebracht wurde. Das
Obergericht hat aber anders geurtheilt. Das Kapital für den
Bodenzins betrug kaum Fr. 100 und dasjenige für den
Ehrschatz Fr. 700, und jetzt hat das Obergericht geurtheilt, die
Fr. 700 seien in jenen Fr. 100 einbegriffen gewesen. Das
geht mir über Algebra u. s. w. Heute will man hier verlangen,

Sie, Tit., sollen aus einem solchen Urtheile ein Gesetz
machen! Jedenfalls, Tit., werden Sie mit dem Finanzdepartement

anerkennen, daß unter hundert solchen Fällen selten zwei
ganz gleiche sind, und daß man also in jedem einzelnen Falle
vor den Richter gehen muß. Von diesem Gesichtspunkte aus
ist das von einem Herrn Präopinanten erwähnte Schreiben an
einen Regierungsstatthalter über den Bezug der Ehrschätze
anzusehen. Mir scheint diese Sache durch Verträge und Gesetze
vollkommen reglirt, und im Interesse Einzelner ein Gesetz
zurückzunehmen, ist gewiß nicht in der Ordnung. Wir sollen
die Ersten sein, um Verträge und Gesetze zu respektiren; dievon
ausgehend trage ich wiederholt darauf an, dem Schlüsse des
NegierungsrathS beizustimmen.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Meine
Meinung ist im Gutachten enthalten, daS bei den Akten liegt;
daher will ich Sie nicht lange aufhalten; indessen bin ich so

frei, über den vorliegenden Gegenstand einige Erläuterungen
zu geben. Vorerst ist nicht zu übersehen, daß es heute nicht
darum zu thun ist, die Ehrschatzverhältnisse überhaupt gesetzlich
zu regUren, sondern daß nur eine spezielle Vorstellung, aus
einem einzelnen Bezirke, vorliegt, deren zwei Schlüsse dahin
gehen: „1) Es sollen die rückständigen Ehrschätze im dortigen
Bezirke in Abgang dekretirt," und „2) die Ehrschatzabgabe
solle, so lange sie noch bezogen werde nur von den Grundstücken

bezogen werden". Man hat heute gesagt, es sei
reglementarisch, daß man neu errichtete Gebäude abschätze. Ich bin
der Wahrheit schuldig, zu bezeugen, daß man im Amtsbezirke
Wangen den Ehrschatz von den Gebäuden fordert, ohne Rücksicht,

ob dieselben früher oder später erbaut worden seien; aber
ich halte andererseits dafür, es solle so sein. Wenn ich ein
Pfandrecht habe auf eine Matte, und es wird darauf ein Haus
gebaut, — tritt nicht das Haus dadurch in das Pfandverhältniß?

Dafür brauche ich keinen neuen Gültbrief. Man hat
etwas unzart den Ausdruck gebraucht, es sei in dem Befinden
eine Unwahrheit enthalten. Man hat keineswegs den Umstand,
daß das Holz zu den Gebäuden aus den Lehenwäldern
genommen werde, als den eigentlichen Rechtsgrund für den
Bezug deS Ehrschatzes von denselben dargestellt, sondern diesen
in der Natur des Gutes, als eines ehrschätzigen, gesucht und
in dem Grundsatze, daß die Nebensache stets die Natur der
Hauptsache annimmt; wohl aber wurde hinzugesetzt, daß, wenn
es unbillig scheinen könne, auch von Gebäuden Ehrschatz zu
fordern, nicht zu übersehen sei, daß die auf ehrschatzpflichrigen
Gütern stehenden Gebäude meistens aus den Waldungen erbaut
werden, auf welche diese Güter Kraft ihrer Lehenpflicht Rechte
haben, und das, Tit., wird wohl nicht bestricken werden wollen,

daß in der Regel mit jedem Lehengute Rechtsame in Holz
und Feld verbunden sind. Hiemit nehme ich den Ausdruck
„Unwahrheit" weder für mich noch für das Finanzdepartement
an. Viel ist heute auch von zwei Urtheilen des Odergerichts
gesprochen worden. Man ist im Irrthum begriffen, wenn man
glaubt, daß diese zwe» Urtheile sich einander widersprechen. Im
ersten Falle handelte es sich um ein ehemals bodenzins- und
ehrschatzpflichtiges Grundstück, von welchem der Bodenzins



losgekauft war, der Ehrschatz aber nicht. Bei'm zweiten Falle
war auch der Bodenzins nicht losgekauft. Indessen sind beide

Urtheile mit der heutigen Frage nicht in Berührung zu bringen,
wie man es gewollt hat. Was im Widerspruche steht mit diesen

Urtheilen, das ist das Gesuch der Bittsteller: daß die Gebäude aus
der Ehrschatzberechnung wegzulassen seien, denn das Obergericht
hat diese Behauptung in dem zweiten der erwähnten Urtheile
verworfen. Dem Finanzdepartement hat man nun vorgeworfen,
daß es trotz dem ersten Urtheile des Obergerichtes nun wieder den

Ehrschatz von Gütern fordere, von denen der Bodenzins
losgekauft worden. Ich bin nicht der Mann, welcher
obergerichtlichen Urtheilen zu nahe treten will; allein ich sage freimüthig,
daß, wenn ich im Finanzdepartement säße, ich es auch so

gemacht hätte, und warum? Beim ersten Falle war der Bodenzins

losgekauft, der Ehrschatz aber nicht; man klagte nun den

Ehrschatz ein, der Renitent behauptete aber, durch Loskauf der

Hauptverpflichtung, des Bodenzinses, sei daS Accessorium, der

Ehrschatz, dahin gefallen. Hierauf entgegnete das
Finanzdepartement, im Gesetze von 1804, sowie in demjenigen von 1834

sei vorgeschrieben, daß diejenigen Ehrschätze, welche bloß in
einem Vodenzinse bestehen, allerdings durch den Loskauf der
Bodenzinspflicht dahinsallen, daß hingegen die Prozentehrschätze

besonders losgekauft werden müssen, weil dieß eine vom
Bodènzins unabhängige Beschwerde ist. Angenommen aber

selbst, der Prozentehrschatz könnte als bloße Nebenverpflichtung
des Bodenzinses betrachtet werden, so sagt das Gesetz ferner:
wenn im Allgemeinen durch Loskauf der Hauptverbindlichkeit
die Nebenverpflichtung vo ipso dahin falle, so müsse doch

ausnahmsweise da, wo die Berechnung der Nebenverbindlichkeit
für sich allein eine größere Summe auswerfe als die

Hauptverbindlichkeit, dann jene auch besonders losgekauft werden
müsse. Daß nun dieser Fall hier wirklich vorhanden war,
darüber hat Ihnen der Herr Präsident des Finanzdepartements
vorhin eine Rechnung vorgelegt, denn der Loskauf des
betreffenden Bodcnzinses kam auf, wenn ich nicht irre, 72 Franken

zu stehen, derjenige des Ehrschatzes hingegen auf mehrere
100 Fr. Indessen hat das Obergericht anders erkennt, es

hat den Staat mit seiner Forderung abgewiesen. Nun sagt
also das Finanzdepartement : Da ist der Buchstabe des Gesetzes,
welches vorschreibt, daß Prozentehrschätze überhaupt besonders
losgekauft werden müssen, und namentlich dann, wenn der

Werth deö Ehrschatzes die Loskausssumme für den Bodenzins
übersteigt. In wetcher Stellung ist jetzt das Finanzdepartement?

Gegenüber dem speziellen Individuum, zu dessen Gunsten

jenes Urtheil gefällt wurde, ist die Sache abgethan; aber
gegenüber andern Renitenten fragt es sich, ob Sie dem Gesetze

oder aber dem nach meiner Ueberzeugung irrigen Entscheide des

ObergerichteS folgen sollen? Ich würde nun, ich gestehe es

offen, gerade so gehandelt haben, wie das Finanzdepartement,
um ein neues Urtheil des Obergerichtes zu provoziren. Heute
handelt es sich aber, wie gesagt, bloß um die zwei Schlüsse der
vorliegenden Vorstellung, und es fragt sich nur: will der Große
Rath diesen Schlüssen entsprechen oder aber dieselben abweisen"?
WaS den Antrag des Herrn Obergerichtspräsidenten Koch
betrifft, so betrachte ich denselben als Gegenstand eines besondern
Anzuges, indem nichts in Umfrage liegt, als die zwei Schlüsse
der Vorstellung.

Koch, Obergerichtspräsident. Wenn mein Antrag von der
übrigen Frage getrennt wird, so zerstört das den Zweck, den ich
im Äuge hatte, und ich müßte sonst zur Meinung des Herrn
Regierungsstatthalters Mühlemann stimmen, was mir aber nicht
recht ist.

Stettler verlangt, daß der Antrag des Herrn Koch als
Zusatz in Abstimmung gebracht werde.

A b st i m m u n g.

1) Den Antrag des Herrn Koch als Zusatz, und nicht als
Anzug anzusehen 77 Stimmen.

Dagegen 48 „
2) Heute über die Bittschrift zu entscheiden 103 „

Für den Antrag des Herrn Mühlemann 31

3) Die Bittschrift abzuweisen 90 Stimmen
Für etwas Anderes 21 „
Für den Zusatz des Herrn Koch gr. Mehrheit.

Vortrag des Erziehungsdepartements über das
Gesuch des Herrn Mouttet, Pfarrer zu Courtetelle, um Besoldung

eines Vikars.

In Berücksichtigung der geschwächten Gesundheit, des hohen
Alters des Bittstellers und der Beschwerlichkeit des Kirchendienstes

wird darauf angetragen, dem Herrn Pfarrer Mouttet
eine bleibende Gehaltszulage von 500 französischen Franken zur
Besoldung eines Vikars zu bewilligen.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Vortrag des Departements des Innern über eine

mit der Regierung deS Kantons So loth urn, bezüglich auf die

Stellung der Medizinalpersonen abzuschließende, Konvention.

Dieser Vortrag empfiehlt eine zwischen Abgeordneten der
Kantone Bern und Solothurn vorläufig abgeschlossene Uebereinkunft

zur Genehmigung, wodurch die Ausübung des ärztlichen
Berufes in beiden Kantonen nach dem Grundsatze der Rezipro-
zität, reglirt und die freie Niederlassung befähigter Medizinalpersonen

zur Ausübung ihres Berufes begünstigt werden soll.

vr. Schneider, Regierungsrath, weist die Wünschbarkeit
einer solchen Uebereinkunft nach, indem die geographischen
Verhältnisse beider Kantone dieselbe durchaus verlangen, indem bei
der alljährlich zunehmenden Zahl bernerischer Aerzte man in
wenigen Jahren im hiesigen Kantone Ueberfluß an solchen haben

werde, so daß es zweckmäßig sei, denselben anderweitiges
Auskommen zu verschaffen, — und indem die solothurmschen Stu-
direnden der Medizin wesentlich veranlaßt werden dürsten, ihre
Studien in Bern, anstatt anderwärts zu machen. Für die

Sicherheit des Publikums sei durch den Vertrag hinreichlich
gesorgt; das Sanitätswesen und namentlich die ärztlichen
Prüfungen seien in Solothurn so beschaffen, daß man hierseits
nicht zu riskiren habe, von Solothurn aus Pfuscher zu bekommen

u. s. w. Der Herr Berichterstatter schließt auf Eintreten
in Aloko, und daß der Regierungsrath zum Abschlüsse der
erwähnten Uebereinkunft ermächtigt werde.

Beides wird ohne Diskussion durch's Handmehr beschlossen.

Vortrag der Zustizsektion über das Entschädigungsgesuch
des Jakob Mühlemann, von Zweilütschinen.

Der Petent bittet wiederholt um Entschädigung für den

Nachtheil, welchen er vor mehreren Iahren durch erfolgte
Einberufung seines RechtSanwaltes in den Militärdienst erlitten
habe, indem dieser Umstand die Ersitzung seines Klagrechtes in einem
Civilprozesse verursachte. Gestützt auf die schon am 18. Februar
1839 dem Großen Rathe vorgelegten Gründe, geht der Antrag
dahin, in das vorliegende Begehren nicht einzutreten.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag der Polizeisektion über das S tra fu mwand-
lungsgesuch für Heinrich «Och aller.

Der Vortrag meldet, daß Heinrich Schaller bei einer nächtlichen

Rauferei zu Rebeuvellier am 22. Juni letzthin dem Joseph
Schmidt mit dem Messer eine Anfangs lebensgefährliche Wunde
in den Unterleib beigebracht habe und deßwegen vom Obergerichte

durch Kriminalsentenz vom 25. September zu zweijähriger
Einsperrung verurtheilt worden sei, und daß nun der Vater
des Verurtheilten das Gesuch an den Großen Rath gerichtet
habe, eS möchte die über seinen C?ohn verhängte Emsperrungs-
strafe in eine Kantonsverweisung umgewandelt werden. Die
Mehrheit der Polizeisektion, in Betracht, daß alle mildernden
Umstände vom Obergerichte bereits berücksichtigt worden seien, und
daß das Ueberhandnehmen nächtlicher Schlägereien und Mißhandlungen

strenge Bestrafung der Urheber nothwendig erfordere, trägt
auf Abweisung des Begehrens an. Die zweite Meinung dagegen
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empfiehlt in Berücksichtigung der mehrmonatlichen Untersuchungshaft
des Verurtheilten, seiner unzweifelhaften Reue und der

demselben günstigen amtlichen Berichte das Gesuch zur Willfahr.
Der Regierungsrath trägt mit der Mehrheit der Polizeisektion
auf Abweisung an.

A u b r y, Regierungsrath, Berichterstatter. Die Angelegenkeit

mußte kriminell behandelt werden, weil nach der Gesetzgebung,

welche im Jura in Kraft ist, eine Arbeitsunfähigkeit >

von mehr als 20 Tagen die Folge der Verwundung war. Der
lunge Mensch, von welchem die Rede ist, und der einer
ehrbaren Familie angehört, wurde zur Einsperrung verurtheilt,
was nach dem franz. Gesetze eine entehrende Strafe ist. Nach der
Gesetzgebung des alten Kantonstheils wäre der Gegenstand nur ^

korrektionell behandelt worden, weil der Verwundete nicht 40 Tage ^

arbeitsunfähig war. Die Polizeisektion hat sich in zwei Meinungen

gelheilt. Die Mehrheit bat geglaubt, daß das Obergericht
bereits die in der Sache vorliegenden mildernden Umstände in
Berücksichtigung genommen habe. Diese Meinung wurde von
dem Regierungsrathe getheilt, und dieß ist auch meine person-
liche Meinung, wie sehr es mir auch Mühe macht, der Bitte
eines siebenzigjährigen Vaters nicht entsprechen zu können; die

öffentliche Ordnung und die guten Sitten erheischen es, daß

man strenge gegen Austritte verfahre, die sich so oft erneuern.

Mosch ard glaubt im Gegentheil, daß Gründe vorliegen,
die verschuldete Strafe zu mildern, da der junge Verurtheilte
kein vollendeter Verbrecher ist, sondern von seiner Seite
Unvorsichtigkeit und Unbesonnenheit vorwaltet. Das heißt der

öffentlichen Ordnung keinen Eintrag thun, wenn man in einem
besondern Falle Gnade übt.

Choffat kennt den jungen Menschen nicht, von welchem
es sich handelt; allein er muß sagen, daß man allgemein über
die Milde der Urtheile des Obergerichts klagt. Er schließt daher
zu Aufrechthaltung des Urtheils.

Aubry, Regierungsrath. Wenn der Große Rath sich zu
einem Gerichtshofe aufwerfen, den materiellen Werth der
Erwägungsgründe prüfen wollte, auf welche die Verurtheilungen
gegründet sind, so würde dieß schwere Folgen nach sich ziehen.
Das Begnadigungsrecht ist allerdings dem Großen Rathe
vorbehalten ; allein wenn er es in dem besondern Falle anwendete,
so würden Begehren dieser Art in Menge vor der Vollziehung
eines jeden Urtheils einlaufen. Ein in einem Schlaghandel
beigebrachter Messerstich kann nicht der Unbesonnenheit
zugeschrieben werden. Das Obergericht ist überdieß in seinem
Urtheilen nachsichtig gewesen, Ich schließe auf Tagesordnung;
es wurde im letzten Zahre dazu geschritten bei Gelegenheit einer
ähnlichen Bitte, welche die Eltern der jungen Leute von
Bümpliz einreichten. Es ist von hoher Wichtigkeit, den nächtlichen

Schlaghändeln ein Ende zu machen, die man so- oft zu
beklagen hat.

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Willfahr 22 Stimmen.
Für Abschlag 84 „

(Schluß der Sitzung um l-V« Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung, Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 25. Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leisten die Herren Zu m st ein, Gerichtspräsident
Müller und Rosst, als neu eintretende Mitglieder des Großen
Rathes, den Eid.

Tagesordnung.
Vortrag des Finanzdepartements über die

Erzexploitationsverhältnisse im Jura, nebst einem Dekretsentwurfe,
betreffend die Eisenwerke von Undervillier und Bellefontaine,
und einem Projektdekrete über bessere Beaufsichtigung des Berg
baues.

Tit.
Nachdem der Große Rath unter'm 22. März 1854 ein

Gesetz über den Bergbau erlassen, waren einzelne Privaten auS
Gemeinden des Jura um Erlaubniß zum Eisenbau eingekommen,

jedoch mit ihrem Begehren abgewiesen worden. Nun
trat unter'm 1. Weinmonat 1856 die Bürgergemeinde Courroux,
Amtsbezirks Delsberg, mit einer Vorstellung bei dem Großen
Rathe auf, welche dahin gieng: Der Große Rath möchte den

Regierungsrath anweisen, die an sich ungültigen, durch Art. 15

des Bergbaugesetzes von 1854 aufgehobenen Bergbauprivilegien
der Eisenwerkbesitzer von Undervillier und Bellefontaine im
Delsbergthale ferner nicht mehr durch Verweigerung des Bergbaues

in diesem Bezirke an andere Partikularen zu schützen;

für den Fall aber, daß die an sich ungültigen Konzessionen jener
Eisenwerkbesitzer für ihre im Betriebe stehenden Gewerke fernerhin

noch anerkennt würden, möchte der Große Rath die der

Bittstellerin ungehörige Weide Cerneux ausdrücklich als außerhalb

des Bereichs jener Gewerke gelegen erklären.

Die Besitzer der Eisenwerke von Vellefontaine und Undervillier

widersetzten sich der Ertheilung von Konzessionen an die

Gemeinde Courroux, indem sie Kraft ihrer Konzession das
ausschließende Recht auf neue Grubenbauten und Hüttenwerke im
ganzen ehemaligen Departement Älout, tvrrilil« in Anspruch
nahmen.

Der Große Rath fand jedoch, daß die Staatsgewalt weder
im Selbstbetrieb noch in der Ertheilung einer Bewilligung an

Privaten und Korporationen zum Betrieb neuer Grubenbauten

im Amtsbezirk Delsberg durch die Konzessionäre von
Vellefontaine und Undervillier gehindert werden könne, und beschloß
unter'm 7. März 1859:

1) Die Gewerke von Undervillier und Vellefontaine fallen,
gleich allen übrigen im Lande, unter das bestehende
Bergbaugesetz vom 22. März 1854, und den Eigenthümern
derselben sei eine Frist von einem Jahre anberaumt, um den
Bestimmungen dieses Gesetzes ein Genüge zu leisten, und
sich mit demselben in Einklang zu setzen.

2) Nach Ablauf dieser Frist solle der Regierungsrath aus den
Fall, daß die Betreffenden obiger Verbindlichkeit nicht
vollständig nachgekommen sein sollten, das Angemessene
im Sinne des Gesetzes von sich aus vorkehren.

3) Modifikationen obiger Vorschriften vermittelst freiwilliger
Verständigung zwischen den betreffenden Eisenwerksbesitzern
und G meinden oder Partikularen werden vorbehalten, so
wie auch den ersten freigestellt bleibe, sich für ein Mehreres,
als ihnen nach dem Bergbaugesetze zukomme, an den Großen
Rath petitionsweise zu wenden.

4) Der Entscheid über das Exploitationsbegehren der Gemeinde
Courroux selbst könne erst dann erfolgen, wenn die in den
übrigen Artikeln angeführten Gesetzesbestimmungen durch
die Eisenwerke von Bellefontaine und Undervillier in
Vollziehung gesetzt sein werden, da es sich erst dann erzeigen
werde, ob die Weide Cerneux innerhalb des gesetzten Erploi-
tationsbezirks der gedachten Gewerke liege oder nicht.
Die Besitzer von Undervillier und Bellefontaine protestirtcn

hierauf in zwei eingereichten Vorstellungen einerseits gegen den
Großrathsbeschluß vom 7. März 1859, und beschwerten sich
auch anderseits gegen mehrere, angeblich auf ihrem
Konzessionsbezirk angefangene eigenmächtige Erzausbeutungen. Sie,
Tit., fanden jedoch unter'm 10. Juli 1840, daß die Reklamationen

der Eisenwerkbesitzer über den erstern Punkt nichts
enthalten, das geeignet wäre, dem Recht des Gesetzgebers zu
Fassung obigen Beschlusses den geringsten Eintrag zu thun, daß
es daher nicht der Fall sei, von diesem Beschluß irgendwie
zurückzukommen, vielmehr die Verpflichtung der fraglichen
Eisenwerksbesitzer, sich der jetzigen Gesetzgebung über den Bergbau
zu unterziehen, im Grundsatz unbedingt aufrecht zu erhalten sei.
Eine andere Frage sei aber die, ob nicht die Billigkeit erheische,
diesen Eisenwerken größere Exploitationsbezirke einzuräumen,
als das Gesetz sie für das gewöhnliche Maß derselben, nämlich
128 Lachtern in's Gevierte, vorschreibt, und diese Frage sei
bejahend zu entscheiden. Sie beauftragten deshalb das
Finanzdepartement einen Abgeordneten aus seiner Mitte in Begleit
des Bergbauinspektors auf Ort und Stelle zu senden, um die
Titel, Verhältnisse und Lokalitäten beider Eisenwerke genau zu
prüfen und, gestützt auf das Ergebniß der daherigen
Untersuchung, Anträge zu Beseitigung der Anstünde, welche durch
den fraglichen Großrathsbeschluß hervorgerufen wurden, dem
Regierungsrathe vorzulegen.
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Das Finanzdepartement hat auch im Mai letzthin in
Begleit deö Herrn BergbauinspektorS die Lokalitäten in Augenschein

genommen, und sich überzeugt, daß im Allgemeinen die

Exploitation auf ganz ordnungswidrige Weise betrieben wird,
so daß, wenn nicht mit Beförderung für einen geregelten Berg-
werkbetrieb gesorgt wird, die Ausbeutung für künftige Zeiten
durch die gegenwärtige ganz regellose Exploitation sehr
gefährdet wird.

Tit.
In Ihrer vom 8. Zum 1841 datirten, an den Großen

Rath gerichteten Vorstellung ziehen die Eisenwerkbesitzer von
Dellefontaine und Undervillier folgende Schlüsse:

1) Daß der Große Rath sie in ihren zur Zeit der Promulgation

des Gesetzes vom 22. März 1834 unternommenen
und betriebenen Arbeiten schütze, und daß ihnen nach Art. 13

verbunden mit Art. 8 dieses Gesetzes eine Konzession auf
zwei von ihnen bezeichnete Bezirke ertheilt werde, in welchen
sich auch die Stellen befinden, auf welchen zu Sepray und
Courroux die Exploitationsarbeiten bereits betrieben werden.

2) Daß das Recht, auf den konzedirten Bezirken neue Gruben
zu eröffnen und auszubeuten, ihnen ausschließlich vorbehalten

bleibe, so daß Niemand ohne Autorisation solche

Arbeiten vornehmen könne, und jeder Unternehmer
verpflichtet sei, in Betreff der Arbeiten sowohl als der
Quantität des zu liefernden Erzes ihren Weisungen
nachzukommen.

3) Dagegen verpflichten sie sich im Fall der Erhaltung der

von ihnen vorgeschlagenen Konzession, dem Eigenthümer
des BodenS, auf welchem die Ausbeutung vorgenommen
wird, außer dem gesetzlichen Schadensersatz eine Entschädigung

von Btz. 2^/z per euvvau (circa 370 Pfund)
gewaschenen Erzes zu bezahlen.

Das Finanzdepartement sieht sich im Fall, hier seine

folgenden, zum Theil schon früher ausgesprochenen Ansichten zu
wiederholen: daß nämlich die Besitzer der Eisenwerke von
Bellefontaine und Undervillier keine ausschließliche Berechtigung
zum Betriebe des Bergbaues »m Amtsbezirk DelSberg mehr
ansprechen können, indem eine solche im Widerspruch mit der

Verfassung und den bestehenden Gesetzen stehen würde, daß auch
der Erwerbstitel denselben kein anderes Recht einräumt, als
dasjenige, in einem Theil der jetzigen Amtsbezirke von Delsberg
und Pruntrut auf Minen zu schürsen, was die Annahme
durchaus nicht ausschließt, daß auch ohne Beeinträchtigung
ihrer Rechte andere Konzessionen ertheilt werden können, und
daß das von den Besitzern angesprochene ausschließende Recht
auf neue Grubenbauten und Hüttenwerke im ganzen ehemaligen
Departement Mont terrible, welches sie auf das kaiserliche
Dekret vom 20. Mai 1808 und das Gesetz über die Minen
vom 11. Mai 1810 stützen, mit der Promulgation des Berg,
baugesetzes vom 22. März 1834 dahin gefallen, indem die

französische Gesetzgebung durch die seitherigen Gesetze abrogirt
worden ist.

Die Staatsgewalt kann daher weder im Selbstbetrieb,
noch in der Ertdeilung einer Bewilligung an Privaten und
Korporationen zum Betrieb neuer Grubenbauten im Amtsbezirk
Delsberg durch die Besitzer von Undervillier und Bellefontaine
gehindert werden.

Die Ertheilung von neuen Bewilligungen an Privaten
oder Korporationen muß aber von dem Ermessen der
Zweckmäßigkeit abhängig gemacht werden, über welche zunächst die
oberste Verwaltungsbehörde und zuletzt der Große Rath zu
entscheiden hat; denn der Staat übt als solcher die Aufficht aus,
welche ihm die Sorge für Erhaltung und Vermehrung des

Volksvermögens zur Pflicht macht, und kann durch Verordnungen

einer frühern Regierung nicht gebunden sein.

Nach diesen Grundsätzen fielen die Gewerke von Undervillier
und Vellefontaine, gleich allen übrigen im Land, unter das

allgemeine Gesetz, und da die Besitzer derselben innert der ihnen
am 7. März 1830 vom Großen Rathe anberaumten Frist eines
Jahres sich weder den Bestimmungen dieses Gesetzes gefügt, noch

bei dem Großen Rathe sich um ein Mehreres beworben haben,
so erscheinen alle von ihnen seither vorgenommenen Ausdehnungen

ihrer Gruben ungesetzlich, indem sie sich innert dieser
Jahresfrist die Begränzung ihrer im Betriebe stebenden
Gewerke, bei welchen sie durch §. 13 des Gesetzes geschützt werden,
hätten zumessen lassen sollen.

Bei der Weigerung der Besitzer von Undervillier und
Vellefontaine, sich dem Gesetze vom 22. März 1834 zu
unterziehen, Weigerung, die eine Untersuchung ihrer Ansprüche
unmöglich machte, sollten aber die neuen, auf daö angeführte Gesetz
gegründeten Begehren von Bewilligungen zu Erzausbeutungen
nicht unberücksichtigt gelassen werden. Nun langen aber die
Besitzer der angeführten Gewerke mit einer Vorstellung vom
8. Juni 1841 ein, in welcher sie bestimmt erklären, daß sie
sich unter das Gesetz vom 22. März 1834 stellen, und zugleich
Begehren an den Großen Rath richten, die diesem Gesetze
angemessen sind.

Wenn nun auch das Departement findet, daß nach dem
Gesetz vom 22. März 1834 Bewilligungen zum Betried neuer
Grudenbauten nicht verweigert werden sollen, so kann es
hingegen auch nicht übersehen, daß es der Billigkeit angemessen,
die Umstände und den bisherigen Besitz der Gewerke von Under-
villier und Bellefontaine zu berücksichtigen, und auch für den
Staat von großer Wichtigkeit ist, daß den bestehenden Hüttenwerken

eine hinlängliche Alimentation zugesichert wird, indem
durch dieselben ein ungeregelter Bergwerkbetrieb, — durch
welchen bloß die ergiebigsten Erzlager ausgebeutet, die minder
ergiebigen aber verlassen und für künftige Zeiten verloren
werden, — verhindert, und eine geregelte Exploitation der
Bergwerke für künftige Zeiten gesichert wird.

Um die verschiedenen Interessen zu verbinden, und einer-
seits neue Konzessionen zu Erubenbauten nicht auszuschließen,
anderseits aber die für das Land wichtige Existenz und
Fortdauer der bestehenden Eisenwerke von Undervillier und
Bellefontaine, zu deren Betrieb ein Kapital von mehreren Millionen
erfordert wird, möglichst zu schirmen, hat das Departement
gefunden, es sei den gedachten Eisenwerken ein zu deren Alimentation

hinreichender Konzessionsbezirk anzuweisen, mit der
Bestimmung, daß auf diesem Dezirk, für welchen das Gebiet von
Montavon und Sepray und ein Theil deszenigen der Finages
von Courroux vorgeschlagen wird, keine neue Gruben eröffnet
und ausgebeutet werden sollen.

Das beiliegende Dekret Nr. 1, welches das Departement
Ihnen, Tit., zu Handen des Großen RatbeS vorzuschlagen die
Ehre hat, enthält die nähern Bestimmungen.

Für Ausbeutungsbegehren, welche Land betreffen, daS
außer diesen Bezirken liegt, deren Grenzen vom Finanzdepartement

noch näher zu bezeichnen sein werden, ist dem Regie-
rungSrathe überlassen, nach der ihm durch das Gesetz vom
22. März 1834 ertheilten Kompetenz Konzessionen zu ertheilen.

Eine Minderheit des Finanzdepartements trägt dagegen
darauf an den Besitzern der Eisenwerke von Undervillier und
Bellefontaine eine Konzession in derjenigen Ausdehnung, wie
sie dieselbe in ihrer Vorstellung vom 8. Juni letzthin verlangen,
zu gestatten, statt der Entschädigung von Btz. 2>/z pvr euvvau
an die Landeigenthümer eine solche von Btz. 3 festzusetzen, um
die Bestimmungen des vorgeschlagenen Dekretes auf diesem Fuße
zu modifiziren.

Das Finanzdepartement hat sich bei Einnahme eines Augen-
scheins über die Erzexploitationen des Jura von der Nothwen-
digkeit überzeugt, für eine sorgfältige fortwährende Aufsicht des
dortigen Bergbaues zu sorgen, wenn nämlich die Erzausbeutung
auf geregelte Weise, und ohne den Bergbau für künftige Zeiten
zu gefährden, stattfinden soll. — Dem Vergbauinspektor des
ganzen Kantons ist es aber unter den bisherigen Verhältnissen
unmöglich, genaue und fortwährende Aussicht auf Ort und
Stelle auszuüben. Das Finanzdepartement nimmt daher die
Freiheit, bei Ihnen, Tit., zu Handen des Großen Rathes
beifolgendes Dekret Nr. 2 für die Abänderung der vorhandenen
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Bestimmungen, betreffend die Stelle deö BergbamnspektorS
vorzuschlagen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 25. September 1841.

(Folgen die Unterschriften.)

Vom Regierungsrache nach Mehrheitsmeinung deS

Finanzdepartements dahin genehmigt, daß beide Prozektdekrete dem
Großen Rathe zur Annahme empfohlen werden.

Bern, den 29. Oktober 1841.

(Folgen die Unterschriften

Der Herr Landammann ermahnt nach Gemäßheit des
Reglements diejenigen Mitglieder, welche in dieser Angelegenheit

persönlich interessirl sein möchten, zum Austritt.

von Jenner, Regierungsrath, durchgeht den schriftlichen
Vertrag mit dem Beifügen, daß die Eisenhüttenbesitzer von
Undervillier und Bellefontaine erst noch vor wenig Tagen dringend

darum angehalten haben, daß man ihnen außer dem
vorgeschlagenen Konzessionsbezirke namentlich auch noch den Bezirk
von Courcelon und Delsberg gebe, worauf aber der Vortrag
nicht Rücksicht nehmen konnte, weil er schon abgefaßt war.
Der Herr Berichterstatter tragt darauf an, daß zuerst das
Dekret über die Eisenwerke von Undervillier und Bellefontaine,
und zwar artikelsweise, behandelt werden möchte.

Durch's Handmehr wird hierauf beschlossen vorerst dieses
Dekret in Berathung zu nehmen.

Der Herr Landammann eröffnet nun die Umfrage über
daS Eintreten in dieses Dekret.

Da Niemand das Wort ergreift, so wird durch's Handmehr

beschlossen, in den Entwurf sogleich einzutreten und
denselben artikelsweise zu behandeln.

Dekretsentwurf, betreffend die Eisenwerke von
Undervillier und Bellefontaine.

»§. 1. Den Besitzern der Eisenwerke von Undervillier und
-Bellefontaine wird zum ausschließlichen Betrieb ihrer sowohl an
gedachten Orten, als auch zu Courrendlin und Delsberg errichteten

oder mit Genehmigung des Regierungsraths noch später
zu errichtenden Hochöfen und unter den hienach aufgestellten
Bedingungen eine ausschließliche Konzession zur Ausdeutung von
Eisenerz ertheilt für folgende Bezirke:

u. Für den Bezirk von Sepray und Montavon. Die Grenzen
dieses Bezirkes erstrecken sich von der Kirche zu Develier
hinweg, der Landstraße nach bis zu der Vereinigung der
Rangier - und Caquerellestraße, von dort der Straße nach
bis Boecourt und bei diesem Orte, der Verbindungsstraße
nach direkt aus Bassecourt, von hier der Sorne nach bis
zum Fußwege nach Develier und diesem nach an die Kirche
des letztern Ortes; alles nach dem dieser Konzession
beiliegenden Plane.

h. Für einen Theil der linsSe« von Courroux. Derselbe
enthalt, nach dem dieser Konzession beiliegenden Plane, die

fiiwAe« cie <?olliarä von 116 Juchart, und die patursKo«
»ur tlolliarü et «ur le« L««vrls von 76 Juchart, mit
einziger Ausnahme des kleinen Theils der letzter«, welcher an
den nördlichen Grenzen der knsges üe« disert« liegt."

Quiquerez, Regierungsstatthalter. Ich bedaure, daß ich
einen Augenblick zu spat gekommen bin, um gegen das
Eintreten in dieses Dekret zu sprechen. Ich erwartete nicht, daß in
einer so wichtigen Angelegenheit Niemand daS Wort ergreifen
würde, um die Verschiebung einer Materie zu verlangen, die

man nicht kennt Wenn seit 1834 diese Frage unter verschiedenen
Formen angeregt wird; wenn das Dekret vom 7. März >839
schon einige Verbesserungen in der finanziellen Stellung der
Grundeigenthümer des Erzbodens hervorgebracht hat, so dürfen
wir unS nicht der Gefahr aussetzen, dasjenige, waS wir
geschaffen haben, dadurch zu vernichten, daß wir nun in diesem

Augenblicke eine überstürzte Beschlußnahme fassen. — Wenn
es sich von einem wichtigen Gesetze oder Dekrete handelt, so ist
es gebräuchlich, es vorher bekannt zu machen, und das
vorliegende kennen wir nur auS einer in diesem Augenblicke
stattgehabten Verlesung. Wir haben den Bericht des Regierungs-
ratheö und des Fmanzdepartements wohl angehört; allein wir
konnten die Bittschriften der Gemeinden, der Privaten und der
verschiedenen Gesellschaftsglieder, welche Alle Konzessionen
begehren, nicht vernehmen. Man ist über die Petitionen, welche von
der Mehrheit der Gemeinden des Amtsbezirks Delsberg
unterzeichnet sind, nur oberflächlich hinweggegangen, und alles, von
dem wir Kenntniß haben, besteht in der Bittschrift der Hochofeninhaber,

welche verschwenderisch verbreitet, und die, wie eS

scheint, einzig und allein einer Berücksichtigung würdig erachtet
wurde. — Ich werde mich nicht damit befassen, alle Irrthümer
hinsichtlich der Thatsachen und der Zahlen herauszuheben, die
sie enthält; es ist hinreichend, wenn ich sage, daß diese Herren
von ihren alten Ansprüchen nichts abgelassen haben, als einige
Berge oder Erdstücke, wo sich kein Erz vorfindet, und daß die
Konzession, welche sie verlangen, eben so ausschließlich ist, alâ
es die alte war, weil, wenn man ihren Ansprüchen genügen
wollte, man ihnen allen Grund und Boden überlassen würde,
der in dem Delöberger Thal Erz enthielt, wodurch man ein
neues Monopol errichtete. — Die politische Oekonomie ist in
kleinen Staaten nicht ein und eben dieselbe, wie in großen.
Als die Hochöseninhader ihre alten Konzessionen erhielten,
bedürfte Frankreich deö Eisens, um die fremden Höfe zurückzudrängen,

und Napoleon, welcher nach seinem Belieben Königreiche

austheilte, bekümmerte sich wenig um die Gränzen einer
Eisenbergwerkkonzession. Daher sehen wir auch in den
Umkreisen, die er gab, Grund und Boden, wo kein Erz sich
vorfinden kann. — Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß der
Gesetzentwurf die Ansprüche der Hochöfenbesitzer nicht um ein
Beträchtliches vermindere; aber haben denn sie allein das Recht,
Konzessionen zu erhalten? Wäre die Existenz ihrer Werke nicht
eben so gut gesichert, wenn andere Personen ihnen das Erz
lieferten, als wenn sie es selbst graben? Und dann, was hat
sich in dem Jura in Beziehung auf die Ausbeutung der Bergwerke

zugetragen? Unter der Regierung unserer Bischöfe waren
sie es allein, welche über die Hochöfen und Erzgruben verfügten;

allein da der Handel beschränkt war, ließen sie nur eine
kleine Quantität Eisen fabriziren. Als die Hochöfen als
Nationalgüter verkauft wurden, gaben die neuen Erwerber dieser
Industrie eine größere Ausdehnung; als sie Konzessionäre eines
ausgedehnten metallurgischen Bodens geworden waren, überließen
sie ihn Unternehmern, um ihnen ausschließlich alles erforderliche

Erz zu liefern, und die Eigennützigkeit allein leitete alle
Erzausbeutungen. Im Jahr 1834 erweckte das Gesetz über die
Bergwerke andere Hoffnungen; die Eigenthümer hielten sich

für berechtigt, dasjenige selbst auszubeuten, das sich in ihrem
Grund und Boden befand, allein die Hochöfenbesitzer setzten

ihnen ihre Privilegien entgegen, und nach langen Streitigkeiten
schaffte der Große Rath das Monopol ab, das sie in Kraft
ihrer Konzessionen ausübten, und setzte ihnen einen Termin von
einem Jahre an, um in Uebereinstimmung mit dem Gesetze

neue zu begehren. Statt den Vortheil zu benutzen, den man
ihnen gewährte, ließen sie die Frist verstreichen. — Bis zu
diesem Zeitpunkte hatten die Eisenbergwerke den Grundeigenthümern

nichts eingetragen, als die auf der Oberfläche verur-
sachten Verwüstungen, welche die geringe Entschädigung, die

man ihnen gab, keineswegs ausglich; allein nie, nie das

Geringste für den Werth des Erzes, das man unter ihrem Boden
erhob. Da dachten denn einige Personen mit Recht, sie hätten

Ansprüche auf die in ihrem Eigenthum begrabenen Reichthümer,
und die Erzunternehmer konnten nicht mehr ausgraben, ohne

die Eigenthümer mit 2 bis 7 Batzen für den Kübel Erz zu
entschädigen, je nach dem Gewichte des KübelS und der

Schwierigkeit der Ausbeutung. Bis zum Monat März 1840

respektirte man das Recht, welches die alten Konzessionäre noch

auf die Erzgruben des Landes haben konnten, und die ganze

Mine wurde ihnen um den mäßigen Preis überlassen oder

angeboten, den es ihnen beliebte zu geben. Allein die Eigentbü-
mer glaubten sich berechtigt, auf dem ihnen zugehörigen Grund
und Boden Konzessionen begehren zu können, und eine ziemlich



große Anzahl benachrichtigte, in Uebereinstimmung mit dem

Kreisschreiben vom 22. Hornung 1837, die Regierung von
ihrer Absicht, auszubeuten, und baten um Ertheilung der
Konzessionen. Ihre Begehren blieben ohne Antwort; aus diesem

Stillschweigen schlössen sie auf Ermächtigung, indem sie sich

auf das Beispiel der alten Unternehmer, der Hochöfenbesitzer,
stutzten, welche überall ihre Ausbeutungen fortsetzten, wie wenn
das Dekret von 1839 sie nichts angienge; und als diese Eigen,
thümer sahen, daß die Ausbeute des Mettenberg, Bezirks
Delsberg, nach Frankreich und in die Eisenwerke von Lucelles
ausgeführt wurde, und daß die aus dem Bezirk beständig
ihren Weg in die Eisenwerke von Solothurn nahmen, so

suchten sie ihrerseits vortheilhaftere Absatzwege als die Hochöfen
des Landes und lieferten einen Theil ihres Erzes den gleichen
Eisenwerken in Solothurn, und einen kleinen Theil den
französischen. — Das beunruhigte dann die Besitzer der Hochöfen
und sie begriffen, daß ihre stillschweigende Weigerung, sich dem
Gesetze zu unterwerfen, ihnen nachtheilig werden könnte. Sie
verständen sich untereinander, um von Ihnen solche Konzessionen
zu begehren, die, wenn Sie ihnen dieselben gewähren, Massen
von Arbeitern und Eigenthümern aus den Erzgruben vertreiben

würden, welche unter dem Schutze deS Gesetzes zuerst
gebeten haben, daß man ihnen Konzessionen ertheile. — Es ist
in der That richtig, daß die Zögerungen der Regierung in der
Ausbeutung des Erzes einige Unordnungen herbeigeführt haben.
Die Gruben der Gebrüder Loviat haben hauptsächlich gelitten,
aber nicht diejenigen der Hochöfenbesitzer, wie sie in ihrer
Bittschrift sagen. Diese Herren haben kaum einige Arbeiten
für ihre Rechnung, und alle andern sind Unternehmern
überlassen. Und dann haben die Unordnungen, welche sich in der
Ausdeutung auf einer Oberfläche von etlichen Iucharten einge
schlichen haben, die alten Unternehmer nicht so sehr geschädigt,
als man gerne glauben machen möchte, indem sie Alle, mit
Ausnahme eines Einzigen, unter den Bittstellern erscheinen. —
Wenn Unordnungen in den Arbeiten vorgefallen sind, so muß
man die Schuld davon auch dem Bergwerksingenieur zumessen,
welcher sie hätte untersuchen sollen, als ich sie dieses Jahr und
daS vergangene bezeichnete. — Daher, wenn ich nicht einen
Augenblick nach dem Beschluß über das Eintreten in das Dekret
gekommen wäre, so hätte ich auf dessen Verschiebung angetragen,

damit man über diese Materie ein Reglement aufstellen
könnte, wobei man auf die Bemerkungen aller Interessenten
hätte achten und alsdann erst, wenn dieses Reglement von dem
Großen Rathe genehmigt gewesen wäre, denjenigen Konzessionen
ertheilen können, welche die erforderlichen Garantien darbieten.
Es scheint mir keineswegs zweckmäßig, Konzessionen zu verwilligen,

ehe man die Grundlagen einer guten Exploitation
festgestellt hat, und unsere Erzgruben der Direktion eines einzigen
Mannes zu überliefern, ohne eine andere Garantie als seine
Kenntnisse in diesem Fache. Ich hätte auch ein Wort über die
Zweckmäßigkeit sagen können, die obwaltet, den Hochöfenbesitzern
in dem Bezirk von Sepray eine Konzession zu ertheilen, wo
sie Eigenthumsrechte in Anspruch nehmen, über deren Werth
ich nicht urtheilen will. Das Anerbieten von 2^ Btz. für
den Kübel Erz von 370 Pfund im Gewicht ist ganz gewiß ein
großer, in dem Interesse der Eigenthümer gethaner Schritt;
allein haben wir wohl das Recht, diese Entschädigung zu
bestimmen, wenn in gewissen Fällen sie schon mit 7 Btz. bezahlt
wird, und in andern nicht 2 Btz. werth ist? — Da es zu
spät ist, das Eintreten in den ganzen Inhalt des Dekrets zu
bekämpfen, so beschränke ich meine Schlußnahmen auf
Zurückweisung des ganzen ersten Artikels an den Regierungsratk, und
behalte mir vor, mich über die andern auszusprechen.

Herr Landammann. Es handelt sich einzig um den
§. 1 des Dekretes, in dessen Berathung sofort einzutreten der
Große Rath so eben einstimmig beschlossen hat.

Kast hofer, Regierungsrath. Ich ergreife daS Wort
nicht über den Art. 1, sondern über die Frage im Allgemeinen.
Es handelt sich da um einen außerordentlich wichtigen Gegenstand,

es handelt sich einerseits um sehr achtungswerthe
Personen, welche chr ganzes Eigenthum in diesin Etablissements
haben; andrerseits handelt es sich um ganze Gemeinden und
Gegendtn. Was geht nun voraus, die Konzession jener Herren,

oder das Recht dieser Gemeinden und Gegenden? Ich weiß
wohl, daß die Besitzer der Eisenwerke schon unter der
französischen Herrschaft eine unbedingte Konzession erhalten hatten.
Das konnte unter Napoleon geschehen. Nachher aber, als
der Jura zu Bern kam, ist jenen Besitzern eine andere
Konzession oder Vorrecht zu Gebote gestanden. Zuerst daS ungeheure

Monopol, das sie während 16 Iahren genossen, daß
nämlich kein Holz aus dem Kantone geführt werden durfte. Da
erschienen diese Herren beinahe einzig bei den Steigerungen
und konnten das Holz spottwohlfeil kaufen. Das andere Vorrecht

war die Konzession auf daS Eisenerz. Verträgt sich diese

Konzession mit unserer gegenwärtigen Verfassung? Ich glande
nicht. Ich hätte es daher lieber gesehen, wenn die Eisenwerk
besitzer von uns einen Impost auf das fremde Eisen begehrt
hätten, und das Finanzdepartement hätte mit der Verfassung
konsequent sein und die Sache von dieser Seite behandeln
sollen. Während die Wirthschaftkonzessionen durch das Patentsystem

dahin gefallen sind, sollten im Bisthum solche Konzessionen

fortbestehen? Können die Eisenwerke nicht gedeihen ohne
Konzession? — Ich behaupte wohl. ES ist damit ähnlich wie
mit der freien Holzausfuhr. Ich habe vor 9 Jahren die
Freigebung der Holzausfuhr vorgeschlagen. Wenn ich damals in
den Jura gekommen wäre, so würde ich wahrscheinlich das
Schicksal des Fridolin gehabt haben und in einem der Hochöfen
zu Asche verbrannt worden sein. Ich würde es begriffen und
verziehen haben, wenn ich dann noch gekonnt hätte. ES sind
damals auch Schmähschriften wider mich erschienen im Jura.
Hat jetzt etwa der Jura durch die freie Holzausfuhr verloren
Millionen sind seither für die dortigen Privaten und Gemeinden
gewonnen worden. Man sagt zwar, dadurch seien die Wälder
ruinirt worden. Wer ist Schuld daran? Nickt die freie
Holzausfuhr, sondern Sie, Tit. Warum haben Sie nicht befohlen,
daß die Forstschule errichtet werde Warum haben Sie Ihre
Pflicht der Controlle über die Waldungen nicht ausgeübt und
dem Finanzdepartement die geeigneten Weisungen zukommen
lassen? Wenn tüchtige Förster da sind, und wenn die Wälder
nachhaltig bewirthschaftet werden, so werden die Wälder durch die

freie Holzausfuhr nicht geschwächt. Jetzt ist ein ähnlicher Fall
mit den Eisenerzen. Wenn die Privaten und Gemeinden des

Jura das natürliche Recht genießen, das unter ihrem Grund
und Boden befindliche Erz auszubeuten; so können die
Eisenwerkbesitzer von Undervillier und Bellefontaine dasselbe immer
noch wohlfeiler bekommen, als die französischen und solothur-
nischen Hochöfen. Wenn aber auch ein großer Theil des Eisenerzes

ausgeführt wird, kann es geschmolzen werden ohne
Holz? Also wird unser Holz immer gesucht und theuer verkauft
werden. Haben denn an andern Orten die Unternehmer von
Eisenwerken auch solche Konzessionen? Zuverläßig nicht, und
sie gedeihen doch. Die französischen Etablissements gedeihen
ohne das, und die im Kanton Solothurn auch. Die
Unternehmer der Eisenwerke zu Undervillier und Bellefontaine mögen
sich daher lieber darum bewerben, daß das fremde Eisen belegt
werde; und doch gebe ich zu, daß es ein unermeßlicher Nachtheil

ist, theures Eisen zu haben. Man wird aber auch sagen,
es sei vortheilhaft, wohlfeiles Holz zu haben; wenn aber auch
das Holz noch viermal theurer werden sollte, so kann man,
wenn man sich die daherigen Erfindungen zu Nutze macht,
viermal mehr Holz sparen. Aber das Eisen kann man nicht
sparen, man bedarf dessen immer. — Ich sehe nicht ein, warum
da eine Konzession, ein Vorrecht nötbig ist. Zwar will man
die Eisenwerkbesitzer anhalten, den betreffenden Grundeigen-
thümern für jeden Kübel gewaschenen Erzes 10 Kreuzer
Entschädigung zu geben. Aber wenn die Franzosen oder Solo-
thurner doppelt mehr bieten, wäre es nicht Kart, zu sagen :

ihr sollt euer Erz bloß den Eisenhüttenbesitzern von Undervillier
und Bellefontaine verkaufen und zwar um den von uns sestge-
setzten Preis? Wenn im Emmenthal ein Steinkohlenlager
gefunden, und in der Nähe desselben eine Erzgrube etablirt
würde, und wenn dann der Eigenthümer dieser letztern ein

Privilegium oder Vorrecht auf die Steinkohlen der Emmen-
thaler verlangen wollte, — würden nicht die Emmenthalec
sagen: das ist unser Steinkohlenwerk, und wir wollen uns
nicht zwingen lassen, unsere Steinkohlen wohlfeiler zu geben,
als wir anderwärts dafür bekommen können? Ungefähr in
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dieser Lage sind wir hier. Daher könnte ich unmöglich zu der
Konzession stimmen. Man ist zwar bereits in das Dekret
eingetreten aber nichts destoweniger glaube ich, den Antrag stellen
zu können, daß die Sache an das Finanzdepartement
zurückgeschickt werde, um zu untersuchen, ob es nicht besser wäre,
im Interesse der leberbergischen Eisenwerke einen höhern Zoll
auf das fremde Eisen zu legen. Konzessionen sind aristokratische
Vorrechte, und so lange ich lebe, werde ich mich sowohl der
Wiederkehr der alten Aristokratie, als dem Emporkommen
einer neuen Aristokratie widersetzen. Unsere Verfassung gewährt
uns, daß keine Vorrechte mehr sein sollen.

Herr Landammann. Herr Regierungsrath Kasthofer hat
soeben sehr viel von Vorrechten gesprochen, und im nämlichen
Augenblicke hat er selbst von einem Vorrechte Gebrauch gemacht,
nämlich eine Rede zu halten, welche dem Reglements und dem
Beschlusse dieser Versammlung zuwider ist. Ich bitte nochmals
dringend, bei'm §. 1 des Dekretsentwurss zu bleiben, der setzt

einzig in Berathung ist.

Stettler. Ich will auch keine Vorrechte irgend einer

Art, aber ich will die nach wirklich bestehenden Gesetzen und
nach der Verfassung zugesicherten Rechte schützen. Das vorliegende

Dekret will auch nichts anderes. Wir haben hier vor
uns einen sehr interessanten, für den Kanton Bern und die

ganze Schweiz sehr wichtigen Industriezweig. Man hört oft
klagen, daß wir im Kanton Bern keine Industrie haben. Ich
bin nicht für künstliche Erweckung der Industrie, aber eine
bestehende Industrie bei den ihr durch Versassung und Gesetz

zugesicherten Rechten zu schützen, dafür bin ich. Und was für
ein Industriezweig ist dieß? Ich wohnte lange in einer Gegend,
wo Industrie anderer Art ist, Fabriken. Ich erinnere mich
noch setzt an die blassen Gesichter und geschwächten Leute in
dieser Gegend. Hier aber haben wir eine ganz andere Industrie.
Da sieht man nicht diese blassen Gesichter; wer von früh bis
spät in der Hammerschmiede arbeitet, oder Sommer und Winter
Holz hauen muß, der kann nicht schwächlich sein. Darum ist

dort keine schwächliche Fabrikbevölkerung, und diese Industrie
beschäftigt bei 2000 Arbeiter vorzüglich aus dem Leberberge.
Und ist diese Industrie etwa eine solche, welche durch Veränderung

der Mode von heute auf morgen aufgehoben werden

kann, wodurch eine ganze Bevölkerung Plötzsich brodlos wird
Was hat man nöthiger als Eisen, besonders bei'm gegenwärtigen

Stande der Erfindungen? Wenn Sie also bedenken,
was für eine Industrie wir da haben, und daß dieselbe vielleicht
das vortrefflichste Eisen in ganz Europa liefert, werden Sie da

nicht glauben, das verdiene doch einige Begünstigung Uebri-
gens wird hier keine Begünstigung verlangt, sondern nur
dasjenige Recht, das diesen Etablissements durch die bestehende

Gesetzgebung und zwar insbesondere durch das Gesetz von 1834

zugesichert ist. Dieses Gesetz sagt, das Bergwerkregal gehöre
der Regierung, und sie könne dasselbe entweder selbst ausüben,
oder aber durch Konzession Andern ertheilen. Streitet das

gegen die Freiheit des Eigenthums? Hat man es in andern
Ländern nicht ebenso? In Frankreich, wo Gewerbsfreiheit in
allen Zweigen besteht, gilt derselbe Grundsatz. Der tjocic civil
sagt, daß der Grundeigenthümer das Recht habe, unter seinem
Boden zu graben; jedoch mit Vorbehalt der gesetzlichen
Vorschriften über die Minen. Der gleiche Grundsatz ist auch bei

uns und war von jeher da. Die Regierung hat von jeher das

Vergwerkregal gehabt. Ist daS ein so großer Nachtheil für
die Grundeigenthümer Man hat vorhin von der freien
Holzausfuhr gesprochen, ich war auch dafür und bin, obgleich ich

vor einigen Jahren im Visthum war, deßhalb nicht in den

Hochofen geworfen worden. Das Holz ist aber nicht ein Regal
der Regierung; da hat Jedermann das Recht, mit seinem Holze
zu machen, was er will. Mit dem Mineral ist das nicht so.

Das Holz, die Frucht, das Vieh u. s. w. selbst zu nutzen, ist
eine sehr leichte «Sache; allein das Mineral kann man nur
benutzen, wenn man es an einen Ort führen kann, wo es

umgewandelt und verarbeitet wird. Dazu aber braucht es sehr

große Kapitalien, namentlich weil Derjenige, der dieses betreibt,
alle neuen Erfindungen, welche in dieser Kunst gemacht werden,
immer sogleich einführen muß, wenn er nicht hinter den Andern

zurückbleiben will. DaS ist mit Holz und Korn nicht der Fall.
Wollt Ihr nun unser vortreffliches Bohnerz nach Frankreich
auswandern lassen, während unser verarbeitetes Eisen dort
nicht eingeführt werden darf? Ist das für die Interessen unserer
Bevölkerung und der ganzen Schweiz? Wenn das Eisenerz
theurer würde, können die Unternehmer ihre Arbeiter dann
etwa besser bezahlen schwerlich. Wer leidet also dann darunter?
Ein großer Theil der Bevölkerung. Wollt Ihr etwa lieber den
Gemeinden die Konzessionen geben, welche das Mineral wohl
ausbeuten, aber nicht verarbeiten können, als hingegen
Denjenigen, welche es im Lande selbst verarbeiten und damit bei
2000 Arbeiter beschäftigen? und bekommen etwa die Eisenwerkbesitzer

ein ausschließliches Monopol? Nein, Tit., es sind ja
noch große Bezirke, für welche denselben die Konzession nicht
ertheilt wird. Also hindert eine Konzession an diese Herren die
Regierung keineswegs, allfällig auch andern Unternehmern
Konzessionen zu geben. Wird hingegen den Unternehmern die
Konzession verweigert, so ist zu besorgen, daß ihre Etablissements
eingehen, und ich führe bloß noch an, daß ungeachtet der freien
Holzausfuhr in diesen Etablissements jährlich bei 40,000 Klaftern

Holz aus der Umgegend verbrannt werden. Diese Etablissements

gereichen der ganzen Schweiz zum Vortheil. Während
sie zu Frankreich gehörten, hatten sie den ganzen freien Vertrieb
im ganzen französischen Gebiete und mußten nichts dafür bezahlen.
Das haben sie durch die Vereinigung mit der Schweiz verloren,
und jetzt sollte man ilmen auch noch dasjenige verkümmern,
was zu ihrem Fortbestehen absolut nothwendig ist! Ich stimme
mit Ueberzeugung zum §. 1.

Zeerleder. Es mag auffallen, daß bis jetzt hauptsächlich
nur von Mitgliedern des alten Kantonstheils das Wort ergrissen

worden ist.. Ich hoffe, daß die Herren Kollegen aus dem
Jura daraus ersehen werden, daß man sich warm mit ihren
Interessen beschäftigt. Das ist einer der Gründe, warum auch
ich daS Wort ergreife. Diese Angelegenheit hat, wie jede,
zwei Seiten, und zwar eine allgemeine und eine besondere.
Die allgemeine ist noch nicht viel berührt worden. Bis letzt
hat man gemäß der Verfassung mit eiserner Konsequenz in
Bezug auf das Eewerdwesen den Grundsatz befolgt, daß keine
Ändern Beschränkungen der Gewerbsfreiheit eintreten sollen,
als welche durch polizeiliche Rücksichten geboten seien, und hat
keine Beschränkungen bestehen lassen, die nur zu Gunsten des
Gewerbes waren. (Der Rebner führt hier als Beispiel die
ausgehobene Begünstigung der Gerbereien in Betreff der Eichenrinden
u. s. w. an.) Nun will man heute die Exploitation des Eisen
erzeS auf eigenem Grund und Boden beschränken und verbieten.
Das ist diametral entgegen dem Verfahren, welches mit eiserner
Konsequenz bisher in Betreff aller übrigen Gewerbe stattgefunden

hat. Das wollte ich hier wenigstens signalisiren. Ferner
hatte man bisher den Grundsatz, daß Gegenstände eines Regals
nicht sollen durch Partikularen ausgeübt werden. Man ist so

weit gegangen, daß, wo solche Regalrechte in Händen von
Partikularen oder Korporationen waren, man sie ohne
Entschädigung ausgehoben hat, in Betracht, daß solche Rechte
Regalien seien. Heute wird angetragen, daß auch ein Regalrecht

vom Staate auS den Händen gegeben werde in die Hände
von Privaten; das ist wiederum im diamentralen Widerspruche
mit allem Bisherigen. Wenn also der Regierungsrath heute
Anträge bringt, welche seine frühern Grundsätze geradezu auf
den Kopf stellen, so glaube ich, das hier bezeichnen zu sollen.
Ich gehöre nicht zu Denen, welche Furcht haben vor solchen
Beschränkungen, aber just weil sich der Regierungsrath bisher
dahin gezählt hat, ist eS auffallend, daß er jetzt auf einmal so

entgegengesetzte Anträge bringt. Was die besondere Seite
dieser Sache betrifft, so ist das Hauptsächliche bereits angeführt
worden. Diese Eisenwerke hatten früher sehr ausgedehnte
Privilegien; sie hatten das ausschließliche Privilegium, im
ganzen Departement des Nout tmrili'c Erz auszubeuten. Allein
damals war eine ganz andere Zeit. Man beruft sich aus ein
kaiserliches Dekret von 1808 und 1810 ; allein damals war
überhaupt ein eisernes Jahrzehnt, der Kaiser brauchte Eisen,
er mußte also die Eisenfabrikation aufs Höchste begünstigen.
Diese Rücksichten sind nicht mehr die gleichen. Hätte man
heute gesagt, diese Eisenwerke seien von hohem Werthe, weil



dort Waffen und Munition fabrizirt werden, so Kutte ick mir
das gefallen lassen. Alt in man kat die dortige Waffensabrike
eingehen lassen, und also kann man nicht sagen, eS werde da

einem höchst wichtigen Bedürfnisse abgeholfen. Die Zeiten haben

geändert, der Zura kam zu Bern, und jene Privilegien bestun

den fort bis zum Gesetze von 1834. Nach den Aeußerungen
des Herrn Stettler sollte man glauben, der heutige Antrag sei eine
Folge des Gesetzes von 1834. DaS ist aber nicht der Fall, sondern
er ist diesem Gesetze geradezu entgegen, und letzteres soll dadurch
wieder umgestoßen werden. Der §. 13 deS Gesetzes von 1834

sagt ausdrücklich, daß die ausschließliche Berechtigung der Eisen-
werkbefitzer von Undervilker und Vellefontaine aufgehoben sei.

Heute will man sie wiederum einführen. Aus das Gesetz von
4834 ist im Zahre 1839 ein Beschluß ergangen, welchem zu
Folge die Eisenwerkbesttzer ein Zahr Termin erhielten, um ent
weder eine neue Konzession nachzusuchen, oder sich in Freundschaft

mit den betreffenden Gemeinden zu verständigen. Man
könnte nun sagen, weil die Eisenwerkbesttzer diesen Termin haben

vorbeigehen lassen, so haben sie kein Reckt mehr, um auf eine

Konzession Anspruch zu machen. Ich will indessen hierin nicht
so strenge sein. Jetzt begehren die Eisenwerkbesttzer eine
Konzession; dem widersetzen sich die Gemeinden und Partikularen,
und nun führt man hauptsächlich zwei Gründe an, um daS

Begehren der Eisenwerkbesttzer zu unterstützen. Erstlich sagt

man, eS könnte Mißbrauch entstehen, die Gemeinden u. s. w.
verstehen nicht viel von der Sache, die Erzgruben werde»
schlecht gebaut, und das Mineral werde sehr mangelhaft
ausgebeutet. Auf diesen Grund gebe ich durchaus nicktS, denn es

liegt ja ein zweites Projekt vor, um den Bergbau zu reguliren.
Zweitens sagt man, wenn man den Elsenwerkbesitzern nicht eine
ausschließliche Berechtigung ertheile, so werden die Eisenwerke
eingehen, nicht nur werden alsdann die 2999 Arbeiter kein
Brod mehr finden, und die Gemeinden u. s. w. werden ihre
Erze u. s. w. nicht mehr absetzen können, sondern der ganze
Holzverbrauch im Zura werde aushören u. s. w. Diese Be-
hauptungen alle stehen in der Vorstellung der Eisenwerkbesttzer.
Zch nehme keinen Anstand, diese Behauptungen alS Uebertreibung
zu qualifiziren. WaS wird geschehen? daß die Eisenwerkbesttzer
nicht mehr daS Reckt haben, z. B. in die Gemeinde Courroux
zu gehen und zu sagen: da ist Erz, wir sind die Herren dieftS
Erzes, und ihr, Eigenthümer des BvdenS, habt kein anderes
Recht alS dasjenige auf Entschädigung der Oberfläche. Wird
aber deßwegen kein Erz mehr gegraben werden? wohl freilich,
Tit. An andern Orten sind auch Eisenwerke, die gar keine
Privilegien haben und doch nicht gar schlechte Geschäfte machen.
Ferner haben seit einiger Zeit verschiedene Gemeinden und
Partikularen angefangen, Erz zu exploitiren. Hieraus folgt,
daß die Herren von Undervillier und Bellefontaine schon seit
längerer Zeit kein ausschließliches Privilegium mehr hatten.
Haben sie deshalb ihre Hütten geschlossen keineswegs, vielmehr
wollen ja dieselben neue Werke anlegen, um ihrem Unternehmen
größere Ausdehnung zu geben. Zch komme zum Schlüsse und
stelle, da daS Eintreten bereits erkannt ist, den Antrag, im
§. 1 daS Wort „ausschließlich" zu streichen. Man wird freilich

sagen, die Sache habe dann keinen Sinn mehr, denn eine
nicht ausschließliche Konzession sei nichts. Ich bin nicht der
Ansicht. Man ist im Zahre 1839 von der Voraussetzung
ausgegangen, daß für die Erzexploitatwn eine Konzession nöthig
sei, indem ohne eine solche Niemand Erz erploitiren dürfe.
Nun giebt man ihnen das Recht, Erz zu exploitiren, und zwar
in einem großen Bezirke, der fast die Hälfte deS Amtes bildet.
Warum will man deswegen andere Privaten von dem Rechte
ausschließen, auch ihrerseits eine Konzession zu begehren und
Erz zu erploitiren? Es versteht sich von selbst, daß solche
Privaten alsdann nicht in den Rayon der bereits eröffneten
Gruben kommen dürfen.

Moreau. Die Frage, welche gegenwärtig von Zhnen
behandelt wird, beruht auf den Grundsätzen des gesellschaftlichen
und bürgerlichen Rechtes, -fo wie auf den Prinzipien der Staats-
ökonomie; ihre Lösung darf nur auf der alleinigen Anwendung
dieser Grundsätze beruhen. Indessen hat einer der vorhergehenden

Redner behauptet, man reklamire ein Privilegium, eine
Art Aristokratie, und die Regierung wolle eS ertheilen. Dieß

ist ein Irrthum. Auch ich für meinen Theil will weder ein
Privilegium, noch eine Rückkehr zur Aristokratie; allein eS

giebt eine Aristokratie deS RechtS und der Gesetze, welche
in meinen Augen immer vorherrschend sein wird. — Die
metallurgischen Etablissements, welche gegenwärtig zur Berathung

vor Zhnen liegen, sind nicht erst seit gestern entstanden:
ihr Ursprung geht auf einen sehr alten Zeitpunkt zurück, und
sie bestanden schon vor der Vereinigung des Zura mit Frank
reich. Sie wurden damals im Name» deS Fürstbischofs
ausgedeutet, welcher die weltliche Macht mit der geistlichen vereinigte
und so über die Regalien verfügte. Durch die Vereinigung mit
Frankreich der öffentlichen Domäne anheimgefallen, und da dieser
Staat der Rechtsnachfolger desjenigen geworden, der ihm
vorangegangen war, wurden sie zum Verkauf ausgesetzt und
unter lästigem Titel mit dem Rechte erworben, daS Eisenerz
in dem ganzen Umfange des Gebiets deS Departements iUoni
torriblo auSdeulen zu dürfen. Die alten Gesetze, welche über
diese Materie entscheiden, hatten dem Gesetze von 1791 Platz
gemacht, und dieses, waS man auch darüber gesagt haben
mochte, halte die Rechte der weltlichen Macht über daS Eigen
thum deS Erzes im Allgemeinen vorbehalten. Zhre Uebertra-
gung war indessen immer der durch dieses Gesetz und einer
ältern auferlegten Verpflichtung unterworfen, die Konzessionen
abgränzen zu lassen, und um sich dieser zu fügen, veranlaßten
die Eigenthümer der Eisenwerke von Undervillier und Belle
fontaine die in dem kaiserlichen Dekret von 1808 festgesetzte
Abgränzung, welche die durch die Zuschlagsakten ertheilte
Konzession in unendlichen Gränzen beschreibt. Zch weiß nicht,
welche Ungunst man an den Umstand knüpfen will, daß die
Konzession von dem Kaiser unterzeichnet sei; ohne Zweifel fucht
man durch dieses Hülfsmittel sie als ein Privilegium anzu
deuten, alS eine Handlung seiner Freigebigkeit. Allein diejen.i
gen, welche sich zu dieser Meinung bekennen, sind mit den
administrativen Formen Frankreichs nicht bekannt. WaS die
Mineralien im Allgemeinen anbelangt, hängt von den Admini-
stratlvbehörden ab, daher mußte in der That, auf den Bericht
deS BergratheS und deS Finanzministeriums, die neue Konzession
von dem StgatSrathe bewilligt und von dem Kaiser, alS dessen

Chef, unterzeichnet werden. Sie war daher mit allen gesetzlichen
Formalitäten versehen. Dieß ist aber nicht Alles; zwei Zahre
nachher erschien das Gesetz vom Zahr 1810, daS ihr eine neue
Bestätigung gab, indem eS im Art. 31 erklärte, daß die
Konzessionarien unveränderlich Eigenlhümer deS in ihrer Konzession
enthaltenen ErzeS seien. Mit diesem Gesetze gieng der Zura
an den Kanton Bern über, und von 1813 bis 1834 war keine
Rede davon, die Eigenthümer der Hochöfen zu beunruhigen,
oder sie in der Ausübung der Rechte zu stören, welche ihnen
die ältern gesetzgeberischen und administrativen Akte zusicherten.
Das Gesetz von 1834 erschien, und selbst nach seiner Promulgation

schienen diese Rechte so wenig zweifelhaft, daß sie durch
mehrere, von der Exekutivbehörde ausgegangene Entscheidungen
anerkannt wurden. — Indessen erließ der Große Rath sein
Dekret vom 7. März 1839, welches die Bergwerke deS Jura
den Bestimmungen des Gesetzes von 1834 unterwarf, indem eS

einen Termin von einem Zahre festsetzte, damit ihre
Eigenthümer sich darnach richten können. Allein dieses Dekret behielt
ihnen augenscheinlich zwei Hauptsachen vor, zuerst daS Bene-
fizium deS Art. 13, der sie in ihren angefangenen und zu diesem
Zeitpunkte in Thätigkeit begriffenen Arbeiten erhält, ferner den
Rekurs an den Großen Rath im Fall der Umfang von
123 Quadratklaftern, der durch den Art. 8 bestimmt wurde,
zu Befriedigung der Bedürfnisse der Werke nicht hinreichend
sein sollte. Bis jetzt sieht man die Eigenthümer dieser Etablissements

in freiem, ununterbrochenen, endlich gesetzlichen Besitz
des Rechtes, daS Eisenerz auszugraben, ein Recht, daS sie seit
mehr als 49 Jahren ohne Unterbrechung noch Störung
ausübten. Allein seit 1839 hat sich diese Sachlage verändert, und
die Legitimität ihrer Konzession wurde in Zweifel gezogen.
Allmälige Eingriffe sogar auf das Gebiet ihrer Konzession
hatten statt, und eine große Störung ist die Folge davon
gewesen — Eine erste Bittschrift war von einem der Häuser
der Hochöfenbesitzer vor dem 12. April 1849 an den Großen
Rath gerichtet worden; sie wurde am 8. Juni 1841 von beiden
Associationen erneuert, welche mit besonderer Ermächtigung deS
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Regierungsrathes den alten Bergwerkseigenthümern nachgefolgt
waren. Durch diese Bittschriften stellten sich diese beiden
Associationen unter die Herrschaft des Gesetzes von 1834, und
baten den Großen Rath um die Bewilligung einer Konzession,
welcher sie weit beschränktere Grenzen anwiesen, als diejenigen
der alten Konzession von 1808 und innert welcher sich die
Erzgruben von Sepray und Colliard begriffen finden, wo ihre
Ausbeutungsarbeiten eröffnet sind. Von Gesinnungen der
Versöhnlichkeit geleitet, boten sie außerdem eine Entschädigung von
Btz. 2>/e für den Kübel von 370 Pfund den Eigenthümern der
Oberfläche für den Werth des Erzes an. Diese Bittschrift,
welche der Prüfung des Finanzdepartements unterworfen wurde,
hat die Vorschläge hervorgerufen, welche Ihnen, Tit., unterstellt

sind. Da sie in den Petitionen angegriffen werden, so

bandelt es sich davon, ihr Verdienst zu untersuchen. —
Vollkommen unbetheiligt in der Frage, da ich weder
Bergwerkseigenthümer, noch Aktionär in den Erzgruben des 2ura, so

wenig als in denen von Solothurn oder von Audincourt bin,
vertheidige ich einzig die Sache der Gesetze. Auf einer andern
Seite hat man gesagt, daß eine Menge Petitionen eingekommen
seien, welche die Freiheit der Ausbeutung des Erzes in Anspruch
nehmen; sie eingesendet zu haben oder sie zu unterstützen, mag
ein Mittel sein, sich Popularität zu erwerben; was aber mich
betrifft, so lasse ich meine Popularität darin bestehen, das Volk
über seine Rechte zu belehren, ihm die Grenzen bekannt zu
machen, welche das Gesetz ihm anweist, und nicht es zu
lehren, sich demjenigen zu entziehen, was das Gesetz befiehlt. —
Das Begehren der Konzession und der Art. 1 des Projekt-
dekrets, dessen Annahme man Ihnen vorschlägt, betrachte man
sie aus dem Gesichtspunkte des Rechts oder aus dem der
Staatsökonomie, empfehlen sich gleicher Weise Ihrer Annahme.
Der Art. 1k der Verfassung hat, indem er die Gewerbefreiheit
ausspricht, auch die Erhaltung der erworbenen Rechte erklärt.
Nun waren zur Zeit der Annahme der Verfassung die Minen
nicht im gewaltthätigen, noch abgelisteten, sondern im gesetzlichen

Besitze des Rechtes, das für ihre Exploitation erforderliche
Eisenerz in dem Bezirk ihrer Konzession zu graben. Unzertrennlich

von der Industrie, deren erster Stoff und Unterhaltsmittel
es ist, war das Recht, dieses Erz zu graben, demnach ein für
die Konzessionarien wohlerworbenes Recht. — Um der Anwendung

dieses Grundsatzes auszuweichen, stellt man es in Gegensatz

mit der Unverletzlichkeit des Privateigenthums. Allein der

Irrthum wäre groß, wenn man sich zu dem Gedanken hinneigte,
daß diese beiden Prinzipien unvereinbar seien. Zu der That
erklärt der Art. 1 deS Gesetzes vom Jahr 1834, in
Uebereinstimmung mit dem in unserm Gesetzbuch und in den europäischen
Staaten zugelassenen Prinzip, daß der Staat Eigenthümer
dieses Erzes im Allgemeinen in Folge des Hoheitsrechtes sei.

Die strenge Folge dieser Bestimmung ist, daß der Eigenthümer
des Bodens oder der Oberfläche nur untergeordneter
Eigenthümer der in demselben enthaltenen Mineralien ist, und daß

er nur in dem Fall sie zu seinem Eigenthum machen kann,
wenn die Regierung sie nicht ausbeutet oder nicht darüber
verfügen will. Diese Wahrheit ist unwidersprechlich. Demnach
ist der Staat der rechtmäßige Eigenthümer des Erzes, und in
zweiter Linie erst und unter den oben gestellten Bedingungen,
der Eigenthümer der Oberfläche. Demnach ist also auch daö

Eigenthumsrecht des letztern keineswegs gesährdet, noch verletzt,
wenn der Staat das ftmige ausüben will. Zdm den Vorzug
geben wollen, heißt das Gesetz verkennen, und dieß haben, die

meisten ohne Zweifel, ohne eS zu wissen, die Unterzeichner der

Bittschriften gethan. Was verlangen im Gegentheil die
Eisenwerke? Daß der Staat ihnen seine Hoheitsrechte in Pacht
gebe oder vielmehr, daß er ihnen den Pacht fortsetze. Diese
Bitte steht auf dem Boden des Gesetzes, wie der Staat auf
dem seiner Rechte. — Diese Frage über das Recht hätte noch

durch andere Grundsätze unterstützt werden können, allein die

Eigenthümer der Hochöfen anerkennen das Geschehene, da sie

sich durch ihre Bittschriften vom 8. 2uni ganz dem Gesetz von
!834 und dem Dekret von 1830 unterworfen. — Wenn aus
dem Gesichtspunkte des Rechts die in dem Art. 1 enthaltenen
Vorschläge verdienen, zum Beschluß erhoben zu werden, so

erheischen die wahren Prinzipien der Staatsökonomie ihre
Annahme nicht minder. Die Bergwerke des 2ura bilden die

Krone des kantonalen Gewerbsfleißes, und sogar der ganzen
Schweiz; das Eisen, das sie sabriziren, kann seiner Eigenschaft
nach dem beßten an die Seite gestellt werden, das in Europa
erzeugt wird. Dieß erregt die Eifersucht der realisirenden
Eisenwerke jenseits unserer Grenzen, die große Opfer bringen
würden, um sich eine so furchtbare Konkurrenz vom Halse zu
schaffen. Aber dieß muß den Großen Rath bestimmen, unsern
Eisenwerken Unterstützung und Schutz zu gewähren. Nicht die
Nationalehre allein erfordert es, sondern das wohlverstandene
Interesse des Landes. Der Staat ist in der That Eigenthümer
von beträchtlichen Waldungen; deren Erzeugnisse von den Hochösen

verbraucht werden, für welche es jährlich 30,000 bis
40,000 Klafter Holz erfordert, und die dadurch in die Staatskasse,

wie in diejenigen der Gemeinden und Partikularen sehr
bedeutende Summen fließen lassen. Werden aber die Hochöfen
unterdrückt, so finden diese Erzeugnisse keinen Abzugskanal
mehr, und werden unfruchtbar in den Händen der Waldeigenthümer.

Und um auf den Einwurf eines vorhergehenden Redners
zu antworten: der Große Rath möchte die Mineralien nicht mit
den Erzeugnissen der Wälder verwechseln, erwiedere ich: diese
wachsen nach Verfluß eines gewissen Zeitraums nach, allein mit
den Mineralien ist dieß nicht der gleiche Fall. Es wäre daher
um so unkluger, die freie Ausbeutung zu gestatten, als die
Erfahrung gezeigt hat, daß der Boden, der von ihnen geleert
worden, bis zetzt keine neue mehr hervorgebracht hat. Auf der
andern Seite ,st der Verbrauch für die vier Hochöfen, die
gegenwärtig bestehen, 30,000 bis 40,000 Kübel jährlich; der
Preis, der davon den Eisenwerken zukommt, wird auf ungefähr

22 Btz. geschätzt, und hieraus geht ein neuer jährlicher
Ertrag von 70,000 bis 80,000 Fr. hervor. Mit einem Worte,
die Eisenwerke des Jura setzen jährlich ungefähr eine Million
Schweizerfranken in Umlauf, und diese beträchtliche Summe
vertheilt sich, Monat für Monat, zu einem sehr bedeutenden
Theil unter 2000 Personen, die bei ihrem Gange beschäftigt
sind. Unter dieser Zahl befinden sich mehr alS 1500 Arbeiter
verschiedener Klassen und ihre Familien. Was würde wohl ihr
Schicksal sein, wenn sie plötzlich der Arbeit beraubt würden Dieses
Interesse ist gewichtig und mächtig, es kann nicht wohl verkannt
werden. Man hat das ins Ausland verkaufte Erz in Parallele
gesetzt und daraus geschlossen, daß, wenn man das Konzessionssystem
beibehalte, das Land darunter leiden würde. Diese Berechnung
ist nur scheinbar, sie ist nicht richtig. Der Preis des
ausgeführten Kübels steht gegenwärtig höher als derjenige, den
unsere Nachbarn zahlen, das ist wahr. Allein einerseits
verdankt man diese Erhöhung einem rein zufälligen und zeitlichen
Umstände^ zwingen Sie unsere Etablissements zur Unthätigkeit;
machen Sie die Konkurrenz, welche sie trotz ihrer ungünstigen
Stellung mit den ausländischen Etablissements halten, aufhören,
und Sie werden die Preise, welchen sie sich in diesem Augenblick

unterwerfen, noch tiefer sinken sehen. Daraus entstehen
ganz gewiß Täuschung und Verlust. Allein, angenommen sogar,
daß dieser Tarif keine Aenderung erleide, so wäre dieß kein
Grund, um ihm eine Wichtigkeit beizulegen, die nur trügerisch
ist. In der That, die 40,000 Kübel, wenn man sie zu Fr. 3
Benefiz berechnet, würden jährlich nur Fr. 120,000 abwerfen
und einzig unter die Bergwerkskonzessionen einvertheilt werden,
während umgeändert, bearbeitet und in Guß- und geschmiedetes
Eisen in dem Lande verwandelt, diese nämlichen 40,000 Kübel,
durch die Summe einer in Umlauf gesetzten Million repräsen-
tirt, einen Erlös von mehr als Fr. 24 pro Kübel liefern.
Der Unterschied ist also ganz zu Gunsten des Landes, weil alle
Klassen der Bevölkerung und mcht blos einzelne Personen
Nutzen daraus ziehen würden. — Das Interesse der weit aus
größten Zahl, das des Staats, der Gemeinden, der Partikularen

verlangt daher inständig den Vorzug vor dem ihm
entgegengesetzten. Dieses ist überdieß nicht vernachlässigt worden;
die Eisenwerke hatten zum Besten der Eigenthümer der Oberfläche

eine Entschädigung von Btz. 2>H per Kübel angeboten,
zedoch nur auf den Fall, daß die Konzession auf die von ihnen
angezeigten Gränzen festgestellt wirb. Der Regierungsrath
nimmt die Anerbietungen an, indem er ihnen jedoch vorschlägt,
die Gränzen wesentlich zu beschränken, und die Eisenwerke
ihrerseits, immer von den gleichen versöhnlichen Gesinnungen
geleitet, nehmen diese Beschränkung ihrer Gränzen an, ohne



ihre Anerbietungen zurückzuziehen. Diese Entschädigung wird
also gezahlt werden, aber wem gehört sie? Ohne Widerspruch
dem Staate, dem Eigenthümer der Mineralien. Wenn sie

also von dem Eigenthümer des Bodens bezogen wird, so ist
dieß ein unerwarteter. Vortheil für ihn. — Neben dem Wunsch
der gütlichen Uebereinkunft, welcher diese Anerbietungen geleitet
Nat, muß man noch die Aussicht auf eine ziemlich lange
Zukunft stellen, welche für die Eisenwerke aus der Bewilligung
einer Konzession mit den von ihnen angezeigten Gränzen
hervorgehen sollte. Indessen sind diese so eingeschränkt, und die
in der Konzession zu Colliard und Sepray begriffenen Gebiets-
tbeile sind schon so viele Jahre ausgebeutet worden, daß der
Herr Präsident des Finanzdepartements seine Meinung über
ihre Unzureichenheit und über die Zweckmäßigkeit ausgedrückt
hat, derselben noch den benachbarten Grund und Boden
beizufügen. Diese Konzession umfaßt daher nicht, wie einer der
vorhergehenden Redner gesagt hat, Strecken von ganzen Stunden;

sie >st kaum der vierte Theil derjenigen, um die man
einkam, und eS ist vorauszusehen, daß die Mine noch vor Ablauf
deS Termins von 25 Jahren, für welche die Konzession ertheilt
wird, erschöpft sein werde. — Eben so wenig darf man aus
dem Auge verlieren, daß diese Konzession die Erzgrube von
Sepray enthält, welche sich den Erwerbern der Hochöfen gegenüber

in einer exzeptionellen Stellung befindet, weil das Recht,
dieselbe zu benutzen, durch eine besondere Klausel veräußert
worden ist und seither unwiderruflich mit den Eisenwerken
selbst. Wenn also die Konzessionnarien die obige Entschädigung

für den Werth des Erzes zahlen, so kann man sagen,
daß sie es zweimal thun. Indessen machen sie in dieser
Beziehung keine Reklamation. — Sie begehren weder ein
Privilegium, noch ein Monopol, sie wollen keineswegs das
Verderben des Volkes; sie vereinigen im Gegentheil ihre
Interessen mit dem seinigen, mit dem des Staates, und sie

nehmen alle Opfer an, die man ihnen auflegt. — Auf dem
Boden der Prinzipien des Rechts und der Staatswirthschaft
beruhend, muß also die Frage im Sinne des Vorschlags
entschieden werden, dessen Annahme der Unordnung ein Ziel setzen

wird, die in der Ausbeutung der Mine herrscht, und der
Niemand widersprochen hat. Ich stimme für den Artikel 1 des

Projektdekrets.

Küpfer, Oberstlieutenant. Das Konzessionssystem ist durch
das Patentsystem aufgehoben; man hat auch das Monopol der
Papierfabrikanten in Betreff der Lumpensammler aufgehoben.
Ich betrachte diese Sache da ganz gleich. Ich betrachte sie als
ein Monopol. Ich bin auch für Aeufnung der Industrie, aber
die Industrie wird nicht geäufnet durch Konzessionen, wodurch
Andere in ihrer Industrie beschränkt werden. Der vorliegende
Antrag ist auch im Widersprüche mit frühern Beschlüssen, und
daher schließe ich auf Abweisung deS Antrages.

Langet, Regierungsrath. Einige der vorhergehenden
Redner haben gesucht, die vorliegende Frage aus dem Gesichtspunkte

der Vorrechte zu betrachten, während es sich einzig
darum handelt, zu wissen, ob man den Artikel 1 annehmen
will, so wie er vorliegt, oder ob man Aenderungen an
demselben anbringen will. Der Ihnen vorgelegte Gesetzesentwurf
ist lediglich nichts, als die Folge eines Dekrets, das Sie im
Jahre 1834 erlassen haben. Der erste Artikel dieses Dekrets
anerkennt, daß alle Mineralien eineS der dem Staate zuständigen

Regalien ausmachen. Nun handelt es sich darum, zu
wissen, ob in Folge dieses Artikels die Regierung nicht berechtiget

sei, Eigenthümern von Eisenwerken Konzessionen zu ertheilen.
Dieses scheint mir augenscheinlich aus diesem Artikel hervorzugehen,

so wie aus dem Artikel 8 des nämlichen Gesetzes, da
nach diesem Artikel, wenn es sich bloß von der Verpachtung
des Regals auf einem Bezirke handelt, der 128 Quadratklafter
nicht übersteigt, der Regierungsrath dazu ermächtigt wäre. Es
handelt sich also um keine Bevorrechtigung, sondern von der
Vollziehung eines Gesetzes. — Man ist darüber verwundert,
daß man den Großen Rath nicht mit ähnlichen, von einer
großen Anzahl von Privatpersonen vorgebrachten Bitten beschäftiget

hat. Diese Begehren sind aus der Kanzlei des
Finanzdepartements niedergelegt. Allein ehe und bevor der
Regierungsrath sich damit beschäftiget, haben wir vorläufig eine

Frage zu entscheiden, nämlich bieder Existenz von Gesellschaften,
welche bis jetzt im Besitz einer sehr ausgedehnten Konzession
waren, die ihnen von den vorhergehenden Regierungen
verwilligt wurde. Da das Begehren der Hüttenbesitzer die
Kompetenz des Regierungsraths übersteigt, so mußre es Ihnen
unterlegt werden, und das Finanzdepartement, welches Sie
beauftragt hatten, Vorschläge vorzubereiten, mußte vorerst über
dieses Begehren verfügen, bevor es sich mit den beschränkteren
von Privatpersonen befassen konnte. — Es handelt sich
gegenwärtig darum, zu wissen, ob es in dem Interesse des Landes
liegen könne, das Begehren der Eigenthümer der Erzgruben
von der Hand zu weisen und sie, so gut als sie können,
unter den Schwierigkeiten zappeln zu lassen, die man ihrer
Industrie in den Weg werfen will. Nein, die Regierung ist
einer Industrie Schutz schuldig, welche dem Lande vortheilhaft
ist. Wenn Sie die freie Ausbeutung des Erzes erlauben, so
geben Sie diese Industrie einer Anarchie Preis, welche sie zu
Grunde richtet. Ich habe mich bei einem Besuche an Ort und
Stelle versichern können, daß jetzt schon eine vollkommene
Unordnung herrscht. Allein nicht bloß daS Interesse des Landes,
welches gesetzgeberische Verfügungen verlangt, welche geeignet
sind, den Unordnungen ein Ende zu machen, es ist das Inter,
esse der Grundeigenthümer selbst, und auS diesem Gesichtspunkte
sind ihnen die Ihnen vorgelegten Vorschläge sehr vortkeilhaft.
Em Eigenthümer, der eine, oder zwei Jucharten hat, könnte
sehr schwerlich die Kosten tragen, welche die Nachgrabungen
nach sich ziehen würden, die er selbst ausführen wollte. Die
große Masse der einzelnen Eigenthümer wird daher ihren Vortheil

darin finden, daß sie eine bestimmte Entschädigung erhält,
um so mehrmals, nach meiner Meinung, die Privatbesitzer
ftrengrechtlich genommen kein Recht auf irgend eine Entschädigung

hätten. Diejenige von 2^ Btz. per Kübel, welche
ihnen im Projekt verwilligt ist, legt den Hochöfenbesitzern ein
Opfer von mehr als 10,000 Fr. auf. Es ist daher
augenscheinlich, daß die Vorschläge, welche Ihnen gemacht worden
sind, nicht weniger in dem Interesse der Privaten, als in
demjenigen den Landes sind, indem es hauptsächlich wichtig ist, daß
Werke dieser Art eine gesicherte Existenz haben. Die Qualität
deS Eisens, welches sie erzeugen, ist ziemlich bekannt. Wenn
Sie Jeden machen ließen, wie er es versteht, so würden diese
Erzgruben, welche sehr reichhaltig sind, bald erschöpft werden.
Man hat die Ausfuhr des Erzes mit der Ausfuhr des Holzes
auf die gleiche Linie gestellt; allein dieß sind zwei ganz
verschiedene Dinge. Das Holz wächst alle Jahre nach; das Erz,
wenn es einmal erschöpft ist, schlägt nicht mehr aus. — Man
hat Ihnen gesagt, daß die Konzession das ganze Delsberger
Thal umfasse. Es ist ganz richtig, daß die Hvchöfenbesitzer eö
also verlangen; allein statt 14,000 Juchart, welche sie in
Anspruch nehmen, gehet der Vorschlag des Finanzdepartements
mcht viel weiter als 5000 Jucharten, was nur ein schwacher
Theil des Amtsbezirkes Delsberg ist. Man hat also den
Eigenthümern der Eisenwerke kein ausschließliches Monopol
vorbehalten wollen. — Was die Erzgrube von Sepray
anbelangt, so ist keine Rede davon, daß dieser Grund und Boden
ihnen verkauft werde; es ist ihnen einzig das ausschließliche
Recht eingeräumt, sie zu benutzen. — Da also der erste Artikel,
so wie er Ihnen vorgelegt ist, für die Privatpersonen und die
Grundeigenthümer des Delsberger Thales sehr vortheilhaft »st,
und die Konzessionen der Hochöfenbesitzer hinreichend beschränkt,
so halte ich dafür, daß Sie etwas Gutes thun, wenn Sie
ganz einfach für seine Annahme stimmen.

Buchwal der, Oberst. Es ist sehr gleichgültig, ob die
Konzession mehr oder minder ausgedehnt ist, allein was
nachzuweisen wichtig ist, das ist, daß die Ausfuhr des Erzes ein
wahrer Verlust für das Land wäre. Ich lege Ihnen daher
Berechnungen vor, welche in dieser Beziehung keinen Zweifel
übrig lassen. — Man schätzt, daß ein Bezirk von Colliard eine
Oberfläche von 80 Juchart metallhaltigen Boden habe. -Der
ganze Bezirk umfaßt 116 Juchart; allein wer den Boden kennt,
weiß auch, daß aus einer großen Fläche sich kein Erz vorfindet,
weil der Felsen beinahe zu Tage geht. Die Juchart hat eine
Oderfläche von 30,000 alten Pariser-Quadratfuß, mithin geben
80 Juchart eine Oberfläche von 2,400,000 Quadratfuß. Da
das Erzlager eine durchschnittliche Dicke von 3sH Fuß hat, so



ist es leicht, den kubischen Inhalt dieses Erzes zu erhalten.
Nimmt man die Berechnung der Oderfläche von 2,400,000 Qua-
dratsuß mit der Mächtigkeit von 3/z Fuß an, so erhält man
als Resultat 8,400,000 Kubiksuß Erz; allein nicht alles ist reines
Erz; eS sind 4l o/g Abgang dabei, welche 3,444,000 Fuß
gleichkommen, und folglich von den 8,400,000 Kubiksuß, welche die
Gesammtmasse des metallhaltigen Lagers ausmachen, abzuziehen
sind. Es.bleibt also an reinem Erze 4,950,000 Kubiksuß. Da
der Kübel 2' 57 Höhlung hat, so geben die 4,956,000 Kubiksuß
Erz 1,928,404 Kübel. Dieß ist der Ertrag, welchen der Bezirk
Colliard liefern wird, den man für unerschöpflich hält. — Wenn
die Hochöfen jährlich 40,000 Kübel verbrauchen, wie viel Jahre
werden diese 1,928,404 Kübel die Eisenwerke versehen? Die
Berechnung gibt 48 Jahre. Außerdem muß man noch annehmen

daß das Erzlager in der ganzen Ausdehnung der 80 Juchart
sich 3>/z Fuß mächtig vorfinde. Diese Zahl von Jahren wird
sich auch noch vermindern, wenn noch einer oder zwei Hochöfen
errichtet werden. — Wir wollen nun untersuchen, was diese
Masse von 1,928,404 Kübel Erz dem Lande im Fall der Ausfuhr

und im Fall der Fabrikation dieses Urstoffes durch unsere
Eisenwerke eindringen würde. Bei der Aussuhr nach Frankreich
trägt dieser Urstoff (stehe Seite 10 der Petition der Partikularen
des Jura) 255 Rappen per Kübel ab, statt der 14 Batzen,
welche die Herrn Hochöfenbesitzer zahlen. Diese 1,928,404 Kübel
zu 255 Rappen berechnet, hätten demnach einen Werth von
4,917,430 Franken. Dieß wäre also der Werth alles Erzes,
das sich auf dem Bezirk Colliard vorfinden soll, also eine Summe
von 4,917,430 Franken, welche in den Kanton eingebracht würde,
wenn man die Ausfuhr des Erzes gestattete; allein alles würde
sich auf diese einzige und alleinige Summe beschränken. — Wäre
es dem auch so, wenn dieser Urstoff durch unsere Werke in Eisen
umgewandelt würde? Nein Man siebt auf Seite 41 der von
den Herren Hochofenbesitzern an den Großen Rath gerichteten
Bittschrift, daß 40,000 Kübel Erz eine Summe von 975,000
Franken in Umlauf setzen. Wir wollen nun rechnen, und wir
werden sehen, daß für die 48 Jabre, welche das Erz des
Bezirkes Colliard diese Eisenwerke in Thätigkeit erhält, wir statt
einer Summe von 4,917,430 Franken, als Werth des Erzes
bei der Ausfuhr, die ungeheure Summe von 46,843,200 Franken
erhalten, welche außer den Bergleuten, die in dem Fall der
Ausfuhr die einzigen Beschäftigten wären, auch noch den
Holzhackern, den Kohlenbrennern, den Schmieden, den Fuhrleuten
und andern Arbeitern jeder Art und Gattung, in allem nahe
an 1500 Arbeitern und ihren Familien den Lebensunterhalt
verschafft, die aus diesen Eisenwerken ihr Dasein fristen. Was
soll dann aus diesen werden Außer diesen hier aufgezählten
Vortheilen haben die Regierung als Eigenthümerin von
ungeheuern Domänenwaldungen, die Gemeinden und andere
Waldbesitzer einen Absatzweg für ihr Holz, und zwar zu sehr hohen
Preisen. Niemand wird zu behaupten wagen, glaube ich, daß
das Holz sich in dem hohen Preise erhalten werde, den es
erreicht hat, wenn die Hochöfen eingehen sollten; denn welchen
Absatzweg hätte man dann für diese 38,000 Klafter, welche
Undervillier und Bellefontaine verbrauchen? Einige Personen
werden ohne Zweifel antworten: man führt sie aus. Aber
wohin? Wenn in Frankreich und in Basel, wohin unser Holz
ausgeführt wird, man diese 38,000 Klafter, welche unsere Eisenwerke

verbrauchen, hat entbehren können, so beweist dieß, daß
diese Gegenden derselben nicht bedurften; denn wenn Mangel
daran gewesen wäre, so würde der Preis des Holzes bei den
öffentlichen Versteigerungen sich gehoben haben, die statt hatten,
und wobei Konkurrenz statt fand. Da nun keine Preiserhöhung
eintrat, so darf man daraus schließen, daß er sein Maximum
erreicht habe. Es folgt also daraus, daß wenn diese 38,000
Klafter nicht mehr von den Hochöfen verbraucht werden, der
Preis um ein Drittheil oder vielleicht die Hälfte fallen würde.
Wer wird dabei verlieren? Der Staat mehr als 50,000 Fr.
jährlich, die Gemeinden und die Waldeigenthümer, die
Holzhacker, die Kohlenbrenner, die Schmiede, die Fuhrleute und
eine Menge anderer Arbeiter, und endlich die Wälder, welche
nicht mehr bewirthschaftet würden. — Wer wird dabei gewinnen
Einige Spekulanten, denn die Bergleute würden keinen höhern
Lohn bekommen. Diese unordentliche Ausbeutung des Erzes

...und seine Aussuhr aus dem Lande ist ein ungeheurer Verlust

für den Kanton, und um ihn noch bemerklicher zu machen,
will ich die Frage auf ihren einfachsten Ausdruck zurückführen:
wenn man die Ausfuhr des Erzes aus dem Kanton bewilligt
oder duldet, so wird der Bezirk Colliard den Spekulanten, wie
ich gezeigt habe, eine Summe von 4,917,430 Franken
einbringen. Wenn man die Ausfuhr des Erzes nicht gestattet,
und wenn dasselbe durch unsere Werke in Eisen verwandelt
wird, so trägt es dem Lande die ungeheure Summe von
46,843,200 Franken ein, ferner 482,101 Franken den
Eigenthümern deS Bezirks Colliard, den Kübel zu 2'/z Batzen
berechnet. In Gegenwart solcher Resultate ist eS nicht schwer
einzusehen, was als daS Zweckmäßigste zu thun ist. Ich stimme
daher für den Artikel 1 des Ihnen vorgelegten Projektes.

Roth zu Wangen. Ich wünsche, daß die ganz kürzlich
erst eingelangten Bittschriften berücksichtigt werden können, bevor
über diesen Paragraph entschieden wird, denn die petitionirenden
Gemeinden verdienen alle Berücksichtigung. Die Herren von
Undervillier u. s. w. werden deßwegen nicht aufhören, Eisen
zu schmelzen, und wenigstens das Holz wird nichtsdestoweniger
verkauft werden können. Es liegt dort Frankreich und dem
großen Kanal näher, alS das Holz aus Guggisberg u. s. w.
Ich stimme daher zum Antrage des Herrn Regierungsstatthalters
Quiguerez.

Herr Landamman n. Dieser Schluß kann nicht mehr
angenommen werden, er hätte in der Eintretensfrage
angebracht werden sollen. Niemandem war es unangenehmer, als
Ihrem Präsidenten, daß der Herr Regierungsstatthalter von
Delsberg, welcher ein so außerordentliches Interesse an der
Sache nimmt, sich nicht die Mühe geben mochte, zu rechter
Zeit sich hier einzusenden.

Aubry, Regierungsrath. Bei Anlaß des so eben gemachten

Vorschlages möchte ich einige Betrachtungen vorbringen.
Es kann heutzutage keine Rede mehr von einem Reglemente
sein, so wie es der Herr Regierungsstatthalter von Delsberg
versteht; es handelt sich ganz einfach von der Anwendung des

Gesetzes auf den Gegenstand, das heißt, eine mehr oder minder
ausgedehnte Konzession zu verwilligen, wie der Große Rath es

zu thun sich vorbehalten hat. Wenn die Konzession nur 128

Klafter Oberfläche haben sollte, so würde sie in der Kompetenz
des Regicrungsrathes liegen, und es würde darüber hier keine

Diskussion statt gefunden haben. — Was mich persönlich
anbelangt, so bin ich gänzlich unbetheiligt, und ebenso die Meinigen
auch, und erst nachdem ich die Reklamationen von allen Parteien

geprüft, habe ich meine Meinung festgestellt, die, ich

wiederhole eS, völlig unparteiisch ist, da ich weder ein direktes
noch ein indirektes Interesse an der Unternehmung habe. —
Die Frage ist nicht einzig und allein eine Zahlenfrage, ein
Gewinn oder ein Verlust für Diesen oder für Jenen, fondern
es ist eine staatswirthschaftliche Frage von der höchsten

Wichtigkeit. — Die verschiedenen Interessenten haben eine unendliche
Menge von Raisonements aufgestellt, um zu Resultaten zu

gelangen, die einander völlig entgegengesetzt sind. Mitten in
diesem Konflikte hat die Regierung die Prüfung der Angelegenheit

unternommen, welche sie aus dem Gesichtspunkte des

Nationalinteresses und gänzlich unparteiisch betrachten mußte.

In ähnlichen Umständen ist es schwierig, alles zu vereinbaren,
und welches auch der von ihr gefaßte Beschluß sein mag, so

ist es leicht vorauszusehen, daß derselbe Niemanden befriedigen
wird, und es ist vielleicht hier der Fall zu denken, wie man
von den Schweizern auf dem Wienerkongreß sagte, daß, damit
die Sache erträglich sei, Alle ein wenig unzufrieden fortgehen
müssen. — Man weiß, daß das leberbergische Eisen in Rücksicht
der Güte dem besten Eisen von Europa an die Seite gestellt
werden kann, und daß es dem schwedischen Eisen in nichts
nachgiebt, dessen Bergwerke durch englische Gesellschaften
ausgebeutet werden. Es ist vorzüglicher als das Eisen von Oesterreich

u. s. w. Herr Stettler hat die ganze Wichtigkeit dieses

Industriezweiges nachgewiesen, den man nicht zu Grunde gehen

lassen darf. Ich werde ebenfalls nicht auf das Geschichtliche

dieser Hochöfen zurückkommen, das Ihnen Herr Moreau
auseinandergesetzt hat. — Glauben Sie, Tit., daß die Eigenthümer
des Bodens,' welcher das Erz bedeckt, die Sprache führen, die



man ihnen zumißt Ich glaube es kaum, denn sie würden
sonst ihr Interesse schlecht verstehen, und ich gestehe, daß wenn
ich einer der Grundbesitzer wäre, ich ihre Meinung nicht theilen
könnte. Sie sind von fremden Eisenwerkbesitzern aufgereizt.
Zum Beispiel, Audincourt, das Millionen verkehrt, würde ein
augenblickliches Opfer wenig scheuen, und sollte es auch beträchtlich

sein, wenn es die Aussicht auf einen sichern Gewinn hätte,
wäre es auch nur für eine entfernte Zeit, und dieß würde sich

zutragen, wenn die Minen im Jura nicht mehr im Gange
erhalten werden könnten. Das Land wäre dann einigen
Spekulanten preis gegeben, welche mit allen möglichen und ersinn-
lichen Mitteln an dem Verderben unserer Industrie arbeiten.
Ich finde die Angaben des Herrn Obersten Buchwalder sehr
interessant, und ich habe in der Denkschrift der Eisenwerke
gelesen, daß der Kübel rohes für die Ausfuhr bestimmtes Erz
Fr. li. 30 bringt; die gleiche im Lande verarbeitete und
verwandelte Quantität hingegen Fr. 24. 40, also ein Unterschied
zu Verlust von Fr. 18. 10, was nach den Bedürfnissen der
Hochöfen eine Gesammtsumme von mehr als 700,000 Fr. macht,
welche entweder aus dem Lande gehen, oder in demselben
verbreitet werden wird, je nach dem Entschlüsse, den wir nehmen
werden. Es ist ein Grundsatz der Staatswirthschaft, die Ur-
oder rohen Stoffe in dem Lande selbst umzuwandeln und zu
verarbeiten. — Ein anderer, wegen seiner hohen Wichtigkeit
bcmcrkenSwcrther Umstand ist das Holz. Der Staat besitzt
zehn bis eilftausend Zuchart Wald, wovon der Ertrag
ehemals auf 30 bis 40,000 Fr. sich belief; heut zu Tage trägt
die gleiche Quantität Holz 120,000 Fr. ein. Was das Holz
der Gemeinden oder Partikularen anbelangt, so ist es das nämliche

Verhältniß. Dreißig bis vierzigtausend Klafter werden für
daS Feuer der Hochöfen verbraucht. Vernichten Sie nun diese

Hochöfen, und Sie werden auf der Stelle und auf eine
unerwartete Weise den Preis fallen sehen; denn das Scheiterholz
trägt die Kosten des Transportes nicht ab, wie das Bauholz
und die andern Nutzhölzer. Nach Verfluß von wenigen Iahren
wäre das Land in dieser Beziehung unter den Händen von
fremden Monopolisten und Spekulanten. Dieß würde eine
ungeheure Zerrüttung herbeiführen. Was die Vergleichung
zwischen dem Erze und dem Holze anbelangt, so ist dieselbe
keineswegs stichhaltig. — Wie man sagt, so befindet sich die
Ausbeutung der Erzgruben in der vollständigsten Anarchie.
Jedermann verlangt Ordnung nach den Vorschriften der Kunst
und der Gerechtigkeit; nach diesem doppelten Ziele müssen
wir aus allen unsern Kräften streben. — Man ist so weit
gegangen, ein nachtheiliges Licht auf die Eisenwerksgesellschasten
werfen zu wollen. Dieß ist sehr unrecht; zu allen Zeiten hat
das Haus von Bellcfontaine mit vollem Rechte den Ruf von
Ehre und allseitig erprobter Rechtlichkeit genossen. Die öffentliche

Meinung ist da, um es zu bezeugen, und in unserm
Bezirke, wo eS die Wälder an den Abhängen des Doubs
ausbeutet, hat man in den Gerichtssälen nie von den Hochöfen-
beschern sprechen hören. — Einer der vorhergehenden Redner
ist so weit gegangen, zu behaupten, daß, wenn er zur Zeit, wo
er die Ausfuhr des HolzeS veranlaßt hat, sich in den Jura
begeben hätte, man ihn in den Hochöfen gebraten haben würde.
Ich war' auch ein warmer Anhänger der Ausfuhr, und die
Eisenwerke werden mit mir nicht wohl zufrieden gewesen sein;
indessen, und ob ich gleich mehrere Male vor den Hochöfen vorbei
kam, bin ich doch nie in Gssahr gekommen, gebraten oder
geröstet zu werden, und nichts destoweniger glaube ich, daß
man bei mir mehr Nutzen davon gehabt hätte. Zu allen
Zeiten haben die Gesetze einen strengen Unterschied zwischen dem
Eigenthum auf der Oberfläche und dem unterirdischen Eigenthum

gemacht. Man ruft in dieser Beziehung die französische
Gesetzgebung an; nun, wenn sie in voller Kraft bestände, so

wären die Eisenwerke im Genusse des ganzen Umfangs der
allen Konzession geblieben, und die Eigenthümer des Bodens
würden die 2 i/z Batzen für den Kübel Erz nicht erhalten.
Wir sind unter der Herrschaft des Gesetzes von 1834, welches
das Graben des Erzes unter die Hoheitsrechte stellt. Wenn
der Staat keinen Gebrauch davon macht zu seinem Nutzen,
so konzessionirt er die Ausbeutung; dieß ist der Fall, in welchem
nir uns befinden. Ich sehe nichts Besseres, als die
Vorschläge des Finandepartements anzunehmen, und ich möchte das

10 —

Wort ausschließlich nicht weglassen, wie man darauf
angetragen hat. Uebrigens enthält die Konzession den Ausschluß
wenigstens stillschweigend.

Moschard. Mit einem bemühenden Gefühle habe ich

einige der vorhergehenden Redner sich bemühen gehört, in die

Begriffe über die Ihren Berathungen unterworfene Frage
Verwirrung zu bringen, indem sie Ihnen dieselbe einerseits als
unzeitig darstellten, und wohl geeignet verschoben werden zu
können, bis sie einem noch zu entwerfenden Polizeireglemente
habe unterstellt werden können; während Andere Sie überreden
möchten, daß es sich von einem Monopole, von einem
Privilegium handle, das man unverzüglich abschaffen müsse. Es ist

nicht demselben also; die Frage der Ausbeutung der Erzgruben
kann nicht durch ein Polizeireglement entschieden werden, und
daS Gesetz, welches Ihnen vorgeschlagen ist, um der Anarchie
ein Ende zu machen, die in dieser Ausbeutung eingerissen ist,
bewilligt weder ein Monopol, noch ein Privilegium. Es ist
ein politisches Gesetz vielmehr als ein Civilgesetz; es interessirt
gleichzeitig den Staat, die gesammte Gesellschaft, die Eisenbergwerke

und die Eigenthümer des erzhaltigen Bodens. Unsere
Gesetzgebung über diese Materie ist ganz konstitutionell, sie datirt
vom Jahr 1834 und 1830. Die gestatteten Privilegien sind in
Uebereinstimmung mit denjenigen, welche bei allen civilisirten
Völkern angenommen sind; allein da mehrere der vorhergehen
den Redner diese Privilegien nicht zu kennen oder zu verkennen
scheinen, so wird es nicht zu viel sein, wenn ich die Artikel
des Gesetzes vom 22. März 1834 verlese. Sie enthalten
folgendes: Art. 1. „(s. den Text.) Art. 2. (s. den Text.)" Wohlan,
durch das Gesetz, welches Ihnen heute vorgeschlagen ist, und
welches die Ergänzung von diesem ausmacht, verfügt die
Regierung zu Gunsten der Eisenwerke des Jura bloS über einen
kleinen Theil des metallhaltigen Terrains, das die Etablissements

immer unter dem Titel von Konzessionen von Seiten
der vorigen Regierungen benutzt haben. Das nämliche Gesetz
bestimmt zu gleicher Zeit eine Vergütung zu Gunsten der
Eigenthümer deS Bodens von Btz. 2>/z vom Kübel Erz. Durch
die Annahme dieses Gesetzes werden sich alle Interessen gleich
geschützt finden, der Beweis darüber ist so leicht, daß er
beinahe überflüssig scheint. — Herr Oberst Buchwalder hat
Ihnen so eben durch ausführliche Berechnungen nachgewiesen,
welch ungeheuern Verlust man im Lande machen würde, wollte
man die Minen den ausländischen Eisenwerken überlassen.
Sobald die Werke des Inlandes nicht mehr sicher sind, daß sie

sich hinreichend mit Erz versehen können, so ist ihr Verderben
vollbracht, und eine der Quellen des Reichthums des Landes
versiegt, wir werden dem Auslande zinsbar. Es ist unrichtig
zu sagen, wie man gethan hat, daß die Lösung dieser Frage in
allererster Linie die drei oder vier Gemeinden interessire, wo
gegenwärtig das Erz ausgebeutet wird. Sie interessirt in
einem weit höher» Grade den ganzen Jura, weil die Eisenwerke
Holz beziehen, das nicht nach allen Richtungen hin ausgeführt
werden kann. Ueberall finden Sie Werkstätten zur Ausbeutung
des Holzes, der Kohlen, Transporte dieser Urstoffe und des
verarbeiteten Eisens. Man hat Ihnen gesagt, und man ist
erbötig es zu beweisen, daß für den Verrieb aller dieser
Werkstätten jährlich Fr. 800,000 bis 000,000 im Lande im Umlauf
gesetzt werden. Verweigern Sie nun diesen Etablissements
ihren Verbrauch an Erz, so vernichten Sie diese erste und
schönste Industrie des Jura. Nein, Tit., das werden Sie nickt
thun. — Aber man sagt Ihnen: es sind überflüssig Minen
vorhanden, um die Hochöfen deS Landes zu unterhalten, so wie
die von Frankreich oder des Kantons Solothurn. Wir erwiedern,

daß diese Behauptung durch die Erfahrung widerlegt ist.
Denn gegenwärtig wird nur in drei bis vier Gemeinden Erz
ausgebeutet; man ist darin einstimmig, daß eine derselben, die
Erzgrube von Sepray, ihrem Ende zugeht; mehrere andere
Erzgruben sind erschöpft und verlassen; eine Menge anderer
Lokalitäten wurden durch Versuchsarbeiten geschürft und haben
nichts gegeben. Es wäre daher eine große Unvorsichtigkeit,
in den auf Kosten der alten Konzessionnarien eröffneten
Erzgruben die Unordnung und Anarchie länger zu dulden, die
eingerissen sind, und die an Ort und Stelle durch die Herren
Regierungsräthe Langet und Aubry vorgenommene Untersuchung
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bestätigt wurden. — Man but Ihnen auch gesagt, daß kein
Grund vorhanden sei, wie es schon früher geschehen, die
gegenwärtigen Eigenthümer der Hochöfen zu bereichern. Ich
antworte, daß, wenn der Vorfahrer einer der gegenwärtigen
Gesellschaften stch ein großes Vermögen erworben hat, so ist er
durch Umstände begünstigt worden, die gegenwärtig nicht mehr
bestehen. Er hat unter der französischen Regierung gelebt,
welche den großen Industrien einen ausgedehnten Schutz ange-
deihen ließ; er hatte einen großen Absatz für sein Eisen, dessen

ausgezeichnete Güte man überall schätzte; das Holz stand in
niedrigem Preise. Se>t der freien Ausfuhr des Holzes stieg
der Preis aus daö Dreifache, und die Einfuhr des Eisens nach
Frankreich ist durch die unerschwinglichen Abgaben unmöglich
geworden, die auf demselben bei seinem Eintritt haften. —
Alle diese Umstände sind für die Eisenwerke so ungünstig
geworden, daß dieser reiche Hochöfenbesitzer vor seinem Tode nur
wenig Land pachtete, daß er seit einigen Zähren mit Verlust
arbeitete, und daß er, wenn er nicht Kapitalien auf diesen
Etablissements stehen gehabt und nicht gefürchtet hätte, eine

.Zerrüttung im Lande herbeizuführen, er seine Feuer ausgelöscht
haben würde. Diese Behauptung verdient um so mehr
Vertrauen, als die nachfolgenden Eigenthümer und Aktionärs der
Minen der nämlichen Etablissements behaupteten und es durch
ihre Bücher zu beweisen sich anheischig machen, daß sie im
Verluste sind, und daß man nicht im Stande sei, den gewöhnlichen

Zins von den verhafteten Kapitalien zu zahlen. Sie
sehen also, Tit., daß es im allgemeinen Interesse dcS Landes
dringend nothwendig ist, das Zhnen vorgelegte Gesetz anzunehmen,

und besonders nicht zu zögern, seine schnelle und
vollständige Vollziehung anzuordnen. — Dieses Gesetz ist auch

für die Eigenthümer des metallhaltigen Erdreichs zweckmäßig,
weil es ihnen Dtz. 2"H für den Kübel zusichert. Diese
Vergütung, welche früher nicht gebräuchlich war, ist im Allgemeinen

beträchtlicher als dasjenige, waS in dem letzten von den

Nämlichen verwilligt wurde, welche das Erz ausgeführt haben.
Was mich anbelangt, der ich Eigenthümer von metallhaltigem
Erdreich bin, so befriedigt sie mich vollkommen, und ich zweifle
nicht daran, daß die zahlreichen Unterzeichner der an den Großen
Rath gerichteten Petitionen, wovon der größte Theil von
Gemeinden herstammt, wo niemals Erz ausgedeutet worden ist,
und wo es sogar zweifelhaft ist, ob es nur giebt; sich vollkommen

ruhig verhalten haben würden, wenn man ihnen diese

Bestimmung deö Gesetzes bekannt gemacht hätte, und daß sie

diese Demonstration niemals gemacht haben würden, wenn sie

ihnen nicht durch den Einfluß fremder Agenten eingeflößt worden

wäre, welche den Ruin der Etablissements des Landes
beabsichtigten. Ich stimme für das Gesetz.

von Zenner, Regierungsrath. Vor allem aus ist hier
der Grundsatz aufgestellt worden, Konzessionen seien nicht nöthig
und gegen die Verfassung. Das ist eine auffallende Behauptung.
Nicht eine einzige Sylbe ist in diesem Gesetze, von welcher
man sagen könnte, sie gehe der Verfassung entgegen, und ob

die Konzession nöthig sei oder nicht, daS mögen einige wenige
Beispiele entscheiden. Der Bergbau ist eine ziemlich kostbare

Unternehmung und eine sehr unsichere; man fängt an zu graben,
zu bohren, zu suchen, ohne zu wissen, ob man etwas finden
wird. So hat Herr Köhli auf Salz gebohrt bei Eornol unb
Viel und hat in beiden Bohrlöchern etwa Fr. 40,000 verbohrt.
Dafür hatte er sich vorher die Konzession erworben, im Falle
er Salz fände, nachher während einer Reihe von Jahren un
ganzen Jura einzig Salz exploitiren zu dürfen. Kein Mensch
hat damals reklamiert und begehrt, neben den Bohrlöchern
des Herrn Köhli ebenfalls auf Salz bohren zu dürfen. Als
aber beim rothen Hause in Basellandschaft Salz gefunden ward,
gab eS liberale Leute genug, welche dachten: Mein Eigenthum
ist ganz nahe, es muß also da auch Salz sein, und ich will
letzt auch von der Entdeckung profitiren. DaS, Tit., ist nicht
liberal, und auf diesem Fuße ist kein Bergbau möglich. Würde
lemand die Kosten des Versuchs auf daS Ungewisse hin wage»,
wenn im Momente, wo er das Metall gefunden, der Nachbar
kommen und ihm hart nebenan Konkurrenz machen könnte?
Wahrhastig nicht, Tit. Daraus sehen Sie, daß es nöthig ist,
das Eigenthumsrecht der Besitzer der Oberfläche zu limitieren,

damit die Schätze unter der Erde aufgesucht und benutzt werde»
können. Ein Herr von Pruntrut hatte bei Msseourt'Essener;
gesunden, hatte sich aber vorher mit der Gemeinde, welcher
das Grundeigenthum gehörte, verständigt. Kaum aber hatte
er angefangen, daS Erz zu cxploitieren, so kam eine Petition
nach der andern, worin namentlich auch behauptet wurde es
seien dabei 40 Millionen zu gewinnen, und zuletzt mußte die
Regierung der Gemeinde die Konzession geben, "anstatt dem
Entdecker des Minerals. Bei dieser Konzession wird es aber
bleiben, denn eS ist eine ganz arme Mine. Sie, Tit., haben
vor mehreren Jahren dem Herrn Köhli eine weit auSgcdehn
tere Konzession gegeben als hier verlangt wird; dieselbe erstreckte
sich aus den ganzen Leberberg, und zwar ertheilte sie dem Herrn
Köhli das ausschließliche Privilegium deS SalzbohrenS während
einer Zeit von 80 Jahren. Diese Konzession haben Sie, da
kein Gebrauch davon gemacht wurde, erst in neuester Zeit
einem Andern übertragen, und kein Mensch hat dagegen pro
testirt. Heute behauptet man, und zwar bei Anlaß einer weit
beschränkter» Konzeyion, Konzessionen seien der Verfassung
und den bisherigen Grundsätzen der Regierung zuwider! Man
hat gesagt, die Eisenwerkbesitzer von Undervillier und Belle-
fontaine haben letzt bereits seit fast zwei Jahren keine
ausschließliche Konzession mehr gehabt, und die Sache sei doch
gegangen. Nein, Tit., sie ist eben nicht gegangen, vielmehr
ist durch die schlechte Anlegung der Gruben alles in Grund und
Boden verdorben, und darum ist es die höchste Zeit, einzu
schreiten, damit nicht eine Masse Metall fernerhin verloren
gehe, wie bisher geschehen ist. Bei diesem Anlasse ist auch
gesagt worden, die französischen Eisenwerke gedeihen auch ohne
Vorrechte. Diese Behauptung hat mich sehr verwundert. Wo
sind zu Gunsten der innern Industrie größere Schutzzölle als
in Frankreich? Können wir etwa unser verarbeitetes Eisen in
Frankreich einführen? Keineswegs. Das ist also schon ein
großes und derbes Vorrecht für die französischen Eisenwerke;
aber ist es das Einzige? Die Holzausfuhr ist in Frankreich
verboten, bei uns dagegen erlaubt. Die französischen Eisenwerke
kaufen bei uns große Massen Holz, die unsrigen können in
Frankreich keines kaufen. Das ist auch ein Vorrecht, und also
ist die Behauptung irrig, daß die französischen Eisenwerke ohne
Vorrecht gedeihen. Man hat hier angetragen unfern Eisenwerken
lieber durch einen Schutzzoll zu helfen. Das verbitte ich mir bestens,
daß wir wegen einiger Etablissements daö Eisen theurer kaufen

sollen, als nöthig ist; gar viel lieber will ich den Eisen
Hütten einen Bezirk anweisen, wo sie sicheres Eisen haben, als
aber das ganze Land das Eisen theurer bezahlen lassen. Das
widerfährt zwar in Frankreich, aber wir wollen es nicht nach
ahmen. Eine andere Behauptung war die, man gebe jenen
Herren la fast ein halbes Amt als Konzessionsbezirk. Ja, Tit.,
diese Herren haben ziemlich viel begehrt, wir aber schlagen
einen weit kleinern Bezirk vor, und überdieß ist ein großer
Theil dessen, was wir vorschlagen, bereits exploitirt. Sie können

wohl denken, Tit., daß eine Gegend, aus welcher man seit
langen Jahren ungeheuer viel Erz weggenommen hat, nicht
mehr so ganz reich an Erz sein kann; das Erz wächst nicht
nach wie die Turden. Hr. Buchwalder hat seine Berechnung, die
er unS vorhin vorgelegt, für 48 Jahre gestellt, wir aber geben
die Konzession nur für 25 Jahre. Als mir nun vor einigen
Tagen die Herren von Undervillier und Bellefontaine ein Wort
über die kurze Dauer einer solchen Konzession sagten, habe ich
ihnen erwiedert: In 25 Jahren habt Ihr doch nicht viel Erz
mehr, und, Tit., ich glaube es wirklich. Die Rechnung des

Herrn Buchwalder ist auf daS Maximum gestellt, und es ist kein
Zoll breit für dasjenige abgezogen, was bereits exploitirt ist.
Das ist aber beträchtlich. Sodann hat er einen Durchschnitt
von lU/2 Fuß Dicke des Erzlagers angenommen; aber von
unsern Herren Kommissarien, welche in diesen Grubenlöchern
selbst herumgekrochen sind, habe ich nicht vernommen, daß das
überall der Fall sei. Das Erz liegt überall auf dem Felsen; je
nachdem nun der Felsen unter der Oberfläche höher oder
niedriger ist, ist das Erzlager mehr oder weniger dick. Ueberdicß
findet sich das vom Herrn Buchwalder angenommene Maximum
selbst da nicht überall, wo noch gar nicht erploitirt wurde.
Somit können Sie dem Finanzdepartement eher den Vorwurf
machen, daß es zu wenig, als aber, daß es zu viel geben



wolle. — Das rohe Erz aus dem Lande hinaus zu schicken,

statt es im Innern zu verarbeiten, ist nicht vortheilhaft. Was
würden Sie von einem Landwirthe sagen, der sein Gras und
Getreide auf der Wurzel verkaufte und seine Exploitation so

verwerthete? Sie alle würden finden, daß daö nicht eine gute
Manier sei. Man muß aus seinen Produkten zu ziehen suchen
so viel als möglich, und verhüten, daß nicht der ganze
Handverdienst außer Landes gehe. Wir haben im Lande Leute

genug, die diesen Verdienst nöthig haben und die Arbeit verstehen.
Was für ein unermeßlicher Unterschied ist, ob das Erz im
Lande oder auswärts verarbeitet werde, daS ergiebt sich aus
Herrn BuchwalderS Berechnung immerhin, wiewohl ich nicht
allen seinen einzelnen Angaden unbedingt beipflichte. Ueberdieß
sind die 1500 Arbeiter Ihrer Sorgfalt auch würdig, eben so

sehr, als da einige Partikularen, welche unter ihrem Boden

gerne Erz exploitiren möchten. Ein anderer Punkt ist das

Holz. Man hat gesagt, wenn auch die Eisenwerke aufhören
würden, so werde das Holz nichts desto weniger theuer
verkauft werden können, man könne es gar weit fortschicken und
löse am Ende noch mehr daraus. Allein, Tit., gegenwärtig
ist die Holzexploitation frei, jedermann kann es verkaufen, wohin
er will. Könnte man nun mehr daraus lösen, wenn man daö

Holz außer Landes verkauft, — würden dann etwa die

Waldbesitzer im Jura ihr Holz an die Eisenwerke von Undervillier
und Bellefontaine verkaufen? Gewiß nicht, Tit., denn so viel
können die Leute auch noch rechnen. Das Brennholz kann

nicht eine große Fuhr erleiden, weil dadurch ein großer Theil
des Erlöses verzehrt wird. Darum kann das Brennholz nicht
allzuweit geführt werden. Im Oberlande z. B. können Sie an
Ort und Stelle das Holz zu Btz. 20 kaufen, und was kostet
eS dann hier unten? Also muß man sich keine Illusionen
machen wegen der Preise im Auslande. Ein fernerer Beweis
von dem Einflüsse der Eisenwerke auf die Holzpreise ist, daß

vom Augenblicke an, da jene Herren einen zweiten Ofen zu
Delsberg etablirt hatten, der Preis des Holzes zu Vellefontaine
fast aufs Doppelte stieg. Also würde der Preis des Holzes
bedeutend sinken, wenn diese Werke eingehen sollten. Es ist

hier auch unermeßlich viel Gewicht auf die Rechte der petitio-
uirenden Gemeinden gelegt worden. Ich lege nicht halb so

viel Gewicht darauf. Ohnehin dreht sich bei uns alles um die
Gemeinden herum, und mehr als nöthig lasse ich dieselben nichts
gerne Meister; man kann sich sonst nicht mehr bewegen. Was
das Privateigenthum betrifft, so ist dasselbe durch das
allgemeine Wohl bedingt, und eben deßwegen steht der Regierung
als Repräsentantin des ganzen Gemeinwesens das Recht zu,
das Privateigenthum allerwärts, wo das allgemeine Wohl es

erfordert, in Beschlag zu nehmen. Also muß man auch nicht
allzusehr von Privateigenthum reden. Man hat angetragen,
das Wort „ausschließlich" zu streichen, allein gerade hievon
hängt alles ab, und mit der Streichung dieses Wortes wäre
alles abgewiesen. Man hat sich dabei auf den §. 16 des
Gesetzes von 1834 gestützt, aber den §. 8 hat man übergangen,
der sagt, daß jedermann sich um größere Konzessionen beim
Großen Rath melden könne. Unser Antrag ist also keineswegs
eine Aufhebung des Gesetzes von 1834, wie man behauptet hat,
sondern steht in völligem Einklänge damit. Als ich übrigens
dieses ganze Raisonnement körte, war es mir auf der Zunge,
dem betreffenden Herrn Präopinanten zuzurufen: Vous ôtes
vrt'èvre, Air. llosse. Es bleibt noch Terrain genug übrig, um
auch Andere, welche Eisenhütten etabliren wollen, zu konzes-
sioniren, und ich fürchte eher, den jetzigen Eisenhüttenbesitzern
zu wenig als zu viel gegeben zu haben; wenn Sie aber noch
weniger geben sollten, so würde dadurch allerdings die
Existenz dieser Werke aufs Spiel gesetzt. Ich stimme für
unveränderte Annahme des vorgeschlagenen §. 1.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Es
handelt sich hier um sehr wichtige Interessen. Vorerst um das
Interesse der bestehenden usines, wo es sich um Millionen
handelt; ferner um das Interesse der Partikularen, unter deren
Landoberfläche Eisenerz sich befindet oder vermuthet wird, sofern
es nämlich Wclle des Großen Rathes ist, anzunehmen, daß
diese Grundeigenthümer auch Eigenthümer des unter ihrem
Grund und Boden befindlichen Minerals seien. Das größte

Interesse ist aber das Interesse des Staates als Besitzers des
Bergwerkregals. Man hat sehr irrig angebracht, daß es sich
hier um Privilegien und um Beschränkung des Privateigenthums

handle. Wem ist das Eisenerz? dem Staat, Tit. Das
ist vor allen Dingen im Auge zu haben. Der §. 1 des
Bergwerkgesetzes von 1834 spricht das deutlich aus, und ganz
konsequent damit ist die Bestimmung des nämlichen Gesetzes, daß
diejenigen Personen, welchen man eine Konzession für die
Erzexploitation giebt, den Eigenthümern der Oberfläche nichts
zu bezahlen haben, mit Ausnahme der Entschädigung für diese
Oberfläche. Das vorliegende Dekret geht nun weiter und will
den Eigenthümern der Oberfläche Btz. 2^ p«.,- ouveau auch
für das Erz selbst zusichern. Allein immerhin ist der Staat
der Eigenthümer des Minerals, und also thun wir durchaus
keinen Eingriff in die Rechte der Grundeigenthümer, wenn wir
Jemandem eine Konzession für Erzexploitation geben. Jetzt ist
die Frage nur die: wollen wir einer Gesellschaft die Bewilligung

geben, das Erz in einem gewissen Bezirke Hervorzugraben?
Sehr unrichtig ist behauptet worden, daß das ein ganz

entgegengesetztes Verfahren sei gegen früher. Erst im Laufe
dieses Jahres noch haben Sie, Tit., eine ausschließliche
Konzession gegeben, die sich auf den ganzen Leberberg erstrecket,
nämlich um auf Salz zu graben. Man muß sich aber hier
auf den höhern Standpunkt des öffentlichen Wohls stellen, und
daö geschieht am leichtesten, wenn man fragt: nach welchen
Grundsätzen soll der Staat verfahren, wo die Exploitation noch
nicht begonnen hat, wie z. B. beim Salze? Spricht man den
Grundsatz aus, daß Jeder bohren könne, wo er wolle, so bohrt
gar Niemand, weil dann Jeder voraussehen muß, daß, so wie
der Versuch glücket, plötzlich eine Menge Anderer sich die
Vortheile davon zu Nutze machen werden. Man hat gesagt,
wenn man im Emmenthale Steinkohlen fände, so wäre es ein
großes Unrecht, hiesür eine Konzession zu geben. Ist das
ernstlich gemeint, Tit. Im Gegentheil wird eS sehr vortheilhaft

sein, wenn Einer kömmt und sagt: er wolle auf Steinkohlen

graben, sofern man ihm das ausschließliche Privilegium
dafür auf kürzere oder längere Zeit zusichere, und er dann
gräbt und Steinkohlen findet. Denn giebt man ihm die
Konzession nicht, so gräbt Niemand, und alsdann hat das allgemeine
Wohl gröblich darunter gelitten. Man hat da ganz irrige
Beispiele aufgeführt. Man hat von dem Verhältnisse der
Eisenwerkbesitzer zu den Waldungen gesprochen. In dieser
Beziehung haben die Eisenwerkbesitzer früher allerdings ein
ungeheures Vorrecht besessen, nicht zwar in der Form, aber im
Resultate, weil, da das Holz nicht aus dem Lande geführt
werden durfte, sie beinahe die einzigen Käufer waren, und mithin

den Preis gewissermaßen selbst bestimmen konnten; das ist
aber aufgehoben. Gerade so war es mit den Gerbermeistern.
Diese hatten das Recht zu verlangen, daß die Eigenthümer von
Eichenrinde ihnen dieselbe verkaufen. Das hat der Staat auch
aufgehoben, und die Gerbermeister, welche jetzt dagegen rekla-
miren, sind dennoch weit davon entfernt, das wiederum zu
verlangen, sondern sie wünschen blos, daß der Staat seine eigene
Eichenrinde vorzugsweise ihnen verkaufe. Bei den
Lumpensammlern verhielt es sich ähnlich. Alle diese Privilegien sind
mit Recht aufgehoben worden, weil hierin eine wirkliche
Beschränkung des Privateigenthums und des Gewerbes lag. Die
Mineralien aber sind nicht Gegenstand des Privateigenthums,
sondern sind Eigenthum des Staates zu Folge des Äergwerk-
regals. Ich müßte daher unbedingt zur Ertheilung der
Konzession stimmen, ja ich finde dieselbe noch zu beschränkt. Andere
Privaten und Gemeinden sind dadurch schlechterdings nicht
gehindert, ebenfalls um die Ertheilung von ähnlichen Konzessionen
einzukommen. WaS der cstaat mit dieser Konzession will, ist,
daß das Eisenerz lieber im Lande verarbeitet, als aber roh
aus dem Lande geführt werde. In der ganzen Diskussion ist
übrigens ein einziger Gegenantrag gestellt worden, der hier in
Betracht gezogen wêrden kann, nämlich derjenige des Herrn
Zeerleder; denn die Anträge auf Verschiebung soll ich nicht
mehr in Abstimmung bringen, da die Versammlung nach
regelmäßig eröffneter Umfrage über das Eintreten ohne Widerspruch
entschieden hat, sofort einzutreten.
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Abstimmung.
1) Für Annahme des §. l mit oder ohne Ab¬

änderung 121 Stimmen.
Dagegen Niemand.

2) Für unveränderte Annahme des §. 1 167 Stimmen.
„Ausschließlich" auszulassen 15 „

„§. 2. Die auf diesen konzedirten Bezirken durch andere

Personen errichteten Grubenbauten fallen durch diese Konzession
dahin und sollen zugeworfen werden, es sei denn, daß die kon-

zessionirten Eisenwerkbesitzer sie in ihrem gegenwärtigen Bestände
zweckmäßig benutzen könnten, in welchem Falle sie sich mit ihren
bisherigen Besitzern für das Bestehenlassen derselben entweder
freiwillig oder auf Expertenschatzung abzufinden haben."

Quiquerez, Regierungsstatthalter. Zn dem Interesse
der Grundbesitzer, welche auf ihrem Eigenthum Erzgruben
errichtet und nicht Zeit genug gehabt haben, sich für die Kosten

bezahlt zu machen, welche ihnen diese Arbeiten verursacht haben,
und die schwer geschädigt wären, wenn man die Ausdrücke
dieses Artikels bestehen ließe, schlage ich folgende Redaktion

vor: „Die Erzgruben, welche andere Personen auf den konce-

„dirten Bezirken errichtet haben mögen, sind durch die

gegenwärtige Konzession unterdrückt, und die Konzessionarien oder

„ Eigenthümer der Hochöfen müssen sich mit den gegenwärtigen
„Besitzern dieser Erzgruben, sei eS durch gegenseitiges Einver-
„ständniß, oder nach dem Ausspruch von Sachverständigen
„abfinden."

von Z enner, Regierungsrath, erwiedert, das finde sich

im §. 2 bereits, indem es nicht heiße „benutzen wollten",
sondern „benutzen könnten".

Abstimmung.
Für den Paragraph, wie er ist 74 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Quiquerez 16 „

„§. 3. Der Bergwerkbezirk soll unter der Leitung des

Dergdauinspektors und den Weisungen desselben gemäß
vorgenommen werden. "

Durch's Handmehr genehmigt.

„§. 4. Von dem auszubeutenden Eisenerze sind außer der

bestimmten Abgabe von 4 Prozent des Reinertrags und dem

durch das Gesetz aufgestellten Schadenersatzes folgende Gebühren

zu entrichten:

». Den Eigenthümern der Grundstücke, auf welchen gegraben

wird, Vtz. 2'/? per vuveau (von Pf. 376) gewaschenen

Eisenerzes;
b. für die Besoldung des Bergbauinspektors Rp. 2^ per

ouvosu. "

Quiquerez, Regierungsstatthalter. Die Minderheit des

Finanzdepartemenls und des Regierungsraths stimmte dafür,
die von den Hochöfenbesitzern verlangten ausgedehnten Konzessionen

zu ertheilen, jedoch unter der Bedingung, daß sie den

Grundeigenthümern eine Entschädigung -von 3 Btz. für den

Kübel Erz zahlen, statt 2-/2 Btz. Sie haben den Umfang
beschränkt, welchen die Konzessionarien verlangen, allem Sie
haben ihnen den schönsten Theil des metallhaltigen Bodens

bewilligt. Ist es daher nicht ganz gerecht, die Entschädigung

auf drei Batzen zu erhöhen? Zn den Erzgruben von Delsberg

zahlt man 4 Vtz. für den gleichen Kübel; auf dem Mettenberg

gibt man bis auf 7 Btz. für ein Maß, das zwar em wemg

größer ist. Wir müssen auf die beträchtlichen Vortheile Rucksicht

nehmen, welche die neuen Konzessionarien beziehen werden,

um einen geringen Theil davon auf die Konzessionarien zurückfließen

zu lassen, die man in gewisser Art plündern will. Zch

stimme daher dafür, daß die Entschädigung auf 3 Vtz. für den

Kübel erhöht werde.

von Zenner, Regierungsrath. Der Minderheitsantrag
des Finanzdepartements stützte sich auf die Voraussetzung, daß
die ganze Konzession, wie die Eisenwerkbesitzer sie verlangt
hatten, würde gegeben werden. Zetzt aber müßte ich sehr davor
warnen, über die Vtz. 2^ hinauszugehen, denn das macht
schon eine bedeutende jährliche Abgabe; und wir müssen nicht
vergessen, daß die Grundeigenthümer eigentlich gar kein Recht
auf Entschädigung für das Erz haben, und daß man hier zu
Gunsten der Grundeigenthümer ohnehin über das Bergwerkgesetz

hinausgehe.

Abstimmung.
Für den Paragraph, wie er ist
Für den gefallenen Antrag

57 Stimmen.
40

„§. 5. Die Dauer der Konzession ist auf 25 Jahre
festgesetzt; sollten jedoch die Inhaber dieselbe während der Frist
von 2 Jahren nicht ausüben, so wird dieselbe zurückgezogen
werden. Im Uebrigen soll allen Bestimmungen des Bergbaugesetzes

vom 22. März 1834 nachgelebt werden."

Stettler trägt darauf an, die Konzession für 46 Jahre
zu geben.

Dr. Schneider, Regierungsrath, unterstützt dagegen den
Antrag des Finanzdepartements und glaubt, die Gesellschaft
werde immerhin gut dabei bestehen.

Abstimmung.
Für den Paragraph, wie er ist große Mehrheit.

Eingang des Dekretes:

„Der Große Rath der Republik Bern:

Zn Betrachtung der Nothwendigkeit über den Bergbau des

Jura die in Folge des Gesetzes vom 22. März 1834 nöthigen
Verordnungen zu erlassen und die den Inhabern der Konzessionen
und Eigenthümern der Eisenwerke von Undervillier und
Bellefontaine durch §. 13 des angeführten Gesetzes zugetheilten Rechte

zu bestimmen,

beschließt:"

Durch's Handmehr genehmigt.

Stettler schlägt einen Zusatz vor, dahin gehend, den

Regierungsrath zu ermächtigen, nöthigen Falls das Dekret in
erweiterndem Sinne zu modifiziren, indem die von den

Eisenwerkbesitzern erst kürzlich eingereichten Bemerkungen in dem

Vortrage des Finanzdepartements nicht mehr haben berücksichtigt
werden können.

von Jenner, Regierungsrath, erwiedert, daß er
dergleichen AusnahmSbefugnisse für den Regierungsrath nicht

gerne sehe.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit des Zusatzes 1 Stimme.

Vortrag des Regierungsrathes, enthaltend die

Begutachtung der Zusatzartikel, welche am 23. dieß Monats bei

der Berathung des Dekrets entwurfes über Vereinfachung
des Rechnungswesens in Bezug auf die Wirthsch
astspatente erheblich erklärt worden sind.

Der Bericht weist nach, daß diese Zusatzartikel sämmtlich

entweder überflüssig seien, oder aber der Exekution des Dekretes

wesentliche Schwierigkeiten verursachen würden. Der Antrag geht

demnach dahin, daß von jenen Zusätzen abstrahirt, und mithin



das Dekret in seiner ersten Redaktion angenommen werden
möchte.

Dieser Antrag wird sofort ohne Diskussion durch's Handmehr

genehmigt.

Verlesen wird eine

Mahnung des Herrn Job. Bühler, dahin gehend, daß
die Behandlung einer im Oktober 1840 von den Untergerichten
zu Herzogenbuchsee, Seeberg, Wangen, Ober- und Nieder-
bipp eingereichten Vorstellung, betreffend die Aushebung der

Satz. 545 C. noch in gegenwärtiger Session stattfinden möchte.

n -
Durch Zuschrift macht Herr R. Rothacher, außerordentlicher

Ersatzmann am Obergerichte, darauf aufmerksam, daß
seine Amtsdauer auf ZI. Dezember I84l zu Ende gehe, mithin
die Stelle noch in dieser Session wiederbesetzt werden müsse.

(Schluß der Sitzung um ZV4 Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Erste Hälfte/ 1841.

(Nicht offiziell.)

Fünfte Sitzung.

Freitag den 26. Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Wahlkollegium der Zweihundert.
Präsident: Herr Landammann Blösch.

Sämmtlichen Mitgliedern des Kollegiums der Zweihundert
war durch das Einberufungsschreiben nach §. 43 der Verfassung

bei'm Eide geboten. Der Namensaufruf zeigt 19
Abwesende, wovon die Meisten mit Entschuldigung.

Herr Röthlisberger-Anderegg stellt den Antrag, zu
Beförderung der Wahloperationen mehrere Sekretärs und
Stimmenzähler zu bezeichnen und eine Einrichtung zu treffen, damit
gleichzeitig an zwei Orten ballotirt werden könne.

Die Versammlung beschließt indessen mit großer Mehrheit,
nach bisherigem Modus zu verfahren und demnach lediglich das
Bureau des Großen Rathes beizubehalten.

.4. Erneuerungswahlen für die 14, auf den 31. Dezem¬
ber 1841 in Erledigung kommenden, durch das Wahlkollegium

der Zweihundert zu besetzenden, Großrathsstellen.

1. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsstatthalters
Baum g art zu Belp.

Von 169 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Regierungsrath Lange! 105

„ Lehenskommissär Stettler 14

„ Amtsnotar Baumgart 7
Oberst Zimmerli 5

u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Langet.

2. Wahl für die Stelle des Herrn Lehenskommissärs Stettler.
Von 171 Stimmen erhalten:

Herr Lehenskommissär Stettler im 1. Skr. 79

„ Oberst Zimmerli „ „ „ 64

„ Amtsgerichtsschr. Nikles „ „ „ 3

„ Standesbuchhalter Rosselet „ „ „ 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Lehenskommissär Stettler.

im 2. Skr. 113

,>
43

4
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3. Wahl für die Stelle des Herrn Oberförsters Marchand
zu Pruntrut.

Von 170 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium :

Herr Oberst Zimmerli 130

„ Oberförster Marchand 8

„ Gerichtspräsident Rufener 6

„ Parrat 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Oberst Zimmerli.

4. Wahl für die Stelle des Herrn Amtsrichters Wüthrich
zu Trub.

Von 161 Stimmen erhalten:
Herr Born im I. Skr. 51

>? »

'1

Gerichtspräsident Rufener
Helg, Eroßrath
Amtsnotar Baumgart
Rosselet
Parrat
Sybold

u. s. w.
Ernannt: Herr Zoh. Born zu Herzogenbuchfee

32
9
9
6
6
5

im 2. Skr. 107
24
17

l

5. Wahl für die Stelle des Herrn Oberstmilizinspektors
Zimmerli.

Von 162 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Gerichtpräsident Rufener 93

„ Helg, Großrath 13

„ Rosselet 7

„ Sybold 7

„ Amtsnotar Baumgart 4

„ Nikles 4
u. s. w.

Ernannt: Herr Gerichtspräsident Rufener zu Laupen.

6. Wahl für die Stelle des Herrn Oberstl. von Sinn er
Von 169 Stimmen erhalten :

Herr Regierungsstatth. Sybold im I. Skr. 66

Friedrich Seiler » „ „ 15

Parrat „ » » H
Oberstl. von Sinner „ „ „ 10

Amtsnotar Baumgart „ „ « 8

Rosselet » » » 7

Großrath Waltert -, „ ->
6

Gerichtspräsident Haas » „ „ 4
Hermann „ >, „ 4

Nikles „ „ -> 4

u. s. w.
Ernannt: Herr Regierungsstatthalter Sybold in Bern.

3 4

im 2. Skr. 110
25
21

9



7. Wahl für die Stelle des Herrn Amtsschaffners Hermann
in Viel.

Von 167 Stimmen erhalten :

im i. Skr. im 2. Skr. im 3. Skr. im Skr.
83 106
45 41
31 (Nullen 12)

Hr. Amtssch. Hermann 23 51

„ Reg. Statth. Hügli 27 54
Parrat 14 30

„ Friedrich Seiler 15 27

„ Großrath Sahli 12

„ Amtsnotar Vaumgart 10

„ Großrath Waltert 10

„ Gerichtspräsid. Haas 8

>. Rosselet 6

„ Oberstl. von Sinner 5

„ Amtsgerschr. Hänni 5
u. s. w.

Ernannt: Herr Amtsschaffner Hermann in Viel.

8. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsstatthalters
Sybold in Bern.

Von 155 Stimmen erhalten:
im 6 Skr. im 2. Skr. im 3. Skr. im 4. Skr.

Hr. Großrath Waltert 20 46 67 81

„ Reg.-Statth. Hügli 3l 55 54 59

„ Parrat 13 25 26 (Nullen 8.)
„ Fr. Seiler 18 18

„ Großrath Sahli 11

„ Rosselet 11

„ Amtsnotar Baumgart 10

„ Seuret zu Telsberg 7
Gerichtsschreib. Hänni 4

„ Gerichtspräsid. Haas 4
u. s. w.

Ernannt: Herr Großrath Zoh. Waltert zu Zetzigkofen.

9. Wahl für die Stelle des Herrn Jod. Sahli zu Murzelen.
Von 168 Stimmen erhalten:

im t. Skr. im 2. Skr. im 3. Skr.
Hr. Sahli 35 68 86

Reg.-Statth. Hügli 20 34 31
11 Parrat 20 34 34
51 Fr. Seiler 20 20 (Nullen 3.)
» Seuret 11

„ Rosselet 9

„ Amtsnotar Baumgart 7

Oberrichter Marti 5
Gerichtspräsident Haas 5
Großrath Helg 4

u. s. w.

Ernannt : Herr Zoh. Sahli ^zu Murzelen.

10. Wahl für die Stelle des Herrn Fürsprechs Vermeille
zu Münster.

Von 155 Stimmen erhalten:
im Skr. im 2. Skr. im 3. Skr. im 4 Skr-

Hr. Amtsverweser Stooß 21 33 50 78

„ Seuret 27 52 68 62
» Parrat 22 30 27 (Nullen 2.)
„ Ämtsnotar Baumgart 15 29
.> Oberrichter Marti 13

„ Reg.-Statth. Hügli 12

„ Amtsschreiber «Schilt 7
Rosselet 6

„ Fr. Seiler 6
u. s. w.

Ernannt: Herr Amtsverweser C. Stooß in Bern.

I I. Wahl für die Stelle des Herrn Georg Simon, Sekre¬
tärs des Militärdepartements.

Von 138 Stimmen erhalten:
im l. Skr. im2. Skr. im3 Skr. im 4 Skr.

Hr. Seuret zu Delsberg 37 61 69 81

„ Amtsnotar Baumgart 17 33 45 47

„ Reg.-Statth. Hügli 17 27 18 (Nullen 5.)
„ Parrat 14 14

„ G. Simon 9

„ SchaadzuSchwarzhäus. 8

„ Großrath Schilt 7

„ Oberrichter Marti 4
u. f. w.

Ernannt: Herr C. Seuret, Uebersetzer zu Delsberg.

(Schluß der heutigen Verhandlungen um 7'/z Uhr.)

Sechste Sitzung.

Samstag den 27. Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Wahlkolleginm der Zweihundert.
Präsident: Herr Landammann Blösch.

Der Namensaufruf zeigt 17 Abwesende, wovon die
Meisten mit Entschuldigung.

Fortsetzung der gestern abgebrochenen Wahlverhandlungen.
(Er neuer ungswahlen.)

12. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsstatthalters
Kernen von Konolfingen.

Von 155 Stimmen erhalten:
im t. Skr. im 2. Skr. im 3. Skr. im 4 Skr.

Hr. Amtsnotar Baumgart 35 65 74 96

„ Reg.-Statth. Hügli 20 39 35 43

„ Schaad 15 33 30

„ Fr. Seiler 10 5 (Nullen?.)
» Rosselet 9

„ Gerichtsschr. Christeller 8

„ Amtsrichter Ritschard 7

„ Hauptmann Lohner 6

„ Parrat 6
u. s. w.

Ernannt: Herr Amtsnotar Christ. Bau m gart.
Suppléant am Obergerichte.

13. Wahl für die Stelle des Herrn Zoh. Born, zu Her-
zogenbuchsee.

Von 172 Stimmen erhalten:
im i. Skr. im 2. Skr. im 3. Skr. im 4. Skr.

Hr. Amtsrichter Ritschard 26 55 60 66
Oberrichter Marti 23 46 53 65
Schaad 22 27 25 (Nullen 9.)
Reg.-Statth. Hügli 19 24
Christeller 7

Oberstl. v. Sinner 7

Hauptmann Lohner 5
Gerichtspräsid. Haas 5

u. s. w.
Ernannt: Herr Amtsrichter Zoh. Ritschard zu Aarmühle.
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14. Wahl für die Stelle des Herrn Oberrichters Jakob
Kernen.

Von 155 Stimmen erhalten:
im i. Skr. im 2. Skr. im 6. Skr. im 4. Skr.

70 82Hr. Oberrichter Marti 44 58
Rosselet 23 37 49

„ Schaad 23 31 30

„ Parrat 13 15

„ Reg.-Statth. Hügli 6

„ Hauptmann Lohner 6

„ Hauptmann Jaggi 6

„ Gerichtspräsid. Haas 5
u. s. w.

Ernannt: Herr Oberrichter Marti in Bern.

56
(Nullen 7.)

v. Ergänzungswahl bis 31. Dezember 1841 für die durch
den Austritt des Herrn Wüthrich zu Trub erledigte Stelle.
Von 126 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Amtsverweser Stooß 83

„ Masor Hauser 16

„ Amtsschreiber Grimm 5
u. s. w.

Ernannt: Herr Amtsverweser C. Stooß in Bern.

(Schluß der Verhandlungen um ll^/e Uhr.)

Siebente Sitzung.

Montag den 29. Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet Herr Hiltbrunner, von Word, als
neu eintretendes Mitglied des Großen Rathes, den Eid.

Auf den Kanzleitisch gelegt wird ein

Vortrag der Bittschriftenkommission über die
Beschwerde der Vorsteher der deutschen Schulen im St. Immer -

und Münsterthale.

Tagesordnung.
Er neuerungs wählen an die Stellen der wegen vollendeter

Amtsdauer austretenden 8 Mitglieder des Regierungsrathes.
I. Wahl für die Stelle des Herrn Schultheißen Neu haus.

Von 211 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Schultheiß Neuhaus 182

„ Regierungsrath von Jenner 6

„ alt-Landammann Steinhauer 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Schultheiß Neu h a us.

Neuhaus, Schultheiß. Tit. Dieser schöne Beweis
Ihres Zutrauens rührt mich tief. Dieses Zutrauen, für mich
so nöthig und schätzbar, entschädigt mich für Alles, was ich in
diesem Jahre habe erleben müssen, und muntert mich auf,
meinem Vaterlande noch ferner nach Kräften zu dienen. Von

meinen Grundsätzen will ich nicht sprechen; Sie kennen sie ia
und wissen, daß ich denselben immer treu bleiben werde. Ich
verdanke Ihnen, Tit., die Wahl auf's Verbindlichste und nehme
die Stelle an.

2. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsraths v. Ie n ner.
Von 208 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Regierungsrath von Jenner 155

„ Regierungsrath Weber 10

„ Landammann Blösch 8

„ Regierungsrath Dr. Schneider 6

„ Regierungsrath Langet 6

„ Dähler zu Oppligen 5

„ Reg.-Statth. Mühlemann 4
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath von Jenner.
von Jenner, Regierungsrath. Tit. Ich bin äußerst

dankbar für den neuen Beweis Ihres Zutrauens und
Wohlwollens. Ich nehme die Wahl, welche bereits zum dritten
Male auf mich gefallen, dankbar an und bitte Sie, versichert
zu sein, daß ich Allem aufbieten werde, um Ihrem höchst
schätzbaren Zutrauen zu entsprechen.

3. Wakl für die Stelle des Herrn Regierungsraths Jaggi,
älter.

Von 204 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium.
Hr. Regierungsrath Jaggi, älter 122

„ Landammann Blösch 12

„ Regierungsrath Weber 10

„ Regierungsrath vr. Schneider 9

„ Regierungsrath Leibundgut 9

„ Oberstlieutenant Steinhauer 7

„ Regierungsrath Langet 6

„ Ammann Henzi 4

„ Regierungsstatthalter Kohler 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Jaggi, älter.

Jaggi, Regierungsrath, älter. Tit. Ich danke Ihnen
verbindlich für die auf mich gefallene Wahl. Sie ist mir ein
Beweis, daß meine schwachen Leistungen nachsichtige und
wohlwollende Aufnahme bei Ihnen gefunden haben. Ich erkläre
mich daher bereit, die Stelle anzunehmen, und empfehle mich

fernerhin Ihrer wohlwollenden Nachsicht, indem ich verspreche.

Alles, waS von meiner Thätigkeit und meinem guten Willen
abhängt, auch fernerhin zu thun, um Ihrem ehrenden
Zutrauen zu entsprechen.

4. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsraths Leib
undgut.

Von 205 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Regierungsrath Leibundgut 131

vr. Schneider 15

„ Weber 10
Langel 6

Reqierungsstatthalt. Mühlemann 6

Kohler 6

Dähler von Oppligen 5

Landammann Blösch 4
u. s. w.

» Ernannt : Herr Regierungsrath Leibundgut.

Leibundgut, Regierungsrath. Tit. Sie haben mir
durch diese Wahl einen wiederholten Beweis Ihres schätzbaren

Zutrauens gegeben. Ich anerkenne das in vollem Maaße und

erstatte Ihnen hiefür meinen verbindlichen Tank, mit der Zu-
sicherung, daß ich mich nach Vermögen bestreben werde, meine

Pflichten auch fernerhin gewissenhaft zu erfüllen.

ZI



5. Wahl für die Stelle des Herrn Reg.R. vr. Schneider
von Nidau.

Von 199 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Regierungsrath vr. Schneider 15 l

Landammann Blösch 15
Oberstlieutenant Steinhauer 5

„ Regierungsrath Weber 5
Dähler zu Oppligen 4

„ Lehenskommissar Stettler 5
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath vr. Schneider, von
Nydau.

vr. Schneider, Regierungsrath. Wenn ich auf die

vier Jahre zurückblicke, während welcher ich im RegierungS-
rathe gesessen, und auf dasjenige, was ich da geleistet, wenn
ich ferner vorzugsweise meine mangelhaften Kenntnisse namentlich

in der Administration überhaupt berücksichtigen wollte, so

müßte ich billig Bedenken tragen, mich für die Annahme der
auf mich gefallenen Wahl zu erklären. Indessen lebt in mir
das reine Bewußtsein, nur das Beßte zu wollen, und dieses

Bewußtsein, begleitet von dem so schönen Beweise Ihres Zu-
trauens, bewegt mich, die Wahl anzunehmen, für welche ich

Ihnen meinen beßten Dank abstatte.

li. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsraths Langet.
Von 196 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Regierungsrath Langet 168

„ Regierungsratb Weber 6

„ Reg.-Statth. Mühlemann 4

„ Moreau 4

„ Oberstlieutenant Steinhauer 5

„ Major Pfander 5
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Langet.
Langet, Regierungsrath. Ich bin außerordentlich gerührt

durch den neuen Beweis von Vertrauen, welchen mir diese hohe
Versammlung so eben gegeben hat. Ich werde thun, wie in
der vergangenen Zeit. Ich werde meine schwachen Einsichten
mit allem Eifer und der Hingebung anwenden, die man von
einem guten Bürger im Dienste des Vaterlandes erwarten darf.
Ich nehme also meine Wiedererwählung mit aller Dankbarkeit

an.

7. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsraths Weber.
Von 194 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Regierungsrath Weber 152

„ Oberstlieutenant Steinhauer 7

„ Landammann Blösch 6

„ Dähler zu Oppligen 4

„ Oberstlieutenant Läng 5

„ Reg.-Statth. Mühlemann 5
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Weber.

Weber, Regierungsrath. Tit. Indem ich dieser hohen
Versammlung das mir neuerdings geschenkte Zutrauen so

ehrerbietig als verbindlich verdanke, erkläre ich mich für die
Annahme der mir übertragenen Ehrenstelle. Ich werde nach

Kräften streben, diejenigen Pflichten zu erfüllen, zu welchen
man mich berufen hat.

8. Wahl für die Stelle des Herrn Regierungsraths Geiser.

Auf den Antrag des Herrn Landammanns wird durchs
Handmehr beschlossen, Herrn Regierungsrath Geiser für die

Zeit bis zum 51. Dezember nächstkünftig nicht zu ersetzen,
sondern die neue Wahl erst vom 51. Dezember d. 3. hinweg
in Kraft treten zu lassen, als auf welchen Zeitpunkt die Amtsdauer

des Herrn Geiser auch ohne seine letzthin eingereichte
Demission ausgelaufen wäre.

Von 201 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Oberstlieutenant Steinhauer 65

„ Landammann Blösch 37

„ Dähler zu Oppligen 23

„ Regierungsstatthalter Kohler 17

„ Oberstlieutenant Läng 6

„ Major Pfander 3
u. s. w.

Blösch, Landammann, bittet, von ihm zu abstrahiren,
indem seine Verhältnisse ihm nicht erlauben, eine solche Stelle
anzunehmen.

Im zweiten Skrutinium erhalten hierauf:
Hr. Oberstlieutenant Steinhauer 104 Stimmen.

„ Dähler zu Oppligen 40 „
„ Reg.-Statth. Mühlemann 30 „
„ Landammann Blösch 14 „

Ernannt: Herr Oberstlieutenant und alt-Landammann
S lein Hauer zu Fraubrunnen.

Steinhauer, Oberstlieutenant. Tit. Sie fügen zu den

mannigfaltigen Ehrenbezeugungen, womit Sie mich schon
wiederholt beehrt haben, eine neue hinzu, für welche ich Ihnen
verbindlich danke. Sie haben dabei ohne Zweifel den guten
Willen, der tief in meinem Herzen gegraben ist, annehmen
wollen für die geringen Leistungen, welche ich für mein Vaterland

zu thun bisher im Stande gewesen. Die Stelle, zu
welcher Sie mich berufen, bringt eine entschiedene Veränderung
in meinem Leben hervor. Indessen nehme ich dieselbe, innigst
gerührt durch diesen neuen Beweis Ihres Zutrauens, mit
verbindlichem Danke an.

(Schluß der Sitzung um 1^ Uhr).
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Achte Sitzung.

Dienstag den à Wintermonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls zeigt der Herr Landammann an, daß eine
Beschwerde von 10 Einfassen von Brüttelen gegen einen
Beschluß des Regierungsrathes über die Benutzung des dortigen
großen Mooses von der Bittschriftenkommission dem Regierungsrathe

zur Berichterstattung zugewiesen werden sei.

Tagesordnung.
Wahl eines Schultheißen für das Jahr 1842.

Von 207 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. alt-Schultheiß Tscharner 158

„ Regierungsrath Ilr. Schneider 29

„ Regierungsrath Weber 8

^ Regierungsrath von Tillier 4

u. s. w.

Ernannt: Herr alt-Schultheiß Tscharner.

Herr Landammann, sich an den eben in den Saal
tretenden Herrn alt-Schultdeißen Tscharner wendend: Tit. Zum
sechsten Male bereits hat Sie der GroßeRath zum Schultheißen
der Republik ernannt. Erblicken Sie darin die verdiente
Anerkennung für daS Wohlwollen, womit Sie sich von Anfang an
der neuen Ordnung der Dinge angeschlossen, und für die Treue
und Hingebung, womit Sie, so wie unter der abgetretenen
Regierung, namentlich als Präsident des Justizrathes, so auch
unter der gegenwärtigen Verfassung der öffentlichen Sache
gedient haben. Ich wünsche zu Gott, daß er Ihnen die Kraft
gebe, noch lange mit gleicher Hingebung und Treue dem öffentlichen

Wohl zu dienen.

Tscharner, alt-Schultheiß. Tit., daß Sie mir das

Zutrauen erweisen, nach 10 Jahren unserer gengenwärtigen
Ordnung der Dinge mir noch einmal das wichtige Amt eines

Schultheißen zu übertragen, das verdient von meiner Seite
die allerhöchste und lebhafteste Dankbarkeit. Ich sollte billig
Bedenken tragen, in meinem vorgerückten Alter und bei solch

bewegten Zeitumständen ein so wichtiges Amt zu übernehmen,

wenn nicht die Pflicht gegen das Vaterland, so wie Ihr höchst
schätzbares Zutrauen mich dazu ermuthigte. — In meiner Stellung

als Präsident des Vorortes werde ich mir zur Pflicht
machen und mich bestreben, daß die Ehre und die Unabhängigkeit

des Vaterlandes sorgfältig bewahrt, und daß zu dem
Ende auch die freundschaftlichen Verhältnisse mit den Nachbarstaaten

sorgfältig unterhalten werden. In eidgenössischen Sachen
werde ich mir ebenfalls zur Pflicht machen, im Sinne der
gegebenen Instruktion die Souveränetät der Kantone sorgfältig
zu vertheidigen, wie mein Vorfahr es gethan hat; übrigens
aber zu suchen, mit unsern Eidgenossen in solche Verhältnisse
zu treten, daß die Eintracht, ohne welche die Eidgenossenschaft
in Nichts zerfallen muß, wo möglich hergestellt und erhalten
werde. Im Allgemeinen werde ich mich bestreben, meine Pflicht
beßtmöglichst zu erfüllen und, meiner Ueberzeugung, wie bisher,
folgend, die Grundsätze der Verfassung immer mehr entwickeln
und ins Leben rufen zu helfen, damit das Glück und die Ruhe
des Vaterlandes immer mehr befestigt werde. Mein letzter
Wunsch ist, Sie möchten mir das bisherige Zutrauen erhalten
und überzeugt sein, daß in Allem, was ich thun werde, meine
Absicht immer dahin gehen wird, zum Beßten des Vaterlandes zu
wirken. Ich erkläre demnach, daß ich mit Gottes Hülfe es

wagen will, diese wichtige Stelle für das Jahr 1842 zu
übernehmen.

Herr alt-Schultheiß Tscharner leistet hierauf als Schultheiß

der Republik Bern für das Jahr 1842 den Eid.

Wahl eines Vizepräsidenten des Regierungsraths
für das Jahr 1842.

Von 198 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Schultheiß Neuhaus

„ Regierungsrath von Tillier
„ »r. Schneider

„ von Jenner

„ „ Leibundgut
u. s. w.

Ernannt: Herr Schultheiß Neuhaus, welcher unter
Verdankung die Annahme der Wahl erklärt.

175
6
4
4
3

Nun werden sämmtliche gestern neuerwählte Mitglieder
des Regierungsraths, und hierauf insbesondere Herr
Schultheiß Neu Haus als Vicepräsident des Regierungsraths
für das Jahr 1842, beeidigt.
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Erneuer un g s Wahlen für die wegen vollendeter Amtsdauer

erledigten 3 Stellen im Obergerichte, — für 15

Jahre,

l. Wahl für die Stelle des Hrn. Oberrichters Daxelhofer.
Von 100 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium.

Hr. Oberrichter Daxelhofer 135
Rechtsagent I. Michel 10

„ Oberrichter Kernen 0
Gerichtspräsident Botteron 5

„ Amtsschreiber Bühler 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Oberrichter Daxelhofer.

Hr.

Wahl für die Stelle des Herrn Oberrichters Dur heim
fel., (dessen AmtSdauer jedenfalls auf 31. Dezember
dieses Jahres abgelaufen wäre.)

Von 182 Stimmen erhalten:
Oberrichter Kernen im I. Skr. 63
Vicelandammann Funk „ „ 30
Rechtsagent Michel „ „ „ 18

Regierungsstatth. Kohler „ „ „ 13

Gerichtspräsident Botteron „ „ 10
Manuel „ „ 6
Schmalz „ „ 6

Amtsschreiber Bühler „ „ „ 5
Fürsprech Sury „ „ „ 4

u. s. w.

Ernannt: Herr Oberrichter Kernen.

im 2. Skr. 126
22
13
12

3. Wahl sür die Stelle des Herrn Oberrichters Kernen.
Von 100 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Vicelandammann Funk 57
Rechtsagent Michel 21

Gerichtspräsident Schmalz 15
Regierungsstatthalter Kohler 27
Gerichtspräsident Manuel 7

Professor Ed. Schnell 6
Obrecht 1

u. s. w.

Herr Lan dam mann macht aufmerksam, daß wegen
ungenauer Bezeichnung zweier Namen bei 20 Stimmzetteln
ungültig gewesen.

Kohler, Regierungsstatthalter, bittet, daß man von ihm
abstrahiren möchte, indem er die Wahl auf keinen Fall annehmen

würde.

Obrecht. Die Stimme, welche auf mich gefallen, ist auch
als eine Verlorne anzusehen. Es ist sehr auffallend, daß Männer,

welche doch einen Eid geschworen haben, bei so wichtigen
Wahlen auf solche Weise Scherz treiben. Selbst wenn ich je
gewählt würde, würde ich nach meinem geschwornen Eide eine
solche Stelle nicht annehmen; aber demjenigen, der vorhin
seine Stimme mir gegeben hat, würde ich jedenfalls nicht
stimmen, obwohl es gar wohl möglich ist, daß ein Mann, der
in solchen Angelegenheiten spassen kann, die Wahl, wenn sie

auf ihn siele, annehmen würde der Batzen wegen, auch wenn
er nicht im Stande wäre, die Stelle zu versehen.

Im zweiten Skrutinium erhalten hierauf:
Hr. Vicelandammann Funk 12l
„ Rechtsagent Michel 27

„ Gerichtspräsident Schmalz 26
Regierungsstatthalter Kohler 8

Ernannt: Herr Vicelandammann und Fürsprech Funk
in Viel.

Wahl eines Landammanns für das Jahr 1842.
Von 176 Stimmen erhalten:

Hr. Lehenskommissär Stettler im 1. Skr. 76; im 2. Skr. 98

„ alt-Regierungsstatth. Fromm „ „ „ 28; „ „ 47
Kernen zu Münsingen » „ „ 10; „ „ „ 6

„ Amtsschreiber Bühler „ „ „ 9; „ 4

„ von Erlach -, « » 8;
„ Gerichtspräsident Manuel „ „ „ 7;
„ Ammann Henzi „ „ „ 6;
„ Rechtsagent Michel „ „ 6;
„ Röthlisberger „ „ 4;

u. s. w.

Ernannt: Herr Lehenskommissär Stettler, welcher die
auf ihn gefallene Wahl vorläufig beßtens verdankt, jedoch, bevor
er sich über die Annahme der Stelle erklären könne, das
Begehren stellt, eö möchte der Große Rath darüber einen
Entscheid fassen, ob die Stelle eines Oberlehenskommissärs mit
der Würde eines Landammanns verträglich sei. Er fügt bei,
daß seine Ansicht über die Verbindung der Landammannsstelle
mit anderweitigen Beamtungen die nämliche sei, wie vor zwei
Jahren, daß er aber seine individuelle Ansicht dem Entscheide
der Versammlung unterordnen werde. Zugleich macht er darauf
aufmerksam, daß die Stelle eineö Lehenskommissärs vom Großen
Rathe selbst, die Stelle eines Amtsgerichtsschreibers hingegen
vom Regierungsrath, und diejenige eines Regierungsstatthalters
von Regierungsrath und Sechszehnern besetzt werde.

Neu h aus, Schultheiß. Es kommt nicht sowohl darauf
an: wer wählt? als: von welcher Natur ist die Beamtung?
Sie haben vor einem Jahre gefunden, daß ein Regierungsstatthalter

nicht zu gleicher Zeit Landammann sein könne, weil
jener ein Vollziehungsbeamter und dem Regierungsrath
untergeordnet ist. Ein Amtsgerichtschreiber dagegen ist kein
Vollziehungsbeamter, sondern das ist eine gerichtliche Stelle. Der
Lehenkommissär ist aber ein Vollziehungsbeamter, dem Regie
rungsrath untergeordnet, er hat Befehle von diesem zu erhalten
und zu vollziehen, und also scheint es mir ganz unverträglich,
daß das Haupt der Republik gleichzeitig eine dem Regierungsrath

untergeordnete Beamtung bekleide. Mit Bedauern muß
ich demnach meine Ansicht dahin auSsprechen, daß beide Stellen
unvereinbar seien.

Auf den Antrag des Herrn Regierungsftatthalters Ko hier
wird hierauf durchS Handmehr beschlossen, diese Frage, gleichwie
mit einer ähnlichen vor einem Jahre geschehen, dem Collegium
von Regierungsrath und XVI. zur Begutachtung zuzuweisen.

In Gemäßheit dieses Entscheides beschließt die Versammlung
durchs Handmehr, die Wahlen eines Vizelandammanns und
Statthalters bis zum Entscheide obiger Frage zu verschieben.

Wahl eines Ammanns des Großen Rathes, an die Stelle
deS wegen vollenteter Amtsdauer austretenden Herrn Martin
Stämpfli:

Von 160 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium :

Hr. Martin Stämpfli 138

„ Fr. Tscharner - 4
u. s. w.

Ernannt: Herr Großrath Martin Stämpfli, bisheriger
Ammann. Derselbe verdankt die Wahl beßtens und leistet sofort
den Eid.

Zum Schlüsse wird verlesen ein

Anzug des Herrn Gerichtspräsidenten Bach, dahin gehend,
es mochte die Frage untersucht und begutachtet werden, ob und,
im Bejahungsfälle, wie eine allgemeine Bereinigung der
Unterpfänder vorzunehmen oder auszuführen wäre.

(Schluß der Sitzung um IV2 Ukr).
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Neunte Sitzung.

Mittwoch den 1. Christmonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Hr. Stettler, Stellvertreter des Vicepräsidenten.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet Herr Amtsverweser Stooß, als neu
eintretendes Mitglied des Großen Rathes, den Eid.

Zwei einglangte Vorstellungen der beiden Herren
Pfarrer in Thun, — die eine betreffend den Verkauf einiger
Parzellen des dortigen Pfvundlandes, — die andere enthaltend '
ein Gesuch um Verbesserung des Einkommens, — werden dem
Regierungsrathe zur Untersuchung und Begutachtung zugewiesen.

Vortrag des Baudepartements, betreffend ein
nachträgliches Kreditbegehren von Fr. 15,000 für die Zweisimmen-
Saanenstraße.

Der Vortrag erstattet Bericht über die Verhältnisse und
bisherigen Kosten der genannten Straße, welche nach der
vorgelegten Uebersicht auf die Summe von Fr. 281,324. 85
ansteigen. Sodann wird nachgewiesen, daß zu gänzlicher Beendi.
gung sowohl für Ausbezahlung der sämmtlichen Landentschädigungen,

als für Planaufnahme und für die endliche Abrechnung
mit den Unternehmern noch die Summe von Fr. 15,000 erfor-
lich sei, auf deren Bewilligung daher angetragen wird.

von Tillier, Regierungsrath. Dieser Vortrag, Tit.,
gehört in Bezug auf unsere Administration zu den Wichtigern.
Ich bedaure daher, daß ich nicht in das Einzelne weitläufig
eintreten kann, da ich im Laufe dieses Jahres überhaupt nur
wenige Zeit an den Arbeiten des Baudepartements Tbeil nehmen
konnte, theils wegen meiner Erwählung als Gesandter zur
Tagsatzung, theils in Folge von Gesundheitsverhältnissen. Aus
dem nämlichen Grunde habe ich auch der Berathung dieses
Vortrages nicht beigewohnt. Indessen handelt es sich hier um
ein Rechnungsverhältniß, worüber der Vortrag umständlich
handelt. Uebrigens ist Ihnen über die Verhältnisse dieser Straße
schon mehrere Male Bericht erstattet worden, ich will also
erwarten, ob in dieser Versammlung gegen den verlangten
Kredit Bedenken walten.

Knechten h oser, Oberstlieutenant. Ich betrachte diese

Straße als eine der wichtigsten, nicht nur für den innern
Verkehr, sondern auch für die Verbindung mit den Kantonen
Freiburg und Waadt und mit der Simplonstraße. Bis Saanen
ist die Straße sehr gut angelegt, jedoch hat man dabei ein
nach meiner Ansicht nicht ganz gutes System befolgt. Die
Straße ist nämlich auf einer großen Strecke einem immerwährenden

Wasserzuflusse ausgesetzt. Anstatt nun die Straße gegen
den Abgrund zu etwas schief zu halten, und dadurch das Wasser
abzuleiten, neigt sich die Straße vielmehr gegen den Berg,
so daß das Wasser sich da sammelt. Ferner habe ich auch die
Brücken gesehen. Sie sind im Ganzen ziemlich gut gemacht,
jedoch auf der Seite gegen Saanen sind 2 oder 3 Brücken,
deren Brustwehren elend gebaut sind. Daher schiene es mir
zweckmäßig, untersuchen zu lassen, ob die Unternehmer da

geleistet haben, was sie leisten sollten. Von Saanen hinweg
muß man die Straße im höhern Gesichtspunkte auffassen, worauf
ich schon bei einem frühern Anlasse aufmerksam gemacht habe u. s. w.
Ich bin daher so frei, Anzutragen, daß der Regierungsrath
mit den Regierungen der Kantone Freiburg und Waadt in
Unterhandlung treten möchte für die Fortsetzung der Zweisimmen-
Saanenstraße, entweder über Rougemont, Chateau-d'Oex, la
Tine, Vanel, Montbeauvon, Greyerz und Boll, oder aber
von Chateau-d'Oex über die Ormonts und Sepey nach Aelen,
oder endlich von Saanen über Gsteig und den Billon nach
Ormont üe»«u8 und Sepey. Im übrigen stimme ich zum
Antrage.

Koch, Obergerichtspräsident. Der an der Zweisimmen-
Saanenstraße vom Herrn Präopinanten gerügte Fehler ist kein
Fehler; einer der größten Fehler wäre just, wenn die Straße
so angelegt wäre, wie er gewünscht hat. Das ist allgemeine
Regel bei Bergstraßen, denselben eine nach innen gerichtete
Neigung zu geben, denn wenn der Bergfluß von oben herunter

kömmt und über die Straße hinweg abfließt, so frißt das
in die Straße ein u. s. w. Wenn ferner die Straße auswärts
hängt, und es dann im Winter gefriert, so werden die
Fuhrwerke, namentlich große Lastwagen, beinahe unaufhaltsam gegen
den Abgrund gewiesen. Daher läßt sich der Konstruktion der
Zweisimmen-Saanenstraße kein Vorwurf machen. Ueberall sind
unterirdische Abzüge unter der Straße hindurch angebracht, so
daß das Wasser einen unschädlichen Ablauf hat. Schade ist,
daß das kleine Stück vom Dorfe Saanen bis zur Korrektion
des Vanelstutzes noch nicht gemacht ist u. f. w. Im
Allgemeinen bin ich es der Wahrheit schuldig, zu sagen, daß die
Straße mit ausnehmend vielem Fleiße und großer Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit von Seite der Unternehmer ausgeführt
worden ist. Sie ist gewiß eine der schönsten Bergstraßen, die
es giebt. Die Brustwehren an den Brücken habe ich indessen
nicht gesehen, und weiß also nicht, was darüber zu sagen sein
mag. Ich stimme zum Antrage des Baudepartements.

Bach. Im Laufe des letzten Sommers ist das Straßenstück

vom Dorfe Saanen bis zum Vanel der übrigen Straße
conform hergestellt worden. Der Antrag des Herrn Knechten-
hofer gehört nicht hieher, da es sich für jetzt blos um ein
Kreditbegehren handelt; indessen verdanke ich denselben und kann
öffentlich erklären, daß eine Fortsetzung über Gsteig gegen
Ormonts weit eher zu empfehlen sein würde, als über Chateau
d' Oex u. s. w. Für den Kanton Bern wären die Kosten
nicht sehr groß, und die Gemeinde will das Land unentgeldlich
hergeben; auch der Kanton Waadt würde da kaum die Hälfte
zu machen haben, was auf der andern Linie gemacht werden
müßte.

Michel zu Bönigen bemerkt, die Diskussion sei auf
Abwege gerathen, da es sich lediglich nur um das Kreditbegehren

handle. Daher sei da nicht viel zu diskutiren, der Staat
werde doch, was er schuldig sei, bezahlen wollen u. s. w. Der
Antrag des Herrn Knechtenhofer sei Gegenstand einer besondern

Behandlung.

von Tillier, Regierungsratb. Der Antrag des
Baudepartements selbst ist nicht angefochten worden. Der Antrag
des Herrn Knechtenhofer scheint mir allerdings auch besser zum
Gegenstande eines besondern Anzuges gemacht zu werden. Das
Vaudepartement wird sich ohnehin zur Pflicht machen, zu trachten,

daß diese Straße in Verbindung mit andern Transitstraßen
gebracht werde.

Abstimmung.
1) Durchs Handmehr wird beschlossen, sofort einzutreten und

den Kredit zu bewilligen.
2) Den Antrag des Herrn Knechtenhofer als einen Zusatz zu

behandeln 74 Stimmen.
Denselben als Anzug zu behandeln 65 „

3) Für die Erheblichkeit dieses Zusatzes. gr. Mehrheit.

Vortrag des Baudepartements über das Gesuch des

Herrn Oberst Buchwalder um Verlängerung der Frist für
die Erbauung einer Drathbrücke beim Kornhaus zu Bern.

Tit.
„Auf angehörten Vortrag des Finanzdepartements und Re-

gierungSraths über eine Herrn Oberst Buchwalder zu ertheilende

Konzession zu Erbauung einer Drahtbrücke über die Aare
beim Kornhaus in Bern gegen den Altenberg, erließ der Große
Rath unterm 4. Mai 1840 in Dekret, in Folge welches Herrn
Oberst Buchwalder die Bewilligung ertheilt wurde, beim Kornhause

eine Eisendrahtbrücke über die Aare zu bauen und vom
Expropriationsrecht den nöthigen Gebrauch zu machen, jedoch mit



dem Vorbehalt, das der Expropriation zu unterwerfende Land in
Plan aufzunehmen, an einem öffentlichen Orte zu Zedermanns
Einsicht zu deponiren, und mit den eingangenen Bemerkungen
dem Großen Rath zu desinitiper Entscheidung, so wie die Exe-
kutionSpläne mit Devis dem Regierungsrathe zur Genehmigung
vorzulegen u. f. w. Am Schlüsse des Dekrets heißt es dann
ferner (§. 8): „Würde nach erhaltener Bewilligung des

Brückengeldes von Seite der Tagsatzung binnen Jahresfrist der
Bau noch nicht angefangen sein, so soll untersucht werden, ob

gegenwärtiges Dekret aufzuheben sei oder nicht."
Herr Oberst Buchwalder hat nun den ihm durch dieses

Dekret auferlegten Bedingungen zum Theil entsprochen, indem
er unterm 2. Zum 1840 die Erpropriationspläne dem Großen
Rathe zur Sanktion vorlegte und deren Genehmigung erhielt.
Dem Regierungsrath ward zu gleicher Zeit die Oberaufsicht
über das ganze Unternehmen übertragen.

Nachdem nun am 24. Zuli gleichen Zahres die Tagsatzung
das Brückengeld bewilligt hatte, legte Herr Buchwalder unterm
4. Juni 1841 in Berufung auf den §. 7 deS Dekrets vom
4. Mai ein Programm mit sogenannten Erekutionsplänen zur
Untersuchung und Genehmigung vor. Der Regierungsrath
sanktionirte auch — zwar entgegen dem Antrage des Baudepartements,

welches Vervollständigungen wünschte, — dieselbe,
wies aber Herrn Buchwalder an, nach Mitgabe der bestehenden
Beschlüsse den Kostendevis einzusenden, was ihm unterm 18.
gleichen Monats durch das Baudepartement mitgetheilt wurde.

Da die Zeit zu kurz war, um innert der ihm gegebenen
Frist, welche mit dem 24. Zuli 1841 erlosch, den Bau zu
beginnen, so kam Herr Buchwalder beim Regierungsrath mit
einem Gesuche um Verlängerung der Konzessionsfrift ein, in
welchem mehrere Gründe angegeben sind, weshalb er mit dem
Bau nicht habe beginnen können. Diese Gründe sind zweierlei
Art. Die einen enthalten eine Art Beschuldigung des
Baudepartements, als hätte diese Behörde widerrechtlich dem
Bauunternehmer die Pläne vorenthalten u. s. w.; das Baudepartement

bat sein Benehmen beim Regierungsrath gerechtfertigt,
daher diese Beschuldigung hier unberührt gelassen wird; — die
andern aber entkalten eigentlich glaubwürdige Angaben, aus
welchen wirklich hervorzugehen scheint, es sei keineswegs Herrn
Buchwalders Schuld, daß der Bau nicht angefangen werden
konnte.

Diese Angaben sind folgende:

1) Zm Anfange des Zahres 1841 waren sehr begründete
Befürchtungen eines allgemeinen Kriegs, die Rüstungen
Frankreichs, Deutschlands, so wie anderer Länder deuteten darauf
hin. Dieser Umstand war jedem industriellen Unternehmen
durchaus ungünstig, Zedermann fürchtete sich vor der Zukunft,
man ließ sich in keine Spekulationen und Aktiengesellschaften
ein, sondern behielt sein Geld in der Tasche, bis die Drohung
des Krieges vorüber war.

2) Bei Anlaß der Dotationsstreitigkeiten der Stadt Bern
mit dem Staate wurde sowohl im Publikum, als auch sogar
in öffentlichen Behörden die Ansicht laut, daß die Stadt Bern,
um dem langwierigen und dem Gemeinwesen schädlichen Streit
ein für beide Parteien befriedigendes Ende zu machen, sich
anerbieten wolle, innert einer bestimmten Frist sämmtliche
Aktien der Nydeckbrücke an sich zu kaufen, und nach Beendigung

dieses Ankaufs die Nydeckbrücke dem Staate unentgeldlich
abzutreten.

ES ist natürlich, daß, wenn eine solche Transaktion erfolgt
wäre, sich keine günstige Aussicht gezeigt hätte, durch das zu
beziehende Brückengeld den Zins der eingeschossenen Kapitalien,
,o wie diese letzteren selbst abbezahlen zu können. Herr
Buchwalder war also genöthigt zu warten, bis der Dotationsstreit
beendigt wäre, und seine Befürchtungen entweder sich erwahrt
hätten oder nicht.

Beide Gründe sind der Art, daß sie alle Berücksichtigung
der obersten Landesbehörde verdienen; fügt man diesen Umständen

noch bei, daß das projektirte Unternehmen an Großartigkeit
wie an Nützlichkeit für das ganze Land wenige seines Gleichen
hat, daß dasselbe, wenn nicht an Größe, doch an Zierlichkeit
und zweckmäßiger Einrichtung die berühmte Drücke zu Freiburg

übertreffen soll, daß der Uebelftand, welchem die neue steinerne,
etwas schwerfällige Nydeckbrücke nur zum Theil abhilft, durch
die Kornhausbrücke gänzlich beseitigt wird; so wird es wohl
keinen Anstand haben, dem Ansuchen des Herrn Oberst Buchwalder

zu entsprechen und die Konzessionsfrist auf ein Jahr zu
verlängern. Zm Gegentheil muß es in Zedermanns Wunsch
liegen, wenn der Verwirklichung eines solchen Unternehmens
aller nur mögliche erlaubte Vorschub geleistet wird.

Ohne deßhalb in die Sache weiter einzutreten, geben wir
uns die Ehre, folgenden Antrag zu stellen: Sie, Tit., möchten
sich beim Großen Rath dahin verwenden, daß dem Herrn Oberst
Buchwalder die ihm bereits unterm 4. Mai 1840 ertheilte
Bewilligung zum Bau einer Drahtbrücke beim Kornhause in
Bern, unter Beibehaltung der bisher sowohl vom Großen
Rath als vom Regierungsrath ergangenen Beschlüsse, auf ein
Jahr verlängert werde.

Bern, den 9. Oktober 1841.

(Folgen die Unterschriften.)
Vom Regierungsrath genehmigt und mit Empfehlung an

den Großen Rath gewiesen."

Durch's Handmehr genehmigt.

Hierauf wird verlesen eine zur Kenntniß des Großen
Rathes gebrachte Abschrift eines Schreibens des Regierungs-
rathes vom 20. September dieses Jahres, an die Regierungs-
ftatthalter von Aarwangen, Trachselwald, Signau und Wangen,
betreffend die von Bürgern aus dortigen Amtsbezirken an den
Großen Rath gerichteten Gesuche um Anlegung einer Verdin-
dungsstraße zwischen dem Oberemmentbal und Oberaargau,
von der Bern - Luzernftraße hinweg nach Langentdal. Dieser
Anzeige zu Folge hat der Regierungsrath geglaubt, einstweilen
in das Begehren der Petenten nicht eintreten zu können.

Ferner wird verlesen eine Anzeige des Regie rungs-
raths, bezüglich auf das Strafnachlaß- oder Umwandlungsgesuch

des wegen Anklage auf Fälschung und Unterschlagung
zu siebenjähriger Kettenstrafe verurtheilten Peter Michel von
Ringgenberg, gewesenen AmtSschreiberS von Znterlaken.

Zn-Berücksichtigung, daß der Petent erst die Hälfte seiner
Strafzeit zurückgelegt hat, und keine hinreichenden Gründe zu
einer außerordentlichen Vergünstigung vorwalten, hat der
Regierungsrath denselben mit seinem Begehren abgewiesen.

Es wird verlesen eine Zuschrift des Herrn Ch. S eu ret,
Uebersetzers zu Delsberg, worin derselbe die ihm am 26.
November durch das Wahlcollegium der Zweihundert übertragene
Stelle eines Mitgliedes des Großen Rathes vorzüglich wegen
schwacher Gesundheit ablehnt.

Vortrag des Departements des Innern über die
von dem Handwerkerverein in Bern, sowie von Handwerkermeistern

aus den Amtsbezirken Aarberg, Thun, Viel u. s. w.
eingereichten Vorstellungen, um Erlassung einer Gewerbs-
polizeiordnung. Gestützt auf die durch die Verfassung aner.
kannte Handels - und Gewerbsfreiheit, sowie in Berücksichtigung,
daß diejenigen Handwerke, welche von den Bittstellern ausgeübt
werden, keine weitern polizeilichen Vorschriften erfodern, geht
der Antrag dahin: es möchte von der Erlssaung einer Gewerbs-
polizeiordnung abstrahirt werden.

Durch's Handmehr genehmigt.

Auf den Vortrag des Erziehungsdepartements wird
dem Herrn Hops, nunmehrigem zweiten Pfarrer in Thun,
die nachgesuchte Entlassung aus dem Erziehungsdepartement
in allen Ehren u. f. w. ertheilt.

c
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Ebenso wird auf den Antrag des MilitärdepartementS
dem Hrn. Oberstlieutenant Job. Köhler in Bure», die wegen
zurückgelegten gesetzlichen Alters nachgesuchte Entlassung
von der Stelle eines Kommandanten des VI. Auszügerbataillons
und eines Kommandanten des VI. Militärkreises in allen Ehren
u. s. w. durch's Handmehr ertheilt.

Auf den Vortrag des Militärdepa rtementS wird
Herr Major Eduard B rug g er von Bern, Jnstruktionsad-
jutant, zum Range eines Kommandanten, (da das neue
eidgenössische Reglement den Grad von Oberstlieutenants im
Kantonaldienst nicht mehr anerkennt), durch's Handmehr
befördert.

Ein anderer Vortrag des Militärdepartements
empfiehlt mit Hinweisung auf die mannigfachen Verdienste des
dermaligen Zeughausdirektors Württemberg er nochmals das
bereits am 13. Merz vorgelegte Projekldckret zur Annahme,
dahingehend, daß die Besoldung des Zeughausdirektors nebst
freier Wohnung von Fr. 1200 auf Fr. 1000 erhöht werde.

Jaggi, Regicrungsstatthalter, empfiehlt den Antrag, mit
der Ergänzung, daß die Besoldungserhöhung bereits vom 1.
Januar 1841 an eintreten solle.

Durch's Handmehr genehmigt.

Auf den Vortrag des Militärdepartements wird Herr
Oberstmilizinspiktor Zimmerli als Garnisonskommandant für
das Jahr 1842 durch das Handmehr bestätigt.

Auf den Antrag des Herrn Landammanns wird der

Bericht der Gesandtschaft über die Verhandlungen der
ordentlichen Tagsatzung dem Regierungsrathe zum Rapport
überwiesen.

Auf verschiedene Vorträge der Justizsektion wird
nachstehenden Legaten die nach §. 3 des Gesetzes vom 0. Mai 1837

erforderliche Sanktion ertheilt:
1) einem Legat des Herrn Gottlieb Müller, von Lenzburg,

gewesenen Malers in Bern, von Fr. 100 zu Gunsten des

Vereins für christliche Volksbildung;
2) dem von Herrn alt-Appellationsrichter von Esfinger der

evangelischen Gesellschaft von Bern gemachten Legate von

Fr. 750;
3) zwei von den Schwestern Susanna Margaretha und Maria

Elisabeth Gatschet dem Armengute von Obergerwern
gemachten Legate von je Fr. 400;

4) einem Legate von Fr. 750, welches Jungfer Maria Mar-
garetha Hartmann, von Bern, dem Armengute von
Schmieden gemacht hat;

5) dem von Herrn Johann Baptist Lardy, von Freibergen,
der Gemeinde Pomeraz zum Zwecke der Errichtung einer

Mädchenschule gemachten Vermächtnisse von Fr. 000;

0) folgenden zu Gunsten der Armenanstalt und des Tiensten-
spitals gemachten Legaten:

a. von Frau Steiger, geb. Zehender, von Fr. 325,
worin Fr. 200 begriffen sind, welche die Haupterben
von sich aus beigeschossen haben;

Ii. von Herrn Tscharner - Düpasguier im Betrag von

Fr. 1000;
c. von Jungfer Frossard, von Aelen, Fr. 50.

7) dem von Herrn Major Albrecht Manuel, von Bern,
der Gesellschaft zu Obergerwern gemachten Legate von
Fr. 200;

8) folgenden der Burgergemeinde von Bern für die Bibliothek,
das naturkistorische Museum und die Realschule von Herrn
Friedrich Meyer, gewesenem Lehrer an der Realschule,
gemachten Legaten und Schenkungen:

a. für die Stadtbibliothek alle diejenigen Bücher aus der
Bibliothek des Testators, welche sich für jene Anstalt
eignen und sich auf derselben noch nicht vorfinden, nebst
einer Summe von Fr. 1000 zu Fortsetzung derjenigen
aus seinem Nachlaß an die Stadtbibliothek übergehenden
Werke, welche noch nicht ganz erschienen sind;

b. für das naturhistorische Museum eine Summe von
Fr. 1000 zur Vervollständigung seiner Sammlungen, mit
Ausnahme der ornithologischen;

e. sodann für die bürgerliche Realschule, welche vom Testator
zum Haupterben eingesetzt worden, mit dem Bedinge,
daß der jährliche Ertrag der Erbschaft dazu verwendet
werde:

1) bei den öffentlichen Preisaustheiluugen der Realschule
Preise an diejenigen Realschüler auszutheilen, welche
sich in der Naturgeschichte, Naturlehre und Geographie
auszeichnen;

2) zedeS Jahr, oder wenn es die Direktion zweckmäßiger
finden sollte, alle zwei Jahre die ältern Zöglinge der
Realschule unter Anführung ihrcS Lehrers der Natur-
geschichte oder sonstiger payender Aufsicht und Leitung
eine den vorhandenen Geldmitteln angemessene Reise
machen zu lassen.

Dekretsentwurf des Finanzdepartements über bessere

Beaufsichtigung deS Bergbaues.
(Siehe Vortrag deS Finanzdepartcments über die Erz-

exploitationsverhältnisse im Jura u. s. w., in Nummer 33 der

Verhandlungen.)

Der Dekretsentwurf gebt dabin, daß der Bcrgbauinspektor
des Kantons von nun an seinen Wohnsitz im Jura haben und

daselbst den Bergbau unter seine Leitung und Aussicht nehmen

solle, daß serner derselbe für Beaufsichtigung des Bergbaues
im alten Kantone einen GeHülsen auf seine eigenen Kosten

anzustellen habe, daß die konzessionirten Eisenwerkbesitzer im Jura
2'/2 Rp. vom Kübel gewaschenen Erzes an den Dergdauinspektor
bezahlen sollen, welchem zedoch die bisherige Besoldung
ungeschmälert verbleibe, und daß endlich, wenn obige Gebühr von
2>/2 Rp. vom Kübel den Betrag von Fr. 1000 nicht erreiche,
der" Staat daS Fehlende ersetze» werde.

Ohne Diskussion wird durchs Handmehr das sofortige
Eintreten beschlossen, und hierauf das Dekret i» xlulx, genehmigt

Verlesen und genehmigt wird das Verzeichn iß der zu

SechSzehnern für daS Jahr 1842 wahlfähigen Mitglieder
des Großen Rathes.

(Schluß der Sitzung um 12 Uhr.)
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Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung deS

Protokolls zeigt der Herr Landammann an, daß er eine

eingelangte Vorstellung der Einwohnergemeinde Spiez um
Beförderung der Straßenkorrektion vom Gwatt nach Spiez dem

Negierungsrathe überwiesen habe..

Durch Zuschrift erklärt Herr Oberrichter Daxelhofer
unter Verdankung die Annahme der neuerdingS auf ihn gefallenen

Wahl in'S Obergericht.

Auf den Antrag deS Herrn LandammannS wird durch'S
Handmehr beschlossen, in die Berathung deS nachstehenden
Vertrages, obgleich derselbe erst jetzt auf den Kanzleitisch gelegt
worden, sofort einzutreten, weil die SechSzehnerwahlen für das

Jahr 1842 nicht vorgenommen werden können, bis über die

vorgestrige Wahl eines LandammannS definitiv entschieden worden.

Vortrag deS diplomatischen Departements mit
Ueberweisung von Regierungsrath und SechSzehnern, betreffend
die Frage, ob die Stelle eines OberlehenSkommissärS mit
der Landammann S würde vereinbar sei oder nicht.

Tit.
DaS diplomatische Departement ist über die ihm zur

Begutachtung zugewiesene Frage, ob die Stelle eines OberlehenSkommissärS

mit der Würde deS LandammannS verträglich fei,
getheilter Ansicht.

Die erste Meinung desselben, obwohl zugebend, daß ein
bestimmter GesetzeSduchstabe, welcher jene beiden Stellen
unverträglich erklärte, nicht vorhanden sei, glaubt dennoch, der
Geist sowohl der Verfassung, welche den Landammann als
ersten Staatsbeamten bezeichnet (H. 47), und den RcgierungS-
rath verpflichtet, demselben, so oft er eS verlangt, von allen
seinen Verhandlungen Kenntniß zu geben (§. 51), alS auch deS

GroßrathSreglemeutes, welches ihm die Aussicht über den Gang
der Staatsverwaltung ausdrücklich überträgt (§. 18), stehe der

Vereinigung jener beiden Stellen in einer und derselben Person
entgegen. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint
es als etwaS Anstößiges, daß derjenige, welcher die durch Ver¬

fassung und Gesetz offenbar sehr hochgestellte Würde deS
LandammannS der Republik bekleide, hinwieder unmittelbar unter
den Befehlen nicht nur deS Regierungsrathes, sondern sogar
eines Departements stehe, wie dieses bei der Stelle des LehenS-
kommissärs der Fall sei. Man glaubt demnach, eS walten hier
die nämlichen SchicklichkeitSrücksichten ob, welche im vorigen
Jahre den Großen Rath bewogen haben, die Würde deS
LandammannS mit der Stelle eineS Regierungsstatthalters unvereinbar

zu erklären. Und wenn in frühern Jahren einmal man
diese Würde mit der Stelle eineS AmtSgerichtSschreiberS
verträglich gefunden habe, so sei immerhin der Unterschied nicht
zu übersehen, daß der letztere nicht, wie der LehenSkommissär,
direkt einer Verwaltungsbehörde untergeordnet sei, sondern
lediglich unter Aufsicht und Befehl einer Gerichtsbehörde stehe.
Aus diesen Gründen glaubt das diplomatische Departement mit
erster Meinung den Antrag stellen zu sollen:

â-
ES möchte der Große Rath die Unverträglichkeit der Würde

eineS LandammannS mit der Stelle eines OberlehenSkommissärS

auSzusprechen.

Die zweite Meinung dagegen glaubt, eS seien, einerseits
in Ermangelung einer positiven Gesetzesvorschrift und anderseits
in Berücksichtigung der Schwierigkeit, bei den ohnehin schon
bestehenden Beschränkungen die Wahl deS LandammannS zu
treffen, und in Betrachtung deS bereits oben angeführten
Vorganges, die bestehenden konstitutionellen und gesetzlichen
Vorschriften nicht in restriktivem Sinne auszulegen. Mit dieser
Meinung wird daher der Antrag gestellt: eS möchte die Würde
deS LandammannS mit der Stelle deS OberlehenSkommissärS
verträglich erklärt werden.

Bern, den 30. Wintermonat 1841.

Mit Hochachtung,
(Folgen die Namensunterschriften).

Vom Regierungsrath und Sechzehnern nach M in der-
heitSmeinung genehmigt und an den großen Rath gewiesen.

Bern, den 1. Dezember 1841.

(Folgen die NamenSunterschristen).

Weber, RegierungSrath, durchgeht alS Berichterstatter
den schriftlichen Vortrag mit dem Beifügen, daß im diplomatischen

Departement die Stimmen gleich getheilt gewesen seien,
und daß Herr Schultheiß Neuhaus sodann die Mehrheit gebildet
habe, welcher entgegeu Regierungsrath und Sechszehner auf
Verträglichst der genannten zwei Beamtuugen schließen.

May, gewesener StaatSschreiber. So viel an mir,
pflichte ich ganz der Ansicht vom Regierungsrathe und
SechSzehnern bei. Wenn der LehenSkommissär unter dem RegierungS-
rathe und dem Finanzdepartement steht, so ist dieß nur
rücksichtlich seines Geschäftskreises der Fall; er ist aber deßhalb
keineswegs in der Abhängigkeit von diesen Behörden. Bei mir
ist der Gesichtspunkt der, ob ein Beamter in der Abhängigkeit



des Regierungsraths stehe oder nicht. Hier ist mehrere Male
laut ausgesprochen worden, daß derjenige Beamte, welcher nicht
im Sinne des Regierungsrathes handle, solle und könne
abberufen werden. Da nun der Lehenskommissar nicht vom
Regierungsrathe, sondern vom Großen Rathe gewählt ist, so steht

derselbe nicht in der Abhängigkeit des Regierungsrathes. Man
könnte ja auch fragen, in wie weit Freiheit der Diskussion im
Großen Rathe sei, da vier Fünftheile oder fünf Sechstheile
desselben aus Beamten bestehen. Rücksichtlich der Stellung mache
ich also einen wesentlichen Unterschied, und obschon ich im
ersten Augenblicke beide Beamtungen für unerträglich hielt, so

schließe ich aus dem angegebenen Grunde zum Antrage vom
Regierungsrathe und Sechszehnern.

Kohler, Regierungsrath. 2ch bedaure sebr, daß
bereits zu verschiedenen Malen die Frage der Kollision der
Landammannsstelle mit andern Beamtungen hier zur Sprache
kömmt, und noch mehr bedaure ich, daß man so stückwerkS-
wesse arbeitet, und nicht nach der Verfassung dasjenige erledigt,
was vor allem Notb gethan hätte. 2m Verfassungsrathe ist
gewünscht worden, daß der Gesetzgeber jpäter die Fälle bestimme,
wo die einen Stellen mit den Andern unverträglich seien.
Darüber ist damals viel geredet worden, denn bekanntlich hat
man der abgetretenen Regierung den Kumul von Stellen und
Besoldungen zum großen Vorwürfe gemacht. Bis zur Stunde
ist ein solches Gesetz noch nicht erschienen. 2etzt sagt man
uns, weil die Versassung nur die und die Stellen als miteinander

unverträglich erkläre, und über den Landammann nur sage,
baß Mitglieder des Regierungsrathes nicht dazu wahlfähig
seien, so habe die Verfassung keine andern Beamtungen als
unverträglich mit der Landammannsstelle erklären wollen. 2ch
finde im Sinn und Geist der Versassung das Gegentheil, denn
die Versassung setzt eben voraus, daß eine Menge Stellen nicht
mit einander verträglich seien, daß aber das Gesetz darüber
statuiren solle. Das finden Sie im tz. 2l. der Verfassung. Würde
daö Gesetz darüber statuiren, so würden solche Fragen viel
richtiger entschieden; allein in essu zu entscheiden, ist immer
sehr schwer. Wenn wir schon Großräthe sind, so sind wir
doch Menschen, und zwar schwache Menschen; je nachdem man
nun denjenigen, welcher gewählt worden ist, gern oder ungern
hat, wird man die Frage der Verträglichkeit der einen Stelle
mit der Andern bejahen oder verneinen. 2st das gut regiert,
Tit? Diesen Fall haben wir jetzt. Vor zwei 2ahren ist ein
Mitglied dieser Behörde zum Landammann gewählt worden,
ein Mann, der auch mehrere Stellen bekleidete, wenigstens
eine, vermöge welcher er unter der Aufsicht der Zustizsektion
einerseits, und andererseits unter den Befehlen eineö
Gerichtspräsidenten und Amtsgerichts stand. Man ist damals darüber
weggegangen und hat die Verträglichkeit der beiden Beamtungen

ausgesprochen. Allein da war doch ein wesentlicher Unterschied.

Bei jener Stelle war keine Besoldung, hier hingegen
findet ein Kumul von Besoldungen statt. Wir mögen übrigens
heute entscheiden, wie wir wollen, so sind wir übers Zahr nicht
um ein Haar weiter. 2ch bedaure daher, daß nicht schon vor
einem 2ahre die Sache allgemein aufgefaßt worden ist. 2st
einmal 2emand gewählt, so ist man immer mehr oder weniger
besangen, und wenn Sie, Tit., es schon nicht öffentlich aus-
sprechen, so denken S.e doch alle gewiß im Herzen, daß ich
nicht Unrecht habe. Die Verfassung ruft einem solchen
allgemeinen Gesetze, und ich wünsche daher, daß Regierungsrath
und Sechszehner mit möglichster Beförderung einen daherigen
Entwurf vorlegen. — Zm vorliegenden Falle theile ich durchaus

die Ansicht, welche Herr Schultheiß Neuhaus gestern
bereits ausgesprochen hat. Man wendet zwar ein, der
Lehenskommissär werde vom Großen Rathe erwählt, und das sei also
etwas ganz Anderes. Nein, Tit., darauf kömmt es nicht an,
sondern das fragt sichi waS für Amisverrichtungen hat man?
Die Verfassung schreibt vor, daß alle diejenigen Stellen vom
Großen Rathe besetzt werden sollen, deren Wirksamkeit sich
über den ganzen Kanton erstrecket. Was für eine Wirksamkeit
hat denn aber ein Lehenskommissär? erstreckt sich dieselbe aus
den ganzen Kanton? Er hat ja durchaus kein Imperium, er
hat gar nichts zu befehlen. Wenn man also nicht die
Verfassung irrig interpretirt hätte, so stünde die Wahl des Lehens

kommissärs dem Regierungsrathe zu. Allein man wollte im
Anfange aus einer Art von Mißtrauen dem Regierungsrathe
nicht allzu vielen Einfluß geben hinsichtlich derjenigen
Beamtungen, die gut bezahlt sind. Der Lehenskommissär ist offenbar
ein Beamter, der jeden Augenblick dem Finanzdepartement
rapportiren muß, alle Weisungen dieser Behörde zu erfüllen hat,
beim Regierungsrath verklagt und in gegebenem Falle von
diesem sogar eingestellt werden kann. Wenn Sie nun bedenken,
Tit., was nach Verfassung und Gesetz der Landammann ist, so

frage ich: sind diese beiden Beamtungen miteinander verträglich?

Hätten wir statt des Landammanns blos einen Präsidenten
des Großen Rathes, wie in andern Kantonen, so wäre die

Sache ganz anders; allein bei uns hat der Landammann eine
ganz andere Stellung und sehr große Pflichten und Rechte.
Allerdings ist bisher in Folge der Verhältnisse selten davon
Gebrauch gemacht worden; allein es können andere Umstände
eintreten. Ferner hat der Landammann das Recht, von sich
aus den Großen Rath zusammenzuberufen, z. B. wenn er
findet, der RegierungSrath habe in einer wichtigen Sache etwas
nicht recht gemacht. Nun giebt es gewiß Leute, deren Unab-
hängigkeitsgefühl und Rechtschaffenheit so groß ist, daß, wenn
ein solcher Mann, der als Beamter dem RegierungSrathe
unterworfen wäre, Landammann würde, er leicht, eben, um seine
Unabhängigkeit als Landammann, ungeachtet seiner Abhängigkeit
als untergeordneter Beamter, recht klar hervortreten zu lassen,
in Versuchung gerathen könnte, eine sich darbietende Gelegenheit

zu benutzen, oder eine solche herbeizuziehen, um den
Regierungsrath gegen den Großen Rath inS Schach zu bringen.
Das, Tit., ist wenigstens möglich, und daraus könnten leicht
undeliebige Folgen entstehen. Es ließ sich über diesen Gegen-
stand noch Stunden lang reden, ich will aber nicht weiter
darauf eintreten, sondern bitte lediglich, zu bedenken, daß,
wenn früher eine AmtSgerichtsschreiberstelle als verträglich mit
der Landammannsstelle angesehen worden ist, damals wenigstens
kein Kumul von Besoldungen eintrat. Wo, Tit., wollen Sie
aufhören, wenn Sie einmal zugeben, daß ein untergeordneter
besoldeter Beamte Landammann sei? wenn das nächste 2ahr
der Zuchthausdirektor, der Oberstmilizinspektor, der Postdirek-
tor zum Landammann gewählt wird, wollen Sie dann immer
solche Diskussionen haben und muß nicht eine solche Diskussion
dem Gewählten immer mehr oder weniger wehe thun 2ch
stimme gegen den Antrag von Regierungsrath und Sechszehnern.

von Tillier, Regierungsrath. Einem großem Theile
des Eingangs des Herrn Präopinantm stimme ich bei, aber
ich ziehe daraus ganz andere Folgerungen. Was seiner Zeit
in der Verfassung beabsichtigt wurde, ist mir nicht ganz
erinnerlich, indessen laßt es sich doch leicht erkennen. Was man
damals wünschte, war eine Abänderung des frühern Verhältnisses,
wo der regierende Schultheiß das Präsidium sowohl des Großen
als des Kleinen Rathes hatte. Daher wurde eine neue Stelle,
diejenige des Landammanns, creirt, und dabei festgesetzt, daß
der Landammann nicht Mitglied der Erecutivbehörde sein dürfe,
und daß seine Amtsdauer nur ein 2ahr währen solle. Es ist
beinahe offenbar, daß man bei Creirung dieser Stelle fast
ausschließlich den Mann im Auge hatte, der damals zur Landam-
mannsstelle bestimmt war, unabhängig im Vermögen, und der
diese Stelle bekleiden konnte, ohne auf ein Honorar Anspruch
zu machen. Auch ist im Anfange mit der Landammannsstelle
keinerlei Honorar verknüpft gewesen. Späterhin hat man
jedoch eine Entschädigung beigesellt. 2ch muß darauf
zurückkommen, um dem Herrn Präopinanten auf seinen Einwurf
wegen deS Kumuls der Besoldungen zu antworten. Der
Landammann hat keine Besoldung, sondern bloß eine Entschädigung.
Als Besoldung wäre sie offenbar viel zu geringe. Zch hatte
zweimal die Ehre, zur Würde eines Landammanns berufen zu
werben, und ich weiß, was für Ausgaben diese Stelle für einen
Landammann, der in der Hauptstadt wohnt, und welchem vom
Diplomarischen Corps u. s. w. mancherlei Ehrenbezeugungen erwiesen

werden, nach sich zieht, so daß die Fr. 2000 gewiß eine
höchst mäßige Entschädigung sind, als Besoldung aber viel zu
wenig wären. Aus diesem und andern Gründen ist daher die
Landammannstelle eine Stelle die nur sehr wenigen Mitgliedern,
conveniren kann, und man muß Zedem großen Dank wissen, der



sich zur Uebernahme derselben versteht. Wollte man noch sehr
erschwerende Bedingungen daran knüpfen, so ist nicht zu denken,
daß man eine hinlängliche Auswahl fände, wie es wenigstens
der Würde des Großen Rathes und der Stellung des Land-
ammanns selbst angemessen wäre. Das kann also unmöglich
die Absicht des Verfassungsrathes gewesen sein. Ganz
einverstanden bin ich damit, daß es bedauernswerth sei, jedes Mal
in ranu dergleichen Diskussionen zu haben. Auch von
Regierungsrath und Sechszehn ist die Frage vorgekommen, ob man
nicht dem Großen Rath sogleich ei» allgemeines Dekret
vorschlagen wolle; allein die große Mehrheit hat gefühlt, daß, so

wünschenswerth ein allgemeines Gesetz wäre, es doch ebenso
unschicklich sein würde, ein allgemeines Gesetz dieser Art aus
Anlaß eines concreten Falles zu machen. So frage ich jetzt:
waS ist die gegenwärtige verfassungs- und gesetzmäßige Stellung?
Vor Regierungsrath und Sechszehn und auch sonst habe ich zu
Unterstützung der dem Antrage von Regierungsrath und Sechszehn

entgegengesetzten Meinung nichts Anderes gekört, als, es

liege nicht in den Gefühlen, es scheine nicht ganz schicklich, daß
beide Beamtungen in Einer Person vereinigt seien. Ader aus
eine bestimmte Vorschrift der Versassung oder des Gesetzes hat
sich Niemand stützen können. Man hat vor Regierungsrath
und Sechszehn gesagt, wenn auch nichts darüber vorgeschrieben
sei, so stehe es in den Befugnissen des Großen Raths, die
Frage so oder anders zu entscheiden. DaS wäre ein gefährlicher

Grundsah. Mein Grundsatz in dieser Hinsicht ist der:
die Versassung bat die Wahlrechte des Großen Raths und der
einzelnen Staatsbürger bestimmt; überall, wo diese Wahlrechte
aus keine gesetzmäßige Weise abgeändert worden, bleiben sie in
ihrer Unbedinqtbeit. Nun schließt der §. 47 der Verfassung
durchaus Niemanden von der Landammannsstelle aus als die

Mitglieder des Regierungsratdes. Also ist jedes andere Mitglied

des Großen Raths zu dieser Stelle wahlfähig. Wollte
man von diesem einfachen Grundsätze abgehen, so würde man
nicht nur derjenigen Person zu nahe treten, welche zum Land-
ammann gewählt worden ist, sondern man würde den Rechten
Aller zu nabe treten, welche gewählt haben oder in Zukunft
wählen werden. Demnach sollen diese Wahlrechte geschützt
werden. Nach meinem schwachen Dafürhalten ist das die

verfassungsmäßige Doktrin; eine spätere gesetzmäßige Doktrin ist
keine da. Hat man sich etwa hier nie darüber ausgesprochen?
häufig, Tit. z. B. als der Herr Lehenskommissär zum Viceprä-
sidenren des Großen Rathes ernannt wurde. Der §. 47 der
Versassung sagt ausdrücklich, daß der Dicepräfident in der
nämlichen Stellung sei, wie der Landammann selbst. Kann der
Lehenskomimssär jetzt nicht Landammann sein, so sollte er auch

nicht Vicepräsident des Großen Raths werden, und doch ist

dieß bereits zweimal geschehen. Man wird freilich hierauf erwiedern,

eS sei früher auch ein Regierungsftatthalter Vicepräsident

des Großen Raths gewesen, und dennoch habe der Große
Rath später erkennt, derselbe könne nicht Landammann werden.
Das eine oder andere Mal hat der Große Rath übel erkannt,
denn darüber ist die Verfassung ganz deutlich, daß der
Vicepräsident und der Landammann genau den nämlichen
Bedingungen unterworfen sind. Dasjenige Mitglied, welches als
Regierungsstatthalter zugleich Vicepräsident des Großen RathS war,
hätte ebensogut auch Landammann sein können, und ich glaube,
der G. oße Rath habe vor einem Jahre übel erkannt. Das zeigt
Ihnen aber, wie schwierig und gekäßig es ist, solche Fragen
in W5u zu behandeln. Ich erinnere mich gar wohl, daß man
es getadelt hat, daß untergeordnete Beamte zur Landammannsstelle

berufen werden; allein es ist doch besser, fähige Beamte
dafür zu wählen, als wenn man zu kündender Beschränkungen

wegen Männer hätte für diese so wichtige Stelle wählen müssen,
die sich durchaus durch nichts Anderes unterscheiden, als daß

sie für ein anderes Amt nicht fähig schienen. AuS allen diesen

Gründen schließe ich im gegenwärtigen Falle zu der Meinung,
es sei weder in der Verfassung, noch in den organischen
Gesetzen irgend eine Vorschrift enthalten, welche die gleichzeitige
Bekleidung der Stelle eines Lehenskommissärs und eines Land-
ammannS verhindere. Man hat auch vor Regierungsrath und

Sechszehn gesagt, der Ledenkommissär sei doch im Falle, auch

während der Großeatbssitzungen Austräge vom Regierungsrath

zu bekommen, und wenn er dann Landammann sei, so

müsse er alsdann das Präsidium seinem Stellvertreter
übertragen, um seiner Pflicht als Lebenskommissär entsprechen zu
können. Das glaube ich nicht, Tit. In der Lehre von den
Pflichten ist eine gewisse Subordination. Wird ein Beamter
von der höchsten Behörde an eine höhere Stelle berufen, so ist
kein Zweifel, daß derselbe nicht vor Allem aus die Pflichten
dieser höher» Stelle vollziehen soll. Jenes Raisonnement wäre
eben so gut am Orte gewesen zur Zeit, als Herr Stettler
Vicepräsident des Großen Raths war. Die Mehrheit hat
übrigens vorgestern Herrn Stettler zum Landammann gewählt,
wohlwissend, daß er Lehenskommissär ist; es müßte also einen
sonderbaren Eindruck machen, wenn die Mehrheit des Großen
Raths heute erkennen würde, Herr Stettler könne als
Lehenskommissär nicht Landammann sein. Ich stimme zum Antrage
von Regierungsrath und SechSzekn.

O b recht. Mir genügt vor Allem aus, was Herr Stettler
selbst darüber gesagt hat, nämlich er für seine Person sei nicht
der Meinung, beide Stellen behalten zu können. So hat das
diplomatische Departement in seiner Mehrheit gefunden, Herr
Stettler könne nicht Lehenskon,missär und Landammann sein,
und ich stimme zur Mehrheit des diplomatischen Departements.

Jaggi, Regierungsrath, älter. Ich bin gewiß in dieser
Sache sehr unbefangen, denn ich habe vorgestern Herrn Stettler
nicht gestimmt, weil ich alle diese Schwierigkeiten voraussah.
Die Gründe, welche das diplomatische Departement angebracht
hat, sind mehr diplomatischer Natur, als aber durch Gesetz und
Versassung gerechtfertigt. Man hat auch vor Regierungsrath
und Sechszeknern zu Unterstützung der MehrheitSansicht des
diplomatischen Departements sich mehr auf Gefühle der Schicklichkeit

berufen. Nun kann ich vorerst erkären, daß, so lange
Herr Stettler im Lehenkommissariat arbeitet, durchaus keine
Kollisionen zwischen ihm und dem Regierungsrath entstanden
sind. Ferner soll ich aufmerksam machen, daß Herr Stettler
bisher Zeit genug hatte, den Großrathssitzungen beizuwohnen.
Aufträge sind ihm während der Sitzungen des Großen RatheS
seit vielen Jadren nicht ertheilt worden, so daß er deßhalb
nicht hier hätte sitzen können. Herr Stettler und ich sitzen
übrigens seit sechs Jahren in der Polizeisektion; er ist wohl
das fleißigste Mitglied, und nie ist er ausgeblieben unter dem
Vorwande, Lehenkommissariatsgeschäfte zu haben. Wenn man
also vom praktischen Gesichtspunkte ausgeht, so fallen die
Bedenken, welche man vom theoretischen Gesichtspunkte aus gegen
die Verträglichkeit beider Stellen erhoben hat, gänzlich weg,
und ich für mich stimme mit Ueberzeugung zum Antrage von
Regierungrath und SechSzehnern.

von Jenner, Regierungsrath. Die Behauptung, man
könnte Herrn Stettler während der Großratdssitzung aus's
Lehenskommissariat schicken u. s. w., ist eine etwas sonderbare;
bis letzt wenigstens ist so etwas noch nie geschehen, und Sie
werden doch dem Finanzdepartement so viel Verstand zutrauen,
daß, wenn Sie etwas befehlen, es nicht das Gegentheil befehlen
werde. So wenig es dem Regierungsrathe oder Finanzdepar-
temente in Sinn kam, Herrn Stettler von der Tagsatzung nach
Hause zu berufen, eben so wenig wird der Regierungsrath oder
das Finanzdepartement ihn vom Präsidentenstuhl wegschicken,
wenn Sie, Tit., ihn darauf setzen. Die Unverträglichkeit ver-
schiedener Beamtungen findet nur da statt, wo dieselbe entweder
durch positive Gesetze bestimmt ist, oder wo nach der Natur
der Sache die Ausübung der einen Stelle diejenige der andern
ipso l'uetc» ausschließt. Weder das Eine noch das Andere ist
hier der Fall. Das Militärdepartement kann auch jeden Augenblick

Aufgebote erlassen; wollen Sie nun alle Militärbeamten
von der Landammannsstelle ausschließen, weil daS Militärdepartement

dieselben jeden Augenblick auf die Sammelplätze schicken

kann? Einer unserer vorigen Landammänner hatte auch gleichzeitig

eine untergeordnete Stelle, und zwar stand er direkt unter
einem Amtsgerichte; hat man damals den Entwurf gemacht,
der Gerichtspräsident könnte ihn nach Hause berufen, um eine

Audienz zu verschreiben? WaS die Schicklichkeit betrifft, so ist

das eine sehr relative Sache, und gerade den letzterwähnten
Fall hat man auf dem Lande gar republikanisch und schön

gesunden. Uedrigens, Tit., haben Sie über die vorliegend? Frage



bereits verfügt. Die Verfassung sagt, der Vicepräsident des

Großen Rathes sei ganz den nämlichen Bedingungen
unterworfen, wie der Landammann selbst; und dennoch haben Sie
Herrn Stettler wiederholt zum Vicepräfidenten gemacht, obgleich

er LedcnSkommissär war. Wenn also damals unser Herr Land-

ammann das ganze Jahr hindurch krank gewesen wäre, so

würde Herr Stettler das ganze Jahr hindurch haben sunktio-
niren müssen. Man hat auch vom Geiste der Verfassung
geredet. Ich muß dringend bitten, keinen andern Geist
hineinzulegen, als welcher darin liegt. Die Verfassung fordert in
Betreff der Landammannsstelle kein weiteres Gesetz, wie gesagt

worden ist, sondern sie sagt bloß, die Mitglieder des

Regierungsrathes seien von der Landammannsstelle ausgeschlossen, und

in einem spätern Paragraphen fügt sie bei, daß der Schultheiß
nicht Landammann sein könne. Ein MehrereS hat die Verfassung

nicht gewollt. Die Funktionen des Lehenskommissärs sind

übrigens von einer Natur, daß diese Stelle äußerst independent
ist; was die Menge der Arbeiten betrifft, so hat Herr Stettler
bewiesen, daß man ihm nicht leicht zu viele Arbeiten giebt.
Ungeachtet seiner Stelle saß er lange Zeit noch in zwei
Departements, und hier im Großen Rathe ist er fast alle Tage zu
sehen. Was das Begehren nach einem allgemeinen Gesetze über
die Landammannsstelle betrifft, so muß man sich da wohl davor

hüten, der obersten Landesbehörde allzubeengende Fesseln

anzulegen, übrigens werden dann solche Gesetze bisweilen gar eigen

ausgelegt, wie z. B. die Vorschrift, daß der Landammann in
der Nähe von Bern wohnen müsse, so ausgelegt wurde, daß

Thun in die Nähe von Bern gekommen ist. Da nun über die

Unverträglichkeit des Lehenskommissärs mit der Landammannsstelle

kein Gesetz vorhanden ist, da diese Unverträglichkeit sich

nicht aus der Natur der Sache ergiebt, und da über Schicklichkeit

oder Unschicklichkeit gar »erschienene Ansichten walten,
so soll man sich einfach an dem Buchstaben der Versassung und
demjenigen halten, was Sie, Tit., durch die vorgestrige Wahl
bereits als Ihren Willen ausgesprochen haben.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Von
vornherein ist gesagt worden, man sei besangen, habe Personen im
Auge, und das sei ein Uebelftand u. s. w. Ich erkläre, daß
ich an mir wenigstens von Befangenheit nichts merke, und daß
ich lediglich nur die Sache im Auge habe; ist aber Jemand in
dieser Versammlung befangen, so kann ich nichts dafür. Ferner
hat man vom Kumul der Besoldungen gesprochen. Im
gegebenen Falle mag hier ein Uebelstand liegen, dem aber sür die
Zukunft durch ein allgemeines Gesetz abgeholfen werden kann,
und daß ein allgemeines Gesetz über die Verträglichkeit
anderweitiger Beamtungen mit der Landammannsstelle Noth thue,
gebe ich zu. Heute indessen ist kein schriftlicher Schluß hiefür
gezogen worden, und also ist es überflüssig, darüber ein Wort
zu verlieren. Wenn man aber auf Ihren Befehl, zu untersuchen,

ob der Lehenskommissär zugleich Landammann sein könne,
Ihnen, Tit., ein allgemeines Gesetz vorgeschlagen hätte, so

würde man Ihren Befehl gar nicht erfüllt, sondern es würde
den Schein gehabt haben, als wolle man unter der schönen
Form eines allgemeinen Gesetzes Herrn Stettler als Landammann

ecartieren. Ferner würde die Frage entstanden sein, ob
ein solches Gesetz rückwirkende Kraft habe, und ob es schon
aus den vorliegenden Fall angewendet werden könne. Gewiß
kann man die geschehene Wahl jetzt nicht aufheben, ohne sich
dem Vorwurfe auszusetzen, man habe Personen im Auge. Es
ist irrig gesagt worden, weil die Versassung nur die
Regierungsräthe von der Landammannsstelle ausschließe, so sei aus
diesem Grunde jede andere Person fähig, Landammann zu werden.

Nein, Tit., durch ein späteres Gesetz sind auch die
Mitglieder der Departemente von der Landammannsstelle
ausgeschlossen, und voriges Jahr haben Sie, freilich in einem Spe-
zialfalle, auch die Stelle eines Regierungsstatthalters als
unverträglich mit der Landammannsstelle erklärt, und zwar warum?
weil er unmittelbares Organ deS Regierungsraths sei. Durch
Verfassung, Gesetz und Ihren Beschluß sind also die Regierungsräthe,

der Schultheiß, die Mitglieder der Departemente und
die Regierungsstatthalter von der Landammannsstelle
ausgeschlossen, weil diese in unmittelbarem Zusammenhange miteinander

ein organisches Ganzes der Administration ausmachen.

Außer den genanntenBeamtungen ist aber durchaus Niemand von
der Landammannsstelle ausgeschlossen. Da übrigens der Vice-
Präsident den gleichen Bedingungen unterworfen sein soll, wie der
Landammann selbst, und da Sie Hrn. Stettler bereits wiederholt
zum Vicepräfidenten gemacht haben, so ist hiedurch der Grundsatz

der Verträglichkeit der Lehenskommissariatsstelle mit der
Landammannswürde von Ihnen bereits anerkannt worden.
Zudem muß man die Stelle des Lehenskommissärs in Bezug
aus Abhängigkeit u. s. w. nicht in Analogie bringen mit andern
Stellen. Der Lehenkommissär ist bloß ein Archivar, und hat
dem Finanzdepartement Auszüge aus alten Urbarsten zu machen;
aber er ist nicht Comptable, er ist nicht ein Finanzbeamter; er
hat auch nichts zu vollziehen, sondern blos Befinden
abzugeben, und diese giebt ein Ehrenmann immer nach seiner
Ueberzeugung ab. Den Einwurf, daß Herr Stettler, wenn er
zugleich Landammann wäre, dann mitten aus der Sitzung sich

auf Befehl des Finanzdepartements auf das Lehenskommissariat
verfügen müßte, nehme ich nicht an. Wenn Sie, Tit., befehlen,

Herr Stettler solle hier auf dem Präsidentenstuhle sitzen,
so hat eine untergeordnete Behörde nicht das Recht, ihn von
hier wegzuschicken; in der Lehre von den Pflichten schließt der
Befehl des Größer» den Befehl des Kleinern aus. Uebriqens,
Tit., ist ja noch ein Unterlehenskommissär da. Somit ist hier
weder eine rechtliche noch eine moralische Abhängigkeit vorhanden.

Es in auch angebracht worden, ein Mann von unabhängigem

Karakter, der aber als Beamter in einer abhängigen
Stellung sei, könnte dann als Landammann in Versuchung
gerathen, die Unabhängigkeit seines Charakters gegenüber der
Regierung allzusehr ins Licht stellen zu wollen u. s. w. Das
werden wir hier nicht zu befürchten haben, Tit., und man muß
immerhin das Bessere von den Leuten voraussetzen. Wenn wir
mit der Landammannsstelle gar zu strikt sein wollen, so setzen

wir uns der Gefahr aus, nicht mehr diejenigen Mitglieder
hiefür wählen zu können, welche vorzugsweise das Zutrauen
dieser hohen Versammlung genießen, so daß man dann gezwungen

sein würde, solche zu Landammännern zu wählen, welche
der Große Rath eigentlich in seiner Mehrheit nicht will. Das
ist ein politischer Grund, welcher auch incht zu übersehen ist.
Ich, Tit., stimme mit Ueberzeugung zum Antrage von Regie
rungsrath und Sechszehnern.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Als
Mitglied des Kollegiums von Regierungsrath und Sechszehnern
habe ich zur Minorität gestimmt, nämlich daß der Lehenskommissär

nicht zugleich Landammann sein könne. Meine Motive
sind ganz genau durch Herrn Regierungsstatthalter Kohler
ausgesprochen worden, welcher vorzüglich auch darin meine Ansicht
theilt, daß es nur einen sehr unangenehmen Eindruck machen
könne, wenn diese Frage fast alljährlich in e-imu erörtert wird.
Man mag sich wehren wie man will, so hat man bei der ganzen
Sache offenbar mehr Herrn Stettler als das Lehenskommissariat
im Auge gehabt. Man sagt, es sei darauf großes Gewicht zu
legen, wer die Stelle besetze, ob der Große Rath oder der
Regierungsrath, denn im letztern Falle könnte der RegierungS-
rath den Lehenskommissär abberufen oder einstellen. Allein,
Tit., Herr Grundsteuerdirektor Kolter war, wie der
Lehenskommissär, vom Großen Rathe ernannt, und ist dennoch vom
Regierungsrathe eingestellt worden. Man hat auch von den
Offizieren gesprochen, und gesagt, da diese unter dem
Regierungsrathe oder dem Militärdepartemente stehen, so müßte man
konsequenter Weise alle Offiziere von der Landammannsstelle
ausschließen. Allein durch ein spezielles Gesetz ist ja der
Landammann während seiner ganzen Amtsdauer nicht einmal militär-
fähig, geschweige dann militärpflichtig. Also kann der Regie-
rungSrath über den Landammann nicht verfügen. Der
Lehenskommissär hat seine ganze Zeit zu einem speziellen Zwecke bereits
dem Staate übergeben; ob nun das Finanzdepartement den
Takt habe, nicht über ihn zu verfügen, wenn er hier im Großen
Rathe das Präsidium führen sollte, darauf will ich nicht
eintreten, aber ich frage, ob Sie das auf den Takt deS

Finanzdepartements ankommen lassen wollen ober nicht. Heute liegt
überhaupt mehr an den Motiven, als am Beschlusse selbst.
Nimmt man an, alle Beamten, welche durch Versassung oder
Gesetz von der Landammannsstelle nicht ausgeschlossen werden,



seien dazu wahlfähig; so sind die Regierungsstatthalter auch
wahlfähig, denn kein Gesetz schließt sie davon aus, und der
vorjährige Entscheid war eben nur der Entscheid für einen
konkreten Fall. Die Oberrichter, der Präsident des
Obergerichts sind auch nicht durch irgend ein Gesetz ausgeschlossen;
wohin käme man also? Wenn ich daher von der Person
adstrahire, so kömmt mir die Sache so vor, daß ohne anders
die Stelle eines Lehenskommissärs mit der Stelle des Landam-
manns, so wie nämlich letztere durch die Verfassung aufgestellt
ist, nicht aber, wie sie möglicher Weise als bloße Präsidentenstelle

sein könnte, unverträglich ist.

Abstimmung.
Nach dem Antrage des Regierungsraths und

Sechszehnern^ beide Stellen als verträglich
zu erklären 59 Stimmen.

Dagegen 78 „

Der Herr Landammann zeigt hierauf diesen Beschluß
dem wieder in den Saal getretenen Herrn Stettler an, mit
dem Ansuchen, sich nunmehr über die Annahme oder Nichtan-
nähme der LandammannSstelle zu erklären.

Stettler. Erlauben Sie mir, Tit., einige kurze
Bemerkungen. Durch diesen Entscheid in Vergleich mit demjenigen
vor zwei Jahren, wo die Stelle eines Amtsgerichtsschreibers
alS mit der Stelle des Landammanns verträglich erkannt wurde,
ist ausgesprochen worden, daß der Regierungsrath sich sehr
gerne beaufsichtigen lasse von einem Beamten, den er willkühr-
lich absetzen kann; daß es aber unverträglich sei, einem solchen
Beamten diese Aufsicht zu übertragen, welcher nicht vom
Regierungsrath abgesetzt und abberufen werden kann. Ich begreife
diesen Unterschied sehr gut. Es kann dem Regierungsrath nur
angenehm sein, von einem Beamten beaufsichtigt zu werden,
den er Tags daraus abberufen kann mit dem einzigen Motive,
daß dieser Beamte das Zutrauen deö Regierungsraths verloren
habe, weil ersterer seine Pflicht erfüllte. Hingegen kann es

ihm nicht angenehm sein, von einem Beamten beaufsichtigt zu
werden, den er dann nicht abberufen kann. Ich bin Ihnen
sehr dankbar Tit., daß Sie mich für würdig gehalten haben,
die Stelle eines Landammannns zu bekleiden. Dieses Zutrauen
ist mir genug. Zugleich aber haben Sie mich durch ihren so

eben gefaßten Entscheid in die moralische Unmöglichkeit gesetzt,

diesem Zutrauen auf irgend eine Weise zu entsprechen. Wenn
ich ökonomisch durchaus unabhängig wäre, so würde ich mit
allen Freuden die Stelle eines Lehenkommissärs niederlegen, um
die Ehre zu haben, Ihr Landammann zu sein, und ich würde
nicht zuerst die Frage der Compatibilität beider Stellen
aufgeworfen haben, weil ich vor 2 Jahren die Stelle eines
Landammanns mit derjenigen eines Amtsgerichtsschreibers nicht
verträglich geglaubt habe. Allein ich bin in beschränkten Vermögens-
umständen, ich habe Frau und Kinder, und in einem Jahre
würde ich nach vollendeter Amtsdauer auf der Gasse und im
Falle sein, mit tiefgebeugtem Rücken beim RegierungSrath
herumzuspazieren, um für irgend ein Pöstlein anzuhalten, dabei
würde ich mich aber einer sehr gefährlichen Rückenmarkskrank-
heit aussetzen, wozu ich keine Lust habe. Ich lege also die mir
übertragene Würde eines Landammanns in Ihre Hände nieder,
um in meiner bescheidenen Stellung als Lehenskommissär für
meine Familie sorgen zu können.

Herr Landammann zeigt der Versammlung an, daß

Herr Vicelandammann Funk mündlich erklärt habe, die auf
ihn gefallene Wahl zu einem Mitglied des Obergerichtes nicht
annehmen zu können, und ersucht Herrn Funk, seinen daherigen
Entschluß der Versammlung mitzutheilen.

Funk. Tit., dieser Augenblik ist mir sehr schmerzlich;
ich muß die Stelle eines Oberrichters, wozu Ihr Zutrauen
mich berufen hat, gegen meime Neigung ablehnen, aus Gründen,

die meinen Familienverhältnissen entnommen sind. Ich
habe, da die Uebernahme einer solchen Stelle nothwendig eine

gänzliche Veränderung in den Familienverhältnissen zur Folge
hat, nicht bloß mich und meine persönliche Neigung fragen

können, .sondern ich habe auch Diejenigen gefragt, für deren
Wohl und Glück ich mitarbeiten soll. Der Gewalt der
Familienverhältnisse habe ich nachgeben müssen und eröffne demnach
dem Großen Rath, daß ich die Wahl nicht annehmen kann.
Wenn ich irgend eine Stelle im Staate je wünschte, so wäre
mir keine angenehmer, als diese. Die angeführten Gründe
sind aber für mich überwiegend, und ich muß mich derselben
fügen. Ich anerkenne vollkommen das Zutrauen des Großen
Rathes bei dieser Wahl; auch die andern Wahlen, bieder Große
Rath in den letzten Tagen getroffen hat, wären für mich sehr
ermuthigend gewesen, denn der Geist, welcher sich darin

ausgesprochen, ist ein sehr erfreulicher. Mit dankerfülltem
Gemüthe lehne ich also ab.

Hierauf schreitet die Versammlung neuerdings zur Wahl
eines Landammanns für das Jahr 1842.

Von 128 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Vicelandammann Funk 99

„ alt-Regierungsstatthalter Fromm 17

„ Amtsschreiber Bühler 4
Großrath Fischer 3

u. s. w.

Ernannt: Herr Vicelandammann Funk, welcher jedoch
seinen Entscheid über die Annahme dieser Stelle zu verschieben
wünscht, bis entschieden sei, ob er, in Folge der gesetzlichen
Vorschrift, daß der Landammann in der Hauptstadt oder deren
Nähe wohnen solle, seinen Wohnsitz von Biel weg verlegen
müßte, wozu er keine Verbindlichkeit übernehmen könne.
Herr Vicelandammann Funk nimmt hierauf den Austritt.

Neuhaus, Schultheiß, vom Herrn Landammann um
seine Meinung gefragt. Ich bin der Ansicht, Tit., daß diese
Frage bereits erledigt ist. Wir hatten z. V. einen Landammann

in Burgdorf, und der Unterscheid in der Entfernung
von hier nach Vurgdorf und von hier nach Biel ist nicht sehr
bedeutend.

von Tillier, Regierungsrath. Wir kommen bei diesem
Gange der Wahlen etwas in die Willkühr. Je nach den
Umständen und den Personen paßt man Verfassung und Gesetz
denfelben an. Indessen will ich den Entscheid nicht länger
aushalten und für bekannt annehmen, die Ausdehnung des
Kantons sei nicht groß genug, um irgend einen Theil seines
Gebietes als allzuentfernt von der Hauptstadt anzusehen. In
diesem Sinne möchte ich die Sache als entschieden betrachten.

Weber, Regierungsrath. Wir hattten Landammänner
zu Thun, zu Fraubrunnen und zu Burgdorf. Jetzt ist ein
Landammann, der zu Biel wohnt, gewählt worden. Der
Unterscheid in der Entfernung scheint daher auch mir nicht sogar
groß u. s. w.

Hünerwadel, Staatsschreiber. Der Große Rath hat
bereits anerkannt, daß Biel in der Nähe der Hauptstadt ist.
Der §. 17 des Großrathsreglements sagt, daß sowohl der
Landammann als auch der Bicepräsident des Großen Rathes
in der Hauptstadt oder deren Nähe wohnen müssen. Nun ist
bekanntlich Herr Funk während des Jahres 1841 Bicepräsident
gewesen und hat die ganze Zeit hindurch seinen Wohnsitz zu
Biel gehabt. Wenn er das als Bicepräsident im Jahre 1841
konnte, so kann logischer Weise für das Jahr 1842 kein Zweifel
walten, daß er Landammann fein, zu Biel wohnen und dennoch
als in der Nähe der Hauptstadt wohnend angesehen werden
kann.

Durchs Handmehr wird beschlossen, die von Herrn Funk
angeregte Frage als durch die stattgehabten Vorgänge entschieden

zu betrachten und Herrn Funk einzuladen, sich sofort über
die Annahme der Wahl zu erklären.

Funk. Tit., wenn ich das Zutrauen ermesse, das Sie
mir so eben neuerdings erwiesen haben, so darf ich unter diesen
Umständen kaum anders als mich für die Annahme der
Wahl erklären. Aber ich bitte zugleich die Versammlung, daß

sie mir in meinen Funktionen mit aller möglichen Nachsicht



begegnen möge, zumal ich den daherigen Anfoderungen nicht so

werde entsprechen können, wir denselben im gegenwärtigen
Zahre ein vollkommenes Genüge geleistet worden ist.

Herr Funk leistet hierauf als Landammann für das Zahr
1842 den Eid.

Wahl eines Vice Präsidenten des Großen Rathes für
das Zahr 1842.

Von 125 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Landammann Blösch 76

„ Regierungsstatthalter Fromm 25

„ Lehenskommissär Stettler 6
u. s. w.

Ernannt: Herr Landammann Blösch, welcher nach
erklärter Annahme der Wahl sofort den daherigen Eid leistet.

Wahl eines Statthalters, des Vicepräsidenten des
Großen Rathes ,ur das Zahr 1842.

Von III Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. alt-Regierungsstatthalter Fromm 57

„ Röthlisberger-Anderegg 19

„ Stettler 8

„ Amtsschreiber Bühler 4
Oberstlieutenant Läng 4

u. s. w.
Ernannt: Herr alt-Regierungsstatthalter Fromm, in

Burgdorf, welcher ebenfalls, — in der Voraussicht, selten oder
nie funktioniren zu müssen, da der neue Herr Landammann
und der neue Herr Vicelandammann rüstige junge Männer
seien, — die Wahl annimmt und sofort den Eid leistet.

Zum Zwecke der Sechszehnerwahlen, für das Zahr
1842, werden hierauf die Wahllisten an 127 Anwesende aus-
getheilt.

Wahlen in die verschiedenen Komissionen des Großen
Rathes.

(Durch offenes Handmehr.—Anwesend sind 102 Mitglieder.)
». In die Bittschriftenkommission.
I. An die Stelle des Herrn Regierungsraths Weber.

(Vorgeschlagen von den Herren Rathsältesten sind die
Herren Oberstlieutenant Steinhauer, als neuerwähltes Mitglied
des Regierungsraths, und Regierungsrath Dr. Schneider.)

Ernannt: Herr Oberstlieutenant Steinhauer, mit 83
gegen 15 Stimmen.

2. An die Stelle des Herrn Oberrichters Kernen.
(Vorgeschlagen sind: Herr Amtsschreiber Kißling und Herr

Amtsschreiber Grimm.)
Ernannt: Herr Amtsschreiber Kißling zu Aarwangen,

mit 88 Stimmen.

3. An die Stelle des Herrn Amtsrichters Stauffer zu
Eampelen.

' (Vorgeschlagen sind: Herr Amtsschreiber Grimm und Herr
Major Hauser zu Aarberg.)

Ernannt: Herr Amtsschreiber Grimm zu Burgdors, mit
75 Stimmen.

b. Zn die Staatswirthschaftskommission.
1. An die Stelle des Herrn Regierungsraths Dr. Schneider.

(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath Weber, welcher
wegen Geschäftsüberhäufung dringend bittet, nicht gewählt zu
werden, und Herr Regierungsrath Aubry.)

Ernannt: Herr Regierungsrath Weber, mit 54 gegen 43
Stimmen.

2. An die Stelle des Herrn Amtsschreibers Bühler.
(Vorgeschlagen sind: Herr Kernen zu Münsingen und Herr

Doktor Ammann.)
Ernannt: Herr Kernen zu Münsingen,'mit 77 Stimmen.

3. An die Stelle des Herrn Rikli zu Wangen.
(Vorgeschlagen sind: Herr Doktor Ammann und Herr

Gerichtspräsident Sträub.)
Ernannt im zweiten Skrutinium: Herr Meyrat-Langel

zu St. Immer, mit Mehrheit gegen 7 Stimmen.

o. Zn die Kommission für Kontrollirung der Ent¬
schädigungen für die Mitglieder des Großen Rathes
u. s. w., an die Stelle des Herrn Regierungsstatthalters

Sybold.
(Vorgeschlagen sind: Herr Amtsschreiber Bühler und Herr

Friedrich Tscharner.)

Ernannt im zweiten Skrutinium: Herr Friedr. Tscharner
in Bern, mit 54 gegen 23 Stimmen.

Wahlen in die Departement?.
». Zn das diplomatische Departement, an die Stelle

des Herrn Regierungsraths Weber.
(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath Weber und

Herr Oberstlieutenant Steinhauer.)
Von 115 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Herr Regierungsrath Weber 96

„ Oberstlieutenant Steinhauer 9

-, Regierungsrath Aubry 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Weber.

d. Zn das Departement des Znnern.
I. Wahl eitles Vicepräsidenten, an die Stelle des Herrn

Regierungsraths Dr. Schneider.
(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath Dr. Schneider

und Herr Regierungsrath Fetscherin.)

Von 108 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Regierungsrath Dr Schneider 89

„ Regierungsrath Fetscherin 11

„ Oberstlieutenant Steinhauer 3
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Dr. Schneider.

2. Wahl eines Mitgliedes an die Stelle des Herrn Oberst¬
lieutenants Buch er.

(Vorgeschlagen sind: Herr Oberstlieutenant Bucher und
Herr Amtsverweser Stooß in Bern.)

Von 103 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium :

Herr Oberstlieutenant Bucher 71

„ Amtsverweser Stooß 22

„ Großrath Schneeberger 4
u. s. w.

Ernannt: Herr Oberstlieutenant Buch er.

(Schluß der Sitzung um l-z/i Uhr).
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N"- 37.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wint'ersitzung. Erste Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Gilfte Sitzung.

Freitag den 3. Christmonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls zeigt der Herr Landammann an, daß er eine
eingelangte Vorstellung von 2l Partikularen von Pruntrnt,
dahin gehend, daß derjenige Theil des alt-bischöflichen Archivs,
welcher seiner Zeit von Pruntrut nach Bern gebracht wurde,
wiederum nach Pruntrut zurückgebracht werden möchte, — so

wie ein Gesuch der Privatblindenanstalt zu Bern um Genehmigung

von drei Legaten dem Regierungsrathe überwiesen habe.

Tagesordnung.
Sechszehnerwahlen für das Jahr 1842.

Da bei der gestrigen Abstimmung Niemand das absolute
Mehr erhalten hat, so werden neuerdings Verzeichnisse, und
zwar derjenigen 32 Mitglieder, welche die meisten Stimmen
erhalten haben, als Stimmzettel an 130 Anwesende ausgetheilt.

Fortsetzung der Wahlen in die Departemente.

«. Wahlen in das Justiz- und Polizeidepartement.
1. Wahl eines Vicepräsidenten, an die Stelle deS Herrn

Regierungsraths Leibundgut.
(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath Leibundgut und

Herr Regierungsrath Aubry.)

Von 124 Stimmen erhalten im ersten Skrutininm:
Hr. Regierungsrath Leibundgut 98

„ Regierungsrath Aubry 22
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Leibundgut.

2. Wahl an die Stelle des auf sein Begehren entlassenen
Herrn Unterlehenskommissärö Kasthoser.

(Vorgeschlagen sind: Herr Amtsnotar Hähni und Herr
Fürsprech Gottlieb Müller in Bern.)

Von 111 Stimmen erhalten:
im Skr. im 2. Skr. im Skr. im -i.

Hr. Amtsnotar Hähni 48 48 45 50

„ Fürsprech Müller 42 42 37

„ Professor Ed. Schnell 2 5 5

„ Fürsprech Niggeler 6 4
u. j. w.

Ernannt ist durch relatives Stimmenmehr: Herr Amts
notar Hähni in Bern.

3 Wabl an die Stelle des Herrn Lehenskommissärs
S tettler.

(Vorgeschlagen sind: Herr Lehenskommissär Stettler und
Herr Fürsprech Gottlieb Müller in Bern.)

Von 109 Stimmen erhalten im ersten Skrutininm:
Hr. Lehenskommissär Stettler 87

„ Fürsprech Müller 11

„ Fürsprech Niggeler 7

u. s. w.

Ernannt: Herr Lehenskommissär Stettler.

4. Wahl eines Suppléante» an die Stelle des Herrn
RegierungsrathS Jaggi, älter.

(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath Jaggi, älter,
und Herr Oberstlieutenant Steinhauer.)

Von 110 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Regierungsrath Jaggi, älter 77

„ Oberstlieutenant Steinhauer 25
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Jaggi, älter.

ä. Wahlen in das Finanzdepartement.
I. Wahl eines Präsidenten an die Stelle des Herrn

Regierungsraths von Jenner.
(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath von Jenner und

Herr Regierungsrath Langel.)

Von 113 Stimmen erhalten:

Hr. Regierungsrath von Jenner 104

Langel 4

u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath von Jenner.
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2. Wahl eines V icepräsid ente n an die Stelle des Herrn
Regierungsraths Langet.

(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath Langet und Herr
Regierungsrath Zaggi, sünger.)

Von 1<1l Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Regierungsrath Langet 93

Zaggi 4
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Langes.

.4. Wahl eines Mitgliedes an die Stelle des Herrn Hilt-
br u n ne r.

(Vorgeschlagen sind: Herr AmtSschreiber Brolie und Herr
Zuchthausdirektor Neukom.)

Von 97 Stimmen erhalten:
im 1. Skr. im 2. Skr. im Z. Skr.

Hr. Neukom 38 40
Brötie 40 38

„ Röthlisberger-Anderegg 8 13

„ Salzhandlungsverw. Kohler 2 1

u. s. w.
Ernannt: Herr Zuchthausdirektor Neukom.

49
33
15

v. Wahlen in das Erziehungödepartement.
1. Wahl eines Präsidenten an die Stelle des Herrn

Schultheiß Neuhaus.
(Vorgeschlagen sind: Herr Schultheiß Neuhaus und Herr

Regierungsrath Schneider, älter.)
Von 107 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Schultheiß Neuhaus 98
Regierungsrath Schneider, älter 5

u. s. w.
Ernannt: Herr Schultheiß Neuhaus.

2. Wahl eines Mitgliedes an die Stelle des auf sein Begehren
entlassenen Herrn Pfarrers Hopf in Thun.

(Vorgeschlagen sind: Herr Klaßhelfer Walthard in Bern
und Herr Dr. Kehr in Schupfen.)

Von 105 Stimmen erhalten:
Hr. Dr. Kehr im 1. Skr. 48 ; im 2. Skr
„ Walthard „ „ „ 43; „ „ „

Großrath Parrat „ „ 4; „
-, Professor Zyro „ „ „ 3; „ „ „

u. f. w.
Ernannt: Herr Dr. Kehr zu Schupfen.

59
53
8
2

l'. Wahlen in das Militärdepartement.
I. Wahl eines Präsidenten an die Stelle des Herrn

Regierungsraths Zaggi, älter.
(Vorgeschlagen sind Herr Regierungsrath Zaggi, älter,

und Herr Regierungsrath Langet.)
Von 105 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Hr. Regierungsrath Zaggi, älter 77

„ Oberstlieutenant Steinhauer 23
u. s. w.

Ernannt: Herr Regierungsrath Zaggi, älter.

2. Wahl eines Vicepräsidenten an die Stelle de»s Herrn
Regierungsraths Langet.

(Vorgeschlagen sind: Herr Regierungsrath' Langel und
Herr Regierungsrath Bigler.)

Von 107 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Regierungsrath Langel 57

„ Oberstlieutenant Steinhauer 35
Regierungsrath Bigler 14

u. s. w.
Ernannt: Herr Regierungsrath Langel.

3. Wahl eines Mitgliedes an die Stelle des Herrn Oberst¬
lieutenants Steinhauer, welcher, da bereits drei
Regierungsräthe im Militärdepartement sitzen, als neu
erwähltes Mitglied des Regierungsrathes nicht mehr
wählbar ist.

(Vorgeschlagen sind: Herr Oberstlieutenant A. Kohler und
Herr Hauptmann Stooß in Bern).

Von 106 Stimmen erhalten:
Hr. Oberstlieut. A. Kohler im 1. Skr. 52; im 2. Skr. 69

Hauptmann Stooß
Oberstlieut. Läng
Hauptmann Karlen

u. s. w.

Ernannt: Herr Oberstlieutenant A. Kohler.

39;
4;
2;

26
t
6

Der Herr Landamman n zeigt an, daß folgende
Mitglieder des Großen Rathes in der heutigen Abstimmung mit
absolutem Mehr zu Sechszehnern fur das Zahr 1842 ernannt
worden seien.

t)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Herr Ammann Henzi,
„ Röthlisberger-Anderegg,
„ Oberstlieutenant Läng,

Lehenskommissär Stettler,
„ Hauptmann Vogel,
„ Oberstl. Knechtenhofer,

„ Grosjean,
„ Engel,
„ Salzhandlungsverw. Kohler,

mit 108 Stimmen.
108
83
79
76
76
73
69
68

(Schluß der Sitzung um 1'/» Uhr.)

Zwölfte Sitzung.

Samstag den 4. Christmonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird auf den Kanzleitisch gelegt ein

Vortrag des Baudepartements um einen Kredit für
Erneuerung der Simmenbrücke in Thun.

Die Herren Daxelhofer und Kernen leisten als neu
erwählte Mitglieder des Obergerichts den Eid.

Durch Zuschrift zeigt Herr Born zu Herzogenbuchsee an,
daß er die durch das Wahlkollegium der Zweihundert ihm letzthin

neuerdings übertragene Stelle eines Mitgliedes des Großen
Rathes seiner häuslichen Geschäfte wegen nicht annehmen könne.

Durch Zuschrift sucht Herr Regierungsrath Zaggi, älter,
welcher in der gestrigen Sitzung neuerdings zum Suppléante»
des Zustiz- und Polizeidepartements erwählt worden,
wegen überhäufter Amtsgeschäfte, um Entlassung von dieser
Stelle nach.

Diese Zuschrift wird durch's Handmehr dem Regierungs-
rathe zur Berichterstattung überwiesen.
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Tagesordnung.
Zu Fortsetzung der Sechs zehn erwähl en für das Jahr

1842 werden neue Stimmzeddel an 134 Anwesende ausgetheilt.

Wahl eines Mitgliedes des Obergerichts an die Stelle
des Herrn Funk, welcher die Wahl ausgeschlagen hat.

Von 138 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Hr. Gerichtspräsident Schmalz 32

„ Rechtsagent Michel 17

„ Regierungsstatthalter Romang zu Saanen 10

» BitziuS, gew. Oberrichter 11

„ Gerichtspräsident Haas 11

„ Gerichtspräsident Botteron 9

„ Gerichtspräsident Manuel 9

„ Fürsprech Sury 8

„ Lehenskommissär Stettler 5

„ Gerichtspräsident Hermann 4

„ Professor Schnell 4

„ Regierungsstatthalter Romang 3
u. s. w.

Herr Landammann zeigt an, daß drei Stimmzeddel bloß
die Bezeichnung: „Romang, Regierungsstatthalter'' enthalten
haben, während zwei Regierungsstatthalter diesen Namen tragen;
da aber, wenn diese drei Stimmen den Herrn Regierungsstatthalter

von Saanen gemeint haben sollten, dieser noch in die

zweite Wakl fallen würde, so stellt der Herr Landammann den

Antrag, die ganze Wahl neuerdings vorzunehmen, mit
beigefügter Ermahnung, künftighin die Namen genauer zu bezeichnen.

Dieser Antrag wird durchs Handmehr genehmigt.

Hr.
18
13

II
9
8
8
7
4
4

im 2. Skr. 72
19
13
21

Von 139 Stimmen erhalten nun:
Gerichtspräsident Schmalz im 1. Skr. 43
Rechtsagent Michel
Regierungsftatth. Romang zu Saanen
Vitzius, gewesener Oberrichter
Gerichtspräsident Votteron

Haas
Fürsprech Sury
Gerichtspräsident Manuel
Professor Ed. Schnell
Lehenskommissär Stettler

Ernannt: Herr Gerichtspräsident Schmalz zu Wyl.

Fortsetzung der Wahlen in die Dep arte m en te.

K-. Wahlen in das Baudepartement.
I. Wahl eines Mitgliedes des auf sein Begehren entlassenen

Herrn I. Seiler.
Vorgeschlagen sind Herr Oberstlieutenant A. Kohler und

Herr Oberstlieutenant Z. Knechtenhofer. Herr Kohler
erklärt durch Zuschrift, daß er seiner Privatgeschäste wegen die

Wahl nicht annehmen könne. Herr Hauptmann Knechtenhofer

giebt Namens seines Bruders eine ähnliche Erklärung ab.

Von 113 Stimmen erhalten nun:
im l. Skr. im 2. Skr. imZ, Skr, im3. Skr.

34
31
13
6

30 42
33 37

l4(Nullen 16.)

Hr. Collin 16

„ Z. Müller v. Sumiswald 16

„ alt-Reg. R. Herrenschwand l 2

„ Oberstl. A. Kohler 13

„ Ingenieur Wurstemberger 10

„ Professor Zsenschmid 8

„ Oberstl. Knechtenhofer 7

Roth zu Wangen 4
u. s. w.

Ernannt durch relatives Stimmenmehr: Herr Großrath
Collin zu Thierachern.

2. Wahl eines Mitgliedes des auf sein Begehren entlassenen
Herrn Ammanns Henzi.

Vorgeschlagen sind die beiden Vorhergenannten und Herr
Ingenieur R. Wurstemberger.

Von W0 Stimmen erhalten:

Hr. I. Müller im I. Skr. 45; im 2. Skr. 55

„ Ingenieur Wurstemberger 18 15

„ alt-Regierungsratb Herrenschwand 14 15

„ Oberstlieutenant A. Kohler 8 I
„ Professor Zsenschmid 4 (Nullen 3.)
>, Großrath Karlen 4

u. s. w.

Ernannt: Herr I. Müller, Scharfschützenofsizier zu
Sumiswald.

Der Herr Landammann zeigt hierauf an, daß in der
heutigen Abstimmung zu Sechszehnern für das Jahr 1842
mit absolutem Mehr ferner ernannt worden seien:

10) Hr. Oberst Zimmerli mit
11)
12)
13)
14)

Obrecht
Oberstlieutenant A. Kohler
Hirsbrunner
Amstutz

82 Stimmen
80 „
79 „
76 „
72

Auf den Antrag des Herrn Lastdammanns wird durchs
Handmehr beschlossen, die zwei noch übrigen Sechszehnerwah-len
sogleich vorzunehmen.

Von 92 Stimmen erhalten:

Hr. Oberstlieutenant Jmer 50

„ Oberrichter Kernen 49

„ 11r. Lehmann 38

„ Huggler 35

Ernannt sind demnach:

15) Hr. Oberstlieutenant Jmer.
16) „ Oberrichter Kernen.

Sämmtliche anwesende für das Jahr 1842 neu erwählte
Sechszehmr leisten sofort den Eid.

Zum Schlüsse wird verlesen folgende Zuschrift des Herrn
Regierungsraths von Tillier.

Tit.
Wenn Sie mich im Laufe des nun zu Ende geltenden

Jahres zweimal mit der Wahl eines Tagsatzungsgesandten
beehrten, so war mir dieses Zutrauen unter den Umständen,
in denen sich die Eidgenossenschaft befand, als es mir geschenkt

wurde, äußerst schmeichelhaft. Um so schmerzlicher mußte es

mir sein, in der hohen Bundesversammlung eine Stimmung zu
finden, welche der Aufgabe der Gesandtschaft von Bern so

bedeutende Hindernisse in den Weg stellte. Wenn ich nun,
getröstet und aufgemuntert durch das schmeichelhafte Zutrauen
des ersten Gesandten, mit geduldiger Hingebung drei Stockwerke
an jenem Bau errichten half, die der geistreiche Vorstand der
Bundesversammlung selbst einen babylonischen Thurmbau nannte,
so belehrte mich indessen die Erfahrung, wie störend der
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Aufenthalt an der Tagsatzung auf meine übrigen, nach meinem
Dafürhalten für das Land wichtigern, Geschäftskreise einwirkte.
Zudem möchte es von schlimmer Vorbedeutung sein, wenn der
Präsident Ihres Baudepartements länger zu jenem trostlosen
Baue verwendet würde. Da nun durch die unerwartete
Vertagung der ordentlichen Tagsatzung für 1841 das Schwerdt des
Damokles noch bis zum I. Juli 1842 über meinem Haupte
steht, wenn die Klostersehnsucht wieder einige Stände in Bewegung

setzen sollte, so werden Sie gewiß nicht unbillig finden,
daß ich meine Erlösung wünsche, und nehme daher, um Ihnen
für die Wahl meines Nachfolgers desto freiere Hände zu lassen,
die Freiheit, Sie ehrerbietigst auf den 1. Januar 1842 um

meine Entlassung von der Stelle eines zweiten Gesandten an
der ordentlichen Tag'atzung von 1841 zu bitten.

Mit ausgezeichneter Hochachtung verharrend
Bern, den 4. Dezember 1842.

Dero gehorsamster
A. v. Tillier, Regierungsrath.

Diese Zuschrift wird dem Regierungsrath zum Rapport
überwiesen.

(Schluß der Sitzung um 12>/2 Uhr.)
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N-° Z«.

Verhandlungen
o e s

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersttzung. Erste Hälfte, 1511.

(Nicht offiziell.)

Dreizehnte Sitzung.

Montag den L. Christmonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Namensaufruf. Genehmigung des Protokolls.

Tagesordnung.
Gesetzesentwurf des Regierungsraths über den

Betreib un g s Prozeß.

Zaggi, Regierungsratb, jünger, als Berichterstatter.
Deror ich den Eengangsrapport erstatte. sei es mir er-
lault, Tit., einen Antrag zu stellen. Wie bereits in der
Eröffnungsrede des Herrn LandammannS bemerkt worden, ist

der Detreibungsprozeß eines der wichtigsten Gesetze. Nun ist
die Anzahl der anwesenden Mitglieder sebr klein, mir ist aber
daran gelegen, daß eine so wichtige Sache behandelt werde,
wenn der Große Rath zahlreicher versammelt ist. Zudem habe
ich bemerkt, daß Zedermann nach Hause drangt, so daß ich

voraus sehe, daß wir wahrend dieser Session den Detreibungsprozeß

ledenfallS nicht vollenden können. Allein ich sehe es

nicht gerne, daß die Eintretensfrage in dieser Session behandelt
würde, und dann das Gesetz selbst in der künftigen Session;
denn sonst würde mein heutiger Eingangsrapport entweder in
der künftigen Session wiederholt werden müssen, oder aber ohne

Nutzen für alle diejenigen sein, welche heute nicht da sind.
Da wir also kaum länger als bis Dienstag oder Mittwoch
Sitzung halten können, so möchte ich vor Allem aus darauf
antragen, die Eintretensfrage nicht von der Behandlung des

Gesetzes selbst zu trennen, sondern dieselbe bis zur nächsten
Session zu verschieben. Würden Sie, Tit., indessen etwas
«ndereS beschließen, so bin ich ganz geneigt, den Eingangsrapport

zu erstatten.

Blumen stein. Außer den so eben angebrachten Gründen,
bewegt mich noch ein anderer Umstand dazu, auf den heutigen
Tag nicht in die Behandlung dieses Gesetzes einzutreten. Das
Dekret vom Mai 1839 schreibt vor, daß alle Gesetze von der
Gesetzgebungskommission ausgehen und hieher gebracht werden
sollen. Dieses Gesetz nun ist bei der Gesetzgebungskommission
nicht gewesen, und somit würde man jenes Dekret umgeben,
wenn man heute in die Behandlung dieses Gesetzes einträte,
und gerade, weil dieses Gesetz so wichtig ist, sollen wir
dasselbe an die Gesetzgebungskommission zurückweisen. Ich trage
daher darauf an, daß die Behandlung deS Gesetzes bis zur
nächsten Februarsitzung verschoben, der Entwurf aber, den ich

im Allgemeinen billige, unterdessen an die Gesetzgebungskommission

gewiesen werde.

Stettler. Eben zur Beförderung der Sache möchte ich
diesen Antrag auch unterstützen, damit nicht unterdessen Zeit
verloren, sondern gewonnen werde. Der vorliegende Entwurf
gehört zu den allcrwichtigsten für das ganze Land. Ein Betrci.
bungsprozeß schlägt in alle möglichen Privatverhältnisse ein,
von ihm hängt der öffentliche Kredit deS Landes ab. Ist nun
dieser wichtige Entwurf verfassungsmäßig vorberathcn worden .'

Nein, Tit. Der 63 der Verfassung sagt: .Unter dem
Regierungsrathe stehen sieben Departements zu Vorberathung der
Geschäfte." Dieser Entwurf ist von keinem Departements
vorberathrn worden. Wenn ein armer Mann ein einziges
Tannlein Holz zu bekommen wünscht, — ja da entscheidet der
Regierungsrath nicht sogleich, das muß vorerst an die Forst-
kommission, an den Oberförster gewiesen werden; allein sur
ein so wichtiges Gesetz, von welchem der ganze Kredit des
Landes abhängt, hat man das für überflüssig gehalten! Ferner
bat das Gesetz vom Mai 1839 eine besondere Gesetzgebung'?-
kommisston aufgestellt, welche u. A. den Austrag erhalten
hat, einen Betreibungsprozeß zu bearbeiten. Ist etwa der
Entwurf von dieser Kommission vorberatben worden? Keines
wegs. Man sagt freilich, die Gesetzgebungskommission bringe
nichts, es se» nichts von ihr zu erwarten u. s. w.; es sei also
besser, wenn der Regierungsrath von sich aus Eesetzesentwürse
hieher bringe u. s. w. Ich bin Mitglied der Gesetzgebungskommission,

und ich nehme die Freiheit, alle diese Vorwürfe,
welche im gedruckten Vortrage zu diesem Entwürfe enthalten
sind, von mir und der Kommission abzuwälzen. Kann sich eine
Kommission selbst versammeln, willkührlich? Nein, sie muß
von ihrem Präsidenten zusammenberufen werden. Der Herr
Präsident hat aber die Gesetzgebungskommission seit mehr als
einem Jahre nie zusammenberufcn. Ist dieß der Fehler der
Kommission? Nein, sondern ihres Präsidenten. Vor mehr als
einem Jahre hat der Große Rath der Gesetzgebungskommission
den Austrag gegeben, vor allem aus den Entwurf vorzubera
then über den Indizienbeweis; ein volles Jahr ist verflossen,
seit die engere Gesetzgebungskommission einen solchen Entwurf
vor die größere Kommission gebracht hat. Seit einem vollen
Zahre ist aber vom Präsidenten weder die engere noch
vielweniger die größere Kommission zusammenberusen worden.
Kann man deßhalb der Kommission einen Vorwarf machen,
während sie alle Mal in hinreichender Anzahl zusammengetreten
ist, wenn der Präsident sie versammelt hat? In eine Kritik des

Entwurfes trete ich nicht ein, ich bin nicht im Stande, irgend
ein Urtheil darüber abzugeben, und warum? Weil ick dcn

Entwurf gar nicht gelesen habe. Zeh habe mich nicht
verpflichtet geglaubt, einen Entwurf zu lesen, der nickt in den

verfassungsmäßigen Formen berathen ist. Ganz gewiß verdient
der Herr Redaktor des Entwurfs den Dank des Großen Raths,
aber ich sehe keinen Grund, weshalb eine so wichtige Arbeit
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nicht in den verfassungs- und gesetzmäßigen Formen vorberathen
werden sollte. Es sei mir erlaubt, jetzt noch einige allgemeine
Bemerkungen beizufügen über die Art und Weise, wie
Gesetzesentwürfe und andere Geschäfte in einer Republik behandelt
werden sollen. Es giebt zwei Arten, wie dergleichen Geschäfte
behandelt werden. Die eine Art ist die: Man macht die Sache
so gut als möglich; Zedermann denkt, der Mandatar des Volkes
habe zu trachten, daß die Interessen deS Volkes mit gehöriger
Prüfung berathen werden, und jeder solle sich bei der Beratdung

eines jeglichen Geschäftes das Zeugniß geben können, die
Sache so gut als möglich untersucht zu haben. Man sagt

zwar oft, die Geschäfte werden durch die Untersuchung allzusehr
verzögert, man könne da nicht allzulange Seide spinnen. Zch
bin nicht der Meinung; allerdings habeich gesehen, daß, wenn
ein Mitglied oder eine Kommission mit der Untersuchung einer
Sache beauftragt wird und dann nichts thut, alsdann
allerdings Verzögerung eintritt, aber nicht wegen der Untersuchung,
sondern wegen der NichtUntersuchung. Also ist die eine Manier
die, wenn man sich zur Pflicht macht, alle Dinge so gut alS
möglich zu untersuchen. Die andere Manier ist die, wenn man
nur darauf denkt, die Sachen so schnell als möglich abzuthun,
wenn man glaubt, die Hauptsache sei, daß ein Geschäft aus
dem Portefeuille komme, daß der Kuder sobald als möglich
abgesponnen sei. So geht es in der Republik oft, und wenn
man diese Manier befolgt, so sagt man denjenigen Mitgliedern,
welche in den Departement?» die Sachen pflichtgemäß genau
untersuchen, oder ihre Meinung schriftlich einreichen wollen:
Zhr seid nur ein Hemmschuh! So ist es mit diesem Entwürfe
im Regierungsrathe gegangen. Zch weiß von ziemlich kompetenter

Seite, daß die Sache so schnell beratden, und daß
beinahe keine Bemerkung gemacht worden ist, so daß der
Berichterstatter selbst nicht wußte, ob daS für ihn ein Kompliment
sei oder nicht, daß er aber die beßte Partei ergriffen hat,
nämlich die, eS für ein Kompliment anzusehen. Indessen trete
ich, wie gesagt, für jetzt in keine Kritik des Entwurfes ein,
sondern füge bloß dem Antrage des Herrn Berichterstatters bei,
daß zur Beförderung der Sache beschlossen werden möchte, den

Entwurf noch an die Gesetzgebungskommission zu schicken.

von Tillier, Regierungsrath. Es sei mir erlaubt, Tit.,
deute auch ein wenig über die Gesetzgebungsangelegenheiten
einzutreten; man wird dann sehen, daß es nicht die Schuld des
Präsidenten der Gesetzgebungskommission ist, wenn die Arbeiten
nicht so schnell vorrücken, wie eS gewiß von Niemandem
mehr, als vcm Präsidenten der Kommission gewünscht wird. Seit
der Niedersetzung der sogeheißenen ältern Gesetzgebungskommission,

also seit ungefähr 5 Zahren, ist ein Bctreibungs-
gesetz hieher gebracht, aber von Zhncn Tit. zurückgewiesen

worden, ohne daß ein einziger Grund angebracht wurde;
man sagte bloß, es gefalle nicht; überdieß war dieses Gesetz am
Ende der Session vorgebracht worden. Hierauf hat die damalige

Kommission, gegen die Ansicht ihres Präsidenten, welcher
lieber den Strafprozeß vorgenommen hätte, den Entwurf eines
Strafgesetzbuches berathen, und jetzt sind bald 2 Zahre
verflossen, seit dieser Entwurf von der Kommission weg ist. Der
RegierungSrath hat nämlich durch einen Schritt, der nicht in
den Reglement?» lag, einen Preis für die Beurtheilung dieses
Strafgesetzbuches ausgeschrieben, was die Sache wenigstens
um ein Zahr verzögert hat, ohne daß die Gesetzgebungskommission

im geringsten daran Schuld wäre. Nun mußte man
eure bedeutende Zeit zubringen, um die in Folge jener
Preisausschreibung eingelangten Beurtheilungen zu begutachten u. s. w.,
und jetzt besindet sich dieses Strafgesetzbuch seit längerer Zeit
rn den Händen deS Tit. Herrn Landammanns. Außer dem hat
man die Grundlagen zu einem Strafprozeßgesetzbuche hier
vorgelegt, welche ein außerordentlicher Redaktor, Herr vr. Kun-
hard, Adiunkt des StaatsanwaltS, verfaßt hat. Diese Arbeit
est durch beide Kommissionen berathen, und vor einem Zahr
hier vorgelegt, zedoch, nachdem das Eintreten bereits erkannt
war, aus eine durch das Reglement ebenfalls nicht vorgesehene
Weise an RegierungSrath und Sechszehner geschickt worden.
Seither hat die Gesetzgebungskommission nicht gehört, daß eine
Berathung darüber von RegierungSrath und SechSzehner statt
gehabt hätte. Also ist daS wiederum nicht die Schuld der

Gesetzgebungskommission. WaS den Vorwurf betrifft, daß der
interimistische Entwurf über den Indizienbeweis noch nicht
vorgelegt worden sei, so hat dieß einen gar einfachen Grund,
nämlich darin, daß Herr Dr. Kunhard nicht zur Disposition
der Kommission steht. Ein oder zwei Mal hat ihm daS
Obergericht einen Urlaub für diese Arbeit gegeben, aber das
Obergericht kann ihn doch auch nicht entbehren, und daher
sind wir in einer schlimmen Lage. Zch werde daher bald einen
Vorschlag machen, die Sache besser zu organisieren. Zum
Zwecke mehrerer anderer Arbeiten habe ich, wegen einer Krankheit

im Laufe dieses Sommers, so wie wegen meiner
anderweitigen Beschäftigungen alS Gesandter bei der Tagsatzung und
als Präsident deS Baudepartements, dem Herrn Vicepräsidenten
den Auftrag ertheilt, die Gesetzgebungskommission bestmöglichst
zu bethätigen. Daß dieß nicht geschehen, ist aus den eben
angebrachten Gründen nicht meine Schuld. Nach dieser Auskunft
werden Sie, Tit., finden, daß der Stein, welchen Herr Stettter
vorhin nach mir geworfen hat, mit nicht viel mehr Begründung

geworfen worden ist, als derjenige, welchen er vor einigen
Tagen nach dem Regierungsrath geworfen hat, während damals
gerade die Mitglieder deS RegierungSrathS beinahe einzig zu
seinen Gunsten sprachen. WaS nun in Bezug auf den
vorliegenden Entwurf die Einwendung betrifft, daß derselbe nicht
vor der Gesetzgebungskommission gewesen sei u. s. w., so will
ich Ihnen ganz einfach sagen, wie ich mich dabei verhalten
habe. Während einer jener Krankheitsanfälle hat mir der
Herr Schultheiß geschrieben, da die Gesetzgebungskommission
unter den obwaltenden Umständen nicht wohl versammelt werden
könne, der Regierungsrath aber gerade Zeit habe, um sich mit
dergleichen Arbeiten zu befassen, so frage er mich, was ich
dazu sm,e. Zch habe darauf geantwortet, daß eS nicht in
meinen Vesugnisten liege, irgend eine Art von Erlaubniß zu
geben, und daß nach meiner Ansicht auch die Kommission selbst
nicht befugt sein würde, darüber eine bestimmte Meinung
auszusprechen, sondern daS werde sich seiner Zeit vor dem Großen
Rath zeigen, mir persönlich aber sei mehr daran gelegen, daß
eine gute Arbeit gemacht werde, als aber daran, von wem sie

gemacht werde. DaS, Tit., ist die Auskunft, welche ich Ihnen
geben zu sollen geglaubt habe.

Aubry, Regierungsrath. Da ich von dem vorhergehenden
Redner als Vicepräsident der Gesetzgebungskommission

vorgeschoben worden bin, wenn schon meine Rolle sehr unschuldig
war, so halte ich mich für verpflichtet, einige Worte darüber
zu sagen. Vor allem auS werde ich sagen, daß ich lange Zeit
gar nichts von meiner Ernennung zur Vieepräsidentschast bei
der Gesetzgebungskommission wußte, bevor ich sie in einem
Protokoll eingeschrieben fand. Zch mußte nun, wohl oder übel,
mich unterziehen und Funktionen übernehmen, die mir ohne
mein Wissen übertragen worden waren. Während der Abwesenheit

oder der Krankheit deS Herrn Präsidenten habe ich auf
seine Einladung einige Sitzungen der Gesetzgebungskommission
präsidirt, in welchen die Grundlagen deS GesetzesentwurfS über
die Beweismittel in Kriminalsachen (Indizienbeweis) berathen
wurden. Hierauf hatte sich der Auftrag des Herrn Präsidenten
beschränkt. Zch hatte daher keinen Auftrag, die Kommission
zusammen zu berufen. UebrigenS ist das Uebel nicht so groß,
und ich habe mich von der Machtlosigkeit der Kommission
dergestalt überzeugt, den ihr gegebenen Auftrag zu erfüllen, daß
ich die Absicht habe, einen Antrag zu stellen, dahin gehend,
die Auflösung derselben zu veranlassen, weil sie eine nutzlose
Behörde ist, welche viel Geld kostet, um wenig oder beinahe
gar nichts zu leisten. Indem ich diese Meinung ausspreche, ist
es keineswegs meine Absicht, die Fähigkeit der Mitglieder
derselben, individuell betrachtet, in Zweifel zu ziehen. Allein als
Körperschaft betrachtet ist es nur zu wahr, und die Erfahrung
hat eS bewiesen, daß die Gesetzgebungskommission ein nutzloses
Radwerk ist. Daher, ich wiederhole es, werde ich einen Antrag
auf ihre Auslösung stellen.

von Tillier, Regierungsrath. Zch habe kein Wort von
Herrn Regierungsrath Aubry gesagt, sondern ich habe den
Vicepräsidenten der engern Gesetzgebungskommission gemeint.
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Sträub. Als Mitglied der ältern und der neuern Gesetz-

gebungskommiffion glaube ich, Ihnen, Tit., das Räthsel lösen

zu können, warum nichts geschieht; die Schuld liegt nicht an
der engern und nicht an der weitern, auch nicht an der neuen
oder an der alten Gesetzgebungskommission, sondern am Großen
Rathe. Die ältere Kommission hatte den Auftrag, einen Be-
treibunqsprozeß zu machen und zwar namentlich nach der dahe-

rigen Vorarbeit des Herrn Professors Schnell. Diesem
Auftrage hat die Kommission Folge geleistet, Sie aber haben den

Entwurf zurückgeschickt, ohne daß hier irgend Jemand gesagt

hätte, was daran fehle. Das ist der Grund, warum wir nicht
schon seit zwei oder drei Jahren einen neuen Betreibungsprozcß
haben. Die nämliche Kommission hatte auch den Auftrag,
einen Geldstagsprozeß zu machen. Sie hat viele Sitzungen
mit dieser Arbeit zugebracht, und der Entwurf war beinahe
vollendet; allein der Große Rath stellte nun eine neue
Gesetzgebungskommission auf, und da glaubte natürlich die alte
Kommission diese Arbeit sei jetzt Sache der neuen. Die alte
Kommission hat ferners das Strafgesetz gemacht, und ich verwundere
mich, daß man nicht dieses zuerst und schon längst zur
Behandlung gebracht hat, denn für Betreibungen haben wir
doch ein Gesetz, für viele Straffälle hingegen gar keines. Also
glaube ich, den Vorwurf abweisen zu können, daß die ältere
Kommission nicht gearbeitet habe. Was die neue Kommission
betrifft, so hat dieselbe in der That nicht geleistet, was ich von
ihr erwartete; indessen muß man nicht einundzwanzig Personen
mit etwaS beauftragen, wenn man vorwärts kommen will.
Es ist aber mit dem von ihr bearbeiteten Entwürfe über den

Indizienbeweis auch kurios gegangan; man hat ihn hier
zurückgeschickt und an Regierungsrath und Sechszehner gewiesen.

Ist es nun die Schuld der Kommission, daß Regierungsrath
und Sechszehner seither nichts gemacht haben Herr
Regierungsrath Aubry hat gesagt, er werde seiner Zeit den Antrag
stellen, die Gesetzgebungskommission aufzulösen. Ich werde der

erste dazu stimmen, denn sie ist so komponirt, daß nicht viel
Gutes dabei herauskommen wird. Was den heute vorliegenden
Entwurf betrifft, so zeigt derselbe vorerst, daß, wenn ein Mann
auch viele Arbeit hat, er dennoch Zeit findet, noch überdieß
etwas zu leisten, und so scheint es mir, daß diejenigen
Unterbeamten, welche beauftragt waren, für die Gesetzgebungskommission

zu arbeiten, diesem Auftrage ungeachtet ihrer sonstigen

Amtsgeschäfte wohl auch hätten ein Genüge leisten können.
Wenn aber der Entwurf nicht vom Zustizdepartement
vorberathen worden ist, so muß ich darauf antragen, daß es geschehe,

denn allerdings schreibt es die Verfassung so vor; hingegen
möchte ich ihn nicht an die Gesetzgebungskommission weisen,
denn sonst soll nur Niemand daran denken, daß er bis zum
Februar wieder hieher gebracht werde.

Tscharner, alt-Schultheiß. Was mich betrifft, Tit., so

wünsche ich im Interesse des Landes, daß man endlich einmal

zu einem Resultate gelange, denn wer weiß, ob man dann im

Februar Zeit findet, den Entwurf zu berathen. Daher ist es

der Fall, ja freilich heute zu erkennen, daß man entweder

sogleich eintreten, oder aber den Entwurf irgend einer Behörde

zuweisen wolle. Geschieht das Letztere, so wird dann die betreffende

Behörde sich damit befassen und die Sache, sei es im

Februar oder in einer nachfolgenden Sitzung, wieder herbringen.
Wie es gekommen ist, daß der Projekt vom Regierungsrathe
behandelt wurde, darüber kann ich Ihnen Auskunft geben,
indem ich damals den Regierungsrath präsidirt habe. Ich habe

damals dem Regierungsrathe erklärt, daß ich glaube, eS sei

nicht am Regierungsrathe, sich mit dieser Arbeit zu befassen;

der Große Rath habe ja »st bor eine Kommission niedergesetzt,

und habe also nicht den Regierungsrath damit beauftragen

wollen, weil es unmöglich ist, daß der Regierungsrath neben

einer Menge laufender Geschäfte und anderer wichtigen Arbeiten

gleichzeitig ein Geschäft von ganz anderer Natur behandle.

Andrerseits ist der Regierungsrath auch nicht aus Personen
zusammengesetzt, welche wesentlich diejenige Erfahrung und diejenigen

Kenntnisse besitzen, die für derartige Arbeiten erforderlich sind.

Diese meine Ansicht hatte indessen im Regierungsrathe nicht die

Mehrheit, sondern die Mehrheit fand, da die Arbeiten der

Gesetzgebungskommission nicht vorwärts gehen, so wolle der

Große Rath doch wenigstens der Sache dadurch einen Impuls
geben, daß er die Arbeit selbst zur Hand nehme, und der
Große Rath könne dann darüber entscheiden. Der Regierungsrath

hat allerdings die Sache nicht behandelt, wie man eigentlich
solche Arbeiten behandeln soll. Der Regierungsrath hätte

wenigstens dreißig Sitzungen darauf verwenden müssen, und
während dieser Zeit würden die andern Geschäfte des
Regierungsraths, welche zunächst und direkt in seiner Aufgabe liegen,
zurückgeblieben sein. Wirklich hat der Regierungsrath nur zwei
oder drei Sitzungen auf diesen Entwurf verwenden können, wo
natürlich von einer einläßlichen und gründlichen Behandlung
nicht die Rede sein konnte, so daß ich für meinen Theil
unmöglich glauben kann, daß dieser Proiekt sofort jetzt vom
Großen Rath behandelt werden könne. Hingegen muß ich mich
dem Antrage, den Entwurf dem Zustizdepartemente zuzuschicken,
widersetzen. Das Zustizdepartement kann sich damit nicht
befassen; diese BeHorde hat viel zu viel Anderes zu thun, und ist
auch nicht »st Imo zusammengesetzt. Warum aber befolgen Sie
nicht das Beispiel der abgetretenen Regierung? Dieselbe verdient
in Hinsicht auf Gesetzgebung alles Lob, denn sie hat gezeigt,
daß sie dem Lande eine gute Gesetzgebung zu geben wünschte.
Sie hat einen ausgezeichneten RechtSgelehrten mit der Redaktion
beauftragt und eine engere Kommisston ernannt, welche dann
die Projekte dieses Rechtsgelehrten gemeinschaftlich mit
demselben durcharbeiten sollte, so daß diese Arbeiten gehörig zur
Reife gelangen konnten. Ich wüßte nicht, warum auf heutigen
Tag nicht der nämliche Pfad befolgt werden könnte. Das ist
übrigens auch im gegenwärtigen Reglements vorgeschrieben.
Wenn in der engern Gesetzgebungskommission Männer sind,
welche zu diesen Arbeiten nicht Zeit vaben, so muß man sie

durch Andere ersetzen. Ich glaube daher, der vorliegende Projekt

hätte vom Herrn Redaktor gemeinschaftlich mit dieser
engern Kommission durchgearbeitet und nachher der größern
Kommission vorgelegt wenden sollen, welche auS Männern
besteht, die in western Wirkungskreisen sich befinden, und ihre
daherige Erfahrung dann hätten anvrinzen können. Wenn ein
solcher Mocus unter der abgetretenen Regierung möglich war,
warum sollte er jetzt nicht möglich sein? Zu verschiedenen
Malen sind damals Projekte der größern Kommission, welche
auch ungefähr aus zwanzig Mitgliedern bestand, dem Großen
Rathe vorgelegt worden, und es ist sehr merkwürdig, daß ihre
Gesetzentwürfe im damaligen Großen Rathe ohne großen
Widerstand'durchgangen, obschon der Wille nicht fehlte, Opposition
zu machen; allein die Entwürfe waren so gut durchgearbeitet,
daß man nicht viel daran auszusetzen wußte. Wenn Sie also

zu etwas gelangen wollen, so müssen Sie diesen Weg
einschlagen. M.t Ueberzeugung stimme ich daher, damit die

Sache nicht »st Ol-rulla» geschickt werde, dahin, zu
erkennen, dieser Entwurf solle der Gesetzgebungskommission
zugeschickt und von ihr nach vorgeschriebener Form vorberathen
werden. Nichts desto weniger muß ich dem Herrn Redaktor
dafür meinen Dank abstatten, daß er sich die allerdings große
Mühe genommen hat, von sich aus diese Arbeit zn unternehmen,

welche gewiß mit vielen Unannehmlichkeiten verknüpft war.

Zaggi, Regierungsstattdalter. Ich sott auch Mitglied der

großen Gesetzgebungskommission sein; als Mitglied des Großen
Raths muß ich aber den Vorwurf, daß der Große Rath selbst

die Schuld trage, daß bisher nichts geschehen, von dieser hohen
Versammlung ablehnen. Dem Großen Rath' ist eS noch sehr

wohl in Erinnerung, daß der Verfassungsrath dem Vernervolke
im Uebergangsgesctze eine prompte Revision der Gesetzgebung
und namentlich des Vetreibungs- und Geldstagsgesetzes
versprochen hat. Nun hat vorhin Herr Gerichtspräsident Sträub
gesagt, der Große Rath habe einen Entwurf zu einem Betrei-
bungsgesetze ohne Angabe der Gründe zurückgeschickt. Ich erinnere

mich aber gar wo und es st: in den damaligen
Behandlungen zu lesen, aß damals Herr Ur. Carl Schnell den

Projekt in die Höhe melt und sagte : „der ist mir zu dick. '

Jener Entwurf enlssest auch wirklich im Wesentlichen das

Nämliche, was die alte Ecc.chtssatzung. Herr Prrf-ssor Schnell
hat mir nachher selbst gesagt, daß er, zu Folge der von der

abgetretenen Regierung erhaltenen Instruktion, sich möglich an
die Grundsätze der asten GerichtSsatzuuq habe halten müssen.



Es ist aber natürlich, daß der jetzige Große Rath das nicht
wollte. Man soll also hier billig sein und in Betracht ziehen,
warum jener Entwurf damals zurückgewiesen worden ist. Im
Grundsatze bin ich durchaus für eine große Eesetzgebungskom-
mission;. ein vorberathenes Kollegium, das aus Mitgliedern
aus allen Landestheilen zusammengesetzt ist, muß da gewiß sehr
wohlthätig sein, wenn wir die große Verschiedenheit der
Verhältnisse in den verschiedenen Landestheilen bedenken. Allein
wir haben das Mißgeschick, daß eS damit nicht vorwärts will,
und da muß also an irgend einem Orte etwas Fatales sein.
Ich habe den vorliegenden Entwurf gelesen; weisen wir ihn
jetzt an die große Kommission zurück, so bin ich überzeugt, daß

wir vor Jahr und Tag nichts mehr davon sehen. Hat uns
etwa die Kommission das Gesetz über den Indizienbeweis
gebracht, was doch langst und dringend gewünscht worden ist?
Auch der Strafprozeß, der weit wichtiger gewesen wäre, als
das Strafgesetz, ist noch im Rückstände u. f. w. Und jetzt
frage ich, ob die Kommission Zeit haben wird, diesen Entwurf
eines Betreibungsgesetzes zu berathen? Ich unterstütze daher
einfach den Antrag des Herrn Berichterstatters.

Bach. Diese Diskussion scheint dazu bestimmt, sich gegenseitig

die Schuld, daß bisher nichts gethan worden,
zuzuschieben, und jetzt soll sogar der Große Rath die Schuld davon
tragen. Ich glaube das auch, aber gerade deute scheint man
diese Schuld erneuern zu wollen, und dazu will ich nicht
beitragen. Der Große Rath trägt zu der Schuld bei, indem er
nie eintreten will, wenn man etwas Kicher bringt. Damit das
nicht mehr der Fall sei, sollte man doch jetzt endlich einmal
progrediren. Wie weit sind wir seit zehn Jahren in der
allgemeinen Gesetzgebung vorgerückt, und wie weit werden wir
in den nächsten zehn Jahren vorrücken, wenn wir nur durch
die einundzwanzigköpfige Kommission progredieren lassen? Viel
besser wäre eS daher, den von Herrn Schultheißen Tscharner
gegebenen Andeutungen zu Folge neben einem tüchtigen
Redaktor eine kleine Gesetzgebungskommission zu haben u. s. w.
Ich bin weit davon entfernt, te n Entwürfe in allen Beziehungen

beizustimmen; aber ich sehe dabei wenigstens den guten
Willen deS Negierungsraths und des Herrn Redaktors, selbst
einen Versuch zu wagen, und ich danke sehr verbindlich dafür.
Weisen wir den Entwurf zurück an die Eesetzgebungskommission,
so sehen wir ihn vielleicht nie wieder. Niemand wird in
Abrede stellen, daß etwas Besseres Noth thut, und daß in diesem
Entwürfe sehr viel Gutes und Brauchbares enthalten ist, und
daß in der Diskussion vom Großen Rath dasjenige verändert
und ergänzt werden kann, was etwa nöthig ist. Daher trage
ich, weil die Verfassung vorschreibt, idaß die Vorträge des
RZgierungsratbö von den betreffenden Dcpartementen vorberathen
sein sollen, darauf an, daß von der Justizsektion noch ein
Gutachten über diesen Entwurf verlangt, daß aber die Behandlung
des Entwurfs in der nächsten Sitzung vorgenommen werden
solle.

Jaggi, Regierungsrath älter. Ich für mich stimme dem
Schlüsse des Herrn Redaktors bei, denn heute scheint nicht ein
gar guter Wind zu wehen, um jetzt in die Sache selbst
einzutreten. Man muß den vorliegenden Entwurf nicht so
verwerfen, wie es von verschiedenen Seiten her geschehen will,
sondern man muß ihn genau prüfen, und dann wird man finden,
daß er vielmehr Gutes enthält, als der frühere Entwurf, welcher
fast nichts Anderes war, als das Bisherige. Sie wissen wohl,
Tit., daß schon in den Dezemberwünschen über die Kostbarkeit
des Betreibungswesens geklagt worden ist, und zwar namentlich
aus dem Oberlande. Jetzt kann man sich aber aus dem Amtsblatte

überzeugen, daß die Betreibungen im ganzen Kantone
je mehr und mehr einheimisch werden, und somit ist das Bedürfniß
einer zweckmässigen Abhülfe nur um so größer geworden. Man
hat anfänglich geglauht, das Uebel liege im Emolumentcntarif,
und hat daher eine Spezialkommission für Revision dieses Tarifs
niedergesetzt. Ich habe die Ehre gehabt, Mitglied dieser
Kommission zu sein, hingegen habe ich nie die Ehre gehabt, darin
zu sitzen. Daher habe ich meine Entlassung verlangt und bin
sodann unter Verdankung der geleisteten Dienste entlasten worden.
Jetzt hat man gefunden, das Uebel liege nicht sowohl im Tarife,
als m den allzuweitläufigen Formen; man müsse also einfachere

Formen aufstellen, und alsdann werde der Tarif von selbst

zusammenfallen. Der frühere Entwurf eines Betreibungsgesetzes

hat aber diese einfacheren Formen nicht enthalten, darum
ist er hier verworfen worden, und zwar keineswegs ohne
Angabe der Gründe, wie man behauptet hat. Freilich in den

Verhandlungen des Großen Raths sind diese Gründe nicht so

vollständig erschienen, wie sie hier vorgebracht wurden; wenigstens

ich habe sie darin nicht finden können. Heute gerade
scheint man den Großen Rath verleiten zu wollen, daß er nicht in
den Entwurf eintrete, und zwar ohne die Gründe dafür anzugeben.
Das möchte ich nicht, sondern ich wünsche, daß eingetreten
werde, und wenn schon acht Tage darüber deliberirt würde,

' so ist es der Große Rath seiner Stellung und den Bedürfnissen
des Landes schuldig, und nachher kann man den Entwurf mit
den erheblich erklärten Bemerkungen zu nochmaliger
Untersuchung zurückschicken. Man hat bei diesem Anlasse den
Redaktor und den Negierungsratb deliberirt, als wenn diese, und
nicht der Entwurf, in Umfrage lägen; man hat gleichsam gesagt,
der Regierungsratk hätte auch eingerostet sein sollen wie die
Gesetzgebungskommission. Herr Stettler, der in diesem Sinne
gesprochen, hat die Mittel gekannt, wie die Sache in Gang zu
bringen wäre. Warum hat er es nicht gethan u. s. w.? Es
ist da eine gewisse wissenschaftliche Aristokratie im Spiele, das
merkt man gar wohl; wir haben aber nöthig, daß wir einmal
vom Flecke kommen. Ich stimme zum Antrage des Herrn
Berichterstatters und wünsche, daß der Entwurf in der nächsten

Sitzung deliberirt werde.

Vogel. Auch ich bin ganz dieser Meinung. Nachdem
die Mitglieder der Gesetzgebungskommission sselbst sagen, sie

können nichts bringen, so frage ich: warum sollte man jetzt
diesen Entwupf, den unS der Regierungsrath gebracht hat,
nicht in Berathung ziehen? Das Volk wird wenig darnach
fragen, ob dieser Entwurf vorher von PontiuS zu Pilatus
geschickt worden sei, sondern es wird sich Glück wünschen,
endlich einmal eine gute Prozeßform zu erhalten. Ich will
auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern
eintreten und den Entwurf einläßlich behandeln, nach dem Grundsatze:

prüfet Alles und das Gute behaltet.

Obrecht. Der Entwurf muß doch gut sein, da eine
einzige Bemerkung dagegen eingelangt ist. Wenn man nicht
eintritt, sondern die Sache zurückschickt; so können ja
Diejenigen, welche sie nochmals berathen sollen, nicht wissen, was
wir wollen. Ich stimme also znm Eintreten, wenn auch nicht
auf der Stelle.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Die Sache hat sich sehr
in die Länge gezogen, während ich doch einfach darauf
angetragen hatte, heute auch die Behandlung der bloßen
Eintretensfrage bis in die Februarsitzung zu verschieben, damit die
Eintretensfrage nicht von der einläßlichen Berathung des
Entwurfs gespalten werde, weil der Eingangsrapport Einfluß haben
soll auf die Behandlung der einzelnen Theile. Wenn es mir
dann im Februar gelingt, den Eingangsrapport recht zu machen,
so wird der Projekt uns nicht länger als 3 oder 4 Sitzungen
versäumen. Nachdem jedoch heute angetragen worden ist, die
Sache der Gesetzgebungskommission zuzuschicken, wundert mich
die lange Diskussion nicht, denn so gewiß, als Sie das thun,
werden neue 10 Jahre vergehen, bevor wir den Projekt
wiederum bekommen. Der gegenwärtige Betreibungsprozcß ist 80
Jahre alt, und seither ist im Wesentlichen nichts daran
abgeändert worden. Daher war es natürlich, daß in den
Dezemberwünschen das Verlangen nach einem bessern Prozesse fast
durchgehends ausgesprochen wurde. Nichts desto weniger ist
man seither um keinen Schritt weiter gekommen. Ich muß der
gegenwärtigen Gesetzgebungskommission die Gerechtigkeit
willfahren lassen, anzuerkennen, daß sie vorwärts will. Nachdem
nämlich der Große Rath den frühern Projekt eines Betreibungs-
prozesses seiner allzugroßen Weitläufigkeit wegen zurückgewiesen,
hat die gegenwärtige Kommission sogleich nach ihrer Creation
mich ersucht, die beiden noch unrevidirten Theile zu bearbeiten.
Ich habe gefunden, der Große Rath habe wahrscheinlich auch
deßwegen mich in den Negierungsrath berufen, damit ich da in
meinem Fache wirksam sei. Obfchon ich daher nicht dazu ver-



pflichtet war, habe ich mit vieler Bereitwilligkeit und
intellektuellen Interesse in den Zwischenstunden mich diesem Auftrage
unterzogen, und jeder der beiden Entwürfe ist sodann der Ee-
setzgebungskommission eingereicht worden. Nun schreibt das
Reglement von 183!) vor, die Gesetzgebungskommission solle
jeweilen zuerst die Erundzüge hieher bringen und nach
deren Genehmigung durch den Großen Rath weiter progrediren.
Diesen Gang hatte mir daher die Kommission für die zwei
Entwürfe auch vorgezeichnet, und ich habe ihr auch hierin entsprechen

wollen; allein wenn es sich um die Grundzüge zu einem
neuen Prozeßverfahren handelt, so muß man sich überzeugen,
ob diese Grundzüge praktisch auszuführen seien, und dieß
geschieht nur, indem man diese Grundzüge auf dem Papier
in allen ihren Folgen entwickelt und auseinandersetzt. Als ich

nun diese Untersuchung aufdem Papier gemacht hatte, ist die Arbeit
selbst fertig vor mir gelegen. Wenn nun der Redaktor eineS

Gesetzes nicht im Stande ist, die Grundzüge desselben mit
Sicherheit zu empfehlen, ohne daß er sie vorher auf dem
Papier ausgeführt hat, — wie will denn der Große Rath solche

bloße Grundzüge diskutieren und annehmen? Wie soll ich von
einem Rade, das man aus einer Uhr weggenommen hat, urtheilen,

ob es gut sei oder nicht? daS kann ich ja erst thun, wenn ich das
Rad in der Uhr selbst spielen sehe. Aus diesem Grunde ist es der

Kommission durch das Reglement von 183!) unmöglich gemacht,
vorwärts zuschreiten. Nun war letzten Sommer unter dem Präsidium

des Herrn Schultheißen Neuhaus der Fall eingetreten, daß

der Regierungsrath während etwa drei «Sitzungen nicht hinlänglich
mit laufenden Geschäften okkupirt war; hierauf hat Herr
«Schultheiß Neuhaus die Frage gestellt, ob nicht der

Regierungsrath diesen Eesetzesentwurs vorberathen könnte. Hiegegen
haben sich die nämlichen Oppositionen erhoben, welche Sie,
Tit., heute aus dem Munde des Herrn Schultheißen Tscharner.
gehört haben, namentlich eine Menge Bedenklichkeiten wegen
der Formen, welche Formen aber Schuld sind, daß wir seit

zehn Zahren nicht weiter gekommen. Diese Bedenklichkeiten
wurden indessen widerlegt; von mir jedoch würde es

unbescheiden gewesen sein, wenn ich nicht dazu gestimmt hätte, die

Sache vorerst dem Zustizdepartement zur Berathung
einzuschicken. Allein es hieß im Regierungsrath, man wolle sogleich

selbst zur Berathung schreiten, mehrere Mitglieder deS Zustiz-
departements seien fa anwesend u. s. w. Ich kann also nichts
dafür, daß eS so gegangen ist, aber dennoch ist es gut, daß

man es gethan hat. Ich habe dabei keineswegs meine Person
im Auge; dem Redaktor ist es keine angenehme Sache, sich bei

etwa 200 Geschäftsmännern verhaßt zu machen, in Zeitungen
herumgezogen und zum Gegenstande von Karrikaturen gemacht

zu werden; allein der Redaktor setzt sich über das Alles hinweg,
er will nur, daß die Sache endlich vorwärts gehe. Man hat
gesagt, es habe im Regierungsrathe keine rechte Berathung
über diesen Gegenstand statt gehabt. Wohl freilich, Tit., hat
eine gehörige Berathung statt gefunden, obwohl einige Herren
Opponenten sich dabei passiv verhalten haben. Man hat jeden

Abschnitt erörtert, über jeden ist eine besondere Abstimmung
erfolgt. Soll man sich übrigens allenfalls nicht über einige
Formen hinwegsetzen, wenn es einzig dadurch möglich wird,
etwas Gutes zu erhalten? Sie haben das gesehen beim
Friedensrichtergesetze. Kaum ein Drittheil des gegenwärtigen
Friedensrichtergesetzes ist vorberathen worden, sondern eine Menge
Bestimmungen sind erst in der Berathung des Großen Raths
hinzugekommen, und wenn jetzt das Gesetz schon nicht ganz
vollständig ist, so geht eS doch und hat die allerbeßten Wirkungen.

Man sagt, ein Betreibungögesetz greife tief in alle
Verhältnisse ein u. s. w. 2a, Tit., unser jetziges Gesetz greift
tief ein, nämlich in die Hosensäcke der armen Leute; allein daß

ein solches Gesetz so wichtig sei, daß man nicht auf die bloße

Vorberathung des Regierungsraths hin daraus eintreten könnte,

das vermag ich nicht einzusehen. Voriges Iahr haben Sie ein
Gesetz über Kantonnemente erlassen, das ist ein weit wichtigeres
Gesetz, das viel tiefer eingreift, und es ist darin ein ganzes
Prozeßverfahren enthalten. Wie ist es damit gegangen? Herr
Regierungsrath Dr. Schneider hat den materiellen Theil, und
meine Wenigkeit den formellen Theil oder den Prozeß
entworfen. Weder die Iustizsektion noch die Gesetzgebungskommission

haben sodann das Gesetz vorberathen, sondern nur der
RegierungSralh, und Sie, Tit., haben damals gefunden, daS

sei ein gutes Gesetz, Sie sind darauf eingetreten, und jetzt ist
dasselbe seit mehr als einem Iahre in Kraft. Wie kann man
denn jetzt bei einem viel unbedeutender» Gesetz so viel Wesens
machen wegen der Formen? (Der Herr Berichterstatter zeigt
nun in einigen Zügen die Vortheile, welche der neue Entwurf
gegenüber dem jetztgeltenden Betreibungsverfahren habe, erklärt
aber zum Voraus, daß er bei der einläßlichen Berathung gar
gerne zu Abänderungen und Verbesserungen stimmen werde.)
Diese Andeutungen mögen genügen, um zu zeigen, daß wir
gar füglich in die Behandlung des Gesetzes eintreten können,
ohne dasselbe, wie beantragt worden ist, der Gesetzgebungskom-
nnssion zuzuschicken; denn dieses müßte ich als eine wahre
Lebensfrage für dieses Gesetz ansehen. Uebrigens habe ich den

Entwurf, in besonders gedruckten Eremplaren dem Herrn
Präsidenten der Eesetzgebungskommission zugeschickt; wenn er diese

Exemplare nicht an die Mitglieder vertheilt hat, so kann
ich nichts dafür. Die gegenwärtige Gesetzgebungskommission
«st übrigens auch deßhalb nicht geeignet, ein solches Gesetz vor-
zuberathen, weil sie zur Hälfte aus Mitgliedern vom Bisthume
besteht, die unsere Verhältnisse nicht kennen; sowohl das
Betreibung- als das Geldstagsgesetz sollen sich aber bloß aus den
alten Kanton beschränken, weil durch diese Gesetze Theile der
Gerichtsatzung revidirt werden, die im Zura nicht gelten. Ich
möchte aber den Entwurf auch nicht dem Zustizdepartement
zuschicken, denn sonst muß die Sache wiederum vor den
Regierungsrath, und dieser hat ja die Sache bereits diskutirt.
Uebrigens würde dadurch ein Projekt des Regierungsraths der
Vorberathung eines Departements untergeordnet, was auch nicht
angemessen wäre. Wenn Sie den Entwurf an irgend eine

Behörde zur nochmaligen Vorberathung schicken, so ist dieß
das Nämliche, wie wenn Sie beschließen würden, in den
Entwurf nicht einzutreten; derselbe müßte dann wiederum gedruckt
werden, und nur der bisherige Druck hat bereits Fr. 800 — 1000
gekostet. Ich wiederhole daher meinen Antrag, daß der Große
Rath erkennen möchte, die Berathung des vorliegenden
Entwurfes auch in Betreff der Eintretensfrage bis zur Februarsitzung

zu verschieben, damit, da die Zeit nicht mehr erlaubt,
das ganze Gesetz noch in der gegenwärtigen Session zu disku-

tiren, die Berathung der Eintretensfrage nicht von der Berathung

des Gesetzes selbst getrennt werden müsse.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Es
fragt sich für diesen Augenblick um gar nichts anderes, als
darum: will man den Gegenstand für heute auf die Tagesord--
nung setzen oder nicht? Hätte mir der Herr Berichterstatter die

Ehre erwiesen, mir mit zwei Worten seinen daherigen Wunsch
mitzutheilen, so würde ich Ihnen, Tit., die ganze Diskussion
erspart, d. h. die Sache heute gar nicht vorgebracht haben.

Abstimmung.
Nach dem Antrage des Herrn Berichterstatters

den Gegenstand für heute von der Tagesordnung

zu entfernen u. s. w 78 Stimmen.
Bei der angesetzten Tagesordnung zu verbleiben 20

(Fortsetzung folgt.)
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Vortrug der Polizeisektion über Nichtabanderung des

Dekrets über die Hunde tare.

Tit.
Unter dem 23. September 1849 wurde UuS der Auftrag

zu Theil, eine sorgfältige Untersuchung zu veranstalten über
d e Art und Weise, wie das Gesetz über die Hundetaxe
vollzogen werde, und überhaupt dahin zu wirken, daß die daherigen
Vorschriften überall möglichst genau beobachtet werden. Die
Pollzeisektion wandte sich zunächst unterm 28. September 1840
an das Tit. Departement des Innern, in dessen Bereich die

Beziehung der Hundetaxe, als einer Gemeindesteuer, gehört,
um von demselben die Rapporte der Regierungsstatthalter,
welche es bereits unter dem 15. September 1840 über den

Bezug der Hundetaxe in den Jahren 1839 und 1840 eingefordert

hatte, zu erhalten. Diesem Wunsche wurde entsprochen
durch eine erste Mittheilung vom 30. Oktober 1840 und durch
folgende; aber weitaus der größte Theil dieser amtlichen
Berichte langte erst im Jahr 1841 ein, und ungeachtet wiederholter

Mahnungen an die Saumseligen waren die letzten erst
im verflossenen Juni erhältlich, und einer, der des RegierungS-
statthalteramtes Saanen, ist der Polizeisektion erst später noch
zugekommen. Nicht nur verzögerte diese Langsamkeit in der
Berichterstattung die Lösung unserer Aufgabe, sondern die Art
und Weise, wie sie von einigen Regierungsbeamten geschah,
machte sie schwierig und verhinderte wegen ihrer Lückenhaftigkeit
ganz genaue Resultate in den Zahlenangaben. — Diese berührten

Umstände werden hinreichend sein, die verspätete Erfüllung
deS Auftrags vom 23. September 1840 durch die Polizeisektion
zu rechtfertigen.

Das Dekret über die Einführung der Hundetaxe verdankt
seine Entstehung zunächst den vielfältig in jüngster Zeit
vorkommenden Unglücksfällen durch Hundswuth, und der
Wahrnehmung, daß die Zahl der Hunde sich nicht nur bedeutend
vermehrt hat, sondern daß dieselben häufig von Personen
gehalten werden, welche außer Stand sind, sie gehörig zu
erhalten und zu pflegen. Durch die festgestellte jährliche
Abgabe von 4 Franken für jeden Hund, der im Kanton gehalten
wird, ohne Unterschied seines Gebrauchs, wollte man eine

Verminderung der übermäßigen Anzahl dieser Hausthiere erzielen;

durch die Einführung der Abgabe erreichte man zugleich
eine Kontrollirung der Hunde; und durch die Bestimmung,
daß der Ertrag dieser Abgabe den betreffenden Einwohnergemeinden

zufallen soll, hoffte man, der Vollziehung des Dekrets
leichtern Eingang und größere Bereitwilligkeit zu verschaffen.

Aber wohl kaum ein anderes Gesetz stieß, wenigstens in
einigen Gegenden und bei einem Theile der Bevölkerung, auf
so viel Abneigung und Schwierigkeiten, als dieses über die

Einführung einer Hundetaxe; und dieses wohl weniger aus einer

allgemeinen Abneigung des Volkes gegen neue Abgaben
überhaupt, als aus folgenden Gründen:

Unter den Hausthieren genießt der Hund bei dem Menschen
im Allgemeinen die meiste Zuneigung, nicht bloß wegen seines
verschiedenartigen Gebrauchs und seiner Fähigkeiten, sondern
ganz besonders wegen seiner bekannten Eigenschaft der treuen
Angewölmung und Anhänglichkeit an seinen Herrn und an die
Familie desselben. Reiche und Arme theilen die Neigung, und
oft ist der Hund der letztern einzige Freund. Was ist natürlicher,

als daß die Besteurung eines solchen Lieblingsthieres
schon an sieh von Manchen Mißfällig aufgenommen wird,
besonders wenn sie die Gründe dazu nicht gehörig zu würdigen
wissen?

Ein anderer Grund von Schwierigkeiten war die wohlgemeinte

Bestimmung, daß die Abgäbe den betreffenden
Einwohnergemeinden zufallen soll. Dadurch wurden viele Gemeinden
zu der irrigen Ansicht verleitet, sie könnten, da der Ertrag der
Taxe ihnen zufalle, und sie darüber verfügen, dieselbe w>ll-
kührlich erniedrigen, oder sie ganz fallen lassen; sie betrachteten
das Gesetz gewissermaßen fakultativ, als hienge es von ihrem
Belieben ad, dasselbe zu vollziehen oder nicht, und so finden
sich bezüglich der Hundetaxe förmliche Gemeinderathsbefthlüsft
vor, welche dem Gesetze geradezuwiderlaufen; so z.B. beschließt
der Gemeinderath von Münsingen unterm 10. Juli 1840: auf
1. August 1840 an der gesetzlichen Tare Fr. 2 zu erlassen.
(Gemeindsprotokoll Nr. 7 Seite 71.»

Ein anderer, nicht weniger wirksame, Grund von
Schwierigkeiten für die Voltziehung bildeten theils die Nachlässigkeit,
theils selbst der böse Wille einiger Regierungsbeamten n> den
Amtsbezirken, die diesem Gisetze von vornherein abgeneigt
waren, diese Abneigung unter den Einwohnern durch das
Aussprechen ihrer persönlichen Ansichten unterhielten, in der Voltz
ziedung se.bst sehr läßig waren, Abweichungen vom Gesetze
nicht gleich energisch unterdrückten und diesem die nöthige
Achtung verschafften. — Man darf mit Gewißheit annehmen,
daß in den Amtsbezirken, wo das Gesetz am mangelhaftesten
vollzogen worden ist, die Hauptschuld auf denjenigen Beamten
zurückfällt, der vor allem berufen ist, über die Vollziehung der
Gesetze zu wachen. So in den Amtsbezirken Konolfingen,
Frutigen, Sesrigen, Jnterlaken und andern. Wie kann man
erwarten, daß ein Regierungsstatthalter, der das Gesetz selbst
umgeht, der seine Jagdhunde aus seinem Amtsbezirke fort in
eine andere Gemeinde zur Einzeichnung und Taxirung schickt,
dem Gesetze Achtung verschaffen werde? Bn der Prüfung der
Kontrolle von Münsingen vom Jahr 1840 fand sich ein
Regierungsstatthalter, der von Sestigen, in derselben, der für einen
Hund nur zwei Franken bezahlt hat. Es hat diese Versah-
rungsweise von Vollziehungsbeamten eine sehr ernste Seite;
denn formell ist jedes von dem Gesetzgeber erlassene Gesetz

gleich, und wenn die Achtung vor dem einen verkümmert wird,
so leiden auch alle andern darunter; so sehr wir die freie
Diskussion vor der Fassung eines Gesetzes achten, eben so sehr
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fodern wir unbedingten Gehorsam dem Gesetze, und natürlich
zunächst von den Dienern und Vollziehern des Gesetzes, welche
dem Volke mit einem guten Beispiel vorangehen sollten.

Was die Vollziehung des Gesetzes im Einzelnen betrifft,
so ist sie in der Halste der Amtsbezirke im Durchschnitt gut
durchgeführt: so in den Amtsbezirken Aarwangen, Bern, Diel,
Airen, Burgdorf, Delsberg, Erlach, Laupen, Münster, Ober-
kasie, Pruntrut, Signau, Schwarzcnburg, Tdun und Wangen.
In andern geben sich die Regierungsstatthalter die nöthige
Mühe, eingerissene Uebelstände zu heben und eine genaue
Durchführung des Gesetzes zu erzielen, so namentlich in Jnter-
laken, Nidau und Niederfimmenthal; in Courtelary und
Freibergen scheint die Vollziehung im Ganzen gut, doch sind die

eingegangenen Berichte ungenaue in Obersimmenthal war die

Vollziehung wenigstens im Zahr 1849 in Ordnung.
Unvollständig und nachläßig dagegen ist die Vollziehung in

den Amtsbezirken: Aarberg, Fraubrunnen, Frutigen, Konol-
siugen, Seftigen und Trachselwald.

Unbekannt in Saanen, denn alle und jede Berichte mangeln.

Die beigefügte Generaltabclle über die Anzakl der Hunde,
den Brutto- und Reinertrag der Taxe, Erhebungskosten für die

Jahre 183!) und 1840, mit den speziellen Bemerkungen, werden
die obige Kathegorie rechtfertigen, und wir entheben Uns, hier
noch weitläufiger ins Detail einzugehen.

Nach den eingelangten Berichten betrug im Zahr 1839
die Gesammtzahl der verzeichneten und taxirten Hunde 0300 z

davon kamen auf das Oberaargau (Aarwangen und Wangen»
«.39: auf das Emmenthal (Burgdorf, Signau, Trachselwald)
914: das Seeland 917; die fünf leberbergischen Aemter 1133;
daS Oberland mit Tdun 731; die sechs Amtsbezirke des Mit-
tellandcs «.Bern, Fraudrunnen, Konolfingen, Laupen, Schwar-
zenburg und Seftigen) 2124. Dagegen war im Zahr 1840
die Gesammmtzahl der Hunde auf 3021 herabgesunken, so daß
binnen einem Zahre eine Verminderung der Hunde von
.880 Stück stattgefunden hat. Während im Jahr 1839 auf
circa je 02 Einwohner I Hund kam, kommt 1840 auf je
72 Einwohner 1 Hund.

Indessen ist diese Verminderung noch nicht genügend; und
das rechte Verhältniß dürfte erst dann eingetreten sein, wenn
die Zahl der Hunde zu derjenigen der Einwohner wie 1 zu 100
sich verhält; ein Verhältniß, welches in denjenigen Staaten,
wo strenge Register über Hunde eingeführt sind, wie im Königreich

Wurtemberg, Sachsen, Großherzogthum Weimar :c. :c.,
wo eine Einschränkung deS Hundehaltens, besonders bei notorisch

Armen, ein Verbot des freien Herumlaufens der Hunde
statt findet, m sogar den Fleischern bei fünf Thalers Strafe
geboten ist, ihre Hunde, außer bei dem wirklichen Treiben des

V'.ehes, an Stricken oder Leinen zu führen, oder ihnen einen
Maulkorb anzulegen, zum Theil noch in einem bedeutendern
Grade gefunden wird. In Wurtemberg wird kaum ein Hund
auf 130 Einwohner, in Sachsen auf 200 gezählt.

Der Ertrag der Hundetaxe betrug für die Gemeindskassen
im Zahr 1839 die Summe von circa Fr. 21,572. 03., im
Zahr 1840 die Summe von Fr. 19,143. 03: ein Resultat,
welches besonders für Einwohnergemeinten, welche mit großen
Ausgaben für allgemeine Polizeizwecke, und namentlich für
Arme und Schulen belastet sind, nickt unberücksichtiget gelassen
werden darf, indem sie auf diesem Wege eine Beisteuer erhalten,
die im Grunde für Keinen als lästig betrachtet werden darf,
indem es von der Willkühr eines Einzelnen abhängt, ob er
ennen Hund halten will, oder nicht.

Die Polizeisektion ist demnach der Ansicht, daß einstweilen
auf keinerlei Petitionen und Anträge auf Aufhebung oder auch

nur Abänderungen des Dekrets eingetreten werden soll. Hierauf
gestutzt schließt sie unmaßgeblich sowohl auf Abweisung der
Bittsteller aus der Gemeinde Rohrbach und der Einwohner-
gemeinde Vechigen mit ihren Gesuchen um Aufhebung des

Dekrets über die Hundetare, ersteres unterm 1. März 1841,
letzteres unle'un 4, Dezember 1840 eingereicht, alS aus Nicht-
emtreten in den Anzug deS Herrn Eroßraths Funk auf
Abänderung des nämlichen Dekrets, so wie auf Abweisung der

Einwohnergemeinderäthe von Kirchlindach und Neuenegg, mit
ihrer, daS Nämliche bezweckenden Vorstellung.

Alles aber :c.

Bern, den 31. Juli 1841.

(Folgen die Unterschriften.)

Vom Regierungsrath genehmigt und mit Empfehlung an
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 24. November 1841.

(Folgen die Unterschriften.)

Aubry, Regierungsrath. Der Bericht, welcher Ihnen
so eben verlesen worden, beruht auf Thatsachen, welche sich
seit der Einführung der Hundetare zugetragen haben. Als das
Gesetz, welches der Große Rath über diesen Gegenstand erließ,
in Kraft getreten war, erregte es bald die Unzufriedenheit in
verschiedenen Ortschaften. Petitionen wurden an den Großen
Rath gerichtet, die einen, um die Wiederaufdebung dieses
Gesetzes zu verlangen, die andern aber, um Modifikationen und
unter andern die Verminderung der Taxe zu begehren. Zuletzt
erschien noch ein Anzug des Herrn Vicelandammanns Funk.
Alle diese Aktenstücke wurden dem Regierungsrathe zugewiesen,
welcher die Polizeisektion beauftragte, ihm ein Gutachten vor
zulegen, obschon Sie vielleicht finden werden, daß diese Sache
daS Departement des Innern angegangen hätte, weil sie die
Gemeinden beschlägt. Die Beweggründe der Langsamkeit, wo
mit die Polizeisektion diesen Gegenstand untersuchte, sind indem
Berichte verzeichnet, dessen Schluß auf Tagesordnung den
einhelligen Beifall der Polizeisektion erhalten hat, und dem ebenfalls

auch der Regierungsrath beigetr.eten ist. — Das Gesetz,
welches über die Hundetare erlassen worden ist, ist kein
fiskalisches Gesetz in engerm Sinne, da der Ertrag dieser Tare nicht
in die Staatskasse fließt, sondern der Kasse der Einwohnerge
meindcn zu gut kommt, und eS ist in Rücksicht seiner Wich
tigkeit würdig, in ernste Betrachtung gezogen zu werden. Das
erste Zahr, wo dieses Gesetz in Kraft trat, brachte es 21,000 Fr.
ein; später, da die Zahl der Hunde sich vermindert hatte, mußte
der Ertrag dieser Progression natürlich fallen, und er fiel auf
19,000 Fr. herab. Diese Maßregel hat außerdem noch den

Vortheil, da die Controlle der Polizei eingeführt zu haben,
wo sie nicht bestand, und den zahlreichen Unfällen vorgebeugt
zu haben, welche aus der übergroßen Anzahl von Hunde»
entsprangen. «Sollen wir nun heute die guten Wirkungen dieses
Gesetzes vernichten, indem wir es modifiziren Nein, Tit. Es
war der Polizeisektion sehr bemühend, zu sehen, wie dieses Gesetz
in mehreren Gemeinden vollzogen wurde. Einige derselben
haben sich sogar e »gebildet, daß, weil der Ertrag der Hundetaxe

ein Einkommen für die Gemeinden sei, so haben diese
das Recht, ein Dekret des Großen Rathes selbst zu modifiziren.
Zn Münsingen, z. V., hat man berathen, ob man das Gesetz
vollziehen wolle oder nicht. Was aber noch mehr zu beklagen
ist, das ist, daß sogar öffentliche Beamte im gleichen Sinne
geurtheilt haben. Ebenfalls in Münsingen hat man für
angemessen gefunden, die Taxe um 2 Fr. herabzusetzen. Daher
sind auch viele Partikularen der Stadt Bern in diese Gemeinde
gegangen, um dort ihre Hunde taxiren zu lassen: und was
noch auffallender ist, das ist, daß man ihnen Quittungen für
4 Fr. ausstellte, während sie in der That nur 2 Fr. bezahlt
hatten. Diese Unordnungen haben die Polizeisektion veranlaßt,
Maßregeln vorzuschlagen, welche der Regierungsrath gebilligt
hat. Diese Behörden haben, so viel an ihnen war, so groben
Mißbräuchen abgeholfen. Wann ein Gesetz noch im Zustande
des Entwurfes ist, wann es noch in Berathung liegt, so kann
man es bekämpfen; wann es aber einmal von der kompetenten
Behörde sanktionirt ist, so ist es nicht mehr erlaubt, zu
untersuchen, ob man es vollziehen will, und öffentlichen Beamten
noch weit weniger als irgend Jemand Anderm.— Die
Tagesordnung, welche Ihnen vorgeschlagen ist, befestigt die Erhaltung
eines Zustandes der Dinge, die sehr gute Ergebnisse geliefert
hat, und ich beschränke mich darauf, Ihnen die Annahme
derselben zu empfehlen.

Zaggi, NegierungSstatthalter. Tit. Seit der neuen
Ordnung der Dinge ist vielleicht kein Gesetz erlassen worden,
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das wohlthätigere Absichten hutte, als das Gesetz über die
Hundetare, über auch keines, das so viel Widerspruch gesunden
hat, als dieses, waS ich nie geglaubt hätte, wenn ich nicht selbst
in den Fall gekommen wäre, dieses Gesetz vollziehen zu müssen.
Von Vielen wird dieses Gesetz alS ein fiskalisches angesehen,
anderwärts ist sonst viel übler Wille und Bosheit im Spiele,
was Alles das Gesetz beinahe unausführbar macht. Allerdings
haben dabei sehr viele Mißbräuche stattgehabt. Ich weiß
Gemeinden, welche die Taxe garnicht beziehen wollten; in andern
Gemeinden wurde erkannt, die Betreffenden kennen statt
Bezahlung der Hundetare Gemeindwerk verrichten. Zch weiß auch
Dorfschaften, wo beinahe nur die Vorgesetzten Hunde halten,
und da ist es natürlich, daß diese Vergesetzten sich nicht gerne selbst

taxiren. Von den Vorwürfen, welche im Vortrage einigen
Regierungsstatthaltern gespendet werden, kann ich nichts auf
mich nehmen; ich habe mir alle Mühe gegeben, den Leuten zu
erklären, weßhalb dieses Gesetz gemacht worden sei. Kaum
hatte ich mein Amt angetreten, so sind mir von den Landjägern
eine Menge Anzeigen wegen Nichtbeachtung oder Umgehung
des Hundetaxgesetzes gemacht worden, und sogleich habe ich die
Betreffenden dem Richter zur Bestrafung überwiesen. AuS
einer Gemeinde kam zwar ein Vorgesetzter zu mir, der gewaltig
aufbegehrte und zuletzt sogar mit dem Landsturm drohte. Zch
habe ihm geantwortet, das Gesetz sei nun einmal da und müsse

vollzogen sein, den Landsturm aber wolle ich erwarten; es ist
kein Landsturm gekommen, aber nachher habe ich vernommen,
daß der betreffende Vorgesetzte selbst Eigenthümer von zwei
Hunden war. Wo die Vorgesetzten selbst der Vollziehung deS

Gesetzes Schwierigkeiten in den Weg legen, ist es gar begreiflich,

wenn Mißbräuche u. s. w. da stattfinden. Indessen klagt
man doch überall gegen das Gesetz; durchgehends findet man
die Taxe zu hoch, und übrigens ist der Zweck deS Gesetzes
bereits großentheils erreicht. Zch bin daher so frei, in
Abweichung vom Antrage der Polizeisektion aus eine Herabsetzung
der Taxe auf Batzen 2g oder 25 anzutragen.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Dem Antrage der
Polizeisektion könnte ich auch nicht ganz beipflichten. Dieses
Gesetz hatte gewiß den beßten Zweck, aber eS ist ein unpraktischls
Gesetz, was schon daraus hervorgeht, daß es bis jetzt noch nicht
vollständig exequirt werden konnte, eben wegen der zu hohen
Taxe. Man hätte in diesem Gesetze vor Allem aus sagen sollen,
daß diejenigen Armen, welche die Hundetaxe bezahlen, für so

lange von der Unterstützung ihrer Gemeinden ausgeschlossen
seien, als sie ihre Hunde behalten. DaS würde vielleicht noch

wohlthätiger gewirkt haben, als die Taxe selbst, denn sehr viele
von ihren Gemeinden unterstützte Arme giebt es, welche Hunde
halten und dafür die Taxe auS den erhaltenen Gemeindssteuern
bezahlen. Zch stelle also den Antrag, einerseits die Taxe
herabzusetzen, andrerseits aber eine Bestimmung hinsichtlich der Armen
in erwähntem Sinne aufzunehmen.

Kernen, Regierungsstatthalter. Auch ich habe die Ehre,
einer derjenigen Regierungsstatthalter zu sein, welche im schriftlichen

Vortrage der Nachläßigkeit oder des bösen Willens,
hinsichtlich der Vollziehung dieses Gesetzes, beschuldigt werden.
Zch will mich aus heutigen Tag nicht rechtfertigen, denn eS

würde mir schwer fallen, auf so allgemein gestellte Anschuldigungen

zu antworten; hingegen werde ich höhern Orts das
Begehren stellen, daß mir die Thatsachen namhaft gemacht
werden, welche mich angeben sollen. Zch werde dann zu zeigen
suchen, daß ich mein Mögliches gethan habe, um dem Gesetze

Achtung und Geltung zu verschaffen. Bedauern muß ich, daß

mir ein sehr derber Verweis ertheilt worden ist, ohne daß man
mir vorher meine Verantwortung abgefordert hätte. Was das
Gesetz selbst betrifft, so kann ich bezeugen, daß seit hundert
Zahren kein Gesetz erschienen ist, daS mit größerem Unwillen
aufgenommen wurde, als dieses. Bald nach dem Erscheinen
dieses Gesetzes hat eine bedeutende Versammlung zu Höchstetten
deßhalb stattgefunden, und es war sehr gut, daß sich damals
kein Führer gezeigt hat, um die allgemeine Unzufriedenheit zu

benutzen, denn ich weiß nicht, was daraus entstanden sein

würde. Noch jetzt ist es alle Zahre ein kritischer Moment,
wenn es um den Bezug der Hundetare zu thun ist. Dieses
Gesetz hat daher bei mir auf eine sehr unangenehme Art und

Weise eine frühere Hundezeschichte, diejenige von Zürich von
>488 oder >489, mit allen ihren Folgen in Erinnerung gebracht,
so daß auch mir entweder die gänzliche Aushebung dieses Gesetzes
oder wenigstens eine Herabsetzung der Taxe sehr wünschenswerth
erscheint.

Ch offat, Regierungsstatthalter, ist mit dem Präopinauten
ganz entgegengesetzter Meinung. Zn dem Bezirke Pruntrut
stößt daS Gesetz in seiner Ausführung auf gar keine
Schwierigkeiten ; die Formen des Verfahrens sind leicht, und die Ur-
theile, welche gegen die Uebertreter ausgefällt werden, werden
vollzogen, wie die andern Urtheile. Die Abgabe aus die Hunde
ist für arme Gemeinden sehr vortheilhaft, welche beinahe kein
anderes Einkommen haben als dieses. Der Redner unterstützt
daher die Schlüsse der Polizeisektion.

Sträub. Das Amt Sestigen kömmt im schriftlichen
Vortrage auch zur Sprache. Unser Herr Regierungsstatthalter
hat mir mit Bedauern gesagt, er habe auch einen Verweis
bekommen, aber er wisse nicht wofür. Heute habe ich nun aus
dem Vortrage gehört, es sei darum geschehen, weil er seinen
Hund zu Münsingen taxiren ließ, anstatt zu Belp. Allein eS

fragt sich: sollte er seinen Hund nach dem Gesetze taxiren lassen,
oder nicht? er ist Zäger, und bekanntlich geben die Zager die
Jagdhunde während deS Sommers gewöhnlich dem Wasenmeister
an die Kost; nun ist der Wasenmeister zu Münsingen, und zur
Zeit, wo die Taxe bezahlt werden mußte, war die Jagd noch
nicht offen, also war der Hund noch zu Münsingen; jetzt aber
schreibt das Gesetz vor, ch,ß die Taxe da bezahlt werden müsse,
wo der Hund sei. Das ist der Grund, Tit., warum unser
Herr Regierungsstatthalter die Taxe für feinen Hund zu Münsingen

bezahlt hat. Was die Exekution des Gesetzes im Amte
Sestigen betrifft, so will ich die Polizenektion ersuchen,
nachschlagen zu lassen, ob ein einziger Hundedesitzer nicht bestraft
worden sei, der dem Richteramte angezeigt worden. Was das
Gesetz selbst betrifft, so habe ich wenigstens keine Aufregung
von daher bemerke. Diezenigen, weiche Hunde haben, bezahlen
die Taxe allerdings nicht gerne; diejenigen aber, welche keine
Hunde haben, sind mit dem Gesetze gar wohl zufrieden. Es
ist richtig bemerkt worden, daß es gewöhnlich gerade die
Vorgesetzten seien, welche Hunde haben, und dann glauben diese,
wenn sie sich gegen die Taxe sträuben, so werde sieh Jedermann
dagegen sträuben. Allein das ist im Allgemeinen keineswegs
der Fall. Der.Zweck des Gesetzes war, der überhandnehmenden
HundSwuth Schranken zu setzen. Erinnere man sich nur, wie
es damals damit war; nur im Amte Sestigen sind mehrere
Personen daran gestorben. Dieser Zweck ist nun völlig erreicht
worden. Zn unserer Gegend kalt Niemand mehr einen Hund,
als wer es vermag; vielleicht die Hälft« der Hunde sind ftit
diesem Gesetze abgegangen, und wenn auch von den noch jetzt
vorhandenen die Hälfte abgehen, so sind immer Hund« genug.
Dann frage ich : ist etwa der Ertrag der Hundetaxe keine
Unterstützung für die Gemeinden^ ich glaube, wohl. Wenn allenfalls

dieses Geld in die Staatskasse flöße, dann könnte man
noch aufbegehren. Allein die Hundetaxe wird ja zu Handen
der Gemeinden und Armen bezogen. Warum will man eine
solche Hülfsquelle nicht beibehalten Man hat angetragen, daß
die Besteuerten keine Hunde haoen sollen. Bei uns wenigstens
kenne ich keinen Besteuerten, der Hunde hält. Aber früher
haben Leute zwei bis drei Hunde gehabt, die für ihre eigenen
Kinder nicht Brod hatten. Das ist nun in Folge der Hundetaxe

nicht mehr der Fall. Ich müßte also vollkommen zum
Antrage stimmen, diese Taxe, welche so wohlthätig für die
Gemeinden ist, noch ferner beizubehalten. Jetzt fällt mir noch
etwas ein, Tit. Man hat gesagt, was für eine Aufregung
durch diese Hundetaxe entstanden sei. Wenn das der Fall ist
bei einer Taxe, deren ertrag in der Gemeint, bleibt, so frage
ich, ob das nicht ein Fingerzeig für unsere Staatsfinanzreformer

sein sollte, in B^zug nämlich auf die Einführung direkter
Abgaben.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Wenn daS Hundegesetz
nichts Anderes genützt hätte, als darauf aufmerksam zu machen,
wie dergleichen Abgabengesetze aufgenommen werden, so wäre
es schon ein herrliches Gesetz gewesen. Darüber bin ich mfl



dem Herrn Präopinanten ganz einverstanden. Was die
Vorwürfe gegen einige Herren Regierungsstatthalter betrifft, so kann
ich mich einfach auf die Akten berufen; auS diesen wird man
bald begreifen, warum die Polizeisektion sich zu dergleichen
Verweisertbeilungen veranlaßt gefunden hat. Tas ist übrigens
eine abgethane Sache, die hier nicht hatte zur Sprache kommen
sollen. Tas Gesetz ist jetzt Gesetz, eS muß und soll erequirt
werden, und für den Regierungsräth wäre eS eine Schande,
hier erklären zu müssen, daß er daS Gesetz nicht vollziehen
könne. Ter Regierungsrath soll und wird dieses Gesetz
vollziehen, ohne deßhalb an einen Landsturm zu glauben. Wenn
er aber auch von so etwas hören sollte, so wird ihm das Herz
deßhalb nicht in die Hosen fallen. Tie Exekution ist aber
allerdings vorzüglich deßhalb schwierig geworden, weil man in
einzelnen Gemeinden von der gesetzlichen Tare abgegangen ist,
und weil einige Regierungsstatthalter das zugelassen haben.
Gerade darum sind mehrere Regicrungsstatthalter getadelt worden,

und so namentlich auch derjenige von Konolfingen Hätten
die Regicrungsstatthalter am Gesetze festgehalten, so würde sich

bei Weitem nicht so viel Unzufriedenheit gezeigt haben. (Der
Redner führt nun verschiedene, in den Gemeinden in dieser
Beziehung vorgekommene Mißbräuche an). Was das Gesetz selbst

betrifft, so habe ich von Anfang zu einer Taxe von Btz. 2t)
gestimmt, nachdem man aber aus heiligem E>fcr bis auf Btz. 40
gegangen ist, will ich jetzt beim Gesetze bleiben. 2ch glaube zwar
noch immer, die Taxe sei zu hoch, aber ich will erst dann in
etwas zurück gehen, wenn das Gesetz einmal vollständig vollzogen
ist. Unterdeffeu ist das für die Gemeinden eine sehr wohlthätige
Hülssguclle, und jetzt hat nur derjenige einen Hund, der es

vermag. Dadurch wird nicht nur der Hundswuth vorgebeugt,
sondern es ist auch die frühere große Zabl von fast herrenlos
herumlaufenden Schmarotzerhunden beträchtlich vermindert worden.

Ich stimme zum Antrage der Polizeisektion; iit dann
einmal das ganze Gesetz überall'gleichmäßig vollzogen, und
dadurch der Zweck desselben vollständiger erreicht worden, so

wird sich dann der Regierungsrath und die Polizeisektion eher
dazu verstehen, eine Herabsetzung eintreten zu lassen.

Hügli. Da ich zu der Zeit, von welcher im Rapporte,
bezüglich auf den Amtsbezirk Znterlaken, die Rede ist, diesen
Dezirk verwaltet habe, so erlaube ich mir auch eine Rechtfertigung.

Das Gesetz ist im Jahr 1838 erschienen, und sogleich
habe ich dasselbe in die Gemeinden versendet und den Vollzug
angeordnet. Allein im Jahre 1839 war meine Amtsdauer zu
Ende, und bis zu meinem Abzüge hatte ich keinerlei Anzeigen
erhalten, daß das Gesetz nicht vollzogen werde; mithin habe
ich auch von einer daherigen Ausregung nichts vernommen.
Ob sich später etwas der Art gezeigt hat, weiß ich nicht, aber
ich weise die daherigen Vorwürfe durchaus von mir ab.

Michel zu Völligen. Es ist natürlich immer besser, in
einer höhern Behörde zu sitzen und da zu befehlen, als aber in
untergeordneter Stellung die Befehle selbst vollziehen zu müssen.
Offenbar geht aus dieser Diskussion hervor, daß dieses Gesetz
an vielen Orten großen Anstoß gefunden hat, denn es giebt
Gegenden, wie z. B. das Thal von Grindelwald, wo viele
zerstreute und einzelnstehende Wohnungen sind, und wo der
Bauer einen Hund so zu sagen durchaus nöthig hat. Wenn
ein solcher die Fr. 4 schon bezahlen kann, so thut er es doch
nicht gerne, und so entsteht natürlich Unzufriedenheit. Ich
habe zwar seiner Zeit auch zu einer Taxe von Fr. 4 gestimmt,
in der Ueberzeugung, daß es nur so möglich sei, den Zweck des
Gesetzes zu erreiche», d. h. die Anzahl der Hunde zu vermindern.

Zetzt aber, wo dieser Zweck großen Theils erreicht ist,
fragt es sich, ob das Gesetz in Bezug auf die Taxe modiffzirt
werden könne, ohne daß das alte Uebel wiederum eintritt. Zch
glaube ja. Damals war Zedermann noch an seinen Hund von
srüherker gewöhnt, und also bezahlte man die Taxe lieber, als daß
man das Thier abschaffte; wenn man aber jetzt die Tare herabsetzt,

so schasst Niemand einen neuen Hund an, wenn er weiß,
daß er alle Zabre auch nur Btz. 20 dafür bezahlen muß; wenigstens

bin ich überzeugt, daß wegen einer Herabsetzung der Tare
im ganzen Kanton nicht 100 Hunde mehr würden angeschafft
werden. Es ist hier gesagt worden, eine beträchtliche Summe
komme den Gemeinden von dieser Tare her zu gute. Allein,

Tit., die Gemeinden fragen dieser Einnahme gar nichts nach.
Würde man die Sache fakultativ lassen, so würden die meisten
Gemeinden gar keine Tare zu beziehen begehren, oder dieselbe
wenigstens um die Hälfte herabsetzen. Also ist das Land
gewiß einverstanden, daß die Gebühr zu hoch sei, und daher
trage ich darauf an, dieselbe auf Fr. 2 herabzusetzen.

Engel. Jedes Gesetz, das die Leute zu bezahlen
verpflichtet, findet Widerspruch bei seiner Einführung; ist es aber
einmal gehörig durchgeführt, und zeigen sich die wohlthätigen
Folgen davon, so verschwindet dieser Widerspruch. So ist es

gewiß auch mit diesem Gesetze in den meisten Gegenden des
Kantons gegangen. Es wäre daher sehr unklug, das Gesetz
schon jetzt wiederum abzuändern, bevor es überall gehörig
durchgeführt werden und seine guten Wirkungen zeigen konnte.
Daher stimme ich mit Ueberzeugung zum Anträge der Polizeisektion.

K a st h oser, Regierungsrath. Die Gebühr von Fr. 4
scheint auch mir zu hoch. Ist das Halten eines Hundes ein
Genuß oder nicht? Zst es ein Genuß, — warum ihn dem
Armen nicht so gut gönnen als dem Reichen? Also muß ich
wünschen, daß die Abgabe ermäßigt werde; die Exekution wird
dann nicht so schwierig sein, und das Gesetz wird die gleichen
Wirkungen haben. Man hat gesagt, diese Gebühr fließe in die
Kassen der Einwohnergemeinden, und diese Gemeinden haben
sonst nicht viel Ressourcen. Zch will den Gemeinden gerne
Ressourcen gönnen, aber nur gerechte und billige, die nicht
großentkeils bloß auf den Armen drücken. Zch bin Burger
der Stadt Bern, aber nichtsdestoweniger ist mein Grundsatz
der: gebe man den Einwohnergemeinden, was ihnen gehört,
und den Burgergemeinden, was ihnen gehört. Das, Tit., ist
im Gemeindegesetz vorgeschrieben und würde, wenn man diesen
Grundsatz gehörig ereqmerte, wohl den meisten E »wchnerge-
nninden die nötligen Ressourcen eröffnen. Also will ich den
Gemeinden lieber auf eine andere Weise helfen, als vermittelst
der Hundetaxe, welche Auslage eine so außerordentliche
Erbitterung hervorgebracht hat. Zch stimme daher für Herabsetzung
dieser Taxe auf die Hälfte.

Mühlemann, Regicrungsstatthalter. Es wird unter den
Regierungsstatthaltern wohl nicht einer sein, der bei der
Vollziehung dieses Gesetzes nicht irgend einen Widerstand gefunden
hätte, und zwar aus verschiedenen Gründen; vorerst darum,
weil das Gesetz in das Ende des Zahres 1838 und in den
Ansang des ZahreS 1839 fiel, wo ziemlich allgemein eine
politische Aufregung verbreitet war, und da gab eS gewisse Leute,
welche sich dieses Gesetz für politische Zwecke zu Nutzen machen
wollten. Daher hat sich im Amte Wangen gerade in denjenigen
Gemeinden am meisten Widerstand gegen dieses Gesetz gezeigt, wo
dergleichen Leute waren. Es bedürfte aber nichts als Klugheit
und Energie, um das Gesetz durchzuführen, und wenigstens im
Amt Aarwangen ist das ganz charmant gegangen. Ein zweiter
Grund der Unzufriedenheit war der: Zedermann glaubte, einen
Hund durchaus haben zu müssen, und also sei es jetzt nicht
recht, daß man ihm eine Abgabe auf den Hund lege. Diese
Ansicht von der Unenlbehrlichkeit der Hunde ist durchaus irrig.
Der Einzige, der wirklich einen Hund nöthig hat, ist der
Jäger; der muß absolut einen Hund haben, wenn er nicht selbst
die Kunst versteht. Kein Anderer bedarf unumgänglich eines
HundeS. Man sagt zwar, die Hunde seien doch in vielen Fällen
nöthig zur Bewachung des Hauses gegen Diebe u. s. w. Die
Diebe, Tit., welche in ein Haus einbrechen wollen, wissen gar
gut mit diesen Thieren umzugehen, damit sie sie nicht genieren
u. s. w. Das ist also eine bloße Meinungssache, daß Dieser
oder Zener einen Hund haben müsse. Wer nur ein oder zwei
Zahre lang keinen Hund hält, wird sich davon selbst überzeugen.
Eine dritte Ursache deS Wckerstandes gegen dieses Gesetz ist
die, daß größtentheils gerade die Vorgesetzten, welche die Taxe
beziehen sollten, Hunde hielten. Allein auch da war leicht
abzuhelfen; es gehört dazu nichts, als daß die Regierungsstatthalter

ohne Rücksicht der Personen ihre Pflicht thun. Was
den Zweck dieses Gesetzes betrifft, so ist derselbe gewiß ein
ungemein wohlthätiger, nämlich, die übergroße Anzahl von
Hunden zu vermindern. Dieser Zweck ist noch nicht vollständig



erreicht, wenn man ihn aber erreichen will, so muß man
wenigstens gegenwärtig keine Aenderung an dem Gesetze machen.
Noch gar Mancher hat jetzt einen Hund oder zwei', weil er
lieber die Taxe bezahlen als ein ihm oder den Seinen liebes
Thier todten will; ist aber einmal ein solches Thier mit Tod
abgegangen, so schafft er keinen Hund mehr an, wenn er weiß
daß er eine jährliche Abgabe dafür bezahlen muß. Also wird
der Zweck des Gesetzes nur bei noch längerer Fortdauer
desselben erreicht, und daher stimme ich zum Antrage der Polizeisektion.

O b recht. Ich unterstütze diesen Antrag auch, und möchte
nur aufmerksam machen auf diejenigen Regierungsstatthalter
und Gerichtspräsidenten, welche diesem Gesetze nach ihrer Pflicht
ein Genüge geleistet haben. Wenn wir jetzt dem Begehren der
Petenten entsprechen, so würde es überall heißen: die und die
Regierungsstatthalter u. s. w. sind rechte Tyrannen, die haben
ohne Schonung gehandelt u. s. w., während andere viel billiger
und ordentlicher waren! Es ist jetzt nicht an der Zeit, dem
Begehren zu entsprechen, während noch überall so viel Hunde
sind. Ich wohne auch an der Straße, aber ich habe keinen
Hund und will keinen, die Gauner und Diebe können die
Hunde gar ordentlich bannen, daß sie nicht bellen, so etwa mit
einem Würstlein u. s. w. Ich will also die Taxe weder
aufheben, noch herabsetzen, und zwar namentlich aus Rücksicht
gegen diejenigen Beamten, welche ihre Pflicht in allen Theilen
erfüllt haben.

Knechtenhofer, Hauptmann. Man hat diesem Gesetze

vorgeworfen, daß es ein unpraktisches sei; ich halte es im
Gegentheil für ein praktisches Gesetz; sogar in Thun, wo 170
und.mehr Hunde sind, sagt Niemand etwas dagegen. Es ist
aber auch ein sehr glückliches Gesetz; wie bereits gesagt worden
ist, indem es zeigt, woran wir mit der Finanzreform sind. Ich
unterstütze also den Antrag der Polizeisektion.

vr. S ch n eider, Regierungsrath. Diesen Antrag muß ich
auch unterstützen, odschon ich früher aus voller Ueberzeugung
gegen eine so hohe Gebühr war. Ich habe auch die Gebühr
nicht obligatarisch machen wollen, sondern nur für diejenigen
Gemeinden, wo der Eemeinderath sie für zweckmäßig halten
würde, denn ich wußte, daß diese Abgabe Aufregung bewirken
mußte. Gewiß hat Preußen ein festes Regiment, und dennoch
ist die preußische Regierung nicht im Stande gewesen, ein
Hundetaxgefttz allgemein zu vollziehen, sondern zwei Zahre nach
der Erlassung eines solchen, mußte man dasselbe so reduziren,
daß nur in denjenigen Städten und Ortschaften eine Hundetaxe
bezogen werden solle, wo die Lokalbehörden selbst eine solche
zweckmäßig finden. Wenn man nun in Preußen zurück buch-
stabiren mußte, so dachte ich, um so weniger werden wir ein
solches Gesetz allgemein durchführen können. Habe ich damals
geglaubt, die Hundetaxe werde bei uns Aufregung machen, so

war es auch deßhalb, weil ich wußte, daß sie hauptsächlich
Diejenigen treffen würde, die nicht gewohnt sind, etwas zu bezahlen,
und dann auch, weil diese Taxe nicht alle Staatsbürger trifft.
Zn letzterer Beziehung erlaube ich mir eine Vergleichung.
Zeder von uns wird sich etwa an einzelne Personen erinnern,
die sich vor der Einführung der allgemeinen Militärpflicht
absichtlich verstümmelt haben, um nicht dienen zu müssen.
Gegenwärtig, wo Zeder persönlich dienen muß, kömmt kein solcher
Fall mehr vor; im Gegentheil sieht man an den Musterungen,
wie sehr es Diejenigen, welche zurückgewiesen werden müssen,
plagt. Ungefähr so ist es mit den andern Lasten. Eine Last,
welche gleichmäßig von Allen getragen wird, macht keine

Aufregung; aber eine Last, welche nur Einzelne, namentlich
Vorgesetzte trifft, ist immer unangenehm. Preußen hat gleichzeitig
mit der Hundetaxe die Malzsteuer eingeführt, welche hundert
Mal mehr eintrug als die Hundesteuer, und doch besteht dort
die Malzftener noch jetzt, während die Hundesteuer modisizirt
werden mußte. Zch sage das nur, weil man von dem Hunde-
taxgesetze eine Anwendung auf die allgemeine Finanzreform
machen wollte. Zch weiß nicht, ob man mich auch zu den

Finanzreformern rechnet; ich habe noch nicht gesagt, was ich

am Platze des bestehenden Finanzsystemes will, wenigstens nicht
das, was Viele glauben. Wenn diese Abgabe in einzelnen

Gegenden mehr Aufregung gemacht hat, als in Andern, so
sind die Gründe davon hier angegeben worden. Den Herren
Regierungsftatthaltern kann man da allerdings nicht allzu vieles
zur Last legen. Es ist möglich, daß der Eine laxer ist als der
Andere, aber es ist auffallend, daß in denjenigen Gegenden,
wo man im Allgemeinen gewohnt ist zu bezahlen, wie im Zura,
im Seelande u. s. w., man von daheriger Aufregung nichts
weiß War ich nun von Anfang an für eine Gebühr von
bloß Fr. 2 — so glaube ich doch, daß jetzt je länger je mehr
die Taxe ohne Unbeliebigkeit entrichtet wird; übrigens wird der
Zweck des Gesetzes mit Fr. 4 besser erreicht als mit Fr. 2.
Schließlich mache ich noch aufmerksam, daß wir seit der
Einführung der Hundetaxe keinen einzigen Fall von erwiesener
Hundswuth im Kanton Bern gehabt haben, während vorher
fast kein Zahr verfloß, daß nicht ein oder mehrere Amtsbezirke
in Bann gelegt werden mußten. Zwar mögen damals noch
andere Umstände mitgewirkt haben, und es giebt immer noch
Hunde genug, so daß die Hundswuth wiederum gefährlich auö-
brechen könnte, allein grade deßhalb stimme ich zum Antrage.

Vuchmüller. Im Amtsbezirke Aarwangen hat man sich

der Hundetaxe auch hier und da opponirt, aber die Betreffenden
sind jedesmal dem Richter überwiesen und bestraft worden;
auch wird vom Regierungsstatthalteramte keine Gemeinderechnung

passirt, wenn der Ertrag der Hundetaxe darin nicht
gehörig verrechnet ist. Zch stimme durchaus zum Antrage der
Polizeisektion.

Huggler. Ich halte eö für meine Pflicht, hier die

Stimmung von Amte Oberhasle auszusprechen. Der Rapport
der Polizeisektion will nicht anerkennen, daß dort ein Mißvergnügen

sei über dieses Gesetz. Weil der Polizeisektion keine

Klagen bekannt geworden sind, so muß man deßhalb nicht
meinen, es sei keine Unzufriedenheit. Zch kann bezeugen, daß
noch kein Gesetz erschienen ist, welches die bessere Klasse im
Oberkasle unwilliger gemacht habe, als dieses. Das hat dann
noch seine besondere Seite. Wir sind da in Oberhasle an
einem Orte, wo gar allerhand Fäden gesponnen werden von
Uri, Unterwalden und Wallis her. Wenn dann noch im Lande
selbst gewisse Leute sind, welche die bessere Klasse aufreizen,
den Beamten drohen, auf den Tisch schlagen und das
Fleischhämmerlein hervorhalten u. s. w., so ist es sich nicht zu
verwundern, wenn in einer solchen Gegend die Stimmung nicht
ganz die allerbeste ist. Zch babe keinen Hund, aber gewiß
wird Niemand aus dem Oberhasle sagen, daß dieses Gesetz den
Leuten lieb sei. Wenn man dann noch vernimmt, daß an
andern Orten das Gesetz nicht vollzogen wird so benutzen das
die Feinde der neuen Ordnung der Dinge und sagen, man sehe

also, daß die Beamten den Bezug der Taxe verhindern könnten,
wenn sie wollten, es gehe ja an andern Orten auch u. s. w.
Es ist auch bei uns in einer Gemeindsversammlung zur Sprache
gekommen, ob man die Taxe bezahlen wolle oder nicht. Zch
sehe den Nutzen des Gesetzes auch ein, aber, wenn man die

Taxe auf 20 Btz. heruntersetzte, so wäre daS wohl das Beßte.

Stettler. Als die Sache zum erstenmal zur Sprache
kam, war ich gegen die Hundetaxe, indem ich glaubte, sie

werde die Regierung verhaßt machen und bloß als eine fiskalische

Maßregel angesehen werden. Hingegen muß ich jetzt
erklären, daß ich seither aus den eingelangten Berichten gesehen

habe, daß meine Besorgnisse sich nicht in dem Maße bewährt
haben. Es geht aus der großen Mehrzahl der Berichte hervor,
daß in dem weitaus größern Theile des Landes das Gesetz keine

Schwierigkeiten findet, daß man es als Wohlthat ansieht, und
daß man sich nur in einigen wenigen Bezirken dagegen sträubt.
Als ich das gesehen, bin ich auf andere Ansichten gekommen.
Wenn namentlich der Leberberg und im alten Kantonstheil
die Mehrzahl der Amtsbezirke der Ausführung des Gesetzes
keine oder sehr geringe Schwierigkeiten entgegensetzen, ja darin
eine wohlthätige Sache erblicken, so sollen sich die andern
Bezirke der großen Mehrzahl unterziehen. Wer nicht vermag,
im Zahre Fr. 4 zu bezahlen, der soll keinen Hund haben. Zch
habe keinen Hund, ich kann mein Geld besser brauchen. Ich
stimme durchaus zu den Anträgen der Polizeisektion und müßte
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es sehr unklug finden, einer kleinen Minderheit zu Liede das
Gesetz schon jetzt abzuändern.

Blumenstein. Zm Seelande ist das Gesetz im
Allgemeinen nicht so übel aufgenommen worden eben wegen der
Anerkennung seines wohlthätigen Zweckes. Ich kenne sogar
Leute, die vorher gar keinen Hund hatten; jetzt haben sie zwei,
und warum? es hat mir Einer selbst gesagt: jetzt ist es eine
Freude, Hunde zu halten, weil jetzt nicht jeder einen Hund
halten kann. Ich stimme zum Antrage der Polizeisektion.

Meyrat-Lange! hält es für zweckmäßig, zu erkennen zu
geben, daß das Gesetz über die Hundetaxe im Zura als eine
Wohlthat angesehen wird, und es kommt ihm ganz unerwartet,
die Nützlichkeit desselben bestritten zu sehe«.

Aubry, Regierungsrath. Diese Diskussion bringt in mir
die Ueberzeugung hervor, daß, wenn es sich davon handelte, in
unserm Kanton ein theilweises oder allgemeines Steuergesetz
einzuführen es aus viele Schwierigkeiten stoßen würde. Glücklicherweise

sind wir nicht zu dieser Nothwendigkeit gezwungen. Wenn
die 20,000 Fr., welche die Hundetaxe einbringt, in die Staatskasse

fließen würden, so würden wahrscheinlich noch viele Re»

klamationen zum Vorschein kommen. Und dennoch ist es

anerkannt, daß in drei Viertheilen der Amtsbezirke daö Gesetz eine

Wohlthat für die Einwobnergemeindekosten ist, die im
Allgemeinen wenige Hülfsquellen haben, und ebenso in Beziehung
auf die Sanitätspolizei, indem es die Wuthfälle beträchtlich
vermindert. — Der Herr Regierungsstatthalter von Znterlaken
hat geglaubt, daß in dem Berichte der Polizeisektion ein
Vorwurf enthalten sei, welcher ihn direkt berühre. Ich bestreike
diese Absicht um so mehr, als es anerkannt ist, daß, seitdem er
den Amtsbezirk Znterlaken verwaltet, die Polizei in diesem
Amte sich verbessert hat. Was das Gesetz an sich selbst betrifft,
so hält er dafür, daß die Taxe zu hoch sei, weil es in seinem
Bezirke viele Arme giebt. Allein, wie Herr Mühlemann ihm
geantwortet hat, diejenigen, welche die Mittel nicht haben, die
Hundetaxe zu zahlen, sollen auch keine halten. — Herr
Regierungsrath Zaggi glaubt, man solle die Hundetaxe
herabsetzen, und denjenigen Armen die zeitweilige Steuer entziehen,
welche sich über diese Taxe beschweren. Diese Bemerkung ist
schon vorgebracht worden, als das Gesetz berathen wurde, und
es ist damals beschlossen worden, keine solche Bestimmung in
dasselbe aufzunehmen. Man hatte auch Ausnahmen für die
Metzgerhunde die Schäferhunde, die Haushunde u. s. w.
vorgeschlagen. Allein diese Vorschläge wurden nicht angenommen.
Man hat gefunden, daß diese Ausnahme die Vollziehung des

Gesetzes verwickeln würde. — Der Herr Gerichtspräsident von
Geftigen hat bei der Rechtfertigung des Regierungsstatthalters
seines Bezirks eine wesentliche Sache vergessen, nämlich daß

dieser Regierungsftatthalter nur 2 Fr. Taxe für seinen Hund
gezahlt hat, und sich eine Quittung für 4 Fr. geben ließ.
Was die andern Amtsbezirke anbelangt, so lasse man nur alle
Aktenstücke vorlegen, man lasse sie durch eine Kommission
untersuchen und man wird sehen, ob die Behörden immer auf
eine zweckmäßige und unparteiische Weise gehandelt haben. —
Einer der Herren Großräthe aus dem Oberland, welcher die
Taxe zu hoch findet, hat behauptet, daß die Oberbehörde den
Hindernissen nicht genügsame Aufmerksamkeit schenke, welche sich
den Unterbehörden in den Weg stellen, wenn es sich um die
Vollziehung der Gesetze handelt; daß es weit leichter sei, zu
befehlen, als zu vollziehen. Was mich anbelangt, so halte ich
dafür, daß die Vollziehung für solche Unterbehörden leicht ist,
welche guten Willen haben. Der Theil des Landes, in welchem
es die meisten Hunde gibt, ist derjenige, aus welchem die
wenigsten Reklamationen einkommen. Unser Kanton ist in
Europa vielleicht dasjenige Land, wo die Hunde am zahlreichsten

sind. Im Jahr 1839 zählte man einen auf 02 Einwohner,
und im Jahr 1840 einen auf 72, während man in Deutschland

kaum einen auf 100 findet. — Alles, was ich gehört habe,
ist nicht von der Art, meine Ueberzeugung zu ändern, daß
kein Grund vorhanden sei, das Gesetz zu modifiziren. Ich habe
einen vorhergehenden Redner sagen hören, daß er der Revolutionen

satt sei. Allein diese Betrachtung hat die Polizeisektion
nicht aufgehalten, und bei den Befehlen, die sie gegeben hat,
hat sie die Unterstützung des Regierungsrathes gefunden,
der keinen Augenblick über die Nothwendigkeit ungewiß war,
über die genaue Vollziehung eines Dekrets zu wachen, das Sie
erlassen haben, ohne sich um das Geschrei zu bekümmern, das
sich erhoben hat. Ich bestehe daher auf dem Glauben, daß es

am Platze sei, zur Tagesordnung zu schreiten, wie der
Regierungsrath vorschlägt.

Abstimmung.
Für den Antrag der Polizeisektion 79 Stimmen
Für etwas Anderes 25 „

(Schluß folgt.)

Berichtigung.
Nicht Herr Regierungsftatthalter Zaggi, wie es in N. 35,

Seite 5 irrig heißt, hat den Antrag des Militärdepartements
auf Erhöhung der Besoldung des ZeughausdirektorS mündlich
unterstützt, fondern Herr Regierungsrath Zaggi, älter.

39
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Erste Hälfte, 1811.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der dreizehnten Sitzung. Montag den 6. Chrift-
monat 1841.)

Vortrag der Bittschriftenkommission über die

Beschwerde der Gemeinde Tram lin gen gegen den Regierungsrath,

bezüglich auf den dortigen Kirchenbau.

Der Thatbestand, wie er sich aus den vorliegenden
umfassenden Akten ergiebt, ist im Wesentlichen folgender. 2m.
Dezember 1839 langte bei dem Regierungsrathe eine Vorstellung

von 73 Kirchgenossen von Tramlingen ein, des InhaltS:
Nach dem großen Brandunglücke, welches das Dorf Tramlingen

am 10. Zuli 183!) betroffen, sei am 4 August gleichen
2ahreS an einer vorschriftgemäß bekannt gemachten
Kirchgemeindeversammlung beschlossen worden, die neu aufzuführende
Kirche auf einem etwas höher alS die Brandstätte der alten
Kirche gelegenen Plateau zu erbauen. Obwohl eine Anzahl
Stimmberechtigter von Untei tramlingen erst nach dem Schlüsse
der Berathung in die Versammlung eingetreten, seien dennoch
keine Protestationen gegen die stattgehabte Verhandlung eingelegt

worden. Drei Monate später, am 3. November, habe

dagegen eine zweite Kirchgemeindeversammlung beschlossen, die

neue Kirche auf der nämlichen Stelle zu erbauen, auf welcher
die abgebrannte gestanden. Gegen diesen letztern Beschluß wurde
nun von jenen 73 Kirchgenosscn der frühern Majorität Opposition

eingelegt, und die Ausrechthaltung des Beschlusses vom
4. August verlangt. Der Regierungsrath entschied sodann auf
die Berichte des Departements des Innern und deS Baudepartements

aus formellen uick> materiellen Gründen am 27 Dezember

183!), es solle bei dem ersten Beschlusse vom 4. August
fein Bewenden haben, die entgegengesetzte Schlußnahme vom
3. November ungültig erklärt, und somit die Kirchgemeinde
Tramlingen angewiesen fein, auf dem obern Plateau des Kirchhofes

die neue Kirche zu erbauen. Diesem Entscheide wollte
sich die Gemeinde nicht unterziehen und reklamirte dagegen in
mehrern Vorstellungen und Beschwerden an die obern
Staatsbehörden, zuerst wegen der größer» Kosten und, nachdem in
Folge nochmaliger Untersuchung durch das Baudepartement sich

dieser Grund alS unrichtig ausgewiesen, wegen des fernern
Umstandes, daß der projektirte Bau der Kirche auf dem obern

Plateau die Ausgrabung vieler Leichname erfordern würde.

In Folge eines hierauf durch Sachverständige unter Leitung
eineS Mitgliedes des Regierungsrathes abgehaltenen
Augenscheines bestätigte der NegierungSrath am 21. Dezember 184«)

seine frühern Beschlüsse dahin, daß er die durch Entscheid vom
4. August bestimmte Baustelle noch immer als die schicklichste

betrachten müsse; um aber den rücksichtlich der Leichenausgra>
bung geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen, erklärte er sich

auf den Fall, daß die Gemeinde es vorziehen sollte, die Kirche
auf ein drittes, ebenfalls taugliches Stück Land zu verlegen,
bereit, bei allfälligem Mißlingen der daherigen Käufsverhandlungen

ein Gesuch der Gemeinde um Expropriation bei dem

Großen Rathe zu unterstützen. Die Gemeinde sprach jedoch an
zwei Versammlungen die Weigerung aus, dieses Terrain
anzukaufen; worauf der Regierungsrath einfach seinen Entscheid
vom 27. Dezember 1839 bestätigte. 2n seiner Verantwortung
rechtfertigt der Regierungsrath sein Verfahren mit der Berufung

auf seine Kompetenz in Bau- und Feuerpolizeisachen und
auf den §. 54 deS Gemeindegesetzes, welchem zu Folge der
Beschluß der Kirchgemeindeversammlung vom 4. August in
Rechskraft erwachsen sei, und andrerseits der Regierungsralh
dergleichen Anstände endlich zu entscheiden habe. Die Bitt-
schristenkommission dagegen, - in Betrachtung, daß der §. 54
des Gemeindegesetzes auf den vorliegenden Fall seine Anwen
dung nicht nnde, weil der gesetzlich vorgeschriebene Aussöhnungsversuch

durch den Regierungsstatthalter gar nicht stattgefunden
habe, daß ferner der Regierungsrath nicht befugt sei, die
Kirchgemeinde Tramlingen an einer in gesetzlicher Form vor
genommenen Zurücknahme eines frühern Beschlusses zu hindern,
daß sodann der Regierungsrath über den Inhalt dieses Be^
schlusses irrig berichtet worden sei, indem laut Protokollauszug
am 4. August 1839 lediglich beschlossen worden, nicht mehr
auf dem alten Fundamente zu bauen, die nähere Bestimmung
des Platzes aber dem Kirchgemeindratke im Einverständnis
mit dem Baumeister zu überlassen, und daß endlich der
Regierungsrath als oberste Polizeibehörde wohl das Recht habe, eine
Baubewilligung aus hinreichenden Gründen abzuschlagen, nicht
aber, von sich aus den Bauplatz anzuweisen, — stellt bei dem
Großen Rathe den Antrag, es möchten sämmtliche den Kirchen
bau von Tramlingen betreffenden Akten dem Regierungsrathe
ml mvliu.^ uKaittliim (zu besserer Verfügung) überwiesen werden.

Auf Begehren des Herrn RegierungsrathS La n gel wird
der Bericht des RegierungsrathS an die Bittschriften-
kommission verlesen, dessen Schluß, gestützt auf die bereits oben
erwähnten Motive, dahin geht, das; der Große Rath über die
Beschwerde der Gemeinde Tramlingen zur Tagesordnung schreite.

Stauffer, alS Berichterstatter. Vorerst bemerke ich,
daß, wenn man die Verlesung des Berichts des Regierungs.
ratheS gewollt hat, diese Verlesung derjenigen des Antrags der
Bittschriftenkommission hätte vorausgehen sollen. — In ihren
Bittschriften vom 16. Februar 184«) und 12. Februar 1841
beschweren sich die drei Gemeinden Tramlingen über die
Beschlüsse des RegierungsrathS vom 27. Dezember 1839 und 24.
April 184t) in Betreff des neuen Kirchendaues von Tramlingen.

— Ohne Zweifel wird gesunden werden, dieser Gegenstand
werde etwas spät hieher gebracht. Bei der Verwiklung des
Geschäfts erforderte es aber Zeit, um die erforderlichen Schriften

von den verschiedenen Dcpartementen, die sich damit beschäftigt

hatten, zur Hand zu dringen; jedenfalls soll ich zu
versichern die Ehre haben, daß die Bittschriftenkommission ihrer
SeitS nichts verspätet hat. — Der Streitgegenstand selbst ist
nun in seinen Hauptzügen folgender: Am 4. August 1839 hat
die Kirchgemeinde Tramlingen den Neubau einer Kirche am



Platz der abgebrannten beschlossen, ohne jedoch den Platz, wohin
dieselbe gebaut werden sollte, zu bezeichnen. Dieser Beschluß
wurde von der Gemeinde Untertramlingen angegriffen, und
man zankte sich darüber >n Vorstellungen und andern Schriften,
ohne die Sache aus gesetzlichem Wege zu einem Entscheid zu

führen. Wahrend dieses Gezänkes wurde auf den 3. November
1839 eine zweite Gemeinde in aller Form ausgeschrieben, und
an derselben, nach sehr ausführlicher Entwiklung des
Gegenstandes, bis an 5 Stimmen einhellig erkennt: l) Es solle der
Beschluß vom 4. August aufgehoben sein, und 2) die Kirche
auf den Platz der bisberigen gebaut werden, unter Vorbehalt
der erforderlichen Vergrößerung. Gegen diesen Beschluß trat
nun die Minderheit auf Mit dem Ansuchen an den RegierungS-
rath, diese Behörde möchte denselben ausheben, und dagegen
denjenigen vom 4. August in Kraft erkennen; mit dem bestimmten

Beifügen, derjenige vom 4. August bezeichne die Stelle,
wo gebaut werden solle, nämlich auf dem Plateau oben an der
bisherigen Kirche, und diesem Platz seie sowohl wegen seiner
Lage als wegen wenigerer Feuersgefahr der Vorzug zu geben.
Ferners wurde gesagt, ein Ausgleichungsversuch habe nach §. 54
des Eemeindsgesetzes durch den Regierungsstatthalter statt gesunden,

seie aber fruchtlos abgelaufen, so daß nun der RegierungS-
rath endlich zu entscheiden habe u. s. w. — Hierauf faßte nun
der Regierungsrath wirklich unterm 27. Dezember 1839 den

am 24. April 1849 bestätigten Beschluß: es solle der Gemeindsbeschluß

vom 3. November aufgehoben, hingegen derjenige vom
4. August in Kraft erkennt sein, welchem zufolge die Kirche
auf der Stelle oberhalb der alten gebaut werden solle. Nun
ist aber prozedürliche Wahrheit, daß der Beschluß vom 4.
August die Stelle nicht bezeichnet, auf die gebaut werden soll.
Ebenso ist eS prozedürliche Wahrheit, daß über den fraglichen
Streithandel nie ein Ausgleichungsvesuch statt gefunden hat.
Somit ist der Regierungsrath in diesen beiden Punkten durch
unrichtige Vorgaben irre geführt worden, — mithin dessen

Beschluß in dieser Beziehung ohne Fundament und also auch
unhaltbar. Derselbe ist aber auch darin unhaltbar, daß er
den in aller Form von der Gemeinde gefaßten Beschluß vom
3. November aushebt und den frühern vom 4. August in Kraft
erkennt. Dieses ist dem Recht der Gemeinden zu nahe getreten.
Der regierungsräthlicke Beschluß ist ferners auch darin unhaltbar,

daß er befiehlt wo, auf welcher Stelle gebaut werden solle.
Die Bittschriftenkommiss.on hält nämlich dafür, eS müsse den
Gemeinden unbenommen bleiben, ihre Beschlüsse auf
gesetzlichem Wege abändern oder aufheben zu können; eben so

müsse jedem Bauführer daS Recht zustehen, den Platz, auf dem
er bauen wolle, selbst auszuwählen, und die Behörde habe bloß
das Recht und die Pflicht, hierbei negativ einzuschreiten, d. h.
nach den bestehenden Gesetzen zu sagen: da oder dort darf nicht
gebaut werden, das Befehlen aber, wo gebaut werden solle,
stehe keiner Polizeibehörde zu. Mithin seien die gesetzlichen
Schranken in allen den angeführten Punkten überschritten
worden, in welche die vorliegende Angelegenheit zurückgeführt
werden müsse durch Zurücksendung der Akten all moliu« uKvn-
clum an den Regierungsrath; alS worauf ich Namens der
Kommission antrage, so wie der schriftliche Antrag es thut.

Langet, Regierungsrath. Als vor zwei und einem halben
Jahre eine Feueröbrunst einen iTheil deS Dorfes Tramlingen
zerstörte, mußte die Pfarrgemeinde auf der Stelle auf die
Mittel denken, den durch das Feuer angerichteten Schaden
wieder gut zu machen. Unter dem Eindrucke dieses unglücklichen

Ereignisses versammelte sie sich, am 4. August. Der
Partheigeist, der sich bisher an diesem Ort sehr tkätig gezeigt
hatte, war bei diesen unglücklichen Umständen in gewisser Art
verschwunden. Die Versammlung beschloß einmüthig, daß die
Kirche nicht mehr auf ihre alten Fundamente erbaut werbe, um
mehrere Ungelegenheiten zu vermeiden, unter andern auch die
der zu großen Nähe der Gebäude, welche sie so ausgesetzt hatten,
daß sie ein Raub der Flammen wurde, und dann wegen der
großen Feuchtigkeit des Bodens, welche so groß war, daß man
den Fußboden von Backsteinen mit Brettern belegen mußte.
Die Pfarrgemeinde beschloß folglich, daß die Kirche auf einer
den bisherigen Platz beherrschenden Anhöhe erbaut werden solle,
allein sie überließ dem Baumeister und dem Kirchenrath die

Sorge, den Ort auf dieser Anhöhe genau zu bestimmen,
wo die Kirche erbaut werden sollte. Der Verbalprozeß bestätigt
die Thatsachen so, wie ich sie hier auseinandergesetzt habe,
einzig finden sich die Worte „auf der Anhöhe" nicht darin. Allein
eS ist allgemein bekannt, und nöthigenfalls würde die ganze
Pfarrei, wenn man sie darüber befragte, dasjenige bestätigen,
was ich behaupte, indem bei diesem Beschlusse die ganze
Versammlung sich an die bezeichnete Stelle begab, und an diesem
Platze beschlossen wurde, dem Kirchgemeinderath und dem
Baumeister die Bezeichnung des bestimmten Ortes aus dieser
Anhöhe zu überlassen, wo das Gebäude aufgeführt weiden sollte. —
Einige Zeit nachher war der Partheigeist mit neuer Stärke
erwacht, und es ergab sich, daß, weil einige Personen wünschten,
die Kirche möchte auf dem am 4. August von der Kirchge
meindeversammlung angenommenen Platze erbaut werden, Andere
Opposition einlegten. Dann fand eine neue Versammlung den
3. November start, und es wurde bei derselben beschlossen, den
Beschluß vom 4. August aufzuheben und auf dem alten Platze
zu bauen. — Unmittelbar nach dieser Versammlung wurde von
33 Partikularen von Tramlingen Klagen erhoben. Zhre
Reklamation wurde durch den Regierungsstatthalter dem
Regierungsrathe übermittelt und dieß infolge der Bestimmung des
Art. 54 des Gesetzes. Wenn man zu den Versöhnungsversuchen,

von welchen dieser Artikel spricht, nicht Zuflucht nahm,
so geschah es, weil der RegierungSstatthalter versicherte, daß
diese Versuche bei dem Zustande der Gemüther ganz nutzlos
wären, eine Meinung, welche von dem Regierungsrath mit um
so mehreren. Rechte getheilt wurde, als es besonders daran
lag, die Bauarbeiten nicht zu verzögern. Er verfügte also,
baß der Beschluß vom November als null und nichtig
anzusehen, und derjenige vom 4. August aufrecht zu halten sei. —
Einige Zeit nachher wurde Herr Oberst Koch mit Herrn Mon-
nard und mir an Ort und Stelle abgeordnet. Ich bedaure,
daß dieses ehrenwerthe Mitglied nicht anwesend ist, weil er
Ihnen Aufschlüsse über unsere Sendung geben könnte. Wir
wurden von den Gemeindevorstehern auf die Anhöbe geführt,
alS auf den Platz, wo die Kirche gebaut werden sollte. Herr
Koch beharrte auf der Zweckmäßigkeit dieses Platzes. (Der
Redner fügt bei, daß er zum zweiten Mal auf Ort und Stelle
abgeschickt worden sei, um die Bauentschädigungen zu regu-
liren, und daß er den Einwohnern von Tramlingen den Rath
gegeben habe, von dem Regierungsrathe die Erlaubniß zu einer
neuen Versammlung zu verlangen, um sich über die in Frage
stehende Angelegenheit zu berathen, und den Platz durch
Sachverständige untersuchen zu lassen. Statt aber seinem Rathe zu
folgen, erzeugte der Geist der Zwietracht, der in dieser
Kirchgemeinde herrscht, Vorwände um die Sache zu verwickeln.) Wenn
der Große Rath die Anträge der Bittschriftenkommisflon annimmt,
so entsteht weiter nichts daraus, als daß in dieser Pfarrgemeinde
Anlaß zu Erneuerung von Auftritten gegeben wird, welche nur zu
bedauerlich sind. Man wird nur bezweken, daß die Sache weiter
um sich greift, weil durch einen solchen Entscheid man dem
Regierungsrath das Recht zuerkennt, die Erlaubniß zum Bauen
an einem Platze zu verweigern, welchen ert nicht für zweck

mäßig erachtet, und wenn der RegierungSrath consequent
sein will, so kann er nicht einwilligen, daß die Pfarrgemeinde,
selbst wenn sie es beschließen sollte, ihre Kirche aus den alten
Fundamenten erbauen lasse. Folglich glaube ich, es liege in
dem Interesse der Pfarrgemeinde selbst, daß der Große Rath
über die Klagen, die an ihn gerichtet sind, zur Tagesordnung
schreite. Thut er es, so fallen alle Vorschläge hinweg, und
diese Pfarrgemeinde, welche seit zwei und einem Halden Jahre
ihreS Tempels beraubt ist, wird ganz gewiß in ihrer großen
Mehrheit damit zufrieden sein, daß der Bau an demjenigen
Platze statt finde, den sie zuerst gewählt hat.

Stettler. Diese Angelegenheit ist auch in allgemeiner
Hinsicht wichtig. Vorerst ist sie ein Beweis, wie durch ein
gewiß wohlgemeintes, aber vielleicht unkluges und eigensinniges
Eindrängen und Puissanziren der Regierungsgewalt eine
Gemeinde in Zerwürfniß kommen kann. Zweitens zeigt uns diese

Angelegenheit die Wichtigkeit einer Bittichriftenkommission, die
ihre Stellung kennt und das Recht und die Interessen der
Staatsbürger, gegenüber der Regierung, unparteiisch vertheidigt.
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Nun zur Sache. Wenn man unsere Versassung und das
Eemeindegesetz mit einiger Aufmerksamkeit liest, so kann man
nicht zweifeln, daß eS im Willen der Verfassung und des

Gemeindegesetzes ist, daß die Gemeinden inner den ihnen durch
Verfassung und Gesetz angewiesenen Schranken freie Gemeinwesen

seien, die frei ihre innern Angelegenheiten berathen, und
durch die Negierung hierin nicht beeinträchtigt werden sollen.
Das ist die Grundlage einer Republik, daß die Gemeinden frei
seien in ihrer innern Administration, immerhin jedoch unter
der Aufsicht der Regierung. Dadurch wird der republikanische
Geist gepflanzt. Hier in diese Versammlung können nur
240 Bürger kommen, aber weisen Sie den Gemeinden einen
Bezirk an, wo alle stimmfähigen Gemeindsgenossen ihre gemeinsamen

Interessen frei berathen können, so «st da die deßte

Grundlage zur Entwickelung republikanischen Geistes. Nun ist
die Erbauung einer Kirche gewiß ein Interesse, das alle Ee-
meindebürger nahe berührt; das sollen sie also frei berathen
können und durch d>e Regierung nicht darin beschränkt werden,
gesetzt sie machen dann etwas, das vielleicht besser hätte gemacht
werden können; allein sie sind frei, sobald sie nicht gegen die

Gesetze perstoßen. Im vorliegenden Falle hat die Gemeinde
Tramlingen, nachdem sie von einem großen Brandunglücke
heimgesucht worden, im August 1800 den mehrfach angeführten
Beschluß wegen deS Kirchenbaues gefaßt; als die Berathung
fertig war, kamen 00 Kirchgemeindegenossen erst an und sagten,
es sei unrichtig zu der Versammlung geboten worden. Im
Amtsblatte war nämlich die Versammlung auf Morgens 0 Uhr,
durch den Umbieter hingegen aus 1 Uhr Nachmittags angesagt
worden; nun ist aber aus dem Lande der Umbieter die Hauptsache,

und nicht daS Amtsblatt. Hierauf hat eine andere
Kirchgemeindeversammlung statt gesunden, wo ein dem frühern
entgegengesetzter Entschluß gefaßt wurde. Jetzt fragt eS sich:
haben die Gemeinden das Recht, von einem einmal gefaßten
Beschlusse später wiederum zurückzukommen? Wenn jene 00
vor die Regierung getreten wären und sich beschwert hätten,
daß unrichtig zu der ersten Versammlung geboten worden sei,
so würde der Regierungsrath gewiß von sich aus eine andere

Versammlung angeordnet haben, um den Willen der Majorität
zu kennen; allein die Gemeinde Tramlingen hat aus eignem
Antriebe eine neue Versammlung verordnet, und zwar im
November 1830. Wo steht jetzt geschrieben, daß eine Gemeinde

in einer spätern, gehörig publizirten und unter Beobachtung
aller gesetzlichen Formen, abgehaltenen Versammlung, nicht
etwas anderes beschließen dürfe, als früher? Hier ist der
Große Nath; da sind doch geschecktere Leute als nur in so

einer Kirchengemeinde, aber hat nicht dieser Große Rath noch

vor nickt sehr Langem einen Beschluß drei Monate, nachdem

er gefaßt worden, einhellig wiederum aberkannt? Wenn der
Große Rath in einen solchen Fall kommen kann, so muß dieß

um so eher einer Kirchgemeinde freistehen. Jetzt wendet man
gegen den spätern Beschluß der Gemeinde Traückingen serner
ein, daß der alte Bauplatz wegen der Feuersgefakr nicht
zweckmäßig sei u. s. w.; allein, Tit., die alte Kirche hat 800 Jahre
lang gestanden, und ist erst dann verbrannt, als fast das ganze

Dorf verbrannte. Somit muß die Feuersgefahr auf dem alten
Platze nicht so groß sein. Wenn man zetzt die Kirche höher
hinausstellr, wer garancirt, daß dann nicht desto eher der Blitz
darein schlagen wird? Gesetzt aber auch, die neue Baustelle
wäre besser, — warum Unfrieden in die Gemeinde bringen,
wenn sie nun einmal ihre Kirche nicht da haben will? Die
Gemeinde muß ja in diese Kirche gehen, nicht wir; also überlasse

man eS doch der Gemeinde, zu sagen, wo sie ihre Kirche
haben will. Eine Kirche ist ein Tempel des Friedens und der

Versöhnung, und Ihr wollt die Gemeinde zwingen, mit ver-
Kärtetem Herzen in diese Kirche zu gehen? Und das wollt Ihr
für nichts anderes, als um zu puissanziren und zu sagen: Es
muß jetzt da hindurch? Wird unter solchen Umständen dann
die Kirche ein Tempel des Friedens und der Versöhnung sein?
Die Vittschristenkommission trägt daraus an, die ganze Sache
dem Regierungsrathe aü mvliu.^ a^eullum zurückzuschicken.
Wenn aber der Regierungsrath aus bloßer Sucht deS Puissan-
zirens sich stemmt und wehrt, so kömmt dabei nichts heraus;
daher sollte man erklären, entweder — daß eine neue
Versammlung zu Tramlingen veranstaltet werben solle, damit sich

der Wille der Mehrheit frei und frank ausspreche, wo sie ihre
Kirche haben wolle; oder aber, daß, wenn die Gemeinde sich
dem Wunsche des Regierungsraths füge, der Staat ihr eine
so und so große Beisteuer an den Kirchenbau geben werde.
So macht man es an andern Orten. Das Chor muß die
Regierung auf jeden Fall selbst bauen, das ist keine Beisteuer.
Das, Tit., sind meine freimüthigen Ansichten über diese Sache.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. In der That ist in
diesem Geschäfte gefehlt worden; ich sage nicht, der Regierungs
rath habe gefehlt, sondern die einzelnen Mitglieder, und zu
diesen gehöre auch ich. Die Bittschriftenkommission hat die
rechten Gesichtspunkte herausgehoben, — vorerst die Berechtigung

der Gemeinde, von einem gefaßten Beschlusse zurückzukommen

und etwas Anderes zu beschließen. Dieses Recht gebe
ich zu, sobald man nur in den Schranken der Gesetze bleibt.
Sodann die Frage, welches ist die Handlungsweise deS Regie
rungSraths als oberster Polizeibehörde? Soll diese Handlungsweise

bloß negativer Art sein, oder kann sie auch positiver Art
sein? Auch hier hat die Biltschriftenkommission nach meiner
Ueberzeugung den Nagel auf den Kopf getroffen, indem sie den
Grundsatz aufstellt, daß jene Handlungsweise bloß eine negative
sein könne. Also konnte der Regierungsrath sagen: Ihr sollt
nicht auf dem oder dem Platze bauen; aber er konnte nicht
vorschreiben: Ihr sollt auf dem oder dem Platze bauen.
Daher will ich gerne helfen, die Sache zu redressiren, wenn
Jemandem Unrecht geschehen ist. Der Zwiespalt ist aber nicht
erst durch zenen Beschluß des Regierungsraths in die Gemeinde
Tramlingen gekommen, sondern derselbe ist schon lange da
gewesen, und wird leider noch lange da bleiben. Daran ist
der Regierungsrath nicht Schuld. Der Regierungsrath hat
auch erst nach stattgehabter gründlicher und sorgfältiger
Untersuchung der Sache von Seite Sachverständiger, seinen Entscheid
gefaßt, und gewiß wäre eS im Interesse der Gemeinde selbst,
wenn dieser Entscheid des RegierungSraths aufrecht erhalten
würde. Allein ich will nicht dazu stimmen, indem mich die
Bittschriftenkommission überzeugt hat, daß, wenn ich auch den
Beschluß des Regierungsraths materiell für gerechtfertigt halte,
dabei doch in der Form gefehlt worden ist. Daher stimme ich

zum Antrage der Bittschriftenkommission Im Ncgierungsrath
werde ich mich dann in dieser Angelegenheit ganz im Sinne
der Kommission verhalten, nämlich dazu stimmen, daß der
Regierungsrath bloß negativ verfahre, sosern die Gemeinde die
Kirche an einen unzweckmäßigen Ort stellen wollte, daß er aber
dann nicht weiter gebe. Auf dem alten Platze kann man im
eigenen Interesse der Gemeinde die Kirche nicht gebaut werden
lassen. Schließlich bemerke ich nur noch, daß ein AussöknungS-
versuch durch den Regierungsstatthalter hier nicht eine
nothwendige Formsache war, indem es sich nicht um einen förmlichen

Administrativprozeß gehandelt hat u. f. w.

Tscharner, alt Schultheiß. Ich ergreise bloß das Wort,
damit man nickt glaube, daß die Mitglieder des Regierungs-
rathS auf die stattgehabten Erläuterungen aus ihrem Beschlusse
beharren wollen. Sobald eS sich zeigt, daß bei einem Geschäfte
Unkenntnis' der Verhältnisse und Mißverstand gewaltet hat,
indem wesentliche 'Aktenstücke damals nicht vorlagen u. s. w.,
so ist es das Einfachste, die Sache an den RegierungSrath zu
nochmaliger Behandlung zurückzuschicken. Der Regierungsrath
hat hiebet gewiß nicht aus Neigung, zu puissanziren, gehandelt,
er hat im Gegentheile alle möglichen Vorsichtsmaßregeln
genommen, um dem Willen der wahren Majorität der Gemeinde
Tramlingen gemäß zu handeln; allein man mußte sich

überzeugen, daß in dieser Gemeinde viel böser Wille waltet, daß
Elemente da sind, welche Alles zu verhindern bemüht sind,
waS zum guten Zwecke beitragen kann.

Müklemann, Regierungsstatthalter. Nicht sowohl die

von der Bittschriftenkommission angebrachten Motive bestimmen
mich, zum Antrage derselben zu stimmen, als vielmehr der

Grund, daß die Gemeinden in ihren Beschlüssen nicht gehindert
werden sollen, so weit sie aus gesetz- und verfassungsmäßigem
Boden sind. Es heißt im Vortrage, es habe kein Aussöh
nungSversuch stattgefunden. Ich weiß nicht, ob das ganz genau



ist; wenigstens habe ich in den Akten gelesen, daß der
Regierungsstatthalter eine spätere Gemeindsversammlung präsidirt
habe, und das ist doch wohl als ein Aussöhnungsversuch
anzusehen. Der Regierungsrath giebt zur Rechtfertigung seines
Verfahrens namentlich feuerpolizeiliche Grunde an, sowie auch,
daß die Versetzung der Kirche im Interesse der Kirche selbst
liege. DaS ist wohl möglich; hingegen bin ich nicht ganz mit
der Bittschriftenkommission einverstanden, daß der RegierungS-
rath sich bloß negativ hätte verhalten sollen. Der Staat wird
bei dieser wie bei andern Kirchen im Falle sein, die Kosten des
Chores zu bezahlen, und sehr wahrscheinlich wird er noch überdies;

für eine Beisteuer zum Baue überhauvt in Anspruch
genommen werden. Wenn daS richtig ist, so hat nach meinem
Dafürhalten die Regierung auch positiv etwas dazu zu sagen.
DaS ist ein fernerer Hauptgrund, weshalb ich darauf antrage,
die Sache dem RegierungSrathe zu näherer Untersuchung
zurückzuschicken.

Zaggi, RegierungSrath, älter. DeS Kämpfens müde
will auch ich die Kapitulation unterschreiben, wie dieß bereits
andere Mitglieder des Regierungsraths gethan haben, und
ich mache nur aufmerksam, daß es bald 3 Uhr ist.

May, gew. StaatSschreiber. Mir sind die Lokalitäten
und sonstigen Verhältnisse von Tramlingen sehr genau bekannt.
Unmittelbar hinter der Kirche erhebt sich eine steile und ziemlich

felsige Anhöhe, und zwar noch im Umfange des Kirchhofes,
daher ist die Frage entstanden, ob es nicht vielleicht besser wäre,
die Kirche hier oben zu bauen. Dagegen wurde eingewendet,
daß man genöthigt sein würde, mehrere, zum Theil erst kürzlich

beerdigte, Leichname auszugraben. Deßhalb sagte die
Regierung, man könne mit dem Bau noch ein wenig weiter
zurückgehen. Nun erhebt sich aber das Land so, daß die Kirche
10 oder 15 Fuß höher zu stehen käme, so daß eine offene Treppe
zur Kirche hinauf führen müßte, was in einer Berggegend
besonders im Winter für viele Leute gewiß sehr beschwerlich
sein würde. Ferner gehört daS Grundstück weiter oben nicht
der Gemeinde, sondern müßte vorerst angekauft werden. Allein
der Regierungsrath hat nicht das geringste Anerbieten gemacht,
der Gemeinde hiefür eine Beisteuer zu geben, sondern nur
gesagt: wir wollen euch dann bei'm Großen Rathe zum
Expropriationsrechte verhelfen. Man kann sagen, es wäre an der
Gemeinde gewesen, um eine Beisteuer anzufragen; allein wenn
man einer Gemeinde etwas zumuthet, wofür dieselbe bedeutende
Opfer bringen muß, so hätte mir doch daS Anerbieten einer
Beisteuer ganz am Orte geschienen. Schon als die Sache daS

vorige Mal hier behandelt werden sollte, habe ich die Hoffnung
gehabt, man werde setzt die Zeit benutzen, um dassenige zu
thun, waS ich so eben berührt habe. Wäre das geschehen, so
würde die ganze Sache nicht mehr hieher gekommen sein. Jetzt
trägt die Bittschriftenkommission darauf an, AlleS zusammen
all malins SA«ZN,!UM an den RegierungSrath zurückzuschicken.
Aber wo stehen wir dann Einige Mitglieder des RegiernngS-
rathes haben zwar die Geneigtheit ausgesprochen, der Sache
eine andere Wendung zu geben und etwa mit einer Beisteuer
behülflich zu sein; aber andrerseits ist gesagt worden, der
Regierungsrath müsse konsequent bleiben, und es werde bei'm
Zurückschicken nichts herauskommen, als eine unnütze Verschiebung

des Baues. Daher ist es mir aufgefallen daß der
Schluß der Bittschrift von Tramlingen im Vortrage gar nicht
berührt worden ist. Er geht nämlich dahin, daß die Besugniß
des RegierungSrathS aufgehoben und der Gemeinde Tramlingen
gestattet werde, in einer neuen Versammlung einen definitiven
Beschluß zu fassen. Ich trage daher darauf an, daß der
Gemeinde von Tramlingen einfach dieser Schluß ihrer Bittschrift
zugesprochen werde. Der RegierungSrath, dessen Ansichten ich
durchaus Rechnung trage, kann dann gleichzeitig der Gemeinde

4 -
Tramlingen sagen: wir finden die Vortheile deS von uns
bezeichneten Bauplatzes so groß, daß wir euch, sofern ihr dort
bauen wollt, eine so und so große Beisteuer an die aus dem

Ankaufe deS Bauplatzes entstehenden Mehrkosten versprechen. Auf
diese Weise ist man gerecht, und der Gemeinde wird nicht zu
nahe getreten; sie kann dann frei und unbefangen entscheiden,
ob sie dieses Anerbieten annehmen oder ausschlagen wolle.

Stauffer, als Berichterstatter. In formeller Beziehung
ist gegen den Antrag der Bittschriftenkommission wenig gesagt
worden. Betreffend daS namentlich von Herrn Regierungsrath
Lange! angebrachte Materielle, so mag dieses alles sehr wohl
gemeint sein, allein ich werde daraus nichts antworten, weil
wir hinsichtlich des in Behandlung liegenden Gegenstandes hier
auf dem Boden des formellen Rechts stehen, worin der gleiche
verehrte Herr Redner die hervorgehobenen Formfehler wenigstens

zum Theil selbst zugibt. Herr Regierungsstatthalter
Mühlemann glaubt, es habe ein Ausgleichungsversuch zwischen den

Litiganten durch den Regiernngsstatthalter statt gefunden, und
die Regierung müsse bei einem Kirchenbau nicht nur negative,
sondern auch positive einschreiten dürfen, weil sie an einen
solchen Bau bezahle. Was das erstere betriffl, so apparirt
durch das ganze Aktenheft nichts davon, als daß die Behauptung

deS Gegentheils zur prozedürlichen Wahrheit geworden ist.

Ansehend die zweite Behauptung, so kann der Regierung in
Fällen dieser Art wohl nie ein größeres Recht zugestanden
werden, als an der Kirchgemeindsversammlung selbst Antheil
zu nehmen, oder sonst mit Rath dazu beizutragen, daß die Kirche
zweckmäßig und den Bedürfnissen entsprechend gebaut werde.
Vergessen wir nicht, daß die Republik ihre Wurzeln in den

Gemeinden hat. Treten wir daher ihren Rechten und
Freiheiten nicht zu nahe. Betreffend endlich den von Herrn alt-
Staatsschreiber May gemachten Antrag, daß dem Regierungsrath

gesagt werde, wie künftig verfahren werden solle in dieser
Sache, so halte ich dafür, das Zurückschicken »ü mvlà »gon-
àm genüge, indem damit gesagt ist, was bisher gemacht
worden^ seie nicht gut, mithin müsse etwas Besseres, Gesetzlicheres

gemacht werden. Ich schließe daher einfach, es möchte
Ihnen Tit. gefallen, den Antrag der Bittschriftenkommission
zum Beschluß zu erheben.

A b st i m m u n g.

1) Im Allgemeinen dem Antrage der Bitt¬
schriftenkommission beizupflichten große Mehrheit.

Für Tagesordnung 7 Stimmen.
2) Für den Antrag, wie er im Vortrage

enthalten ist große Mehrheit.
Für den Antrag nach dem Vorschlage

des Herrn May .7 Stimmen.

Zum Schlüsse wird verlesen ein

Anzug mehrerer Mitglieder, dahin gehend, daß die
Korrektion der Straße von Viel nach Dachsfelden beschlossen,
und die Regierung sofort mit der Vornahme der nöthigen Vor
arbeiten beauftragt werden möchte.

(Schluß der Sitzung um .'Uch Uhr).
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«Nicht offiziell.»

Vierzehnte Sitzung. >

Dienstag den 8, Christmonat 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls ersucht der Herr Landammann den in der
Sitzung vom 4. Dezember zu einem Mitgliede des Obergerichts
ernannten Herrn Gerichtspräsidenten Schmalz, sich über die

Annahme der auf ihn gefallenen Wahl zu erklären.

Schmalz. Tit. Das Zutrauen, das Sie mir geschenkt,
indem Sie mich letzten Samstag zu einem Mitgliede des
Obergerichtes erwählten, hat mich außerordentlich wokl gefreut.
Indessen hat es eben so auch Bedenken in mir erregt, eine
solche Stelle anzunehmen, indem ich fühle, wie viel mir mangelt,

um dieser Stelle in dem Umfange zu entsprechen, wie es

sein sollte. Ich bade keine wissenschaftliche Bildung im Rechtsfache

genossen, sondern meine daherigen Kenntnisse meistens
nur aus der Erfahrung während meiner allerdings langjährigen
Arbeiten in diesem Fache gesammelt. Indessen Vielen von
Ihnen war dieser Umstand bekannt, und da Sie mir dennoch
das Zutrauen geschenkt haben, so fühle ich mich verpflichtet,
demselben, so viel in meinen Kräften liegt, zu entsprechen.
Ich erkläre also, daß ich unter Anrufung der Hülfe Gottes die

Stelle annehmen will.

Herr Schmalz leistet hierauf als Mitglied des Obergerichts

den Eid.

Es wird verlesen ein

Anzug des Herrn Stämpfli zu Schwanden, dahin
gehend, daß ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden möchte,
wodurch den unehelichen Kindern einiger Anspruch auf die Ver-
lassenschast ihrer Eltern eingeräumt werde.

Tagesordnung.
Vortrag der Dittschriftenkommission über die

Beschwerden der deutschen Schulkommissiouen im
St. Immer- und Münsterthale über die den deutschen
Schulen im Jura entzogenen außerordentlichen
Unterstützungen.

Unter'm 27. Juni letzthin haben sich vorerst in einer an
den Großen Rath gerichteten Vorstellung der Kirchenrath und

die Schulkommission der deutschen Gemeinden des St. Jmmer-
thales über einen Beschluß des Regierungsrathes vom 4. des
gleichen Monats beschwert, durch welchen den vier Schulen der
genannten deutschen Kirchgemeinde die bisherige außerordentliche
Unterstützung aus der Staatskasse von Fr. l42 jährlich für
jede Schule, welche sie bis dahin neben der gesetzlichen Staatszulage

an die Lehrerbesoldungen erhalten haben, vom Anfange
des Wintersemesters an entzogen worden ist. Eine beinahe
wörtlich gleichlautende Vorstellung an den Großen Rath ist
unter dem 25. Juli letzthin von Seite der deutschen
Schulkommission des Münsterthales eingelangt, die nämliche
Beschwerde gegen den RegierungSrath bezüglich auf die acht
Schulen der deutschen Kirchgemeinde Münster enthaltend. Der
über diese Beschwerden eingeholte Bericht des Regierungsraths
sucht die getroffene Maßregel materiell zu rechtfertigen und überdies

als in der Kompetenz des RegierungsratdS liegend
darzustellen. Nach Prüfung der Akten hat die Bittschriftenkommission
gefunden, es habe allerdings derRegierungsratd in den Schranken
seiner Kompetenz gehandelt, indem die fragliche außerordentliche

Unterstützung der deutschen Schulen in den reformirten
Bezirken deS Jura durch kein Gesetz geboten sei, sondern lediglich

auf einen im Jahr 1832 gefaßten Beschlusse des
Regierungsraths beruhe, welcher Behörde es demnach unbenommen
bleibe, diesen Beschluß wiederum aufzuheben, sobald sie es den
Umständen für angemessen erachte. Ohne daher in das Materielle

der Sache einzutreten, stellt die Bittschriftenkommission
lediglich den Antrag, es möchte über die oberwähnten Beschwerden

als gegen eine kompetente Verfügung des Regierungsraths

gerichtet, zur Tagesordnung geschritten werden.

Kernen, Oberrichter, als Berichterstatter. Als im Jahr
183l die neue Ordnung der Dinge in Wirksamkeit trat, hat
die Regierung zehn deutsche Schulen im protestantischen Theile
des Jura als bestehend vorgefunden, welche, wie es scheint,
damals in ziemlich bedürftiger und trauriger Lage waren.
Wer weiß, aus was für Leuten die deutsche Bevölkerung des
Jura besteht, wird sich darüber nicht verwundern. Dannzumal
war in den Behörden überall ein reger Eifer, die Schulen auf
alle Weise zu unterstützen, und da die Regierung das Schicksal
zener Schulen in Betrachtung zog, so hat sie sich veranlaßt
gefunden, teder deutschen Schule des Jura, mit Ausnahme
derjenigen von Pruntrut, wo besondere Verhältnisse obwalten,
eine außerordentliche Unterstützung angedeihen zu lassen, und

zwar für den Schulmeister Fr. 109, für das Local Fr. 32
und für die Verwaltungskosten Fr. i0, zusammen Fr. 142 für
iede dieser Schulen. Später sind noch drei solcher Schulen
entstanden, so daß jetzt dreizehn deutsche Schulen im protestantischen

Jura sind, welche zusammen jährlich eine außerordentliche

Unterstützung von Fr. 1848 erhalten haben. Unter Gottes
Segen sind diese Schulen, vermöge der erwähnten Unterstützung,
bis jetzt fortbestanden, odschon sie nie gute Lehrer hatten, weil
die deutschen Lehrer sich lieber im alten KantonStheile ansie-



delten. 2m 2ahre 1837 haben Sie, Tit., ein Gesetz erlassen,
wodurch sämmtlichen Schulmeistern deS Kantons eine Staatszulage

von Fr. 130 zugesichert worden ist. 2m Sommer letzthin

hat sich setzt der RegierungSrath bewogen gesunden, den

deutschen Schulen im 2ura nicht etwa die Unterstützung von
Fr. 130, welche durch das Gesetz allouirt ist, sondern diejenige
außerordentliche Unterstützung von Fr. 142 zu zucken, welche

er diesen Schulen im Zahr 1832 zuerkannt hatte, so daß von
nun an die deutschen Schulmeister im 2ura gleich gehalten werden

sollen, wie diejenigen im alten Kantonstheile. Die ordentliche
Besoldung der Schulmeister sollte also von den Hausvätern
ausgehen, von Seite des Staates aber bloß die Staatszulage
von Fr. 130 fernerhin verabreicht werden. Was sür Gründe
den RegierungSrath bewogen haben mögen, diese Verfügung zu

erlassen, welche mit derjenigen von 1832 in ziemlichem
Widerspruche steht, während doch die Umstände die nämlichen geblieben

.sind, ist mir unerklärbar. Er scheint die Sache als Vorrecht
aufgefaßt, und gedacht zu haben, daß Vorrechte nicht mehr
bestehen sollen u. s. w. Er giebt zwar zu, daß die deutschen

Schulen im 2ura ohne diese Unterstützung kaum mehr werden
bestehen können; aber er stellt dafür in erfreuliche Aussicht,
daß die 2ugend der deutschen Bevölkerung sich in die französischen

Schulen werde verfügen müssen, und daß auf diese

Weise die deutschen Pfarreien im 2ura mit der Zeit als
unnöthig dahinsallen dürften. 2n materieller Hinsicht kann

man darüber verschiedener Ansicht sein, die Bitlschriftenkom-
mission hat aber geglaubt, sich lediglich an das formelle Recht
halten zu sollen. Sie hat daher bloß gefragt: ist die entzogene
Unterstützung eine solche, welche laut Gesetz den Schulmeistern
zukommen sollte, oder ist sie eine solche, welche durch den

Regierungsrath allouirt wurde und nach Belieben von ihm
zurückgezogen werden konnte? Die Kommission hat nun gefunden,

diese Unterstützung beruhe auf keinem Gesetze, sondern bloß
aus einem Beschlusse des Regierungsraths vom 2ahre 1832,
und wenn auch jetzt der damalige Eifer zu Unterstützung von
Schulen etwas erkaltet sei u. s. w., so habe jedenfalls der

Regierungsrath in seiner Kompetenz gehandelt. Wo leid eS

daher den Mitgliedern der Bittschriftenkommission thut, aus
diesem Grunde den allerdings berücksichtigungswerthen Umständen

der deutschen Schulen im 2ura nicht Rechnung tragen zu
können, so hat die Kommission dennoch gefunden, bei Ihnen,
Tit., auf Tagesordnung antragen zu müssen.

May, gewesener Staatsschreiber. Unstreitig werden wir
diesem Antrage beipflichten müssen; wenn man aber glaubt,
die deutschen Kinder im 2uea werden nach und nach die
dorrigen französischkn Schulen besuchen, so kennt man die dortigen
Verhältnisse nicht. Allerdings mögen die Kinder außer dem
Hause etwas französisch lernen, aber das 2nnere der dort
angesessenen deutschen Familien ist und bleibt deutsch, und die
Kinder werden deutsch erzogen. Also will man es letzt darauf
ankommen lassen, daß die deutschen Kinder dort keinen Unterricht

haben, zu einer Zeit, wo man sich überall bestrebe, den
Schulunterricht auf alle Weise zu befördern? Die Staatszulage
von Fr. 130 ist.allerdings ziemlich bedeutend, aber an allen
Orten müssen die Gemeinden die eigentliche Besoldung der
Schullehrer herbeischaffen, während in den deutschen Gemeinden
deS Jura die Sache aus einzelnen Hausvätern beruht. Vor
der Vereinigung des Jura mit dem Kanton Bern war für den

Schulunterricht der deutschen Kinder daselbst durchaus nicht
gesorgt, nur hie und da standen etwa die Hausväter zusammen,
um einen Schulmeister zu halten, und diese Schulmeister ver-
theilten sich dann und hielten in den Bezirken herum Schule.
Damals hat man angefangen, für die deutschen Schulen und
deutschen Gottesdienst zu sorgen, und in der ersten Zeit waren
es nur Hauslehrer, welche predigten. AlS man sah, welches
Bedürfniß die Bevölkerung nach einem deutschen Gottesdienste
fühlte, wurden die deutschen Pfarreien im 2ura etablirt. Wie
aber diese Pfarreien fortbestehen sollen bloß sür die ältere
Bevölkerung, und wie man die 300 Kinder, um welche es sich

handelt, aufgeben und verwildern lassen will, während man
sonst glaubt, daß Religiosität und Moralität von 2ugend aus
eingeprägt werden müssen, ist mir nicht klar. Wie man da

ferner ein Vorrecht sehen kann, wenn in Berücksichtigung der

besondern örtlichen Verhältnisse auch besondere Vorkehren
fortbestehen, vermag ich eben so wenig einzusehen. Obgleich ich
anerkenne, daß eS in der Kompetenz des Regierungsraths lag,
jene außerordentlichen Unterstützungen zu zucken, kann ich daher
dennoch nicht umhin, hier mein Bedauern auszusprechen, daß
man alle und jede außerordentliche Unterstützung jener Schulen
aufgehoben bat. Wenn man in Folge der Staatszulage von
Fr. 130 geglaubt hat, die früher allouirte Unterstützung von
Fr. 142 sei jetzt zu viel, so hätte man doch etwas thun können
und nicht Alles wegnehmen sollen. Schwerlich wird in 30 oder
100 Zahren die deusche Bevölkerung des 2ura französisch
werden; ein Beispiel haben wir am Elsaß, welches ebenfalls seit
2ahrhunderten deutsch geblieben ist, ungeachtet nichts gespart
wurde, um es französisch zu machen. 2ch stimme also mir
Bedauern zum Antrage der Bittschriftenkommission, wünsche
aber, daß man noch genauere Berichte über die dortigen
Berichte einziehen und nicht alle Unterstützung auf einmal
ausheben möchte.

Langet, Regierungsrath. Wenn man den vorhergehenden
Redner hört, so möchte es scheinen, daß der 2tmen vorgelegte
Vorschlag dahin ziele, daß die in dem 2ura errichteten deutschen
Schulen unterdrückt werden sollen. Dieß ist keineswegs der
Zweck des von dem Regierungsrathe gefaßten Beschlusses,
sondern diese Behörde hat geglaubt, daß in gewisser Art
ausnahmsweise Schulen, welche bis zum Jahr 1832 mit Fr. 142,
welche die Staatskasse zahlte, hatten bestehen können, auch jetzt
gleichergestalt fortbestehen können, indem sie an der
außerordentlichen Zulage Theil nehmen, welche alle Schullehrer deS
Kantons erhalten, und daß es nicht zweckmäßig sei, die in dem
2ura eingerichteten deutschen Schulen auf einem ausnahms-
weyen Fuße zu erhalten. Er hat eS mit um so größerem
Rechte gethan, als in jeder Gemeinde neben den deutschen
Schulen sich auch die französischen befinden, welche keine
Unterstützung erhalten. 2n der Hauptstadt sogar wodnt eine
zahlreiche französische Bevölkerung, welche keine besondere Schule
hat. Wir, deren Muttersprache die französische ist, haben die
Verpflichtung, in Bern unsere Kinder in die deutschen Schulen
zu schicken. Ich bin weit entfernt davon, es mit Mißfallen zu
jehen, daß die deutschen Bewohner des Zura ihren Kindern
Unterricht in ihrer Muttersprache geben lassen können; allein
ich will keine exzeptionellen Maßregeln in Beziehung auf sie.
Der Regierungsrath hat also in dem von ihm beobachteten
Verfahren nur auf dem Wege der Gesetzlichkeit bleiben und
keine Privilegien dulden wollen. Er will die deutschen Schulen
im 2ura nur in so weit aufrecht halten, als eS die Familienväter

wünschen werden. Nun darf man sich nicht darüber
täuschen, die in dem 2ura ansäßigen deutschen Familien sind
im Allgemeinen wohlhabend, und sie können eben so gut wie
die französischen Familien Schulgelder zahlen. 2ch stimme
folglich für die Schlüsse der Vittschriftenkommission.

Kernen, Oberrichter, als Berichterstatter, wiederholt,
da sich Niemand dem Antrage auf Tagesordnung widersetzt
habe, einfach seinen frühern Schluß.

Dem Antrage der Bittschriftenkommission wird sodann
durch'S Handmehr beigepflichtet.

Vortrag der Bittschriftenkommission über die
Beschwerde des Einwohnergemeinderathes der Stadt Bern
gegen den Regierungsrath, betreffend den Hausbau deS

MetzgermeisterS Läusfer in Bern.

Dieser Vortrag betrifft die vom Einwohnergemeinderath
der Stadt Bern am 10. November 1840 dem Großen Rath
eingereichte Beschwerde gegen eine vom Regierungsrath den 26.
August 1840 in der Angelegenheit des Hausbaues des Metz
germeisters Läuffer in Bern getroffene Verfügung. Unterm 13.
November 1839 wurde nämlich der Metzgermeißer Läuffer
mit seiner gegen den Einwohnergemeinderath von Bern gerich-
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tetèn Beschwerde und dem Begehren, daß demselben anbefohlen
werde, die abgebrochene Ringmauer des Läuffer'schen Hauses
wieder aufzufuhren, in den vorigen Stand zu stellen und Herrn
Läuffer seinen erweislichen Schaden zu vergüten, vom
Regierungsrath abgewiesen. Gestützt auf diesen Entscheid wollte der
Gemeinderath seiner früheren Schlußnahme, laut welcher Herr
Läuffer eine in seinem Hause Nro. 67 roth Quartier gegen
das sogenannte Nachrichtergäßlein aufgeführte Riegmauer
wieder abbrechen sollte, weitere Folge geben. Unterm I.
August 18-t0 erfolgte jedoch von Seite des Regierungsraths zu
Handen der Eemeindsbehörde die Weisung, die Erekution der

Abbrechung des Gebäudes deS Metzgermeisters Lauster sofort
zu suspendiren, und unter'm 20. August 1840 entschied
der Regierungsrath in Abänderung seines Entscheides vom là.
November 1839, eS sei die Beschwerde des Herrn Läuffer
begründet, und der Einwohnergemeinderath der Stadt Bern
schuldig, die abgebrochene Riegmauer wieder aufzuführen und
in den vorigen Stand stellen zu lassen. Die Beschwerde deö

Einwohnergemeinderathes geht nun vorerst von der Ansicht aus,
es sei der Beschluß des Regierungsraths vom là. November
1839 ein in aller Form Rechtens ausgefälltes administrativrichterliches

Urtheil, und beruft sich darauf, daß dem

Regierungsrath die Kompetenz nicht zustehe, in denjenigen Fällen,
in welchen er in richterlicher Eigenschaft einen Streitfall
entschieden, das den Parteien einmal eröffnete und in Rechts-
kraft erwachsene Urtheil zurückzuziehen, aufzuheben oder irgendwie

in seinen wesentlichen Bestandtheilen und namentlich in
seinen Dispositiven anzutasten. Ferner sucht die Beschwerde

darzuthun, daß auch der Fall der Revision nach gesprochenem Uc-
theil nicht vorhanden gewesen sei. Weniger Gewicht, als auf die

formelle, wird auf die materielle Seite der Sache gelegt. Zedoch wird
auch in dieser Beziehung las Verfahren der Gemeindsbehörden als
ein mit dem Baureglement durchaus übereinstimmendes, und
durch die Handhabung der daherigen Vorschriften gebotenes
dargestellt. Der Regierungsrath hinwieder bestreitet in seinem

Berichte vor Allem aus die Behauptung, als sei der Entschied

vom là. November 1839 ein administrativrichterliches Urtheil
gewesen; eS könne dieses schon der Form wegen nicht sein, da

kein erstinstanzlicher Spruch ausgefällt worden, der NegierungS-
rath aber bloß obere administrativrichterliche Znstanz sei, und
ebenso wenig dem Subjekte nach, indem die Ortsbehörde dem

Metzgermeister Läuffer nicht als Partei gegenübergestanden sei,

sondern alö Polizeibehörde gegen ihn gehandelt habe, und end.

lich ebenfalls nicht nach der Natur der Sache, indem es sich

lediglich um eine baupolizeiliche Verfügung gehandelt habe,
welche niemals Gegenstand eines administrativrichterlichen Spruches

sein könne. Dergleichen polizeiliche Verfügungen aber je
nach den Umständen abzuändern oder aufzuheben, sei der
Regierungsrath als obere Polizeibehörde jederzeit befugt. Zn Hinsicht
auf den materiellen Theil der Beschwerde wird sodann durch

Anführung verschiedener Beispiele die Behauptung begründet,
daß der Einwohnergemeinderath sich eine ungleiche Handhabung
des Baureglements erlaubt und andern Partikularen das

Nämliche gestattet oder wenigstens nicht untersagt habe, weshalb

er im vorliegenden Falle gegen den Metzgermeister Läuffer
eingeschritten sei. Der Regierungsrath spricht demnach seine

Ansicht dahin aus, eS sei über die vorliegende Beschwerde zur
Tagesordnung zu schreiten. Die Bittschriftenkommission zeigt
dagegen in ihrem ausführlichen Rapporte, — unter Hinwei-
sung sowohl auf den §. 12 des vom Großen Rath sanktionirten
Baureglements für die Stadt' Bern, als auf den §. 5 der

Adminiftrativprozeßform, als endlich auf Inhalt und Form
des regierungsräthlichen Entscheides vom là. November 1839,
daß derselbe allerdings ein rechtskräftiges, administrativrichterliches

Urtheil sei. Sodann ist nach dem Dafürhalten der

Bittschriftenkommission der zweite Entschied des Regierungsraths
vom 20. August 1840 unhaltbar, sowohl an und für sich

betrachtet, weil demselben weder eine Klage, noch eine Antwort
des Beklagten vorangegangen ist, als auch im Verhältniß zu
dem Urtheile vom là. November 1839, indem keine gesetzlichen

Gründe zur Revision oder Aufhebung deS ersten Urtheiles
vorhanden gewesen seien. Die Bittschriftenkommission stellt demnach

den Antrag, es möchte vom Großen Rath der vom
Regierungsrath unterm 20. August 1840 in der Bauangelegenheit

des Metzgermeisters Läuffer in Bern getroffene Entschied als
ungültig aufgehoben werden.

Auf Verlangen wird nach Verlesung des Vertrages der
Bittschriftenkommission auch der Bericht des Regierungsraths
an dieselbe abgelesen, worin Letzterer sein Benehmen mit den
oben bereits erwähnten Gründen zu rechtfertigen sucht und die

Erwartung ausspricht, daß über die Beschwerde des
Einwohnergemeinderathes von Bern werde zur Tagesordnung geschritten
werden.

Kernen, Oberrichter, als Berichterstatter. Die
Angelegenheit, Tit., welche uns heute beschäftigt, muß für den Großen

Rath unangenehm sein, wie sie auch für den Regierungsrath
unangenehm sein muß; für die Bittschriftenkommission war

sie um so unangenehmer, als jene sich wiederum im Falle sieht,
gegen den Regierungsrath aufzutreten; am aller unangenehmsten

aber ist sie für den gegenwärtigen Redner, welcher hiedei
seine Stellung als Oberrichter im Auge haben muß; denn es
könnte scheinen, als fühle ich große Lust, als Censor gegen den

Regierungsrath aufzutreten und über denselben den Stab zu
brechen. Bereits in der Bittschriftenkommission ist mir von
einer Seite her gesagt worden: Wenn man sich anschickte, die
Urtheile deS obersten Gerichtes zu prüfen, so könnte man auch
hier und da etwas aufrupfen, das vielleicht nicht stichhaltig
wäre. Ich gebe das zu, wünsche aber, daß solche Aeußerungen
heute unterbleiben, weil ich hier als Großrath auftrete und
als Mitglied der Bittschriftenkommission, in welche ich mich
nicht selbst gewählt habe. Wäre es möglich gewesen, so würde
ein anderes Mitglied der Bittschriftenkommission den Rapport
übernommen haben; allein den beiden Herren Regierungsräthen,
welche in der Kommission sitzen, durfte man nicht wohl zumu-
then, gleichsam gegen ihr eigen Fleisch und Blut zu wülhen;
Herr Amtsrichter Stauffer war bereits mit andern Vorträgen
beladen, und Herr Oderrichter Pequignot ist nicht gewohnt, in
deutscher Sprache aufzutreten, während doch dieses Geschäft
ein ächt deutsches ist. Die Ausführlichkeit des schriftlichen
Vertrages überhebt mich eines weitläufigen mündlichen
Rapportes; es sei mir daher erlaubt, bloß auf einige Hauptpunkte
aufmerksam zu machen. Zm Zahr 1839, am 22. Zuli, hat sich

der Metzgermeister Läuffer in Bern, der, wie eS scheint, ein
Haus an der Aarbergergasse gekauft hatte, bei der Stadtpolizeibehörde

von Bern um die Bewilligung erworben, eine andere
Fa?ade aufzuführen. Diese Bewilligung wurde ihm ertheilt,
und er fing an zu bauen; allein es schien der Baukommission
von Bern, daß diese Fayade nicht auf reglementarische Weise
gebaut werde. DaS Baureglement der Stadt Bern von 1828
setzt nämlich fest, daß Fa?aden gegen die Gasse und öffentliche
Plätze in Stein aufgeführt werden sollen, und Herr Läuffer
hat seine Fa?ade theilweise wenigstens in Rieg aufführen wollen.
Dieses hat die Baupolizeibehörde von Bern veranlaßt, dem

Herrn Läuffer diesen Bau förmlich zu untersagen. Daran
kehrte sich jedoch Läuffer nicht, sondern fuhr in seinem
polizeiwidrigen Bau fort. Noch mehrere Verbote der nämlichen
Behörde erfolgten, aber alle umsonst. Nun glaubte die
Stadtpolizeibehörde un Falle zu sein, nach Maßgabe des Reglements
von sich aus zu exequiren. Es heißt nämlich im Reglements,
daß, wenn Jemand ungeachtet ergangener Verbote baue, man
gegen denselben sofort zur Exekution schreiten könne. DaS hat
dann den Läuffer genöthigt, beim Regierungsrathe mit einer
Beschwerde aufzutreten gegen die Baupolizeibehörde von Bern,
und anzutragen, daß ihm erlaubt werde, den angefangenen
Bau fortzuführen. Der Regierungsralh hat sich mit der Sache
befaßt, er hat die Beschwerde der Zustizsektion, als vorbera-
thender Behörde in Adminiftrativftreitigkeiten, zugewiesen; diese

hat ein Befinden ausgestellt; der Regierungsrath ist darauf
eingegangen, und hat nach gehöriger Prüfung am là. November
1839 den Entscheid gegeben, Läuffer sei mit seiner Beschwerde
als unbegründet abgewiesen. So wäre die Sache erledigt
gewesen, und eS hätte zur Exekution, d.h. zur Abbrechung des

baupolizeiwidrigen Materials, geschritten werden sollen. Das
konnte dem Läufer nicht recht sein; daher kam er bei den

Stadtbehörden nnt der Bitte um Verschub der Exekution ein,
und man muß den Stadtbehörden nachreden, daß sie ziemlich



langmüthig waren. Der Entscheid des Regierungsraths war
nämlich im Winter erfolgt, und noch im Juni war am
Beschlusse nichts exequirt; am 1. Juni machte sich Läuffer sogar
anheischig, bis zum 15. mit der Arbeit!zu beginnen und bis
am 1. August dieselbe fertig zu machen. Man hätte also
erwarten sollen, daß ein fernerer Incident nicht stattfinden
werde. Jetzt, am 1. August 1849, lanciert der Regierungsrath
auf einmal einen Suspensionsbeschluß, bezuglich auf die
Exekution der Abbrechung des Gebäudes. Wer den angeregt hat,
geht aus den Akten nicht hervor. Bald nachher, am 26. August,
erfolgt, wie ein Blitz aus heiterm Himmel, ein neuer Beschluß
des Regierungsratks, wodurch erklärt wird, der frühere
Beschluß deS Negierunqsraths vom 15. November 1839 sei
aufgehoben, und die Stadtbehörde von Bern sei angewiesen, die
abgebrochene Ringmauer wieder aufzuführen und in den

vorigen Stand stellen zu lassen. Das, Tit., sind ungefähr
die Thatsachen, auf welchen der heutige Streit beruhte
Nun ist die Stadtbehörde von Bern bei'm Großen Rathe mit
einer Beschwerde aufgetreten und hat die Aufhebung dieses
letztern Beschlusses verlangt. Dem Regierungsrath ist von
Seite der Bittschriftenkommission diese Beschwerdeschrift mitgetheilt

worden, und endlich ist dessen Verantwortung eingelangt.
Sofort ist die Bittschriftenkommission zusammengetreten und
hat sich überzeugt, daß in dieser Sache nicht so verfahren worden,

wie nach unsern Gesetzen hätte verfahren werden sollen,
daß vielmehr der Regierungsrath gegen bestehende Formgesetze
sich verstoßen habe. Die Bittschriftenkommission hat demnach
geglaubt, sie sei eS sich selbst und dem Rechte schuldig, bei
Ihnen, Tit., auf Aufhebung dieses letztern Beschlusses des
Regierungsrathes anzutragen. Ich will nicht in eine weitläufige
Begründung dieses Antrages eintreten, sondern nur kürzlich
drei Hauptgesichtspunkte berühren. — Erstens: ist der erste
Beschluß des Regierungsrathes vom 15. November 1839 ein
Urtheil? Zweitens: hat dieses Urtheil durch einen spcstern
Beschluß abgeändert werden können Drittens: ist nicht jedenfalls

der Stadtbehörde von Bern ein Unrecht geschehen, indem
sie unverhört verurtheilt wurde zu einer Leistung, welche
bedeutende Kosten nach sich ziehen muß? Bevor ich diese drei
Fragen erörtere, soll ich mein Bedauern aussprechen, daß diese
Angelegenheit vor den Großen Rath kömmt. Es hat der Bitt-
schriftcnkommission geschienen, diese Sache hätte auf andere
Weise erledigt werden können. Man sollte fast glauben, der
Bau des Herrn Läuffer sei gegenwärtig gleichsam eine halbe
Ruine, angefangen aber nicht ausgebaut, und es handle sich
jetzt darum, entweder ganz auszubauen, oder das Reglements-
widrige abzubrechen. Dem ist nicht also; Herr Läuffer hat sich
um die Streitigkeiten zwischen dem Regierungsrathe und den
Stadtbehörden von Bern nicht bekümmert, sondern, da er ein
Obdach haben wollte, fertig gebaut und sein Haus unter Dach
gebracht, so daß jetzt alles im schönsten Glänze steht. Man
könnte demnach sagen, die Verfügung des Regierungsrathes
vom 26. August 1849, wodurch die Stadtbehörde von Bern
angewiesen wurde, die Sache in frühern Stand zu setzen, habe
kein Objekt mehr. Mit einiger Bereitwilligkeit wäre es also
wohl möglich gewesen, zu vermeiden, daß diese gehässige
Angelegenheit vor den Großen Rath komme. Daß der erste Ent-
lcheid des Regierungsrathes vom 15. November 1839, wodurch
Läuffer abgewiesen wurde, ein Urtheil sei, und zwar ein Urtheil
der obersten Administrativbehörde, unterliegt nach dem Bedünken
der Bittschriftenkommission keinem Zweifel. Schon der §. 12
des neuen Baupolizeireglementes für die Stadt Bern, der ohne
Zweifel hier einschlägt, weil im Prozeßverfahren immer nur
dachenige Gesetz befolgt wird, das zur Zeit galt, als der Prozeß
eingeleitet wurde, sagt: „Die Beschwerdeführung über irgend
eine Maßnahme der Baupolizeibehörde, der Polizeikommission
oder des Präsidenten derselben geht an den Regierungsstatthalter,

unter Vorbehalt der Weiterziebung vor den Regierungsrath,
und die Beschwerdsführung über eine solche Maßnahme

des Regierungsstattkalters geht an den Regierungsrath; —alles nach Vorschrift des Administrativprozesses über Klagen
gegen Beamte." Dieser Paragraph hat der Bittschriftenkom-
mission so schlagend geschienen, daß sie nicht begreifen konnte,

man dagegen auftreten will. Offenbar ist von Seite drs
Lauster über eine Verfügung der Baupolizeibehörde von Bern

bei'm Regierungsrath geklagt worden, diese Klage sollte also
nach §. 12 des Reglements in der für Administrativftreitigkeiten
vorgeschriebenen Form angebracht werden, und der Regierungsrath

sollte in oberer Instanz darüber entscheiden. Was sagt
aber der Regierungsrath selbst in seinem Entscheide vom
15. November 1839, indem er sich auf den §. 12 beruft^
Er sagt, die Streitigkeit hätte eigentlich in erster Instanz vom
Regierungsstatthalter entschieden werden sollen, und erst in
zweiter Instanz vom Regierungsrath selbst. Der Regierungsrath

n'inmt also an, daß der §. 12 hier einschlagend sei.
Sodann sagt er weiter, da aber beide Parteien den
Regierungsstatthalter übergangen, und sich unmittelbar an den

Regierungsrath gewendet haben, so wolle er jetzt in Uebergehung
der ersten Instanz von sich aus ein Urtheil fällen. Daß jener
Entscheid ein wirkliches Urtheil ist, und daß der Regierungsrath

damals wirklich die Absicht hatte, ein Urtheil von sich

zu geben, geht auch daraus hervor, daß er die Sache vorher
der Justizsektion zur Begutachtung überwiesen bat. Wäre es
eine einfache Pol.zeisache gewesen, wie der Regierungsrath jetzt
behauptet, so würde nicht die Justizsektion, sondern eine andere
Behörde, entweder die Polizeisektion oder daS Baudepartement,
mit der Untersuchung und Begutachtung beauftragt worden
sein. Die Verbatim des Entscheides selbst endlich sind so

unzweideutig, daß man.nicht im Zweifel sein kann, ob dieser
Entscheid ein Urtheil odcr aber eine einfache polizeiliche
Verfügung sei. Vorerst bezeichnet dieser Entscheid den Läuffer
einerseits und die Stadtpolizeibehörde andererseits als Parteien,
nach dem Administrativproz-'ß. Ferner urtheilt er und findet,
die Beschwerde des Läuffer sei unbegründet, und weist diesen
Letztern ad. Somit ist garl keiu Zweifel, daß der Regierungsrath
seinen ersten Entscheid vom 15. November 1839 damals wenigstens

als Urtheil geltend machen wollte. Die Schlußfolgerungen
ergeben sich sehr leicht. In Administrativprozeßsachen soll in
der Regel nach den Vorschriften des Civilprozeßgesetzes
verfahren werden, und dieses setzt fest, wie ein rechtskräftiges
Urtheil abgeändert werden könne. Der Wege hiezu sind drei,
nämlich Appellation, Nichtigkeit und neues Recht. Appellircn
konnte man nicht, denn der Regierungsrath ist in Administrativsachen

die höchste Instanz. Der Fall der Nichtigkeit war
auch nicht vorhanden, indem einfach nach den Schlüssen der
Parteien gesprochen wurde. Es fragt sich also bloß: wäre
es der Fall gewesen, das Urtheil nach dem Gesichtspunkt des

neuen Rechts anzufechten? (Der Herr Berichterstatter liest die
von dem neuen Rechte handelnde Satzung ab). Die einfache
Ablesung dieser Satzung genügt, um Sie, Tit., zu überzeugen,
daß hier von keinem neuen Rechte die Rede fein konnte. Wenn
nun unzweifelhaft ist, daß durch den zweiten Entscheid des
Regierungsraths vom 26. August 1849 ein rechtskräftiges
Urtheil der nämlichen Behörde abgeändert wurde, und wenn
dargethan ist, daß dieses Urtheil auf keine Weise abgeändert
werden konnte, so folgt von selbst, daß der zweite Entscheid des

Regierungsraths wider Recht und Gesetz erlassen worden ist.
Das ist die eine Seite des Geschäfts; die andere Seite ist die,
daß der Regierungsrath eine Hauptregel des Prozesses ganz
außer Acht gesetzt zu haben scheint, nämlich daß man Niemanden

ungehört verurtheile, und diese Regel, Tit., soll nicht nur
der Gemeinde Gadmen, sondern auch der Gemeinde Bern zu
Gute kommen. Ich will dieser Gemeinde durchaus keine
Vorrechte einräumen, und wenn es darum zu thun wäre,
Anmaßungen von ihrer Seite hier zurückzuweisen, so würde ich der
Erste dazu helfen; aber die Bittschriftenkommission will die
Stadt Bern auch nicht ein wenigeres Recht genießen lassen,
als die ärmste Gemeinde oder den ärmsten Mitbürger. Nun
ist der zweite Entscheid des Regierungsratks erfolgt, ohne daß

man der Stadt Bern irgend Gelegenheit gegeben hätte, sich zu
verantworten, — ohne daß man von ihr Bericht gefodert hätte,
sondern dieser zweite Entscheid ist erfolgt, wie ein Blitz aus
heiterm Himmel. Wenn der Regierungsrath glaubte, er habe
sich beim ersten Entscheide geirrt, und es sei daher ein begangenes

Unrecht wieder gut zu machen, so stand ihm hiefür ein
anderes Mittel offen. Er konnte sagen: wir sehen unser
Unrecht ein und wollen aus der Staatskassa den Läuffer
entschädigen. Aber diese Entschädigung, entgegen einem
rechtskräftigen Urtheile, einem Dritten aufzubürden, — das, Tit.,
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konnte die Vittschriftenkommission nicht verstehen. Der
Regierungsrath beruft sich in seinem Berichte vorzüglich darauf, daß
die Baupolizeibehörde von Bern früher auch nicht so haarscharf
an dem Reglemente gehalten habe, wie jetzt bei Lauster geschehen

sei. Ich will darüber nicht eintreten, das ist eine gehässige
Untersuchung, und könnte Sie, Tit., wenig Zerkauen. Von
jeder Seite wird die Schuld auf die andere gewälzt. Auf diesen

Vorwurf antwortet nämlich die Baupolizeibehörde dem

Regierungsrathe.' Ihr seid selbst Schuld; wenn wir eine
Verfügung erlassen, so liegen die Recurse Jahr und Tag unerledigt
hinter dem Regierungsrathe, und wir können nichts machen,
und es wird unterdessen fortgebaut. Man beruft sich auf
Beispiele, um zu zeigen, daß von Seite der Stadtbehörde in
einem Falle so, im andern Falle anders gehandelt worden sei.
Ein einziges dieses Beispiel ist nach dem Befinden der Bitt
schriftenkommission wirklich konftatirt, daß nämlich die
Stadtbehörde erlaubt habe, in Rieg zu bauen, während in Stein
hätte gebaut werden sollen, nämlich der, Fall, betreffend das
Haus des Herrn von Wattenwyl-Ougspurger im Schützengäßlein
gegen die Kaserne. Die Bittschriftenkommission hat aber
geglaubt, wenn eine untergeordnete Behörde in einem gegebenen
Falle einen Mißgriff mache, so berechtige das die obere Behörde
nicht, ein Gleiches zu thun, sondern dieselbe solle vielmehr die
Sache wiederum in das rechte Gel ise bringen. Ich will nicht
länger aufhalten, Tit. Namens der Bittschriftenkommission
soll ich darauf antragen, daß der Beschluß des Regierungsraths
vom 26. August 1840 als ungifttig aufgehoben werde.

Jaggi, Regierungsratk., jünger. Ich habe im
Regierungsrathe nur zur letzten Verfügung desselben mitgewirkt, da

ich zur Zeit des ersten B.schlusses noch nicht Mitglied dieser
Behörde war. Wenn die Voraussetzungen der Beschwerdeschrift
und diejenigen der Bittschriftenkommission richtig wären, so

wären auch alle daraus gezogenen Schlußfolgerungen und Rai-
sonoments richtig, obschon letztere vom Herrn Berichterstatter
mit etwas mehr Schonung hätten berührt werden können.
Derselbe hat sich bereits in der Bittschriftenkommission
ungebührlich gegen den Regierungsrath geäußert, und daher hat
man ihm jene B merkung gemacht, über welche er sich heute
beschwert hat. Vbenn die Verfügung des Regierungsraths vom
15. November là9 kein rechtskräftiges Urtheil ist, so ist Alles
richtig, was jetz,, von der Stadtbehörde und von der Bittschriftenkommission

daraus gefolgert wird. Aber nach meiner Ueberzeugung
ist jene Verfügung nicht ein Rechtsspruch, sondern eine einfache
polizeiliche Verfügung. Allerdings hat dieselbe der Form nach
den Charakter eines Spruches, das rührt aber lediglich von
einer ungeschickten Redaktion her, deren dem RegierungSrath
von Sekretärs der Behörden tagtäglich vorkommen. Alle Tage
hat man an solchen Redaktionen zu korrigiren, und damals
hätte eS auch geschehen sollen, aber es ist nicht geschehen.
Allein ein solches Geschäft kann nicht einzig der Form nach,
sondern es muß seinem Wesen und seiner Natur nach
beurtheilt werden. Hier handelt es sich gewiß nur um eine
polizeiliche Verfügung. Die Stadtbehörde von Bern hat in Folge
des BaupolizeireglementeS dem Herrn Läuffer den Bau untersagen

lassen, worauf Letzterer mit einer Vorstellung beim
Regierungsrath eingekommen ist. Der Gegenstand ist also rein
baupolizeilicher Art. Daß nun durch eine ungeschickte
Redaktion die Form eines Urtheils gewählt worden ist, macht den

Beschluß des Regierungsraths noch lange zu keinem Urtheil.
Aber auch in der Form fehlen wesentliche Merkmale, welche

zu einem Urtheile gehören, namentlich die erstinstanzliche
Beurtheilung. Jedem oberinstanzlichen Urtheile muß das Urtheil
einer untern Behörde vorausgegangen sein, in civilrechtlichen
Sachen wie in administrativrechtlichen Sachen. Nun war hier kein

erstinstanzliches Urtheil vorhanden, sondern bloß eine Beschwerde an
den Regierungsrath. Jetzt wird auf einen tz. sdes Vaureglements
verwiesen, wonach bei der Beschwerdeführung über irgend eine

Maßnahme der Baupolizeibehörde u. s. w. nach Vorschrift des

Administrativprozesses über Klagen gegen Beamte verfahren werden
solle, und deswegen will man jetzt diese Verfügung des Regierungsraths

als Urtheil darstellen. Allein die Form ist überall die

nämliche, auch bei Gegenständen rein polizeilicher Art, und
deswegen ist eine Verfügung des Regierungsraths, wodurch eine

solche Beschwerde beseitigt wird, noch nicht ein administrativ-
richterliches Urtheil, wenn sie es nicht nach der Natur des
Gegenstandes ist. Es sei mir nun erlaubt, in Beziehung auf
das Materielle etwas zu sagen. Der Regierungsrath ist bei
semer Verfügung, welche, wie gesagt, ungeschickt und
oberflächlich redlgirt wurde, von der Voraussetzung ausgegangen,
es habe die Stadlbehörde von Bern in allen Fällen so ere-
quirt, wie gegen Läuffer, und die Baubehörde von Bern hatte
bestimmt verneint, daß es in ähnlichen Fälle» anders gehalten
worden sei. Allem später hat sich das Gegentheil gezeigt. Im
Jahre 1840 ist dem RegierungSrath ein Fall bekannt geworden,
der nicht einen liberalen Bürger betrifft, sondern einen vor-
nehmen Herrn. Nämlich Herr von Wattcnwhl-Ougspurgcr
hat im Schützengäßlein, das ebenso befahren ist, wie dasjenige
an der Aarbergergasse, eine ganze Facade in Rieg aufgeführt,
ohne daß irgend ein Einspruch von Seite der Stadtbehörde
geschehen wäre. Ja, Tit., auf dieses hin hat der Regierungsrath

im Jahre 1840 gefunden, seine frühere Verfügung sei
von einer unrichtigen Voraussetzung ausgegangen, und er hat
gefunden, was für den Herrn von Wattenwyl Recht sei, solle
auch für den Metzgermeister Läuffer Recht sein, und hat daher
die frühere Verfügung zurückgenommen und das Entgegengesetzte

verfügt. Dem Einen recht, dem Andern billig' Das
war das Hauptmotiv des RegierungSraths. Man kann freilich
sagen, wenn hier gefehlt worden, so sei dieß kein Grund für
die Regierung, um anders zu handeln. Wenn Sie aber die
ganze Geschichte des Baupolizeireglements der Stadt Bern und
die Art und Weise seiner Handhabung kennten, so würden Sie
sich über dieje Verfügung des Regierungsraths nicht halb so
fast wundern. Es sind eine Menge Belege bei den Akten, daß
eme ganze Reihe ganz ähnlicher Fälle von der Baupolizeibehörde
von Bern durchaus anders behandelt worden sind. Man hat
gegen einzelne Bürger, welche in Bezug auf ihre politische
Gesinnung nicht konvenirten, das Reglement in seiner ganzen
Strenge angewendet; man hat sie zuerst bauen lassen und dann
plötzlich das Abbrechen befohlen. Hingegen bei andern Personen
hat man nichts gesagt; namentlich war dieses häufig der Fall
be, Oefen in Zimmern, welche über der untersten'Dachlinie
stehen, ferner beim Bau von vierten Etagen u. s. w. Eine Menge
Fälle haben da gezeigt, daß man das Reglement ungleich
gehandhabt hat, und es ist merkwürdig, daß die strenge
Handhabung des Reglements allemal gegen solche Personen gerichtet
war, welche den Namen von Liberalen trugen. Ich will nur
einen der auffallendsten Fälle hier berühren. Im Jahr 1847
hat die Baupolizeibehörde den Herrn Albrecht Stapfer, gewe
senen Handelsmann, aufgefodert, den Laubenboden seines
Hauses Nro. 150 gegen die Metzgergasse neu herstellen zu
lassen, und zwar durch ein Stück neues pav,> in der Laube
von etwa 35' 6" Länge und 7' 9" Bleite. Dieser Lauben-
boden befand sich aber noch im brauchbaren Zustande, er bedürfte
nur an zwei Stellen einiger Ausbesserung, die mit geringen
Kosten gemacht werden konnte und durch Herrn Stapfer mittelst
zweier Plattenstücke, das eine von 8 und das andere von 5
Quadratschuh Oberfläche auch bewerkstelliget wurde. Das genügte
aber der Polizeikommission nicht. Sie sandte dem Herrn
Stapfer einen Polizeidiener und einen Steinhauer mit der
Auffoderung, den Laubenboden auf jene Weise ganz neu zu
machen, und mit der Bemerkung, daß im Weigerungsfalle der
Steinhauer den Auftrag habe, diese Arbeit auf Kosten des
Herrn Stapfer auszuführen. So ward gegen den liberalen
Herrn Stapfer verfahren, während in der gleichen Laube zwei
Häuser weiter oben unter dem Hause des Herrn Einwohner-
gemeinderathspräsidenten Zeerleder ein so schlechtes pavst ist,
und von blossem Pflaster, daß man es auf keiner öffentlichen
Straße dulden würde. Wenn Sie dort vorbeigehen, Tit.,
so können Sie sich noch jetzt davon überzeugen. So hat der
Regierungsrath gefunden, bloß als Mittel, um liberal Gesinnte
zu verfolgen, solle er deS Baupolizeireglement nicht gebrauchen
lassen, und daher hat er im August 1840 den frühern Beschluß
aufgehoben. Ich finde auch, die letztere Verfügung des
RegierungSraths vom August 1840 gehe etwas zu weit; ich bin zwar
auch Schuld daran, denn auch ich habe dazu gestimmt; aber
ich habe damals die frühere Verfügung deS Regierungsraths
vom Jahre 1859 nicht gekannt, denn sonst würde ich nicht
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IN dem Umfange zu der letztern Verfügung vom Jahre 1840

gestimmt haben. Diese geht nämlich darin zu weit, daß sie ein
materielles Interesse der Stadtbehörde von Bern berührt,
indem sie dieselbe anhalten will, die abgebrochene Mauer wieder

aufzuführen u. s. w., also eine Handlung vorzunehmen, welche

mit einem Aufwande von Zeit und Kosten, also mit etwas, das in
Geld schätzbar ist, nothwendig verknüpft wäre. Da habe ich

nichts dagegen, daß Sie diese Verfügung aufheben, aber nicht
im ganzen Umfange und in der Form, wie die Biltschriften-
kommission vorschlägt, denn sonst würden Sie auSsprechen,
daß der Beschluß vom Jahre 1839 ein administrativrichter-
liches Urtheil sei, was derselbe nach meiner innigsten
Ueberzeugung nicht ist. Auf diese Weise würde die Stadtbehörde
von Bern keinen Nachtheil erleiden, denn das Gebäude steht

bereits da, und ist nicht auf Kosten der Stadtbehörde, sondern
aus Kosten des Herrn Läuffer ausgeführt. Wenn man aber
diesen Theil der Verfügung nicht ausbebt, so könnte dann Herr
Läuffer möglicherweise von der Stadtdehörde Ersatz des Schadens

verlangen wollen, und in dieser Beziehung möchte ich

allerdings, in Berücksichtigung des Beschlusses vom Jahre 1839,
dem Herrn Läuffer keinen Griff aus die Stadtbehörden geben.

Ich für mich bin in dieser Sache ganz aufrichtig, und wenn
der Regierungsrath fehlt, oder wenn ich fehle, so werde ich

es jedesmal frei und offen bekennen, wie ich es gestern gethan
habe. Nach meiner innigsten und vollkommenen Ueberzeugung
sind beide Verfügungen des Regierungsraths rein polizeilicher
Art, weder die eine noch die andere ist ein Urtheil. In der

Form der erstern ist zwar gefehlt worden, aber nicht die Form
macht die Sache auö, sondern der Inhalt, und somit fallen
alle Vorwürfe gegen den Regierungsrath über Nichtanhörung
der Stadtbehörden u. s. w. dahin. Wenn z. B. Herr Läuffer
letzt erst bauen wollte und vom Regierungsrath die Erlaubniß
begehrte, in Rieg bauen zu dürfen, so könnte ja freilich der

Regierungsrath daS erlauben, ohne die Stadtbebörde zu fragen,
ebenso gut, als er dergleichen Bauten auf dem Lande wie z. B. auch
Schindeldächer u. s w. auch gestattet, ohne die Gemeindsbehörden
zu befragen. Indessen mögen Sie, Tit., diese Sache anders finden,
wahrscheinlich sogar werden Sie in Ihrer Mehrheit die Ansichten
der Blttschristenkommission theilen. Es handelt sich da, wenn man
will, um eine juridische Spitzfrage; aber mich hat der Vortrag

der Blttschristenkommission durchaus nicht eines Andern
überzeugen können. Ich trage also darauf an, daß dem
Antrage der Bittschriftenkommission nicht so, wie er gestellt ist,
Folge gebeben, sondern daß erkannt werde, die Verfügung deS

Regierungsraths vom 20. August 1840 solle nur in soweit
aufgehoben sein, als sie die Wiederausführung des abgebrochenen

Baues durch den Einwohnergemeinderath betrifft.

May, gewesener Staatsschreiber. Ohne diesen so eben

gehaltenen Vortrag würde ich das Wort nicht genommen
haben, denn es hat mir geschienen, sowohl der schriftliche
Bericht der Bittschriftenkommission, als der mündliche ihres
Herrn Berichterstatters sei so deutlich, daß bei keinem
Unbefangenen Zweifel über die Sache obwalten können; allein in
dem letzten Vortrage sind Sachen zum Vorscheine gekommen,
welche man nicht so mit Stillschweigen übergehen kann. Vor
Allem aus hat man geschienen, andeuten zu wollen, als ob
das Baureglement der Stadt Bern eine Art Vorrecht wäre,
und daß man eS dazu brauche, um allerhand Parteizwecke und
Leidenschaftlichkeit auszuüben. Was das Baureglement an sich

betrifft, so wird Niemand, der zwischen Dorf und Stadt zu
unterscheiden weiß, glauben, daß hinsichtlich der Baupolizei an
beiden Orten die gleichen Vorschriften bestehen können. Wo
die Häuser unmittelbar aneinander stehen, wo eine Menge
Haupt- und Quergassen sich durchkreuzen u. s. w., ist gewiß
eine viel größere Aufsicht in Betreff der Baupolizei erforderlich.
Es ist nicht blos darum zu thun, daß da so gebaut werde, daß
für die Hausbewohner selbst Sicherheit sei, sondern auch so,
daß Sicherheit sei für Alle, welche in weiterm Revier die Stadt
bewohnen. Wer ein wenig mit der Geschichte bekannt ist,
weiß, daß die Stadt Bern in frühern Jahrhunderten durch
ungeheure Feuersbrünste heimgesucht worden ist. Von da hinweg

hat man gesucht, solche Vorsichtsmaßregeln zu treffen, die
geeignet seien, bei Feuersbrünsten ein weiteres Umsichgreifen

des Feuers zu verhindern. Daherige Vorschriften sind in jeder
Stadt gewiß nöthig. Nun sind zwei solche Vorschriften in
einem Baureglemente wesentlich. Die eine betrifft die Zwischen,
mauern zwischen zwei aneinanderstehenden Häusern, und die
andere die Hauptmauern gegem die Straße. Flir beide Arten
von Mauern wurde zur Weiterverbreitung des FeuerS für
nöthig gehalten, vorzuschreiben, daß dieselben nicht in Rieg,
sondern in Stem ausgeführt werden -sollen. Was nun die
Zwischenmauern betrifft, so hat sich da in neuern Zeiten bei
der Zunahme der Bevölkerung gezeigt, daß man hier und da
solche Zwischenmauern auf eine dem Reglemente ganz zuwiderlausende

Weise ausgeführt hat. Als nun die Baupolizeibehörde
einschreiten wollte, kamen eine ganze Menge Reklamationen an
den Regierungsstalthalter und Reglerungsrath; zwischen 50 und
00 Fälle wurden bei diesen Behörden anhängig gemacht, ohne
daß man in Zeit eines Jahres einen Entscheid darüber haben
konnte. Das hat natürlich eine Schwächung und Lähmung bei
den Polizeibehörden hervorgebracht, und nachher war es schwer,
Alles wiederum in den gehörigen Stand zu stellen. Indessen
hatte dieß im Jahr 1839 ein neues Baupolizeireglement zur
Folge, wobei sich die Baupolizeibehörde von Bern zur Pflicht
gemacht hat, dasselbe von nun an möglichst zu handhaben.
Ueber die Frage, ob die Verfügungen deS Regierungsraths in der
sogenannten Läuffer'schen Angelegenheil als Urtheile anzusehen
seien oder nicht, will ich nicht eintreten; im Vortrage der
Bltt,chr,stenkomml,slon ist diese Frage weitläufig erörtert';
hingegen erlaube ich mir, daraus ausmersam zu machen, daß, wenn
auch die,e Verfügungen bloß polizeilicher Art und nicht richterliche
Urtheile wären, auch dannzumal die Sache nicht stichhaltig
,em würde. Der §. 1 des BaureglementS sagt: „Der Ein-
wohnergcinelnderath ist die Baupolizeibehörde für die Stadt und
den Stadtbezirk Bern. Ihm liegt die Handhabung des Reglements

zunächst od." Ueber die Art sodann, wie der Regie-
rungsralh ,n baupolizeilichen Angelegenheiten der Stadt Bern
interveniren könne, sagt der §. 12: „Die Beschwerdeführung
über irgend eine Maßnahme der Baupolizeibehörde u s w
geht an den Regierungsstatthalter, unter Vorbehalt der
Weiterziehung an den Regierungsrath u. s. w. u, s. w. ; — Alles
nach Vorschrift deS AdmmistratwprozesseS über Klagen gegen
Beamte Somit negire ich durchaus, daß irgend eine
polizeiliche Verfügung in Bausachen der Stadt Bern dem Regie-
rungSrathe zustehe, denn sonst wäre ja das ganze Reglement,
welches von Ihnen, Tit., genehmigt worden ist, ein Wisch;
die Baupolizeibehörde könnte keine einzige Verfügung erlassen
ohne daß der Regierungsrath sagen könnte: von Polizei wegen
verfügen wir anders. Wohl aber steht dem Regierungöstakt-
halter und Regierungsrathe die Oberaufsicht über die Handha-
bung dieses Reglements zu. Wenn nun der RegierungSstatt-
halter oder der Regierungsrath. glaubt, daß die Baupolizeibehörde

ihre Pflichten nicht gehörig erfülle, was ist natürlicher,
als von Amtes wegen darauf aufmerksam zu machen, und die
Verantwortung der Baupolizeibehörde zu sodern? Das ,st aber
kein Grund, weshalb polizeiliche Verfügungen von Seite deS
Reglerungsraths sollte» stattfinden können. Daher hat der
Herr Präopinant Unrecht, wenn er glaubt, das sei eine ähnliche

polizeiliche Verfügung, wie z. B. auf dem Lande be»
Schindeldächern und dergleichen, wo der Regierungsrath das
eine Mal gestattet, das andere Mal nicht. Rücksichtlich der
Bausachen der Stadt Bern steht der Regierunasrath da
einerseits als Adniin>strativrichter bei Beschwerden, und andrer-
seits alS Oderaussichtsbehörde über Alles, waS von den Ee-
meindsbehörden gemacht werden soll. Allein jetzt war es im
höchsten Grade bemühend, zu sehen, daß da in den Akten eine
Relation ist über angestellte Untersuchungen, wo a» einem Orte
nicht reglementgemäße Scheidemauern oder Hauptmauern, an
einem andern Orte sonst etwas Reglementwidriges zugelassen
worden lei, und daß man so weit geht, hier im Schooße des
Großen Raths die Aeußerung zu gebrauchen, (ich will den
Namen mcht nennen, den sie verdient) man sei parteiisch je
nach der politischen Farbe. Ich muß daS schlechterdings als
Unwahrheit bezeichnen. Ich habe die Ehre, seit dem Anfang
dieses Jahres im Gemeinderathe von Bern zu siyen, früher
jedoch war ich nicht darin, aber das kann ich versichern, daß
im Gemeinderathe von Bern so viel Gewissenhaftigkeit herrscht.



als in irgend einer andern Behörde, und daß der Gemeinderath
aus Mitgliedern aller Klassen zusammengesetzt ist. Dennoch
glaube ich, man sei es dieser Behörde, wie jeder andern und
wie jedem Privatmanne, schuldig, für so lange, bis man
dergleichen Anschuldigungen, wie sie heute hier gefallen sind,
dieser Behörde zur Verantwortung mittheilt, solche Sachen
als bloß persönliche und leidenschaftliche Aeußerungen anzusehen,
die man hier nicht hätte erwarten sollen. Mir thut es sehr
leid, daß da, wo es um Recht und Gesetz zu thun ist, man
mit solchen Persönlichkeiten auftritt. Was den Fall wegen
des Herrn von Wattenwyl-Ougspurger betrifft, so ist die

Sache möglich; ich will die Sache nicht leugnen, aber
verlange man die Verantwortung der Baupolizeibehörde,
alsdann kann man sicher entscheiden. Wie es sich mit dem
Laubenboden des Herrn Stapfer sel. verhält, weiß ich
wiederum nicht, aber richtig ist, daß, so oft dergleichen
Anzeigen an die Baupolizeibehörden gelangten, von Letztern die
Sache untersucht oder nach Umständen darüber verfügt wird.
Wenn Sie aber wollen, daß Ordnung herrsche, so muß
derjenige, welcher exequiren soll, wissen, daß er Unterstützung
findet bei den Obern. Man kann keinem Unteroffiziere zumuthen,
daß er seinen Dienst pflichtmäßig ausübe, wenn der Oberoffizier
ihn dabei nicht unterstützt oder ihm gar noch Vorwürfe macht.
So verhält es sich hier auch. Demnach glaube ich, Sie, Tit.,
werden nach näherer Untersuchung der Sache selbst finden, daß
die Behauptung durchaus irrig ist, der Regierungsrath habe

am 15. November 185!) nicht eine Sentenz ausgefällt, sondern
eine bloße Polizeiverfügung erlassen, denn daS Letztere konnte
er nicht. Die oberste Polizeibehörde in Bausachen der Stadt
Bern ist der Gemeinderath; der Regierungsrath aber kann diesen

anhalten, seine Pflichten gehörig zu erfüllen, hingegen
direkte polizeiliche Verfügungen zu treffen liegt nicht in seiner
Kompetenz. So viel rücksichtlich der Form, und hauptsächlich
Härte ich die erwähnte Anschuldigung gegen den Gemeinderath
nicht liegen lassen können, und ich verlange ausdrücklich, daß man die

Sachen, welche da bei den Akten liegen, und namentlich auch,
was die Laubengeschichte betrifft, durch den Regierungsftatthal-
ter dem Gemeinderathe mittheilen lasse und ihm seine
Verantwortung abfordere. Bis dahin stelle ich die Anschuldigung von
Parteilichkeit gänzlich in Abrede.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Ich bin es der Sache
schuldig, Tit., hier auch einige Bemerkungen darüber zu machen.
Im Ganzen hat sich der Regierungsrath ziemlich unklug ver- '
theidigt, und formell betrachtet liegt die Sache nicht ganz
günstig. Wenn aber Herr alt - Staatsschreiber May glaubt,
Herr Regierungsrath Zaggi, jünger, sei der Stadtbehörde zu
nahe getreten, so könnte ich wenigstens nicht anders, als von
vornen berein Alles, was Herr Regierungsrath Zaggi, jünger,
über die Unordnung und gänzliche Anarchie in Baupolizeisachen der
Stadt Bern gesagt hat, bestätigen und Mebreres beifügen. Ich will
Ihnen jetzt zeigen, auf welchem Boden der Regierungsrath bei jener
Verfügung stand. Als ich vor sechs Jahren in der Justizsektion

war, haben wir mehrere dergleichen Urtheile vorberathen, denen

man vorwirft, sie seien nicht auf der Stelle im Sinne der
Stadtbehörde ausgefallen. Damals waltete namentlich ein Prozeß

gegen gewisse Töchter Nöthiger, verbeiständet durch Herrn
Graveur Rüttimeyer. Bei diesem Anlasse ist durch eine ganze
Menge Beispiele nachgewiesen worden, daß mit Ungleichkeit
in Handhabung des Baureglements verfahren werde. Schon
damals hat der Regierungsrath sich überzeugt, daß das
Baureglement nicht respektirt werde, und daß die Stadtbehörden
nicht mit gleicher Elle messen daß, wer nicht in der Wolle
gefärbt war, Anzeigen und das Einschreiten der Stadtbehörde zu
erwarten habe, während Andere machen, was sie wollen. Ich
bedufe mich auf die Protokolle des Regierungsraths, Tit. Sie
Tit., haben ferner selbst gesehen, wie vor dem untern Tkore
beim Klösterlein gegen das Straßenbaureglement gebaut worden
ist, und wie man zuletzt diesem Reglement ein Genüge geleistet
hat! Ferner ist vor einiger Zeit eine Klage gekommen wegen
reglementswidrig angebrachter Fensterläden. Ich bin darauf selbst

in der Stadt umher gegangen und habe an mehrern Orten
Fensterläden gleicher Sorte gesehen, gegen welche Niemand
etwas sagt. Allein hier, wo geklagt wurde, betraf es zwei

unserer ehrenwerthen Kollegen, freisinnige Männer, den Herrn
alt - Regierungsrath Herrenschwand und Herrn Schnyder Du-
fresne. Da hat der Regierungsrath gesagt: Nein, diese
Fensterläden bleiben. Nun hat der Regierungsrath ein System
aufgestellt, und dieses System ist der Boden, auf welchem der
Regwrungsrath stand, als er jenen Beschluß faßte. (Der
Redner verliest ein Schreiben des Regierungsraths vom 16.
Juli 1839 an den Regierungsstatthalter von Bern, worin
diesem Letztern die Weisung ertheilt wird, daß alle unter
dem Baureglement von 1828 ausgestellten Baubewilligungen
und in Folge derselben gemachten Bauten, so wie auch die
dießorts entstandenen Mißbilligkeiten unter die Vorschriften
dieses Reglements fallen, und hingegen diejenigen, welche nach
der Emanation des neuen Reglements von 1839 ertheilt worden
sind, unter dieses Letztere subsumirt werden sollen.) Jetzt mache
ich aufmerksam, Tit., daß die Baudewilligung an Herrn Läuf-
fer demselben unter dem alten Reglement von 1828 ertheilt
worden ,st. Nun hat der Regierungsrath geglaubt, Herr
Lauffer solle gleich gehalten werden, wie alle andern Bauführer

und da nun das alte Reglement bereits nicht mehr exequirt
wurde, so solle dasselbe jetzt nicht gleichsam ausnahmsweise
gegen einen Einzelnen angewendet werden. Daß aber das alte
Reglement wirklich nicht exequirt wurde, ergiebt sich am
Auffallendsten aus dem bereits mehrfach berührten Beispiele,
betreffend das Haus des Herrn von Wattenwyl-Ougspurger,
welchem mit Rieg zu bauen gestattet wurde, obgleich unmittelbar

daran ein Futterbehälter stößt. Man hat hier behauptet,
über der Baupolizeibehörde von Bern stehe keine andere, sie sei
hier die höchste Baupolizeibehörde. Allein Tit., diese Behörde
,st sogar dem Eememderath von Bern untergeorduet; diese bei-
den üben »n Bern die Baupolizei aus. Aber höher denke ich,
steht doch wohl der Regierungsrath. Die Baupolizeibehörde
von Bern steht wie jede andere Ortsbehörde, unter dem Ge-
meindegesetz. Nun sagt der §. 54 des Gemeindegesetzes: .,Wenn
Gememdgenossen Grund zu haben glauben, sich über einen
Beschluß der Gemeindeversammlung oder des Gemeinderathes zu
beklagen u. s. w. ; so müssen sie ihre Beschwerden schriftlich dem
Regierungsstatthalter einreichen, welcher trachten soll, den
Anstand zu heben. Bleibt dieser Versuch ohne Erfolg, so soll
der Regierungsstatthalter seinen Bericht über die Sache mit
den Akten dem Regierungörathe einsenden, der, nach
Untersuchung der Sache und Einziehung der nothwendigen Berichte,
einen endlichen Beschluß faßt." Dieser Fall ist hier vorhanden.
Der Regierungsstatthalter hatte hier nur gar nichts zu
verfugen, Indern der Regierungsrath, und so ist es in
allen Fällen gehalten worden, namentlich auch bei einem
gewissen Sutter. Jetzt sagt hingegen das neue Baureglement,
es solle in dergleichen Fällen nach dem Administrativwege
verfahren werden. Da ist also ein ungeheurer Widerspruch
zwischen zwei Gesetzen, und daher kann ich es gar gut begreifen,

wie man heute in Verlegenheit sein kann. Ich werde
aber seiner Zeit darauf antragen daß man alle dem allgemeinen
Gemeindgesetze widersprechenden Bestimmungen des Baureglements

der Stadt Bern aufhebe. Ich weiß nicht, Tit., warum
für Bern einzig eine solche Ausnahme von Gemeindegesetz gelten

sollte. Ich glaube, der Regierungsrath habe vollkommen
recht gehandelt. Herr Regierungsrath Zaggi, jünger, hat es
strenge gefunden, daß man zugleich die Stadt Bern zum
Wiederaufbau der Facade verfällt habe. Man darf aber nicht
vergessen, daß, während der Regierungsstatthalter der Stadtbehörde
die Exekution gegen Herrn Läuffer verweigert hatte, diese
Behörde dennoch mit der Exekution zugefahren ist. Das ist der
Grund, Tit., warum der Regierungsrath die Stadtbehörde
von Bern zum Wiederaufbau der Fa?ade verfällt hat. Die
Redaktion des ersten Beschlusses von 1839 ist allerdings eine
unglückliche, aber ein Urtheil kann derselbe deßhalb nicht sein,
da das erstinstanzliche Urtheil fehlt, sondern er ist offenbar nur
eine polizeiliche Verfügung. Das Alles zeigt aber, daß der
Regierungsrath auf Remeduren im Baureglèmente der Stadt
Bern hätte bedacht sein sollen, und er wird es einmal thun
müssen. Für jetzt trage ich darauf an, es solle der Große
Rath verfügen, daß die vorliegende Bauangelegenheit zwischen
der Baupolizeibekörde der Stadt Bern und dem Metzgermeister
Läuffer in Hinsicht der Wiederaufbauung der abgebrochenen



Mauer »ll meliutt »Aviiäum an den Regierungsrath gewiesen
werde.

Stauffer. Ohne Zweifel, Tit., hängt der ganze
Entscheid von der Rechtsfrage ad, ob die erste Verfügung des

Regierungsrathes von 183!) ein administrativrichterliches Urtheil,
oder aber eine bloße polizeiliche Verfügung sei. Man hat hier
das Letztere behauptet, und mit dem Gesetze in der Hand will ich
das Gegentheil beweisen. Das Baureglement der Stadt Bern>
welches vom Großen Rathe sanktionirt worden ist und mithin
Gesetzeskraft hat, sagt im §. 12 : „ Die Beschwerdeführung über irgend
eine Maßnahme der Baupolizeibehörde u. s. w. geht an den Regie-
rungsstatthalter unter Vorbehalt der Weiterziehnng vor den Re-

qierungsrath u. s. w., — alles nach Vorschrift des Administrativprozesses

über Klagen gegen Beamte." Ich bitte, Tit., diesen

Schluß wohl zu beachten: „alles nach Vorschrift des Admini-
strativprozesses u. s. w. " Nun sagt der §. 5 des Admini-
sirativprozesses: „Wenn die Klagschrift an unsern Kleinen Rath
gerichtet ist, so kann hierauf derselbe, je nach Bewandtniß des

Falles, die Sache sofort entscheiden, oder zum erstinstanzlichen
Entscheid an die betreffende Behörde verweisen u. s. w." Wie
Sie also hören, Tit., liegt es in solchen Fällen in der Hand
des Regierungsrathes, entweder sofort von sich aus zu entscheiden,

oder aber die Wache zum erstinstanzlichen Entscheide
zurückzuschicken. Hier nun hat der RegierungSrath am 15. November
1839 den erster» Weg eingeschlagen und von sich aus entschieden.
Der Regierungsrath selbst sagt im Eingange seines Urtheils:

Zufolge des §. 12 des Baureglements von 1839 hätte eigentlich

der Läuffer seine Beschwerde zunächst bei dem RegierungS-
statthalter mill kvnvlioio raoui-su« an den Regierungsrath
anbringen sollen. Da indessen beide Parteien direkt an den

RegierungSrath rekurrirt haben, und somit denselben als
Richter anerkennen, so nehmen wir keinen Anstand, dieses

Geschäft sofort zu erledigen." Hieraus, Tit., ergiebt sich

deutlich, daß am 15. November 1839 der RegierungSrath
ein wirkliches Urtheil fällen wollte, daß er dazu durch den
tz. 12 des Baureglements und durch den §. 5 des Admini-
ftrativprozesses befugt war, und daß somit der Verfügung vom
15. November 1839 der Charakter eines rechtsgültigen Urtheils
nicht abgesprochen werden kann. Ueber die vielen Kollisionen
u. s. w., welche zwischen der Stadtbehörde und dem Regierungsrathe

stattgefunden haben, will ich nicht eintreten; indessen sagt
dasnämliche Urtheil des Regierungsrathes weiter: „Das alt^
Reglement ist für ältere Baubewilligungen natürlich nur
seinem materiellen Theile nach gültig. Der formelle Theil des

neuen Reglements hingegen muß sowohl auf ältere als aus
neuere Baubewilligungen angewendet werden, weil nicht zwei
verschiedene Wege der polizeilichen Geschäftsbehandlung
nebeneinander befolgt werden können. Uebrigens hat das alte Reglement

in diesem Punkte ganz den nämlichen Pfad eingeschlagen,
da es im §. L8 heißt: „„In allen Fällen, wo etwas einer
ausdrücklich verbietenden Vorschrift des Reglements zuwider
gebaut worden ist, soll die Wegreißung oder Abtragung des

verbotwidrig Aufgeführten oder Angelegten befohlen und, falls
dem Befehle in der gesetzlichen Zeit nicht Folge geleistet würde,
von der Baukommission selbst auf Kosten des Eigenthümers
veranstaltet werden."" Der sehr wohl motivirte Wpruch des

Regierungsrathes sagt weiter. „Selbst vorausgesetzt, es wären
vor Erlassung deS neuen Baureglements in einigen Spezial-
fällen ausnahmsweise vierte Stockwerke gegen die Gasse von
Rieg gestattet worden, so kann dieß dem Beschwerdeführer nicht
zur Entschuldigung dienen. Denn es handelt sich in vu.-m nicht
darum, ob noch andere Favaden von Rieg polizeiwidrig eristiren,
fondern es frägt sich bloß, ob der Gemeinderath von Bern
befugt gewesen sei, seinem Beschlusse vom 17. Juni, — nachdem

er den Metzger Läuffer zum Abbrechen der quästionirlichen
Facade mehrmals auffordern ließ, und solcher dieser Aufforderung

bis zum 12. August nicht entsprochen, auch keine
Beschwerde darüber geführt hatte, — Folge zu geben, mithin diese
Facade crekutorisch abbrechen zu lassen. " Wie Sie aus dem
Abgelesenen gehört haben, Tit., sagt der RegierungSrath in
feinem adniinistrativrichterlichen Urtheile deutlich, die Stadtbe-
hörde habe daS Recht gehabt, zu erequiren. Hierauf erkennt
der Regierungsrath in aller Form, Läuffer sei mit seiner Be¬

schwerde als unbegründet abgewiesen. Das kann in rechtlicher
Beziehung genügen, und ich habe somit die innigste Ueberzeugung,

daß alle Formen vorhanden sind, welche den Spruch
deS Regierungsrathes vom 15. November 1839 zu einem
administrarivrichterlichen Urtheile qualifiziren. Da hievon Alles
abhängt, so stimme ich einfach zum Antrage der Vittschriften-
kommisflon.

von Graffenried. Es ist so bündig, klar und deutlich
von der Bittschriftenkommission über diese Sache rappvrtirt
worden, daß ich glaube, die l'ài sei hinreichend
herausgestellt, und bei Jedermann müsse die Ueberzeugung walten,
daß der spätere Beschluß des Regierungsrathes annullirt werden

müsse. Ware man bei der Sache selbst geblieben, so würde
ich das Wort nicht ergriffen haben. Allein es sind gegen die
städtischen Behörden sehr gehässige Insinuationen gefallen, die
gewiß zur Sache weder viel noch wenig beitragen. Nicht darauf
kömmt es an: ist früher ein oder mehrere Male gefehlt worden 7

geschah es, so war es unrecht, und man hätte die Betreffenden
zur Verantwortung ziehen sollen, was nicht geschehen ist.
Allein die Vorwürfe von politischer Verfolgung, wozu übrigens
die Stadt Bern nicht in der günstigsten Stellung zu sein scheint,
wären heute wohl besser zurückgeblieben. Ich weise sie von der
Hand. Wollte man aber Beispiele anführen, so hätte man die
Thatsachen so darstellen sollen, wie sie sind, und nicht, wie sie

nicht sind. DaS Haus, von welchem wegen des Laubendodens
gegen die Metzgergasse die Rede war, gehört keineswegs dem
Herrn Präsidenten drs EinwohnergemeinderathS. Was den
Fall, bezüglich das HauS deS Herrn v. Wattenwyl Ougspurger,
b.lrifft, so ist das auch nicht ein Bau in Rieg; der untere
Theil und die Wohnung ist in gehauenen Steinen aufgeführt,
wiewohl oberhalb theilweise Rieg angebracht sein mag. Jedenfalls

ist das nicht der gleiche Fall, wie hier. Wenn aber die
städtische Behörde dort gefehlt hat, so würde man beim
Regierungsstatthalter Recht gefunden haben. Da ich übrigens bereits
Gesagtes nicht wiederholen will, so beschränke ich mich daraus,
zum Gutachten der Bittschriftenkommission zu stimmen, mit
Abweisung aller der gehässigen Insinuationen, gegen welche
sich hier Niemand verantworten kann; Niemand aber soll
angehört verfällt werden.

Stettler. Ich mache wiederum aufmerksam, Tit., wie
gut es ist, daß unsere Verfassung eine unparteiische
Bittschriftenkommission aufgestellt hat, und wie wir da eine Garantie

- finden gegen willkürliche Verfügungen. Willkürlichkeiten sind
Menschlichkeiten und können daher Jedermann etwa begegnen;
deßhalb will ich Niemandem böse Absichten unterschieben,
hingegen sollen wir froh sein, daß wir eine unparteiische Behörde
haben, welche in solchen Fällen ihre Stellung kennt und ihre
Pflicht rücksichtslos erfüllt. Hier ist nun offenbar dem
Regierungsrathe etwas Menschliches begegnet, und ich habe das
Zutrauen zum RegierungSrathe, daß er selbst froh sein muß,
wenn er darauf aufmerksam gemacht wird. Unstreitig will der
RegierungSrath daS Gute, also muß er froh sein, daß man ihn
aufmerksam macht, wenn er einen unrechten Weg eingeschlagen
hat. Herr Regierungsrath Jaggk, jünger, hat gesagt: wenn
alle Voraussetzungen der Bittschnftenkommission richtig wären
so würden auch tue Schlußfolgerungen derselben richtig sein;
allein diese Voraussetzungen seien eben unrichtig. Das zeigt
unS wieder, Tit., woi)in man geräth, wenn die Behörden,
anstatt die Sachen so gut als möglich zu untersuchen, sie so
geschwind als möglich abzuthun trachten. Herr RegierungSrath
Zaggi, jünger, hat selbst gesagt, er habe, als der zweite
Beschluß gefaßt wurde, den erstern nicht gekannt; also muß
damals der erstere Beschluß nicht vorgelegen sein. Das beweist,
daß nicht gar gründlich untersucht worden ist; es muß also mit
dem zweiten Beschlusse ein wenig eilig gegangen sein. Herr
Regierungsrath Zaggi, zünger, hat ferner gesagt, wenn der
erste Entscheid die Form eines Urtheils habe, so beruhe das
bloß auf einer irrigen Redaktion, wie denn überhaupt die
Herren Sekretärs gar flüchtig arbeiten. Es ist gar bequem,
so etwas zwei Jahre hintendrein zu sagen. Um Ihnen aber
zu beweisen, daß diese Entschuldigung ungegründet sein muß,
will ich bloß fragen: auf wessen Rapport hin ist der Entscheid
vom >5. November 1839 gefaßt worden? Auf einen Vortrag



der Justizsektion. Im Jahre 1839 ist aber der Herr Sekretär
der Zustizsektion wohl einer unserer beßten Sekretärs gewesen,
ein Jurist, der wußte, was er schrieb. Entweder hat nun
damals der Sekretär der Justizsektion ein Projektschreiben
vorgelegt, und letzteres ist dann nach erfolgter Genehmigung
desselben durch den Regierungsrath von der Staatskanzlei bloß
abgeschrieben und expedirt worden, oder aber es wurde nicht
ein Projektschreiben vorgelegt, sondern ein eigentlicher Vortrag,
wo aber der Sekretär der Zustizsektion auch gewußt hat, was
er schrieb, und auch in diesem Falle ist die Expedition der
Staatskanzlei wiederum nichts anderes, als eine sast wörtliche
Abschrift des Vertrages. Somit kann man gewiß nicht
annehmen, daß jener Beschluß oberflächlich redigirt worden sei.
Nach der Vorschrift der Adminiftrativprozeßform über Klagen
gegen Beamte steht es Jedermann frei, eine Beschwerde gegen
Beamte oder Behörden entweder bei dem Regierungsstatthalter
oder aber sogleich bei dem Regierungsrathe anzubringen.
Dieser theilt dann die Beschwerde der Gegenpartei mit und
läßt dann nachher die ganze Sache durch die Justizsektion
untersuchen und vorberathen. Das ist im vorliegenden Falle
geschehen. Zuerst kam die Beschwerde, daraus die Antwort der
beklagten Stadtbehörde, nachher der Bericht der Zustizsektion,
und jetzt hat der Regierungsrath entschieden. Nennen Sie nun
das —Urtheil oder Entscheid, jedenfalls ist es nicht eine Verfügung.
Eine Verfügung war der zweite Beschluß des Regierungsraths;
da hatte Niemand untersucht oder Beschwerde geführt, sondern
dieser zweite Beschluß ist im Regierungsrathe selbst hervorgerufen

worden in Folge mündlicher Anbringen, wie es oft
geschieht. Ob nun eine solche Verfügung einen frühern, mit
Beobachtung aller gesetzlichen Vorschriften gefaßten Beschluß,
umstürzen kann, das, Tit., mögen Sie selbst entscheiden. Wenn
das wäre, so kämen wir bald auf das Feld der Willkühr. Das
Hauptmotiv des zweiten Entscheides war, daß die Stadtdehörde
mit ungleicher Elle messe. Aber, Tit., das ist ein einseitiges
Anbringen, die Stadtbehörde ist darüber nicht verhört worden,
und ein solches einseitiges Anbringen nehme ich nicht als
bekannt an, und ich kann nicht glauben, daß man die
Stadtbehörde Verfällen konnte, ohne sie angehört zu haben. Gesetzt
aber, Tit., der Stadtbehörde seien auch Menschlichkeiten begegnet,

ist das ein Grund, daß die Regierung vom Pfade der
Justiz abweiche? Wäre das nicht eine Krämerjuftiz, eine Vou-
tiquierjustiz, zu sagen: ihr gebt schlechte Waare, wir, die Regierung,

wollen auch also auch schlechte geben? Das, Tit., ist
Krämer-, ist Boutiquierjustiz. Die Bernerjustiz war nie eine
solche. Wenn die Stadtbehörde gefehlt hat, so soll man
untersuchen ; aber deßhalb im gegebenen Falle der Stadt nicht Recht
zu halten, — ist das Justiz, Bernerjustiz Das glaube ich nicht,
Tit., darum unparteiische, — darum Bernerjustiz! Ich stimme
zum Antrage der Bittschristenkommission.

Kernen, Oberrichter, als Berichterstatter. Man hat mir
vorgeworfen, Tit., meine Sprache sei herbe gewesen gegen den

Regierungsrath. Das hat nicht in meiner Absicht gelegen, und
ich wünsche von Herzen, daß zwischen den gerichtlichen und den

Exekutivbehörden immer ein freundschaftliches und würdiges
Vernehmen sei; aber man scheint zu vergessen, daß es hin und
wieder Stoff giebt, der bisweilen nicht gefällig ist, und daß es

dann schwer hält, diesen Stoff in eine angenehme Form zu
bringen, Stoff, von dem man mit dem alten Dichter sagen
möchte: üillirilr 5»tvrain nc>n keriberv. Man mag sich

das übersetzen lassen. WaS nun die Sache selbst betrifft, so

hat eS mich gefreut, daß selbst die Mitglieder des Regierungsraths,

welche zur Vertheidigung dieser Behörde das Wort
ergriffen, nicht aus Tagesordnung geschlossen, sondern ungefähr
das Nämliche gesagt haben, was die Bittschristenkommission.
Herr Regierungsrath Jaggi, jünger, hat einen ähnlichen Antrag
gestellt, wiewohl in etwas beschränkendem Sinne, und Herr
Regierungsrath Jaggi, älter, möchte die Sache, so weit sie die

Wiederaufführung der Fa?ade betrifft, sä mvlms a^onäum
zurückschicken. Wenn man das will, so muß man doch das

Verkehrtgemachte vorher aufheben, damit besser verfügt werden
könne. Was die Gehässigkeiten und gegenseitigen Anschuldigungen
zwischen den Behörden der Stadt Bern und andern Behörden
betrifft, so kann ich mir die Mühe ersparen, aus dieselben

einzutreten, das ist gegen meine Natur. Herr Regierungsrath
Jaggi, jünger, hat bemerkt, es müsse die Eigenschaft eines
Urtheils dem ersten Entscheide darum abgehen, weil kein Urtheil
erster Instanz da sei. Herr Stauffer hat Sie, Tit, darüber
bereits belehrt. Nach dem Administrativprozesse, welcher zu
Folge des Baureglements §. 12 der Stadt Bern hier als
Richtschnur gilt, hat bei Klagen gegen Beamte der Regierungsrath,

wenn die Klage unmittelbar an ihn gerichtet ist, das
Recht, entweder die Sache an eine untere Behörde zu weisen,
oder aber sogleich selbst zu entscheiden. Das ist im §. 5 des
Administrativprozesses enthalten. Wenn also der Regierungsrath
eine Klage annimmt und dann die erste Instanz übergeht, so
kann das an der Natur des Entscheides nichts ändern. Man hat
Sie, Tit., ferner unterhalten mit andern ähnlichen Fällen, wo
die Stadtdehörde von Bern nicht gleiches Recht gehalten habe
u. s. w. Als unbestrittener derartiger Fall ist mir nur einer
bekannt, nämlich derjenige in Betreff des Herrn von Wattenwyl-
Ougspurger. Darauf ist indessen schon gedient worden. Hundert

Mal begangenes Unrecht macht noch nicht Recht, und
wenn auch einmal gefehlt worden wäre, so berechtigt das die
obern Behörden nicht, auch und wiederholt zu fehlen. Die
andern Fälle sind bestritten, ich muß sie also dahingestellt sein
lassen, und was die Trottöirangelegenheit betrifft, so ist das
der Sache, um die es sich gegenwärtig handelt, völlig fremd.
Ich sehe nicht, was Trottoirs und Häuserfa^aden mit einander
gemein haben. - Mir wäre leid, wenn die Stadtdehörde auf die
politische Farbe gesehen hätte, wovor uns in Justizsachen der
Himmel bewahren wolle. Den Antrag deS Herrn Regierungsraths

Jaggi können Sie annehmen, Tit., wenn Sie von der
Voraussetzung ausgehen, daß der erste Entscheid des
Regierungsraths keineswegs ein Urtheil sei, so daß also durch den
zweiten Entscheid nicht ein Urtheil aufgehoben wäre. Die
Bittschristenkommission indessen ist überzeugt, daß der erste Entscheid
ein Urtheil ist, und daß er nur auf gesetzmäßigen Wegen
abgeändert werden kann. Man hat mir den Vorwurf zu machen
geschienen, ich sei dem Regierungsrathe nicht günstig. Ich werfe
das in den gleichen Tigel, in weichen ich auch das Ändere geworfen.

Was Herr Regierungsrath Jaggi, älter, vom Klösterlein
und den Fensterläden erzählt hat, gehört nicht yieher, das sind
Fälle ganz anderer Art. Er hat ferner behauptet, daS Gemeindegesetz

sei hier anwendbar, und nicht das Baureglement. Nein,
Tit., daS Gemeindegesetz ist ein allgemeines Gesetz; wir haben
aber im Baupolizeireglement von 183!) e>n späteres und
spezielles Gesetz ausgestellt, und in der Rechtskunde ist angenommen,
daß ein späteres spezielles Gesetz ein früher erlassenes, allgemeines

aufhebt. Mit diesen wenigen Bemerkungen will ich schließen,
und empfehle Ihnen nochmals den Antrag der Bittschristenkommission.

Herr Landammann um seine Meinung gefragt. Mir ist
die Sache vorzüglich darum wichtig, Tit., weil eine Menge
allgemeiner Fragen dabei zur Sprache kommen, welche in
künstigen Fällen, je nachdem sie beantwortet werden, den
Entscheid bestimmen müssen, sofern nun. wenigstens annehmen
will, daß die Stadt Bern weder günstiger noch ungünstiger
behandelt werden solle, als irgend eine andere Gemeinde der
Republik. Vorerst tat man gesagt, es habe hier wenigstens
kein Administrativurtheil gefällt werde» sollen, sondern der
Befehl, daß der Gemeinderath von Bern eine Mauer ans
eigene Kosten wiederum herstelle, sei eine polizeiliche Verfügung,

und dafür habe eine einseitige Verfügung hingereicht
u. s. w. Ich weiß nicht, ob man da im Ernste gesprochen
hat. Ich verwerfe diesen Grundsatz total. Gestern hat man in
der Angelegenheit von Tramlingen gefunden, daß die Regierung,
als oberste Baupolizeibehörde, nur negativ einschreiten solle.
Wollen wir nun in direktem Widerspruche hiemit der obersten
Polizeibehörde das Recht geben, an einem andern Orte dem
Gemeinderathe, ohne ihn nur angehört zu haben, zu befehlen,
daß er eine Mauer auf eigene Kosten wieder herstelle? Unmöglich

kann ich finden, daß so etwas Gegenstand einer einseitigen
Verfügung, die überdicß ohne Wissen und Anhörung der
Betheiligten erlassen wird, sein könne. Eine zweite allgemeine
Frage ist die: Welches ist die Stellung der OrtSpolizeibehörden
gegenüber den obern Staatsbehörden? Herr alt-Staatsschreider



May hat die Stellung richtig aufgefaßt, aber nicht ganz »,i den
richtigen Worten bezeichnet, darum ist er mißverstanden worden.
Die oberste Ortspolizeibehörde in jeder Gemeinde ist der
Gemeinderath; darum sollen alle ortspolizeilichen Verfügungen
von dieser Behörde ausgehen, und nicht von einer
Staatsbehörde. Wenn aber über eine solche Verfügung Streit entsteht,
alsdann kömmt der Streit vor die obere Staatsbehörde. Das,
Tit., ist das richtige Verhältniß, aber das muß man richtig
auffassen, weil die Selbstständigkeit der Gemeinden hier auf dem
Spiele steht In gleicher Stellung befinden sich die Ortsbehörden

gegenüber dem Staate in allen Vormundschastssachen.
Wer administrirt da? In oberster Instanz der Gemeinderath,
nicht der Regierungsrath. So oft daher der Regierungsrath
von den Vormundschaftsdehörden um Weisungen in Vormund-
schaftsangelcgenheiten angegangen wurde, so hat derselbe jedes
Mal erklärt, er mische sich nicht ein, weil, wenn über eine
Verfügung der Vormundschaftsbehörde Streit entstünde, er
dann als oberster Administrativrichter zu urtheilen habe. Das
ist unter der frühern Regierung und jetzt stets so gehalten
worden, und so ist die Stellung im vorliegenden Falle genau
dieselbe. Wir sollen die Ortspolizeibehörden in ihren gesetzlichen
Befugnissen schützen, und mir liegt sehr viel daran, daß die
Gemeinden überhaupt gegenüber der Exekutivbehörde, welcher
ich in Bezug auf das Overaufsichtsrecht oft etwaS mehr Energie
wünschen möchte, innerhalb den Schranken des Gesetzes frei
walten können. Wenn also richtig wäre, daß in der Läuffer-
schen Angelegenheit nicht ein administrativrichterliches Urtheil
gefällt werden, sondern daß eine einseitige Verfügung ohne
Wissen und Anhören der Parteien erfolgen sollte, so würde
doppelt gefehlt worden sein. Man hätte dann wenigstens
nicht aussprechen sollen, die Stadt müsse auf ihre Kosten
die Mauer wieder herstellen. Allein überdieß war hier Streit
zwischen der Ortspolizeidehörde und einem Privaten; dieser
Streit sollte also von der Staatspolizeibehörde entschieden
werden, aber nicht durch Verfügung, sondern durch
administrativrichterliches Urtheil. Das, spricht das Vaureglement
von 1839 auS, und Sie dürfen nicht vergessen, Tit., daß
dieses Reglement den Charakter eines Gesetzes hat, indem es
vom Großen Rath sanktionirt ist. Man hat' nun gesagt, diese
Vorschrift sei im Widerspruch mit dem Gemeindegesetz. Schlechterdings

nicht, Tit., und ich nehme jetzt nicht einmal den Grund-
zatz an, daß das spätere Spezialgesetz ein früheres allgemeines
Gesetz aufhebe; allein das Gemeindegesetz sagt im §. 54, daß,
wenn streit entstehe zwischen Gemeindebehörden und Privaten,
die Sache beim Regierungsstatthalter anhängig gemacht und je
nach Umständen von Letzterem dem Regierungsrath zum
endlichen Entscheide vorgelegt werden solle. Also ist das Bauregle-
nwnt in völliger Uebereinstimmung mit dem Gemcindegesetze.
Der Einwohnergemeinderath von Bern glaubte, der Metzgermeister

Läuffer sei schuldig, in Quadern zu bauen, Läuffer
seinerseits hielt sich für berechtigt, in Nieg zu bauen und trat,
als ihm der Gemeinderath dieses untersagte, in gesetzlicher
Form klagend gegen den Gemeinderath auf, und zwar direkt
beim Regierungsrathe. Dieser nimmt die Klage an, theilt sie
dem Gemeinderatde zur Beantwortung mit und spricht, nachdem

er das Gutachten der Juftizsektion über die Klage und
Antwort in Händen hat, in gehöriger Form sein Urtheil. Da
ist gewiß nichts das dem Baureglement der Stadt Bern oder
dem allgemeinen Gemeindegesetze widerspräche. Jetzt hat man
es auffallend gefunden, daß dem regierungsräthlichen Urtheile
kein erstinstanzliches Urtheil vorangegangen sei. Hierauf ist
bereits geantwortet worden. Nach §. 5 der Administrativprozeßform,

welche hier nach Vorschrift des §. 12 des Bauregle-
lements befolgt werden sollte, war ein erstinstanzliches Urtheil
gar nicht durchaus nöthig, indem er sagt: „Wenn die Klag-
ichrift an unsern Kleinen Rath gerichtet ist, so kann hierauf
derselbe, je nach Vewandtniß des Falles, die Sache sofort
entscheiden u. s. w. „Sie sehen also, Tit., daß nicht einmal
dieses Motiv gesetzlich gegründet ist. Der Regierungsrath hat
am 15. November 1839 gewiß auf die gültigste Weise und in
der gesetzlichsten Form über die Klageschrift des Läuffer geur-
theilt. Später hingegen hat er, ohne Anhören irgend einer
Partei, direkt das Gegentheil von demjenigen ausgesprochen,
was er in dem frühern, in jeder Beziehung als rechtskräftig
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anzusehenden, Urtheile erkannt hatte. Es ist gewiß der
Bittschriftenkommission nicht angenehm, gegen den Regierungsrath
aufzutreten, und wenigstens jetzt denkt Niemand mehr daran,
mit einer systematischen Opposition strafbaren Muthwillen zu
treiben. Wenn die Regierung nicht den Eigensinn haben will,
dasjenige nicht als Irrthum anzuerkennen, was doch offenbar
als Irrthum anerkannt werden muß, so verliert sie an ihrem
Ansehen durchaus nichts, wenn der Beschluß vom 26. August
1849 aufgehoben wird. Da ist weit mehr gefehlt worden, als
im gestrigen Falle. Im gestrigen Falle war der Regierungsrath

durch irriges Anbringen der Parteien zu einem Mißgriffe
verleitet worden; hingegen hier wurde eine Verfügung getroffen,

ohne daß man den Entscheid vor Augen hatte, ohne daß

die Parteien im geringsten angehört wurden. Wenn man sich

den Fall klar denkt, so kann man gewiß nicht in Zweifel sein,
was heute zu thun ist. Läuffer will in Rieg bauen; die Stadt
opponirt und verbietet es ihm; Läuffer fährt aber fort zu bauen ;

die Stadt will ihn daran hindern; er beschwert sich darüber
beim Regierungsrath; die Stadtbehörde reicht ihre Verantwortung

ein; der Regierungsrath, nach erfolgter Vorberathung
durch die Justizsektion, erklärt ausdrücklich, daß zwar die

Sache, in erster Instanz durch den Regierungsstatthalter hätte
entschieden werden sollen, was nach §. 5 der Administrativprozeßform

nicht einmal durchaus nöthig war; da ihn aber beide

Parteien direkt als Richter angesprochen haben, so trage er
kein Bedenken, die Sache sofort zu erledigen. Der Regierungsrath

entscheidet nun und zwar, daß der Gemeinderath wohl
gethan habe, die Beschwerde des Läuffer dagegen unbegründet
sei; auf diesen Entscheid hin wird von Seite der Stadtbedörde
die Riegmauer entfernt, und jetzt ohne Weiteres kömmt ein
Befedl deS Regierungsraths, die Riegmauer solle auf Kosten
der Stadt wieder hergestellt werden. Das, Tit., ist die ganze
Sache, um welche es sich in der gegenwärtigen Abstimmung
handelt. Was den Antrag des Herrn alt-Staatsschreibers May
betrifft, daß die von Seite des Regierungsraths berührten anderwei-
tigen Fälle der Stadtbehörde zum Zwecke der Verantwortung mitgetheilt

werden, so scheint mir daS Gegenstand eines besondern
Anzuges zu sein.

May, gew. Staätsschreiber, zieht auf diese Bemerkung
hin seinen daherigen Antrag zurück.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, bemerkt, der Herr
Landammann scheine ihn mißverstanden zu haben, er babe

selbst gefunden, der Regierungsrath sei hinsichtlich deS

Wiederaufbaues der Mauer zu weit gegangen ; sein Antrag auf
Aufrechthaltung des Beschlusses vom 26. August 1840 beziehe sich

daher nur auf den übrigen Theil dieses Beschlusses, nicht aber

auf den der Stadtbehörde ertheilten Befehl, diese Mauer
wiederum aufzubauen.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt im Sinne der Bittschriften¬

kommission den Beschluß des Regierungsraths

vom 26. August 1840 in Mehre-
rem oder Minderem aufzuheben 103 Stimmen.

Zur Tagesordnung zu schreiten Niemand.
2) Für den Antrag der Bittschriftenkommission,

wie er ist 78 Stimmen.
Für den einen oder andern der in der

Umfragen gefallenen Anträge 30

Gesetzesentwurf des Regierungsraths über die Er-
theilung der Naturalisation.

Aubry, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die Zeit
ist vorgerückt und die Sitzung auf den Punkt gekommen, wo
gewöhnlich die Ermüdung sich der Versammlung bemäcvtwt
Ich befinde mich daher in einiger Verlegenheit in Bezug auf
Dasjenige, was ich Ihnen vorschlagen soll. Von einer Seite
sagt man mir, daß die Berathung des Gesetzesentwurfes mcbt

mehr als eine Stunde Zeit wegnehmen, von der andern böre

ich, daß die Hauptdestimmungen Einwürfe hervorrufen werden,
so daß es mir scheint, das Veßte sei, die Berathung zu
verschieben. Ich glaube nichts destoweniger Ihnen eine kurze
Auseinandersetzung der Motive des GesetzeSentwurfes, der Ihnen



vorgelegt ist, vorlegen zu sollen. — Seit ilanger Zeit fühlte
man das Bedürfniß, Aenderungen in dem Gesetze von I8!6
anzubringen, welches die Zulassungsweise zum Bürgerrecht in
unserm Kanton feststellt. Es gab eine Zeit, wo die Naturalisation

mit zu großer Leichtigkeit Individuen ertheilt wurde, die,
einmal als Bürger aufgenommen, sich bald dieser Gunst
unwürdig erzeigt haben. Man hat sogar Falle gesehen, wo die

Behörde in die Nothwendigkeit versetzt war, von vielleicht zu

leichthin gefaßten Beschlüssen zurückzukommen. Die Polizeisektion

hat die Initiative der Revision des Gesetzes nicht ergriffen;
sie hat nichts gethan, als sich den Befehlen gefügt, welche sie

in dieser Beziehung zu verschiedenen Malen erhalten hat. TaS
erste Projekt einer Revision schreibt sich aus der Zeit her, wo
Herr alt-Regierungsrath Schnell Centralpolizeidirektor war. Ueber

zwei wichtige Punkte ist die Polizeisektion nicht mit dem

Regierungsrathe einig, und indem sie von ihrem reglementarischen
Rechte Gebrauch macht, wird sie vor Ihnen, Tit., ihre
Meinung wieder aufnehmen. — Die Grundsätze des heut zu Tage
noch in Kraft bestehenden Gesetzes sind beibehalten worden,
einzig hat man ihnen mehr bestimmte Entwicklung gegeben.
Die Bedingungen der Zulassung sind modifizirt und ausgedehnt
worden, in der Absicht, mehr Garantien zu geben und eine

schlechte Wahl zu verhindern. Die Behörden, welche sich mit
den Begehren zu Erlangung der Naturalisation zu besassen

haben werden, bleiben die nämlichen wie bis jetzt, ebensowohl
als die zu befolgenden Formen, und in letzter Instanz steht es

dieser hohen Versammlung zu, die Naturalisation zu ertheilen
oder zu verweigern. — Um naturalisirt zu werden, muß ein
Eidgenosse seine Eigenschaft als Schweizerbürger seit zehn Jahren
nachweisen, und außerdem einen Aufenthalt oder einen Wohnort

seit zwei Jahren in dem Kanton Bern. Ein Fremder,
Nichtschweizer, muß während einer ununterbrochenen Reihe von
zehn Iahren aus unserem Gebiete gewohnt haben, um sein

Begehren um Zulassung vorlegen zu können, wenn er außerdem
die erforderlichen Eigenschaften besitzt. Der Bittsteller muß den

Besitz eines Vermögens von fünftausend Franken nachweisen.

Hier ist die Polizeisektion der Meinung, daß keine Zahl
festgesetzt werden sollte, da diese Feststellung nicht von der Art ist,

einzig und allein die beabsichtigten Garantien zu gewähren. ^
Der Gesetzesentwurs stellt Ausnahmsfälle zu Gunsten von Fremden

auf, welche dem Staate wichtige Dienste geleistet haben

könnten. Die Polizeisektion glaubt, daß die Ausnahmsfälle
genauer bestimmt und besser hervorgehoben werden sollten, sie

schlägt vor, sie auf diejenigen auszudehnen, welche Talente,
Erfindungen, nützliche Industriezweige bringen oder beträchtliche

Etablissemente errichten würden. Da endlich in jeder
berathenden Versammlung die absolute Mehrheit für die vernünftigere

gehalten wird, so schlägt man vor, die Naturalisation
mit dieser einfachen Mehrheit zu ertheilen, während das
gegenwärtige Gesetz zwei Drittheile der Stimmen erheischt. — Als
Anhang zu dem Entwürfe befindet sich die Formel der Ausfertigung

der Naturalisationsbriefe; sie wurde vervollständigt und
geregelt. — Dieß ist die summarische Auseinandersetzung
desjenigen, was der Gesetzesentwurf Wesentliches enthält. Da
nun keine Gefahr auf dem Verzug kästet, wenn man die
Berathung des Entwurfes auf den Hornung verschiebt, da ein
Gesetz über diesen Gegenstand besteht, so möchte ich den Herrn
Landammann ersuchen, die Versammlung über die Vorfrage
der Verschiebung aller und jeder Diskussion bis zur nächsten
Sitzung anzufragen.

Herr Landammann findet ebenfalls, daß bei so wenig
zahlreicher Versammlung es wohl nicht zweckmäßig sein dürfte,
ein Gesetz von dieser Wichtigkeit zu behandeln.

Blum en st ein stimmt ebenfalls zur Verschiebung dieses
Gegenstandes, als über welchen eine nicht ganz kurze Diskussion

zu erwarten sei; er selbst werde dann verschiedene Zusätze
vorschlagen, namentlich über die Verwendung der Burgeran-
nahmsgelder, sowie über das in denjenigen Gemeinden, wo
Armentellen erhoben werden, in den §§. 23 und 50 des
Gemeindegesetzes vorbehaltene Einspruchsrechtes der Einwohnergemeinde

u. s. w.

Durch's Handmehr wird hierauf beschlossen, den Gegenstand
für heute aus der Tagesordnung zu entfernen und bis zur
Februarsitzung zu verschieben.

Auf den Vortrag der Polizeisektion wird Herr
Regierungsrath Weber als Centralpolizeidirektor für das
Jahr 1842 durch'S Handmehr bestätigt.

(Schluß der Sitzung um 1^4 Uhr).
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Erste Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Fünfzehnte Sitzung.

Mittwoch den 8. Christmonat 1841.

(Morgens um 0 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls zeigt der Herr Landammann an, daß er eine
eingelangte Vorstellung der Gemeinden Frieswyl, Dettligen
u, f. w. u. f. w. um Gestattung und gesetzliche Regulirung
des Loskaufs der Waldbodenzinse dem Regierungsrathe
überwiesen habe.

Tagesordnung.
Vortrag des Baudepartements, betreffend einen Kredit

zu Erneuerung der Sinnebrücke zu Thun.
Der Dörtrag erstattet ausführlichen Bericht über den höchst

baufälligen und gefahrdrohenden Zustand der sogenannten Smne-
brücke zu Thun, und schließt mit dem Antrage:

daß dem Baudepartement ein Kredit von Fr. 0000 zum
Beginne der neuen Sinnebrücke in Thun bewilligt, und

2) dem Regierungsrath die Ermächtigung ertheilt werde,
nach vorheriger genauer Prüfung aus den vorhandenen
Projekten seiner Zeit denjenigen auszuwählen, welchen er dem
Interesse des Staates, so wie des Baues selbst am Angemessensten

finden werde.

von Tillier, Regierungsratk. Es ist wichtig, Tit., daß
die Sache bereits im nächsten Januar vorgenommen werde.
Einerseits ist dieß die günstigste Zeit dafür; andrerseits trifft es

sich, daß gleichzeitig Ausgrabungen in der Aare am Thunersee
vorgenommen werden sollen; endlich machen es die bevorstehenden
Arbeiten an der Nydeckbrücke wünschenswerth, daß der Bau
der Sinnebrücke um die gleiche Zeit vorgenommen werde, damit
nicht das Wasser der Aare zwei Mal abgeschlagen, und dadurch
der Schifffahrt unnützer Weise zwei Mal Hindernisse in den

Weg gelegt werden müssen. Hiefür aber müssen Sie, Tit.,
den verlangten Kredit noch in der gegenwärtigen Sitzung
bewilligen, zu welchem Ende vorgeschlagen wird, daß Sie sich

mit der Auswahl der verschiedenen Pläne nicht befassen,
sondern den Entscheid dem Regierungsrathe anheimstellen möchten,
welcher gewiß die Sache sorgfältig untersuchen wird. Uebrigens
übernimmt die Stadt Thun die Hälfte der Baukosten.

May, gewesener Staatsschreiber. Ich will mich zwar
dem Antrage nicht widersetzen, aber ich kann mich unmöglich
enthalten, einige Bemerkungen zu machen über die Form, wie

dieses Geschäft hieher kömmt. Das ist eine Reparation, welche
Fr. 20,000 bis Fr. 30,000 kosten wird, deren Nothwendigkeit
bereits seit là Jahren vorgesehen wurde, und über welche
verschiedene Pläne vorhanden find, unter denen nun dem Antrage
zu Folge der Regierungsrath soll auswählen können. Warum
find nicht wenigstens diese Pläne dem Großen Rathe vorgelegt
worden? Die Sache ist wichtig genug, wenn man den großen
Verkehr, den Wasserablauf u. f. w. bedenkt. Dann ist aber
noch eine andere Rückficht im Vortrage gar nicht berührt
worden. Schon vor 25 Iahren hat die Stadt Thun von der
Regierung einen Vorschuß zu 1 oder 2 Prozent Zinsen erhalten,
um die Zufahrt zu der Brücke zu erweitern. Auf der einen
Seite der Straße ist diese durch Zurücksetzung eines Gebäudes
geschehen, auf der andern Seite, gegen das Lauithor zu, nicht.
Man hat eben gewartet, bis die Brücke gebaut werde, um zu
wissen, nach welchem Plane man diese Korrektion machen solle.
Also würde jetzt dem RegierunqSrathe überlassen, nicht bloß
den Plan für die Brücke selbst auszuwählen, sondern auch
implicite die ganze dortige Straßenkorrektion zu bestimmen,
wobei nothwendig große Interessen von Partikularen u. s. w.
betroffen werden. So sehr ich nun die Nothwendigkeit
anerkenne, heute den verlangten Kredit zu bewilligen, so finde ich
doch, daß die Sache nicht so unvollständig und unvorbereitet
hätte hieher kommen sollen. Man könnte dey heutigen
Entscheid für andere ähnliche Sachen als Beispiel geltend machen
wollen, und übrigens haben wir schon viel Lehrgeld in
Bausachen bezahlt.

Dähler, zu Oppligen. Die Korrektion und Erweiterung
der Gasse ist vom Brückenbau ganz getrennt, und über den

letztern ist ein vollständiger Vertrag mit der Stadt Thun
abgeschlossen worden. Uebrigens handelt es sich hier nicht um eine

Reparation, sondern um einen Neubau. Die Pläne haben bis
zur letzten Großrathsitzung im Juni nicht ausgefertigt werden
können; jetzt find dieselben in Thun vor der Stadtgemeinde.
Hätte man sie hieher nehmen wollen, so wäre dadurch die Sache
um 14 Tage verzögert worden; sie ist aber so dringend, daß

man keine Woche und keinen Tag verlieren darf. Da die Stadt
Thun die Hälfte der Kosten bezahlen muß, so ist da eine
hinreichende Garantie, daß nicht unzweckmäßig werde gebaut werden

denn die Stadt Thun wird einem unzweckmäßigen Plane
ihre Beistimmung nicht geben.

Knechtenkofer, Hauptmann. Die Brücke und die

Gasse gehen einander nichts an, hingegen ist es im Interesse
der öffentlichen Sicherheit, daß der Antrag des Baudepartements

angenommen werde; kein größerer Güterwagen oder

Diligence darf mehr über die Brücke fahren.

Büchler unterstützt den Antrag ebenfalls; es sei bloß
Zufall, daß die Brücke noch bis gegenwärtig gehalten habe, und
die Richtung der Korrektion der Gasse sei durch die Ortsverhältnisse

von selbst bestimmt.
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von Tillier, Regierungsrath. Der gegen das
Baudepartement ausgesprochene Tadel bat mich in etwas gewundert,
indem ich von Seite eines Mannes, dem die Lokalität sehr
gut bekannt ist, eher Unterstützung als Tadel erwartet hatte.
Daß man nicht Pläne bieder gebracht bat, welche noch von
keiner Debörde untersucht uftd angenommen sind, verdient wohl
keinen Vorwurf, indem dadurch der Große Rath leicht bätte irre
geführt werden können. ES handelt sich hier auch nicht um
eine andere Richtung, sondern die Brücke soll an der alten
Stelle erbaut werden. Daß man hie und da Lehrgeld bezablen
muß, weiß der Regierungsrath gar gut; er mußte erst letzthin
Fr. 5000 Lehrgeld bezahlen für den Scheußkanal, welchen Herr
alt-Staatsschreiber May seiner Zeit gewiß erst nach reifer
Untersuchung hat eyequiren lassen.

Ter Antrag des Baudepartements wird durch's Handmehr
genehmigt.

Vortrag des Finanzdepartements über die Genehmigung

eines WaldauskaufsvcrtrageS mit der Rechtsame-
korporation zu Alchenstorf.

Laut Vortrag verzichtet der Staat durch diesen Vertrag
auf die ihm bis dahin auf die Alchenst»rfwaldungen zugestandenen

Rechte gegen eine durch die Rechtsamekorporation von
Alchenstorf zu bezahlende Summe von 1800 Bernkronen, welche
jährlich zu 4 Vo zu verzinsen sind.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, als Berichterstatter,
unterstützt den Antrag des Finanzdepartements auf Genehmigung

des Vertrages, mit dem Beifügen, daß die Rechte des
Staates auf die Alchenstorswaldungen schon seit vielen Jahren
bestritten werden, und daß unter den obwaltenden Umständen
der abgeschlossene Vertrag als annehmbar erscheine u. s. w.

Kastkofer, Regierungsrath, bemerkt, es sei ihm oft
vorgeworfen worden, daß er die Wälder hingebe, um sich beim
Volke beliebt zu machen; hier nun habe er auf Annahme des,
durch die Bemühungen des Herrn Regierungsraths Weber
endlich zu Stande gekommenen, Vertrages gedrungen, obgleich
in einem bei den Akten liegenden Memorial eines ausge-
gezeichneten Rechtsgelehrten bewiesen werde, daß die Ansprüche
des Vtaates aus die Alchenstorswaldungen durchaus unbegründet

seien.

Ter Antrag des Finanzdepartements wird hierauf durch's
Handmehr genehmigt.

Eine Zusch rift des Herrn Amtsnotars Z. Hähni in Bern,
worin derselbe die auf ihn gefallene Wahl zum Suppleanten
des Justiz-und Polizei de parlements anderweitiger Geschäfte
wegen abgelehnt, wird verlesen und demRegierungsrath überwiesen.

Auf verschiedene Vorträge des Justizsektion wird
nachstehenden Legaten und Schenkungen die nach §. 3 des
Gesetzes vom 0. Mai 1837 erforderliche Sanktion durch'S Hand-
mehr ertheilt:

1) Folgenden zu Gunsten der Privatblindenanstalt in Bern
gemachten Legaten,

a. von Seite der Jungfer M. Marti aus Bern von Fr. 500;
b. von Seite des Herrn Alb. Manuel aus Bern, von Fr. 60;
<'. von Seite des Herrn G. R. Wagner aus Bern, von

Fr. 1000.

2) Den von Herrn Joh. Leuen berger, von Rohrbachgraben,

gewesenem Weinhändler in Bern, gemachten Legaten,
nämlich:

s. von Fr. 125 zu Gunsten der Gemeinde Rohrbachgraben,
und zwar zu Handen des dortigen Schulgutes, mit der
Anordnung, daß der Zins davon unter die 10 ärmsten Schulkinder

am Schuleramen jedes Jahr, über das gewöhnliche
Schulgeschenk hinaus zu gleichen Theilen vertheilt werden solle;

l>. von Fr. 100 zu Gunsten der allgemeinen Schulmeisterkasse
des Kantons Bern.

c. dem vom nämlichen Herrn Leuenberger durch Testament
von 24. Dezember 183 l der Familienkiste dieses Namens
geschenkten Legate von Fr. 10,000.

Durch die Sanktion dieses Legates wird gleichzeitig aus
den Antrag der Justizsektion das auf Nichtbestätigung desselben
gestellte Begehren der Herren Fr. Ziehler und Joh. Bürki
durch's Handmekr abgewiesen.

Durch einen Vortrag des Militärdepartements wird
die definitive Besehung der Stelle eines Oberfeldarztes
der Republik Bern beantragt, und hiefür Herr vr. Flügel,
in Bern, bisheriger provisorischer Oberfeldarzt der Republik
Bern, vorgeschlagen.

Jaggi, Regierungsrath, älter, fügt als Berichterstatter
bei, daß diese Stelle mit Fr. 400 besoldet und in Betreff der
Amtsdauer aus 6 Jahre gesetzt sei.

Herr Doktor Flügel wird hierauf im 1. Skrutinium mit
78 von 03 Stimmen ernannt.

Auf fernere Vorträge des Militärdepartements
werden durch's Handmekr ernannt:

1) zum Kommandanten des sechsten AuSzügerbataillons
Herr Friedrich Schwab von Biel, Major des siebenten Aus-
zügerbataillonS.

2) Zum Major des siebenten AuSzügerbataillons Herr
Jakob Mühle thaler, von Bollodingen, Hauptmann der 1.

Fusilierkompagnie des ellften AuSzügerbataillons.

Bei diesem Anlasse zeigt der Herr Präsident des
Militärdepartements gleichzeitig an, daß die Funktionen eineS Kreis-
kommandanten des sechsten Militärkreises in Folge der von
Herrn Oberstlieutenant Joh. Kohler eingereichten Entlassung
an Herrn Oberstlieutenant Läng in Utzenstorf übergegangen sei.

Auf den Vortrag der Justizsektion wird das Ehehin-
dernißdiSpensationögesuch der Maria geb. Streit,
abgeschiedenen Ehefrau des Christ. Feller in Almendingen, durch's
Handmehr abgewiesen.

Auf einen fernern Vortrag der Justizsektion wird dagegen
das EhehindernißdispensationSgesuch des U. Drech buhl er
von Huttwyl mit 87 gegen 6 Stimmen genehmigt.

Auf die Anzeige des Herrn Landammanns Blösch, als
Präsidenten der Eroßrathskommission zu Untersuchung der
Entschädigungsreklamationen, betreffend die S tettlerischen
Ueberforderungsangelegenheiten, daß Herr
Regierungsrath Kohler aus dieser Kommission ausgetreten, daß aber
die beiden übrigen Mitglieder über den zu stellenden Antrag
einig seien, und daß die Vorlegung des Rapportes hauptsächlich
wegen Unpäßlichkeit des Berichterstatters nicht bereits in dieser
Session habe statt finden können, wird ohne Einwendung durch'S
Handmehr beschlossen, das ausgetretene dritte Mitglied dieser
Spezialkommission nicht zu ersetzen.

Sodann wird auf die Bemerkung des Herrn La n dam
manns, daß der Vortrag des Regierunqsraths über das
Gesuch des Herrn Regierungsraths von Tillier um Entlassung
von der St-lle eines zweiten Tagsatzungsgesandten noch
nicht eingelangt sei, ohne Einsprache durch das Handmehr dem
Regierungsrath guf den Fall, daß er es angemessen finden sollte,
zenem Entlassungsbegehren zu entsprechen, die Vollmacht
ertheilt, den Herrn Regierungsrath von Tillier als Tagsatzungs-
gesandten zu ersetzen.
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Zur Berathung der Erheblichkeitsfrage werden folgende
Anzüge vorgelegt:

Anzug des Herrn Bach, verlesen am 30. November 184!,
dahin gehend, daß untersucht werde, ob, und im Bejahungsfalle,

wie eine Bereinigung der Unterpfänder vorgenommen
werden könne.

Bach fügt bei, daß der Zweck dieses Anzuges ein dreifacher
sei, nämlich größere Garantie für die Pfandgläubiger, Erleichterung

der Grundpfandbesitzer in Betreff der Kosten und
Erleichterung der Amtfchreiber hinsichtlich der Nachschlagungen. Er
bemerkt zugleich, daß die im Anzüge bereits, wiewohl
unmaßgeblich, vorgeschlagenen Grundzüge theils aus seiner eigenen
Erfahrung, theils auS seiner Besprechung mit Amtschreibern
hervorgegangen seien.

Die Erheblichkeit wird durch's Handmehr ausgesprochen.

Anzug des Herrn Vogel, verlesen am 9. Merz 1841,
dahin gehend, es möchte untersucht werden, auf welche Weise
man die der Schifssahrt zwischen St. Zohannsen und
Büren im Wege stehenden Hindernisse wegräumen könne.

Vogel fügt zur Unterstützung seines Antrages bei, daß
gegenwärtig die Schiffleute auf der genannten Wasserstraße un-
verhältnißmäßig viel bezahlen müssen gegenüber den Leistungen
des Staates für Unterhaltung derselben, und daß, wenn man
mit der Verbesserung derselben auf die Entsumpfung des
Seelandes warten müßte, die üble Lage der Schiffleute noch allzulange

dauern würde.

Der Anzug wird durchs Handmehr erheblich erklärt.

Anzug von 21, meist leberbergischen, Mitgliedern, verlesen
den 6. Dezember 1841, dahin gehend, es möchte die Straße
von Viel nach Dachs felden ohne Verzug verbessert, und
der Regierungsrath mit der Vornahme der nöthigen Vorarbeiten

beauftragt werden.

Choffat, Regierungsftatthalter. Die Korrektion der
Straße, welche der Gegenstand des Ihnen vorgelegten Anzuges
ist, ist dringend und nothwendig; die steilen Stütze von Reu-
chenette und Pierrepertuis machen diese Straße dem Güterfuhrwerk

beinahe unzugänglich und sind so gefährlich, daß eS

besonders im Winter wenige Reisende giebt, welche bei dem

Durchpaß durch diese Schlünde nicht von Furcht ergriffen
würden Indessen ist diese Straße eine der wichtigsten
Kommunikationswege sür den Kanton, da sie sich auf der Seite
zwischen der Hauptstadt und der westlichen Schweiz hinzieht,
und andererseits in Basel ausmündet. Basel ist seit der Schassung

neuer Transportmittel auf dem Rheine ein wichtiger
Geschäftsplatz geworden; der Kanal Napoleon liefert die Waaren

des mittäglichen Frankreichs, so wie der andern Theile
dieses Landes dahin; die Dampfschiffe, welche den Rhein befahren,

führen ihm die überseeischen Produkte und die der angrän-
zenden Länder zu, welche ebenfalls von Eisenbahnen und andern
leichten und schnellen Transportmitteln durchschnitten sind

Dieser Platz wird der Centralpunkt noch weit beträchtlicherer
Geschäfte werden, wenn die Eisenbahn nach Zürich gebaut wird;
denn dann wird sie mit den Dampfschiffen des Züricher- und
Wallenftadter Sees in Verbindung treten; die Industrie wird
Mittel schaffen, um diese Stadt mit den Dampfschiffen auf dem

Comersee und der Eisenbahn zu vereinigen, welche gegenwärtig
zwischen dieser letztern Stadt und Venedig gebaut wird; die

Mittel, mit dem adriatischen Meere zu kommuniziren, werden

daher regelmäßig hergestellt sein, und Sie wissen, Tit., daß

trotz der bisher bestandenen Schwierigkeiten der Transporte
eö Zeitpunkte giebt, wo der schweizerische Handel die Kolonialwaaren

mit Vortheil aus diesem Wege bezieht. Wenn wir uns

auf einen andern Punkt der Schweiz begeben, so werden wir
sehen, daß die Straße, von welcher es sich handelt, dazu

bestimmt ist, in den Handelsverbindungen eine große Rolle zu
spielen. Es sind Vorbereitungsarbeiten gemacht worden, um
die Rhone zu kanalisiren, und ein Gleiches wird wahrscheinlich

geschehen, um die Gewässer des Genfer-, Neuenburger- und
Bielersee's unter sich zu verbinden. Von welcher Wichtigkeit
wird alsdann die Sraße durch das Bisthum sein, welche der
geradeste Weg ist und sich auf der obersten Fläche befindet?
Es ist daher für den Handel und sür unsere auswärtigen
Verbindungen dringend nothwendig, uns He Vortheile dieser
Lage und der Nachbarschaft des Platzes Basel nicht entreißen
zu lassen. Dieß geschieht jedoch gegenwärtig; es ist bewiesen,
daß seit der Korrektion des Hauensteins die Einnahmen des
Zollbüreau'S zu Grellingen sich um ein Drittheil vermindert
haben; allein nicht auf diese Zahl bloß beschränken sich die
Verluste, welche der Staat jährlich erleidet, wenn man bedenkt,
daß vor der Korrektion der Solothurner Straße keines der
Transportmittel noch auf dem Rheine bestand, von welchen ich
so eben gesprochen habe. Wenn nun Basel seine Verbindungen
verdoppelt, vielleicht verdreifacht hat, so hätte das Güterfuhrwerk
auf unserer Straße sich in gleichem Verhältnisse vermehren,
und folglich hätten auch die Zolleinnahmen zu Grellingen zuneh-
men sollen. Sie sehen also, Tit., daß der Zustand dieser
Straße der Regierung beträchtlichen Verlust zuzieht. Ein Gleiches

ist es mit den Posten; ein Jeder von Ihnen hat sich von
der außerordentlichen Menge von Reisenden überzeugen können,
welche diese Straße befahren; allein ihre Zahl wäre noch um
vieles größer, wenn es im Auslande nicht bekannt wäre, daß
sie nicht gefahrlos ist, und daß sich häufig Unglücksfälle auf
derselben ereignen. Um sich nun denselben nicht auszusetzen,
und obschon es die geradeste Linie von Paris in das Innere
der Schweiz ist, schlagt der Reisende die Straße von Besançon
ein, oder geht von Belfort über Mühlkausen nach Basel. Die
Departements des Doubs und des Jura bringen beträchtliche
Opfer, um die Pässe des Jura zu ebnen, welche in den
Kantonen Neuenburg, Waadt und Gens ausmünden, und diese
wetteifern mit Frankreich. Diese Verbesserungen sind schon
dermaßen fühlbar, daß die Ankunft der Pariser Posten in
Neuenburg gegen die vorigen Jahre um zehn und eine halbe
Stunde früher erfolgt. Wenn nun Bern die Straßen deS

Jura in ihrem gegenwärtigen Zustande beläßt, so wird die
PostVerwaltung, statt die Reisenden und Briefe in Belfort zu
holenz durch die Gewalt der Dinge sich genöthigt sehen, um
daS Publikum zu befriedigen, sie in Murten oder Ins abholen
zu lassen. Es ist durch Zahlen, die meinem Gedächtnisse
gegenwärtig nicht vorschweben, nachgewiesen worden, daß, wenn man
die Straße über Lyß führt und die schlechten Strecken von
Reuchenette und Pierrepertuis verbessert, und die Straße von
Pichoux beendigt, der Kourier von Paris am zweiten Tage im
Sommer Abends ti Uhr und im Winter Abends 8 Uhr in Bern
eintreffen würde. Welcher Vortheil würde nicht daraus für
den Handel entspringen? Außerdem besitzt der Staat in dem
Jura herrliche Waldungen, welche jährlich etwa hunderttausend
Franken einbringen, und deren Ertrag nach dem Verhältniß
der Leichtigkeit der Ausfuhr sich vermehrt. Ein einziges Beispiel

wird hinreichen, um Ihnen in dieser Beziehung noch die
Wichtigkeit zu beweisen, die es hat, die Verbindungsmittel in
dem Jura zu verbessern. Seit die Straße vom Pichoux nach
Undervilier eröffnet ist, hat das Holz, welches in den Dominial-
waldungen von Petit-Val, in dem Amtsdezirk Münster,
geschlagen wird, um die Hälfte aufgeschlagen, und wenn diese

Straße noch nach Bellelay eröffnet wäre, so würde der Preis
des Holzes, das sich in diesem Kantonstheile vorfindet, sich in
gleichem Verhältniß vermehren. — Sie sehen also, Tit., daß
die Kapitalien, welche auf die verlangte Korrektion verwendet
werden, gänzlich zum Vortheile des Staates und der Kantonalindustrie

angewendet werden würden; daher ist es auch unmöglich,

daß der Große Rath, wenn er in den Interessen der
Republik handeln will, seine Zustimmung zu dem Ihnen
vorgelegten Anzüge verweigere, sür dessen Erheblichkeit ich stimme.

H erre «schwand, alt-Regierungsrath. Die Straße von
Delle über Pruntrut durch das Bisthum über Viel, Nidau
und Aarberg bis Bern hat von Distanz zu Distanz seile Stütze,
welche nicht etwa nur 10 — 15, sondern sogar bis 17 Prozent
Steigung haben. Nun geht der vorliegende Anzug dahin, daß
die Straße zwischen Viel und Dachsfelden unverzüglich korrigirt
werde, weil der Waarentransit eS erfordere. Obgleich ich zum



Voraus überzeugt bin, daß nicht nur die Erheblichkeit des An-
zuges, sondern späterhin auch der Straßenbau selbst werde
erkannt werden; so kann ich dennoch nicht dazu stimmen, und

zwar aus folgenden und andern Gründen. Bekanntlich sind

im Bisthum, sowohl unter der abgetretenen, als unter der

gegenwärtigen Regierung sehr viele Straßenverbesserungen
gemacht worden; alldieweil im alten Kantonstheile und namentlich

von Nidau über Aarberg bis Bern, wo unbestreitbar die

stärksten Stütze sind, nichts gemacht worden ist. (Der Redner

liest ein Verzeichniß der unter der frühern Regierung kor-
rigirten Straßen im Jura ab.) Was den Stutz von Bözingen
betrifft, so war derselbe ehedem äußerst beschwerlich und hatte
viel Aehnliches mit der Straße vom Schwarzwasser nach
Schwarzenburg. Diese beiden Stütze sind aber, wozu ich seiner Zeit
mit Freuden stimmte, unter der abgetretenen Regierung korri-
girt worden, und zwar der Bözingerstutz in den Jahren 1818
und 1819, für welche Korrektion vom Staate Fr. 26,245 und
von den dortigen Gemeinden Fr. 8999 beigetragen worden sind.

Dieser Stutz hat gegenwärtig nicht mehr als 19 «/y Steigung
und zwar an 3 verschiedenen Stellen, welche zusammen ungesähr
16,999 Fuß lang sind. Nun finde ich, es wäre doch eine
Ungerechtigkeit, wenn man diese Straßenstrecke schon jetzt noch
mehr verbessern würde, alldieweil viele andere Straßen, namentlich

diejenige von Nidau nach Bern, von Bern nach Freiburg
und von Bern nach Murten, welche alle weit beschwerlichere Stütze
haben und viel mehr gebraucht werden, als die Straße am
Bözinger Stutz, unkorrigirt bleiben. Unter vergegenwärtigen
Regierung dann sind aus der gleichen Straße allbereits folgende
Verbesserungen gemacht worden: eine Straßenstrecke zwischen
Court und Münster; diese Straße war, wie jeder Unbefangene
gerne gestehen wird, bei weitem nicht so beschwerlich, wie die

Straße zwischen Nidau, Aarberg und Bern. Indessen ist die

Arbeit gemacht und von dem Staate mit Fr. 72,557 bezahlt
worden. Ungeachtet ferner der Bözingerstutz erst in den Jahren
1818 und 1819 korrigirt worden ist, so wurde daselbst unter
der jetzigen Regierung auch noch eine Verbesserung gemacht,
welche Fr. 3399 gekostet hat. Ferner eine Strecke zwischen
Buix und Boncourt, welche auf einer Länge von 169 Fuß 13

Prozent und auf 4 Stellen von zusammen 298 Fuß II Prozent

Steigung hatte. Für diese Verbesserung hat der Staat
Fr. 28,788 bezahlt. Am ei sten Tage der gegenwärtigen Session
haben Sie, Tit., beschlossen, daß zwischen Boncourt und Delle,
wo die gegenwärtige Vtraße ein Gefäll von 7 bis 13 Prozent

darbietet, eine neue Straße von 3659 Fuß Länge gemacht
werden solle, wofür Sie einen Kredit von Fc. 28,999 bewilligt
haben. Von den übrigen Straßenbauten im Bistfium und den

dafür ausgelegten großen Summen will ich für dieß Mal
keine weitere Erwähnung thun. Also sind im Bisthum bis
dahin unter der gegewärtigen Regierung bereits 3
Straßenkorrektionen gemacht, und die Ausführung der vierten beschlossen

worden, alldieweil im alten Kantonstheil, weder von Nidau
nach Aarberg und Bern, noch von Bern nach Freiburg und
Murten ungeachtet der verschiedenen Vorstellungen nichts gemacht
worden ist, obgleich jeder Unpartkeiische wird zugeben müssen,
daß die korrigirte Stütze im Bisthum mit Ausnahme desjenigen

von Bözingen weit weniger beschwerlich waren, als mehrere
Strecken von Aarberg nach Bern u. s. w. Neben dem
verdient in Betrachtung gezogen zu werden, daß der Paß auf der
Straße zwischen Aarberg und Bern viel stärker ist, als
derjenige über die Straße im Bisthum. Laut Zählung sind vom
1. bis und mit 7. Juli 1834, also in einer Woche, über die
Neubrücke passirt: 7254 Menschen, 1158 Fuhrwerke, 54 berittene

und leere Pferde und 378 Stück große und kleine
Viehwaare. Das macht also im Jahre über 399,999 Menschen und
mehr als 59,999 Fuhrwerke, welche über die Neubrücke
passierten. Dagegen ist von einem unpartheiischen Sachkenner im
Jahre 1836 eine Zählung vorgenommen worden, laut welcher
vom 39. April bis 6. Mai, also auch in einer Woche, der
Bözingerstutz passirt worden ist von 448 Menschen, 343
Fuhrwerken, 21 berittenen und leeren Pferden und 46 Stücken große
und kleinere Viehwaare. Es ergiebt sich also, daß der Paß
zwischen Bern und Nidau wenigstens viermal stärker in Bezug
auf Fuhrwerke und sünfzigmal stärker in Bezug auf Fußgänger
ist. Auch soll ich bemerken, daß aus den Aemtern Bern, Aar¬

berg, Nidau und Erlach dem Großen Rath mehrere Vorstellungen

eingegeben worden sind, ohne daß mit Ausnahme der

sonderbaren Großrathsverhandlung vom 29. November 1837

von den Behörden ein Vortrag darüber erstattet worden wäre.
An einer im Jahre 1838 zu Aarberg stattgehabten Versammlung
wurde daher einigen Mitgliedern des Großen Rathes der Auftrag

gegeben, ihr Mögliches zu thun, damit doch endlich ein
Gutachten abgegeben werde, damit der Große Rath einen
Entscheid fassen könne. Diese Mitglieder sind nicht unthätig geblieben,

sondern es ist dem Herrn Landammann eine Mahnung
eingereicht worden, die freilich von keinem Herrn Schultheißen
unterzeichnet war, um zu verlangen, daß endlich über das
Begehren der Gemeinde ein Gutachten vorgelegt werde. Diese Mahnung

ist verlesen, ihr aber bis jetzt keine weitere Folge gegeben
worden, ungeachtet man den damaligen Landammann ersucht hatte,
die Mahnung vorzubringen, allein die Antwort war: Ja, sofern es
die Zeit erlaubt. Am 26. Februar 1839 wurde eine zweite Mahnung

von 8 Mitgliedern eingereicht, sie hatte aber das gleiche Schicksal,

wie die frühere, ungeachtet auch da der Herr Landammann
um beförderliche Behandlung derselben ersucht war, auch er
antwortete: Ja, sobald es die Zeit erlaubt. Im Jahr 1849
habe ich mir selbst die Mühe gegeben, mit dem Herrn
Landammann zu reden ; aber es ist dennoch nichts vorgekommen, es

scheint nie Zeit dazu gewesen zu sein. Ich danke daher dem
gegenwärtigen Herrn Landammann, daß er die Behandlung
der Anzüge jeder Zeit möglichst befördert hat. Im Laufe dieses
Jahres hat man aber meines Wissens wegen jener Vorstellung
mit dem Herrn Landammann nicht gesprochen, daher muß man sich

nicht verwundern, daß die Sache noch immer nicht gekommen
ist. Auffallend ist hingegen, daß, während für jene Mahnungen

nie Zeit war, viele andere weniger wichtige Anzüge und
Mahnungen behandelt worden sind. Es wäre sehr zu wünschen,
daß nächstens ein Entscheid über die eingegebenen Vorstellungen
gefaßt, und die Korrektion der so höchst beschwerlichen Straße
von Aarberg nach Bern erkannt werden möchte. Es ist Jeder,
mann bekannt, daß die Bewohner derjenigen Bezirke, welche
sich um die Verbesserung dieser Straße beworben haben, sonderheitlich

diejenigen der nächstgelegenen Gemeinden, mit der Hauptstadt

in beständiger Berührung sind. ES ist also eine natürliche
Sache, daß, so lange die Straße nicht so gut, als es sich

wohl thun läßt, verbessert sein wird, sie ihre Landeserzeugnisse,
wie Getreide, Molken, Baumfrüchte, Erdspeisen, Holz u. s. w.
zu Hause zu wohlfeilern Preisen verkaufen müssen, als andere
Gegenden von gleicher Entfernung; was sie aber auf den Markt
in die Hauptstadt führen, giebt ihnen wiederum einen geringern
Erlös, als andern Gegenden, weil sie mehr Fuhrlohn abrechnen
müssen. Auch ist es wahrlich bemühend, zuzusehen, mit welcher
Anstrengung Alle, sonderheitlich aber Diejenigen, welche nicht
Zugvieh haben, ihre Erzeugnisse über die steilen Stütze hinauf
bringen müssen. So etwas verdient mit Recht eine wahre
Menschen- und Thierquälerei genannt zu werden, und fällt um
so mehr auf, wenn man bedenkt, daß die Bewohner dieser
Gegenden ihre Pflichten sowohl im Militär als sonst eben so

getreu erfüllen, als Andere. Noch kein Militär ist aufgeboten
worden, wo nicht die Leute auS dieser Gegend mitziehen mußten,

nach Neuenburg, nach Schwyz, nach Basel, ins Bisthum;
sie haben überall Ordnung müssen machen helfen. Was die
Kosten dieses Straßenbaues betrifft, so braucht man sich darüber
nicht zu bekümmern; dieselben können ja füglich aus dem
Ertrage der Zehnten und Bodenzinse bestritten werden, welche die
Bezirke, die sich um die Korrektion der Straße beworben haben,
während einiger Jahre bezahlen müssen. Ich nehme keinen
Anstand, zu erklären, daß, wenn man mir den Ertrag der
sämmtlichen Zehnten und Bodenzinse und die Zinse von den
bis dahin losgekauften Zehnten und Bodenzinsen in den besagten
Bezirken während fünf Jahren zusichern will, ich d>e Korrektion
der Straße von Bern bis Aarberg, jedoch ohne die proiektirte
Brücke über die Aare, zu übernehmen und ausführen zu lassen
und dafür auf Begehren bis auf Fr. 199,999 Bürgschaft zu
leisten, bereit bin. Ich wünsche jedoch von Herzen, daß der
Staat den Bau dieser Straße selbst ausführen lassen möchte,
und daß man nicht immer andere Korrektionen mache, die
viel weniger nöthig sind und dem Staat weit weniger Nutzen
bringen. Es sind jetzt vier Jahre verflossen, seit der Große
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Rath dem Baudepartement den Auftrag gegeben hat, ein Gutachten
zu bringen über eine bessere Verbindung mit diesen Gegenden,
sei es von der Zürichallee aus, oder vom Kornhause weg, oder
durch die Enge; warum thut man das nicht und kömmt immer
mit andern Straßen Ich stimme gegen die Erheblichkeit des

Anzuges, obgleich ich gar wohl weiß, daß er fast einhellig wird
erheblich erklärt werden.

Aubry, Regierungsrath. Ich bin mit dem vorhergehenden

Redner einverstanden, daß es verschiedene Kommunikationspunkte

giebt, welche abgeändert und verbessert werden müssen;
allein es kann ihm nicht unbekannt sein, daß das Baudepartement

sich damit beschäftigt. Die Straße von Viel befindet sich

unter denjenigen, welche gebieterisch Abänderungen erheischen;
aber ich habe meine Gründe, zu zweifeln, daß der Riß, welcher
vorgelegt werden wird, nach dem Geschmack des Herrn alt-
Regierungsraths Herrenschwand sein werde, indem er die Straße
nach Aarberg außer der Hauptverbindungslinie läßt.
Untersuchungen des Bodens haben bereits stattgesunden, und wenn
die projektirten Korrektionen sich verwirklichen, so wird die

Straße in ihrer ganzen Richtung ungefähr eben sein, und das
Eesäll von Bern bis Sonceboz nicht A'/z Prozent übersteigen. —
Der ehrenwerthe Präopinant, indem er sich gegen die Erheblichkeit

des Ihnen vorgelegten Anzuges aussprach, hat nichts
gegen die Nützlichkeit desselben vordringen können, nichts, das
von der Art wäre, das die Argumente schwächen könnte, welche
der Herr Regierungsstatthalter von Pruntrut geltend gemacht
hat. Diese Argumente sind so beschaffen, daß das Baudepar-
tement und der Regierungsrath von der Nothwendigkeit
durchdrungen sind, diesem Anzüge Folge zu geben. Das aus die

verlangte Korrektion verwendete Geld-wird kein Verlornes Geld
sein; es wird kein Opfer sein, sondern vielmehr eine vortheilhaste

Geldanwendung. Der Ertrag des Zolldüreau's von
Grellingen vermindert sich beträchtlich, weil man die Waaren durch
die Kantone Neuenburg und Solothurn gehen läßt. Ebenso
wird es mit den Reisenden gehen, wenn wir nichts thun, um
eine Straße zu verbessern, welche ihrer Natur nach sehr besucht
ist, wie ich dessen mich zu versichern, mich mehrere Male im
Fall befunden habe. Im verflossenen Jahre unter anderm
habe ich bis auf 50 Reisende an einem einzigen Tage ihre
Zuflucht zum Postwagen nehmen sehen, was drei bis vier
Beiwagen erforderte. Der hier anwesende Herr Oberpostdirektor
wird Ihnen ohne Zweifel in dieser Beziehung Aufschlüsse geben
können, welche Sie überzeugen werden, daß es für Bern von
dem höchsten Interesse ist, seine ganze Sorgfalt auf die
Verbesserung der Straße zwischen Bern und Basel zu verwenden.
Wenn man den vorhergehenden Redner hört, so sollte es scheinen,

als ob der Anzug in einem ausschließlichen örtlichen
Interesse gemacht worden wäre. Dieß ist ein großer Irrthum.
Die Urheber desselben haben ihn aus dem Gesichtspunkte der
allgemeinen Nützlichkeit unterzeichnet; es ist dieß der nämliche
Geist, welcher gegenwärtig das Baudepartement leitet. Bern
besitzt hinreichende Hülfsmittel, um sich nicht von seinen Nachbarn

überflügeln zu lassen, und dennoch muß man anerkennen,
daß wir in Beziehung auf die Verbesserung der großen
Verbindungsmittel mit ihnen nicht auf gleicher Höhe stehen. (Nachdem
der Redner in einige einzelne Umstände über die zwei projektirten

Linien bis Reuchenette eingegangen war, über ihre
vergleichsweise Länge, schließt er, indem er aus der Annahme des

Anzugs besteht, und indem er von Neuem sein Bedauern äußert,
daß es nicht möglich sei, den Wünschen des Präopinanten zu
entsprechen, welcher möchte, daß Aarberg in dem Rayon der
Korrektion bis nach Bözingen einbegriffen würde Nach dem
auf dem Terrain gemachten Studien sind zwischen Lyß und
Reuchenette zwei Linien projektirt; die eine zeigt eine Strecke
von 5l,000 Fuß; dieß ist diejenige, welche gerade auf Bözingen
führt; die andere, welche über Diel geht, würde 57,000 Fuß
Länge haben, und das Gefall bloß auf einer einzigen kurzen
Strecke wird nicht 3 Prozent übersteigen.

Mühlemann, Regierungsftatthalter. Ich bin nicht von
Denen, welche sich der Erheblichkeit von Anzügen widersetzen,
denn es ist ziemlich gleichgültig, ob dieselben vor der
Erheblichkeitserklärung in der Drucke dort liegen, oder ob sie nachher
an einein andern Orte liegen bleiben. Hingegen erinnere ich

an die Beschlüsse des Großen Raths, daß keine neuen Straßenarbeiten

mehr erkannt werden sollen, bis ein allgemeines
Straßennetz entworfen und genehmigt sei, und daß keine neuen
Straßen angefangen werden sollen, bis nach Vollendung der
bereits angefangenen. Endlich mache ich auf den Schluß des

Anzuges selbst aufmerksam, welcher will, daß die Regierung
sofort beauftragt werde, die nöthigen Einleitungen zu der
gewünschten Straßenkorrektion zu treffen. Da man aus der
Erheblichkeitserkärung eines solches Schlusses gar allerhand
Folgerungen ziehen könnte, so trage ich darauf an, den Anzug
zwar erheblich zu erklären, aber ohne Rücksicht auf dessen

Schluß.

Geiß bühler, Postdirektor. Dem Anzüge, welchem ich
im Allgemeinen beipflichte, möchte ich beifügen, daß ich glaube,
die Straße müsse, wenn sie den erwarteten Nutzen bringen
soll, von Dachsfelden bis Basel wesentlich erweitert werden.
Warum ist dieß die am schlechtesten unterhaltene Straße in der
Republik? weil sie zu enge ist, und die Wagen alle im gleichen
Geleise fahren müssen. Schon vor einigen Jahren hat man
einen Devis über eine solche Erweiterung aufgenommen, allein
der Kostenanschlag war so übertrieben groß, daß das
Baudepartement dadurch von fernern Versuchen abgeschreckt worden
zu sein scheint. Für die Posten war diese Straße ja freilich
die allerwichtigste bis vor zwei Iahren, wo nicht nach postalischer,

sondern wahrscheinlich nach irgend anderer Politik dieser
Postverbindung eine Konkurrenz gemacht worden ist auf Unkosten
von Bern. Gleichwohl erhält sich der Postertrag auf dieser
Straße so, daß es der Mühe werth sir, für die Behauptung
des Verkehrs auf dieser Straße zu sorgen. Wenn man an die
Nachbarschaft der Eisenbahn, an die Manufakturen im Elsaß
u. s. w. denkt, so leuchtet von selbst ein, daß die Republik
großes Gewicht auf diese Straße legen muß, weit größeres
als auf diejenige von Boncourt gegen Pruntrut, wo der Staat
einen jährlichen Ausfall von Fr. 5000 auf den Posten hat.
Ich will damit nicht sagen, daß man dieser letztern Straße nicht
alle Aufmerksamkeit schenken solle, jedoch muß ich bemerken,
daß wir noch andere Straßenlinien von größerem Interesse
haben, z. B. auf der Straße von hier über den Gotthard
nach Italien. — Haben wir da nicht den Wordstutz mit 15—17
Prozent Steigung, der im Winter fast lebensgefährlich ist;
ferner bei Lützelflüh eine Brücke u. s. w., wo man mit einer
großen Post beinahe nicht durchkann Denkt Jemand daran,
das zu korrigiren? Jedem Landestheile das Seinige, aber die

Priorität gebe ich der Straße nach Basel, und ich wünsche,
daß der Reglerungsrath beauftragt werde, auch die Erweiterung
dieser Straße ins Auge zu fassen.

von Tillier, Regierungsrath. Ich muß aufmerksam
machen, daß eS sich auf heutigen Tag einzig nur um die

Frage handelt, ob man diesen Anzug, wie er ist, erheblich
erklären, d. b. dem Regierungsrathe zur Untersuchung
überweisen will oder nicht, und daß von einer sofortigen Genehmigung

seines Schlusses zu Folge des Reglements nicht die Rede

sein kann. Den Anzug halte ich allerdings für erheblich, denn
die Korrektion der Straße bis Basel ist eine Arbeit, die nicht
bloß im Interesse des Jura liegt, sondern dem ganzen Kantone
zu Gute kömmt. Daß man auch andere Gegenden nicht aus
dem Auge verliert, kann ich Ihnen, Tit., bezeugen. Erst in
den letzten Tagen hat man sich mit der Korrektion des Worb-
stuyeS beschäftigt, und vor Allem aus muß auf die großen
Poststraßen die Aufmerksamkeit der Behörden gerichtet sein.

Herr La n dam mann, um seine Meinung gefragt. Das
vom Herrn Regierungsstatthalter Müklemann angebrachte Motiv
ist nicht richtig, indem laut Reglement eS auf heutigen Tag
keineswegs um die sofortige Annahme des Schlusses des Anzuges
zu thun ist. Herr alt-Regieru»gSrath Herrenschwand sodann
scheint die Sache als einen Gegenstand zu betrachten, der hier
bloß aus lokalen Gründen verfochten werde. Das ist Irrthum.
Diese Straße ist nicht nur für den Jura, sondern für den
ganzen Staat von höchster Bedeutung, und was Herr Herrenschwand

über die Zahl der Fuhrwerke, welche diese Straßen
befahren, gesagt hat, erkläre ich, der ich auch etwas davon
kenne, fur durchaus nicht richtig;

ich^
könnte ihm sagen, daß
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an einzelnen Tagen mehr Fuhrwerke durchfahren, als er von
der ganzen Woche gesagt hat.

Abstimmung.
Fur die Erheblichkeit gr. Mehrheit.
Dagegen ti Stimmen.

Der Herr Landammann zeigt hierauf an, daß Herr
Collin den am 21. Juni 1841 verlesenen Anzug, betreffend
die Aufstellung eines eigenen Direktors des Bauwesens, vor
der Hand zurückgezogen habe, mdem er jetzt als Mitglied des

Baudepartements die Sache in dieser Behörde direkt in Anregung

bringen könne.

Anzug des Herrn R. Stämpfli, zu Schwanden, dahin
gehend, daß den unehelichen Kindern ein Anspruch auf
die Verlassenschaft ihrer Eltern eingeräumt werden möchte.

Stämpfli zu Schwanden unterstützt diesen Anzug besonders

durch Hinweisung auf solche uneheliche Kinder, deren
Mütter, mit Vermögen begabt, unverheirathet sterben, und
dann, wenn sie zu Gunsten ihrer Kinder nichts verfügt haben,
vielleicht von ganz weitläufigen Verwandten beerbt werden.

Kernen, Oberrichter, erklärt, daß er nie zu so etwas
stimmen werde, indem dieß allzusehr in die erbrechtlichen
Verhältnisse eingreife und den ehelichen Verhältnissen zu nahe
treten.

Herr Landammann bemerkt, es bandle sich bloß darum,
ob der Große Rath ein Gutachten vom Regierungsrath über
diesen Gegenstand zu erhalten wünsche, welches Gutachten
vermuthlich in dem von Herrn Oberrichter Kernen gewünschten
Sinne ausfallen werde.

Wyß zu Koppigen und Kißling, Amtsschreiber, stimmen
zur Erheblichkeit deS Anzuges, Letzterer die Hoffnung aussprechend

die Gesetzgebungskommission werde so viel Gerechtigkeits-
und Menschlichkeitsgefühle haben, um diesem Anzüge Rechnung
zu tragen.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, stimmt ebenfalls zur
Erheblichkeit, jedoch nur insofern, als es uneheliche Kinder
betreffe, deren Väter oder Mütter unverehelicht absterben.

Der Anzug wird hieraus mit großer Mehrheit erheblich
erklärt.

Es sollte nun zu der Wahl eines außerordentlichen
Ersatzmannes am Obergerichteandie Stelle des im periodischen

Austritte befindlichen Herrn R oth acher, von Köniz,
geschritten werden. Von den Herren Rathsältesten waren dafür
vorgeschlagen: Herr Amtsnotar Burkdalter zu Zegenstorf und
Herr Rechtsagent MathyS in Bern. Da 81 Stimmzeddel
ausgetheilt wurden, so ergab sich eine absolute Mehrheit von 41
Stimmen; im dritten Scrutinium erdielt zwar Herr AmtS-
notar Burkhalter 43 Stimmen; da sich jedoch nur noch 70
Balloten vorfanden, während deren im zweiten Scrutinium 80
gewesen waren, und da eine hieraus vorgenommene Zählung
sogar nur 71 anwesende Mitglieder zeigte, so wurde nach
Vorschrift des GroßrathSreglementes durch's Handmehr entschieden

es sei die stattgefundene Wahlverhandlung als nicht
geschehen zu betrachten.

Die Genehmigung deS Protokolls der heutigen Sitzung
wird nach bestehender Uebung dem Herrn Landammann und
dem Herrn Schultheißen durch's Handmehr übertragen.

Herr Landammann. Hiemit, Tit., haben wir für
dieses Mal die Geschäfte erledigt; bloß der Bericht über die
Bemerkungen der Spezialkommission des Großen Raths,
betreffend die Staatsverwaltungsberichte von 183li — 1838, wäre
noch zu erledigen; allein der Herr Berichterstatter findet, es
sei besser? diesen Gegenstand noch zu verschieben. MeinestkeilS
statte ich Jbnen, Tit. meinen verbindlichen Dank ab für das
mir während meiner Amtsführung geschenkte Wohlwollen.
Ich bin ohne die geringste Erfahrung in Präsidialgeschäften
hieher berufen worden, und habe also nichts dazu mitgebracht,
als den guten Willen. Zch wünsche, Tit., daß Sie allerseits
glücklich nach Hause reisen mögen, und erkläre hiemit diese
Session des Großen Raths für geschlossen.

(Schluß der Sitzung um I'/z Uhr.)

Herr Landammann zeigt an, daß nunmehr sämmtliche
im Laufe dieses Zahres eingereichten Anzüge und Mahnungen
erledigt seien, ausgenommen eine Mahnung des Herrn I.
Büchler, betreffend die Aushebung der Satzung 545 C, welche
wegen Abwesenheit des MahnungsstellerS nicht vorgelegt werden
könne.
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